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Vorwort zur funften Auflage 
Durch den Ausbruch des Weltkriegs ist die Fortuthrung 

meiner Geschichte des Altertums, die ich im Sommer 1914 in 
Angriff genommen hatte, auf ein voiles Jahrzehnt unterbrochen 
worden; andere Aufgaben und Probleme, die meine ganze Zeit 
und Kraft in Anspruch nahmen, drangten sich gebieterisch in 
den Vordergrund. Jetzt endlich glaube ich so weit zu sein, daß 
ich die alte Arbeit wieder aufnehmen kann. Ich hoffe, daß, 
wenn mir Leben und Arbeitskraft erhalten bleibt, es mir ge-
lingen wird, zunachst die große Lttcke vom sechzehnten bis 
zum sechsten Jahrhundert, welche zwischen dem ersten Bande 
und der Zeit des Perserreichs und der griechischen Geschichte 
im dritten und den folgenden Banden klafft, wenigstens einiger-
maßen auszufullen, wenn ich auch gezwungen bin, die Anlage 
etwas anders zu gestalten als im ersten Bande und ilber manche 
Einzelfragen kurz hinwegzugehn, da ich mit meiner Zeit sparen 
muß, wenn ich fertig werden wi l l . Darauf soil dann die langst 
geplante tJberarbeitung der tibrigen Bande folgen, die vor 
allem das inzwischen neu gewonnene Material eintragen soil. 

Dagegen ist es mir unmoglich, den ersten Band noch ein-
mal wieder neu zu bearbeiten und durch die Ergebnisse der 
neuen Funde und Entdeckungen zu erganzen, die uns inzwischen 
auf alien Gebieten in reichem MaBe beschert worden sind. 
Er muß bleiben, wie er 1913 gestaltet ist, und die neue Auf 
lage ist daher ein unveranderter Abdruck der vorigen. Nur 
auf einem Gebiete war ein Nachtrag unerlafilich, auf dem der 
Chronologie. Hier ist in Babylonien und Assyrien eine gewaltige 
Vermehrung des Materials erfolgt: die einheimische Uber-
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lieferung liegt jetzt in der Hauptsache vollstandig vor, und 
zugleich ist es moglich geworden, zu wesentlich korrekteren 
Daten zu gelangen als frtther und, wenn auch noch nicht die 
absolute, so doch eine annahernd zuverlassige Zeitbestimmung 
zu erreichen. Auf dem agyptischen Gebiet aber ist der Ver-
such gemacht worden, die von mir aufgestellte Chronologie 
durch eine andere, mit wesentlich hoheren Daten, zu ersetzen. 
Der Verpflichtung, dazu Stellung zu nehmen und den Benutzer 
meines Werks uber den gegenwartigen Stand dieser Probleme 
zu unterrichten, durfte ich mich nicht entziehen. So habe ich 
dem ersten Band eine Erganzung hinzugefiigt, die unter dem 
Titel „Die altere Chronologie Babyloniens, Assyriens und 
Aegyptens" gleichzeitig mit dem neuen Abdruck des ersten 
Bandes ausgegeben wird. 

Berlin im Juni 1925. 

Eduard Meyer 

Aus dem Vorwort zur dritten Auflage 
des ersten Halbbandes 

Rascher als sich erwarten lieB, ist die starke Auflage der 
Neubearbeitung des ersten Halbbandes vergriffen worden. Zu 
tiefer greifenden Anderungen oderzuerneuter Auseinandersetzung 
mit abweichenden Auffassungen lag nirgends ein Anlafi vor; so 
durfte sich die neue Auflage im wesentlichen auf eine stilistische 
Revision und einzelne Nachtrage (vor allem in den Anmerkungen 
zu § 10 und 11) beschranken. 

Harvard University, Cambridge Mass., den 30. Januar 1910 

Eduard Meyer 



Vorwort I X 

Vorwort zur zweiten Auflage 
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage des ersten Bandes 

dieses Werks (1884) ist fast ein Vierteljahrhundert vergangen. 
Es ist eine Zeit der reichsten wissenschaftlichen Arbeit ge-
wesen, in der unsere Kenntnis des alten Orients und des 
altesten Griechenlands von Jahr zu Jahr durch neue Funde 
in immer aufs neue jede Erwartung ubertreffender Weise ver-
mehrt und auf bisher ganz unbekannte Epochen ausgedehnt, 
und in der zugleich durch den rastlosen Fortschritt frucht-
bringender Forschung das Verstandnis des damals schon zu-
ganglichen Materials stetig vertieft und damit auch fur die 
geschichtliche Darstellung weit ergiebiger gemacht worden ist. 
Gleichzeitig hatte ich selbst nach Kraften auch auf diesem 
Gebiete weiter zu arbeiten und zu tieferer Auffassung zu ge-
langen mich bemtlht; daB ich inzwischen die folgende Epoche 
habe darstellen konnen, ist auch fur die alteren Zeiten nicht 
ohne Ergebnisse geblieben. So erklart es sich, daß, auch als 
ich nach Abschluß der griechischen Geschichte die Neubearbei-
tung der langst vergriffenen beiden ersten Bande in Angriff 
nehmen konnte, noch funf Jahre vergangen sind, ehe ich mit 
dem Druck habe beginnen konnen, und daß wenigstens in den 
alteren Abschnitten die gesamte Anlage geandert werden mufite 
und kaum ein Satz in die neue Bearbeitung ubernommen 
worden ist. Fur viele Gebiete war das Fundament erst in 
eingehenden Untersuchungen zu gewinnen, die uber den Rahmen 
dieses Werkes hinausgingen; auch ergriff ich gern die Ge-
legenheit, um, wo es mir vergftnnt war, noch einmal wieder 
das ganze Gebiet des alten Orients systematisch durchzuarbeiten, 
einzelne Probleme, die mich lange beschaftigt hatten, eingehend 
und, soweit es mir moglich war, abschliefiend zu behandeln. 
Auf diese Weise sind außer kleineren Arbeiten meine Abhand-
lungen uber die agyptische Chronologie (Abh. Berl. Ak. 1904 
und 1907) und tiber die Sumerier und Semiten in Babylonien 
(Abh. Berl. Ak. 1906) und mein Buch tiber die Israeliten und 
ihre Nachbarstamme (Halle 1906) entstanden, welche fur die 



X Vorwort 

wichtigsten Abschnitte der Geschichte des alten Orients die Vor-
arbeiten zusammenfassen. Einige ahnliche Untersuchungen hoffe 
ich im weiteren Fortgang der Arbeit noch folgen lassen zu konnen. 

Der Erweiterung und Vertiefung der Forschung entspricht 
der wesentlich großere Umfang der neuen Auflage. Außerdem 
forderte die in den spateren Abschnitten vollig durchgefuhrte 
synchronistische Behandlung auch in den alteren gesteigerte 
Berilcksichtigung, und daher eine Anderung der Disposition; 
vor allem die kretiseh-mykenische Zeit laßt sich jetzt garnicht 
mehr getrennt vom Orient behandeln. Aber auch den folgenden 
Abschnitten der griechischen Geschichte wird die Zusammen-
fassung mit der gleichzeitigen Geschichte des Orients zu gute 
kommen. Der Inhalt der beiden ersten Bande der ersten Auflage, 
die Geschichte des Orients und Griechenlands bis auf die Perser-
kriege, wird sich jetzt auf drei Bande verteilen, die, da die alte 
Bandzahl beibehalten werden muß, als „ erster Band, zweite Halfte " 
und zweiter Band, erste und zweite Halfte" bezeichnet werden. 

Vorausgeschickt ist, als erste Halfte des ersten Ban des, 
die jetzt zu einer systematischen Darstellung der Anthropologie 
und der Prinzipien der Geschichtswissenschaft erwachsene Ein­
leitung. DaB ich meinem Werk eine derartige Einleitung 
vorangestellt habe, hat ehemals, wo das Interesse der meisten 
Historiker diesen Fragen vollig abgewandt war, bei manchen 
Beurteilern Verwunderung und Tadel erfahren; gegenwartig, 
wo derartige Fragen an der Tagesordnung sind, wird eine 
Rechtfertigung nicht mehr erforderlich sein. Die Einleitung 
verdankt keineswegs nur dem eigenen Interesse an diesen Pro-
blemen ihr Dasein, dem Streben nach Gewinnung einer einheit-
lichen, historisch begrundeten Weltanschauung, welches fur 
mich uberhaupt bei der Ergreifung meines Berufs die innerste 
Triebfeder gewesen ist; sondern sie ist fiir eine wissenschaft-
liche, einheitlich gedachte Geschichte des Altertums uberhaupt 
ganz unentbehrlich. Denn hier treten diese Fragen dem H i ­
storiker auf jedem Einzelgebiete entgegen; er soll uberall die 
geschichtlichen Anfange der einzelnen Volker und Kulturen 
darstellen, und dazu ist er garnicht imstande, wenn er diese 
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Probleme nicht als Ganzes erfaßt und zu ihnen prinzipiell 
Stellung genommen hat. tlberdies aber ist es allerdings dringend 
geboten, dafi dem Uberwuchern moderner Konstruktionen und 
phantastischer Systeme gegeniiber, welche gegenwartig unserer 
Zeit als gesicherte Endergebnisse der Wissenschaft ausgeboten 
werden, die Berechtigung der geschichtlichen Betrachtung 
erwiesen, und die schlichten Ergebnisse, zu denen sie fuhrt, 
unverfalscht dargelegt werden. Der Vorwurf, daß ich niehfc 
modern genug, daß ich rtickstandig sei und dem Fluge der 
fortgeschrittenen Erkenntnis unserer Zeit nicht zu folgen ver-
moge, wird ohne Zweifel gegen mich erhoben werden. Aber 
in den Jahrzehnten, die ich als Lernender und Mitarbeitender 
auch in ihrer Einzelgestaltung ilberschauen kann, habe ich 
so viele Theorien und Systeme kommen und gehn sehn, die 
alle bisherige Erkenntnis umstoßen und eine neue gesicherte 
Wahrheit an ihrer Stelle aufpflanzen zu konnen glaubten, 
daß mich derartige Einwande nicht mehr beirren konnen. 
Wenn irgendwo, so erweist sich hier der alte Spruch Epi-
charms als der sichere Leitstern der Erkenntnis, den der 
Forscher nie vergessen darf:  

Die ersten zwei Bande waren zwei Mannern gewidmet, 
denen ich fur meinen Lebensgang und meine geistige Ausbil-
dung unendlich viel schulde: JOHANNES CLASSEN (1805—1891), 
dem Lehrer meiner Jugend, dem ich neben meinem Vater 
verdanke, daß ich mich von frtih auf im Griechischen ganz 
heimisch gefuhlt habe, dem unermudlichen FCrderer meiner 
weiteren Entwicklung, der mir die Ergreifung einer wissen-
schaftlichen Laufbahn tiberhaupt moglich gemacht hat, und 
RICHARD ROEPELL (1808—1893; er hat den zweiten Band, der 
ihm gewidmet war, nicht mehr gesehn, sondern ist an eben 
dem Tage entschlafen, an dem ich das erste druckfertige 
Exemplar erhielt und ihm zusenden wollte), der mich als 
jungen Professor in Breslau mit herzlicher Freundschaft auf-
nahm und nicht nur in ununterbrochenem angeregtesten Ver-
kehr mein geschichtliches Wissen und Verstandnis standig 
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erweitert und vertieft hat, sondern mir auch einen so lebendigen 
Einblick in Denken und Empfinden und in die Entwicklung 
der alteren Generation erschlossen hat, wie er sonst dem ein 
halbes Jahrhundert Jtlngeren selten zuteil wird. So soll denn 
dieses Werk dauernd mit ihren Namen verbunden bleiben. 
Neben ihnen mochte ich an dieser Stelle eines Dritten ge-
denken, dessen vielseitiger geistiger und wissenschaftlicher 
Anregung und Forderung und stets hilfsbereiter Freundschaft 
ich nicht am wenigsten verdanke, des vor einem Jahrzehnt 
uns entrissenen GEORG EBERS. 

Grof l -L ich te r fe lde bei Berlin, den 2. November 1907 

Eduard Meyer 



Geschichte des Al ter tums 

Einleitung 

Elemente der Anthropologie 





I. Die staatliche und soziale Entwicklung 

Die Entwicklungsgeschichte des Menschen 

1. Die Anthropologie, d. h. die Lehre von den allge-
meinen Pormen menschlichen Lebens und menschlicher Ent­
wicklung (oft aucb mißbrauchlieh Geschichtspbilosophie ge-
nannt), hat durch die Forschungen der neueren Zeit eine 
festere Gestaltung erhalten und ist aus dem Bereicbe logi-
seber Deduktionen binweg auf den Boden gesicherter Tat-
sachen gestellt worden. Die Sprachwissenschaft fuhrt uns 
nicht nur in Zeiten hinauf, in denen die etbnograpbischen 
Verhaltnisse in ganz anderer Weise gestaltet waren als in 
den altesten historischen Epocben, und lafit gelegentliche 
Schlaglichter fallen auf Volkerbewegungen und Kulturverhalt-
nisse weit fruherer Zeiten, sondern sie ermoglicht uns zugleicb, 
zwar nicbt bis zum Ursprung der Sprache vorzudringen — denn 
dies ist ein rein psycbologisches, keiner bistorischen For-
schung zugangliches Problem —, aber doch zu erkennen, wie 
mit und in der Sprache zugleicb die menschliche Vernunft 
wachst und sicb bewegt, immer freier sich ausbildet und fur 
jede neue Wahrnehmung und fur jeden neuen Gedanken sich 
neue Formen schafft. Die prabistorischen Funde gewahren 
uns einen Einblick in die langsam fortschreitende Geschichte 
der Werkzeuge und Waffen, der Wohnungen, der Lebens-
mittel, des Verkehrs, der Bestattungsgebrauche. Die ver-
gleichende Ethnologie sucht die Zustande und die Organi­
sation der Gruppen, in denen das menschliche Leben sich 
abspielt, ihre Anschauungen und Sitten bis in die pr imi-
tivsten Formen zurtickzuverfolgen und, von hier aus hinab-
steigend, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen ihre fort­
schreitende Entwicklung sicb vollzogen bat, und so die iiberall 
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wiederkehrenden Grundformen dieser Entwicklung aufzuzeigen. 
Die allgemeine Entwicklungstheorie endlich gibt uns zwar 
tiber die geistigen Anfange des Menschen keinen Aufschluß — 
denn indem sie denselben aus den nachstverwandten organi-
schen Wesen sich herausbiiden lafit, postuliert sie ein Ge-
schopf, dessen inneres Leben, auf das es der historischen Er-
kenntnis allein ankommt, uns niemals erscblossen werden 
kann; aber indem sie den Menschen in den grofien Zu-
sammenhang der organischen Wesen einordnet, lafit sie auch 
in seiner Entwicklung dieselben Bedingungen erkennen, welcbe 
diese beberrscben: eine fortw'ahrende Differenzierung und eine 
fortwahrende Anpassung. 

Die in den Anfangen der modernen Sprachwissenschaft sehr wirk-
same Vorstellung, durch die Erforschung der geschichtlichen Entwicklung 
eines Sprachstamms konne man zu einem historischen Einblick in den Ur-
sprung und die Anfangsstadien der Sprache iiberhaupt gelangen, hat sich 
langst als Illusion erwiesen. Jede Sprache, die wir rekonstruieren konnen, 
ist ein in sich eben so abgeschlossener Organismus wie die geschichtlich 
iiberlieferten und die gegenwartig lebenden, zugleich aber ebenso wie 
diese in standigem Fluß und immer in zahllose dialektische und indi-
viduelle Variationen gespalten. Die Sprache an sich, d. h. die un-
losbare Verbindung einer Lautgruppe mit einer bestimmten Bedeutung, 
ist fur die Sprachwissenschaft etwas schlechthin Gegebenes, dessen Ent-
stehung sie mit ihren Mitteln nicht zu erklaren vermag. Jedes dieser 
beiden Elemente geht seinen eigenen Weg; sowohl die Laute wie die 
Bedeutung andern sich fortwahrend; aber die Verbindung zwischen beiden 
bieibt unabanderlich bestehen und kann niemals unterbrochen werden. 
Daher besteht jede Sprache, auch die alteste rekonstruierbare, immer aus 
Worten; die „Wurzeln", welche die Sprachwissenschaft aufstellt, sind ledig-
lich abstrakte Hilfskonstruktionen, die niemals Realitat gehabt haben, und 
eine „Wurzelsprache", wie sie friiher fur die Urzeit des Indogermanischen 
und des Semitischen so vielfach postuliert wurde, ist ein Unding. Auch 
den Ursprung der Bildungselemente in Flexion und Wortbildung (Prafixe 
und Suffixe) kann die Sprachwissenschaft nur zum TeH erklaren; die fruher 
daruber vielfach aufgestellten Hypothesen haben sich grofienteils als un-
haltbar erwiesen. Wohl aber zeigt die Sprachforschung, wo sie die Ent­
wicklung einer Sprachgruppe durch Jahrtausende verfolgen kann, wie solche 
Elemente immer neu entstehen und sich verwandeln, und deutet damit den 
Weg an, auf dem die altesten uns erkennbaren Sprachelemente dieser Ar t 
entstanden sein werden; aber vor ihnen haben immer wieder noch altere 
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gelegen. Gewiß erfordert das Bedurfnis, die Entwicklung der organisohen 
Wesen als Einheit zu erfassen, auch das Postulat, daß die Sprache einmal 
entstanden ist, so gut wie der physische Mensch selbst; und die Tatsachen 
der Palaontologie beweisen, daß der Mensch in der Tat ein sehr spates 
Produkt der Erdgeschichte ist (vgl. § 596.600). Aber zu diesen Problemen 
fuhrt keine historische Forschung hinauf; fur sie ist, wie die Existenz des 
leiblichen Menschen, so auch die des denkenden und redenden Menschen 
die gegebene Voraussetzung (und ebenso die der sozialen und staatlichen 
Gemeinschaft, der Religion, der Sitte.), die sie eben darum nicht weiter 
aufklaren kann. — Die ehemals von SCHLEICHER, M A X MULLER u. a. eifrig 
verfochtene Behauptung, die Sprachwissenschaft sei eine Naturwissen-
schaft, beruhte einmal auf einer naiven Uberschatzung der Naturwissen-
schaften und ihrer Methode, andrerseits auf einer ganz einseitigen Bc-
tonung des mechanischen Lautwandels, der sich allerdings, rein aufierlich 
betrachtet, zu vollziehen schien wie ein chemischer ProzeB. Ein tieferes 
Eindringen hat gezeigt, daß auch hier die mechanischen Vorgange uberall 
durchkreuzt werden durch psychische Faktoren (Analogic, Assoziation, 
Nachahmung), und daneben durch die ganz individuellen Wirkungen der 
redenden Einzelpersonlichkeit und ihre psychische und physische Ver-
anlagung. Auch auf rein lautlichem Gebiet besteht also, wie in alien 
historischen Prozessen, die fortwahrende Kreuzung der allgemeinen Mo-
mente, die sich als Gesetze formulieren lassen, mit rein individuellen, 
deren Wesen eben darin besteht, daß sie nicht gesetzmaßig sind. — 
Auf der rein mechanischen Betrachtung des Lautwandels beruhte auoh 
die seltsame Behauptung SCHLEIOHERS, daß Sprachbildung und Geschichte 
sich ablosende Tatigkeiten des menschlichen Geistes seien, und daß die 
Sprache in geschichtlichen Zeiten verfalle. In Wirklichkeit vollzieht sich 
die großte Schopfung der Sprachgeschichte, die Ausbildung des logisch 
gegliederten Satzbaus (der Periode), durch die die Sprache erst zum voll-
endeten Werkzeug des menschlichen Denkens wird, uberall im hellsten 
Lacht des geschichtlichen Lebens. — Einen Teil der in den folgenden 
Paragraphen gegebenen Ausfuhrungen habe ich unter dem Titel: Die 
Anfange des Staats und sein Verhaltnis zu den Geschlechtsverbanden 
und zum Volkstum bereits Ber. Berl. Ak. 1907 veroffentlicht. Bei der 
Anfuhrung von Beispielen habe ich mich im wesentlichen auf Volker be-
schrankt, die dem Bereich der Geschichte und Ethnographie des Alter-
tums angehoren. 

Die sozialen Verbande und die Anfange des Staats 

2. Sowohl nach seiner Korperbeschaffenheit wie nach 
seiner geistigen Veranlagung kann der Mensch nicht als 
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Einzelwesen existieren, etwa mit zeitweiliger geschlechtlieher 
Paarung: der isolierte Mensch, den das Naturrecht und die 
Lehre vom contrat social an den Anfang der menschlichen 
Entwicklung stellte, ist eine Konstruktion ohne jede Realitat 
und daher fur die theoretische Analyse der menschlichen 
Lebensformen eben so irrefuhrend wie fur die geschichtliche 
Erkenntnis. Vielmehr gehort der Mensch zu den Herden-
tieren, das heißt zu denjenigen Tiergattungen, deren einzelne 
Individuen dauernd in festen Verb'anden leben. Solche Ver-
bande konnen wir, eben weil sie eine Anzahl gleichartiger 
Einzelwesen zu einer Genossenschaft vereinigen, als soziale 
Verbande bezeichnen. Jeder solche Verband (Rudel, Schwann, 
Herde u. a.) — mogen wir ihn uns rein instinktiv durch 
einen angeborenen Naturtrieb entstehend oder bereits mit 
einem, wenn auch noch nicht begrifflich formulierten und daher 
in unserem Denken nicht reproduzierbaren Bewußtsein ge-
bildet vorstellen — dient der Verwirklichung eines bestimmten 
Zwecks, namlich der Ermoglichung und Sicherung der E x i -
stenz seiner Glieder, und ist daher beherrscht von einer be­
stimmten Ordnung. Indem er eine Anzahl von Einzelwesen 
zu einer sozialen Einheit zusammenfaßt, sondert er sie zu-
gleich von alien anderen gleichartigen Gruppen derselben 
Gattung ab und ordnet sie einem Gesamtwillen unter. Nur 
innerhalb der von diesem gesetzten Grenzen hat, in scharfem 
Unterschied z, B. vom Raubtier, das Einzelwesen Bewegungs-
freiheit; sollte es sich dem Gesamtwillen entziehen wollen, 
so wird es von diesem unter seine Gebote gezwungen, oder 
ausgestoßen und vernichtet. Dadurch ist ein rein geistiges 
Moment gegeben, das zwar aus konkreten Bedurfnissen er-
wachsen, aber nicht sinnlich wahrnehmbar ist; trotzdem hat 
es voile Realitat und wirkt als solche ununterbrochen, aber 
nur durch psychische (unbewußte oder bewufite) Vorgange, 
durch die Einwirkung der Idee des Verbandes auf das Han-
deln des Einzelnen. Das gi l t von alien Tierverbanden: das 
Einzelindividuum, z. B. die Biene oder die Ameise, ist nur als 
Glied eines großeren Ganzen begreifbar, dessen Zwecken seine 
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Handlungen dienen, oft genug bis zur Aufopferung seiner 
eigenen Existenz. 

Wie weit die Ausbildung organischer Gruppen bei Tieren gehen 
kann, habe ich vor 30 Jahren oft in Constantinopel an den Straflen-
hunden beobachtet: sie haben sich in scharf gegen einander abgegrenzten 
Quartieren organisiert, in die sie keinen fremden Kund hineinlassen, und 
jeden Abend halten samtliche Hunde eines jeden Quartiers auf einem 
oden Platz eine etwa eine halbe Stunde dauernde Versammlung ab, 
mit lebhaftem Gebell. Hier kann man also geradezu von raumlich urn-
grenzten Hundestaaten reden. 

3. Von dem Leben des Menschen gi l t das gleiche von 
Anfang an. Denn wenn wir entwicklungsgeschichtlich an-
nehmen, dafi der Mensch sich aus einem hoheren Tier her-
ausgebildet hat, und erwarten durfen, dafi die wenigen Spuren 
eines solchen Antbropoiden, die bisher entdeckt sind, sich 
durch weitere Funde vermehren werden (s. § 600), so kann es 
nicht zweifelhaft sein, dafi ein Wesen von der physischen Be-
schaffenheit des Menschen tiberhaupt nur entstehen und sich 
erhalten konnte, wenn mit der korperlichen die geistige Ent-
wicklung in fortwahrender Wechselwirkung zusammenging. 
Diese geistige Entwicklung — physiologisch kann man sagen 
die Ausbildung der Grofihirnrinde — bildet die unentbehr-
liche Erganzung der korperlichen Gestaltung und den Ersatz 
fur die grofien Mangel, die dieser anhaften; vielleicht an 
erster Stelle kommt hier die sehr langsame Entwicklung des 
Kindes in Betracht, welche die Erhaltung der Gattung aufier-
ordentlich erschwert. Die gesamte geistige Entwicklung des 
Menschen hat nun aber das Bestehen abgegrenzter Gruppen-
verb'ande zur Voraussetzung. Vor allem ist das wichtigste 
Werkzeug des Menschen, die Sprache, die ihn erst zum Men­
schen macht und die erst die Ausbildung unseres formulierten 
Denkens ermoglicht hat, nicht etwa im Einzelmenschen oder 
im Verhaltnis der Eltern zu den Kindern geschaffen, sondern 
sie erwachst aus dem Mitteilungsbedtirfnis Gleichstehender, 
durch gemeinsame Interessen und geregelten Verkehr Ver-
bundener. Aber auch die Erfindung der Werkzeuge, die Ge-
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winnung des Feuers, die Zuchtung der Haustiere, die Ansied-
lung in Wohnstatten u. s. w. sind nur innerhalb einer Gruppe 
moglich oder haben wenigstens Bedeutung nur dadurch ge-
wonnen, daß, was einem Einzelnen zunachst gegltickt sein 
mag, Eigentum des ganzen Verbandes wird. Daß vollends 
Sitte, Recht, Religion und aller sonstige geistige Besitz nur 
in solchen Verbanden entstanden sein kronen, bedarf keiner 
Ausfuhrung. Somit ist die Organisation in solchen Verbanden 
(Horden, Stammen), welche wir empirisch fiberall antreffen, 
wo wir Menschen kennen lernen, nicht nur eben so alt, son-
dern weit alter als der Mensch: sie ist die Voraussetzung der 
Entstehung des Menschengeschlechts tlberhaupt. Aus dieser 
Betrachtung erhellt zugleich der innere Widerspruch, den 
die aus mythischen Vorstellungen entstandene Ableitung des 
Menschengeschlechts als Ganzen oder gar die eines einzelnen 
Volks von einem einzelnen Paare enthalt. 

4. Ob unter den Verbanden, in denen sich das Menschen-
geschlecht entwickelt hat, von Anfang an physische und 
psychische Rassenunterschiede bestanden haben, oder ob sie 
einmal alle so gleichartig gewesen sind, wie mehrere Herden 
derselbtn Tierspezies, wissen wir nicht (vgl. § 36). Zweifel-
los hat dagegen die weitere Entwicklung eine solche Diffe-
renzierung wenn nicht geschaffen, so doch standig gesteigert. 
Jeder Verband gewinnt einen ererbten, von Generation zu 
Generation uberlieferten und gemehrten Besitz sowohl von 
kSrperlichen wie vor allem von geistigen Eigenschaften, ma-
teriellen Erwerbungen, Vorstellungen, Sitten und Ordnungen, 
die wir unter dem Namen Kultur zusammenfassen. Trotz 
der tTbereinstimmung in den Grundztigen ist dieser Besitz im 
einzelnen von dem jedes anderen spezifisch verschieden. Da-
mit t r i t t zu der auBeren Scheidung der Verbande ein innerer 
Unterschied hinzu: anders als bei den Tieren, z. B. bei 
einem Rudel Hirsche oder einem Bienenschwarm, besitzt jeder 
menschliche Verband eine Eigenart, eine bestimmte Indivi-
dualit'at. Diese Entwicklung findet ein Gegengewicht in dem 
standigen physischen und geistigen Austausch, der sich zwischen 
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den einzelnen Verb'anden vollzieht und sie wieder zu groBeren, 
in den wiehtigsten Ziigen homogenen Gruppen vereinigt (§ 35if.). 
Dieselben entgegengesetzten Tendenzen machen sich aber auch 
innerhalb jedes einzelnen Verbandes geltend; die sich ent-
wickelnde Kultur schaffit Unterschiede sowohl in der Lebens-
stellung der einzelnen ihm angehorigen Individuen, wie in 
der Fahigkeit, das ererbte Gut sich anzueignen und zu mehren: 
sie erzeugt zugleich eine immer grofiere Mannigfaltigkeit der 
Lebensbedingungen. Dadurch erhalten die indivtauellen korper-
lichen und geistigen Arilagen des Einzelnen immer grofieren 
Spielraum der Betatigung, der in sehr verschiedener Weise 
erkannt und ausgenutzt wi rd ; und so gewinnt der Charakter 
des einzelnen Menschen nicht nur selbstandige Bedeutung fur 
sein eigenes Leben, sondern wirkt zugleich auf die Gestaltung 
der Gesamtheit zurilck. Innerhalb der homogenen Gruppe 
bilden sich Gegensatze der Leistungsfahigkeit, des Willens 
und der Ziele, die zu Konflikten fuhren, die Ordnung des 
Verbandes umgestalten, ja seine Einheit sprengen konnen. 
Gerade alsdann aber t r i t t die zwingende Gewalt der univer-
sellen Faktoren, aus denen die Organisation in sozialen Ver­
b'anden erwachsen ist, nur um so starker zu Tage. Wohl mag 
ein Einzelner sich unter besonderen Verhaltnissen einmal eine 
Zeitlang selbstandig behaupten und ein Sonderleben, etwa als 
Rauber oder als einsamer Siedler, fuhren; schließlich erliegt 
er immer wieder den organisierten Verbanden, wenn es ihm 
nicht gelingt, selbst eine neue Gruppe um sich zu sammeln 
und so der Grunder eines neuen Verbandes zu werden. Auch 
fur die Trtimmer eines zersprengten Verbandes bleibt nur 
dann eine Existenzmoglichkeit, wenn sie sich zu einer neuen 
Bildung vereinigen oder an schon bestehende anschließen 
konnen. 

5. Wo immer wir von menschlichen Zustanden Eunde 
haben, treffen wir nicht, wie bei den Herdentieren, einen ein-
zigen, sondern eine grofiere Zahl sozialer Verbande, die in 
einander liegen. auch wohl sich kreuzen. Kleinere Stamme,  
Horden, Ansiedlungen sind miteinander verbundet oder direkt 
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zu einem umfassenden Staat vereinigt, oder sie fuhlen sich 
wenigstens als Teile eines großeren Volksganzen. Innerhalb 
der Stamme bestehen Blutsbriiderschaften (Phratrien), Clans, 
Geschlechter, die sich wieder durch mebrere Stamme oder 
Unterstamme hindurch verbreiten mogen und so zwischen 
Angehtfrigen verschiedener Stamme ein gemeinsames Band 
schaffen, ferner politische und milit'arische Abteilungen, Kul t -
genossenschaften, Berufsverb'ande, die Einfltisse des Wohn-
sitzes machen sich in Gauverbanden und Dorfgenossenschaften 
geltend u. s. w. Diese Verbande unterscheiden sich sowohl 
durch die Zwecke, denen sie dienen, wie durch den Grad der 
Intensitat, mit der die zu ihnen gehorigen Menschen ihnen 
eingeordnet sind. Zu welchen Verbanden jeder einzelne Mensch 
gehort, ist niemals zweifelhaft, ebensowenig, welche Ansprtiche 
jeder Verband an ihn zu stellen berechtigt ist; wohl aber 
geraten diese Ansprtiche und die auf ihnen beruhenden Ver-
pflichtungen des Individuums oft in scharfen Konflikt, und 
dann ist es sehr fraglich, welcher Anspruch sich als der 
starkere erweist. Sehr oft sind es die kleineren und darum 
individuelleren und fester geftigten Verbande, die sich sieg-
reich behaupten und akdann die großere Gruppe sprengen 
und vielleicht selbst an ihre Stelle treten kdnnen; oft setzt 
umgekehrt diese ihren Willen durch. — Aber unter all diesen 
Verbanden ist einer der Idee nach der dominierende: der-
jenige, der alle kleineren Verbande als untergeordnete Teile, 
als Gruppierungen innerhalb einer Einheit betrachtet, und da-
her von alien seinem Machtbereich zugehorigen Gruppen und 
Individuen Unterordnung unter seinen Willen und seine Zwecke 
fordert und notigenfalls erzwingt, mogen dieselben sonst mit 
ihren eigenen Bestrebungen und Zielen noch so weit ausein-
ander gehen. Als Ganzes kann er selbst wohl zu anderen 
gleichartigen Verbanden vortibergehend oder dauernd in ein 
festes Verhaltnis treten oder gezwungen werden, seinen Willen 
einem fremden, st'arkeren unterzuordnen (z. B. als Vasallen-
staat); fur seine Glieder dagegen erkennt er im Falle eines 
Konfliktes Verpflichtungen gegen einen fremden Verband nicht 



Großere u n d kleinere Verbande. Der Staat 11 

an, sondert sie vielmehr von alien anderen Menschen scharf 
ab. Diese dominierende Form des sozialen Verbandes, in 
deren Wesen das Bewufitsein einer vollstandigen, auf sich 
selbst ruhenden Einheit enthalten ist, nennen wir den Staat. 
W i r mussen daher den staatlichen Verband nicht nur begriff-
lich, sondern auch geschichtlich als die prim are Form der 
menschlichen Gemeinschaft betrachten, eben als denjenigen 
sozialen Verband, welcher der tierisehen Herde entspricht und 
seinem Ursprung nach alter ist als das Menschengescblecht 
iiberhaupt, dessen Entwicklung erst in ihm und durch ihn 
moglich geworden ist. 

Diese Auffassung des Staats ist im Grunde identisch mit der be-
ri'ihinten Definition des Aristoteles, daß der Mensch ein von Natur 
staatenbildendes Wesen und der Staat der alle anderen umfassende und 
an Leistungsfahigkeit iiberragende soziale Verband i ist, der anders 
als die ubrigen durch sich selbst bestehen kann ' ' ; 

; er „entsteht um des Lebens willen, besteht aber tatsach-
lich ram Zweck eines gut eingerichteten Lebens"  

Unberechtigt sind die Einwando mancher 
neuerer Theoretiker, die darauf beruhen, daß der Staat sich im Verlauf 
der geschichtlichen Entwicklung ebensosehr zu immer komplizierteren 
Gestaltungen umgebildet hat, wie der Mensch und das menschliche Leben 
iiberhaupt, und man sich daher straubt, den Namen auf primitive Gebilde 
anzuwenden. So hat R A T Z E L fur den Staatsbegriff das territoriale Moment 
in den Vordergrund gestellt und verlangt, daB man von einem Staat nur 
reden durfe, wo ein geschlossenes, einheitlich organisiertes Gebiet vor-
handen ist. Nun fehlen Beziehungen zum Boden beim Menschen niemals, 
und auch Stamme, die noch nicht seßhaft geworden sind, ja die mit ihrem 
Vieh je nach der Jahreszeit in ganz verschiedenen Gebiet en hausen oder 
sie lediglich als Jager ausbeuten, betrachten doch dieses Gebiet mit seinen 
Weiden, Jagdgriinden und Quellen als ihr Eigentum, von dem sie jeden 
fremden Stamm fernzuhalten suchen; aber fest verwachsen mit dem Boden 
sind sie allerdings nicht. Indessen der Besitz eines festumgrenzten Gebiets 
bildet auch keineswegs einen integrierenden Bestandteil des Staats -
begriffs; vielmehr konnen wir uns sehr wohl auch einen entwickelten Staat 
denken, der sich, ohne seine Eigenart aufzugeben, ganz von dem Boden 
loslost, wie es die Athener im Jahre 480 getan und die Spartaner im 
Jahre 366 und die Hollander 1672 erwogen haben. Umgekehrt dagegen 
sind alle wirklich fur den Staatsbegriff maßgebenden Momente, Einheit des 
Willens, Durchfuhrung der Rechtsordnung, militarische und politische 
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Organisation, und vor allem das BewuBtsein der Ewigkeit des Verbandes, 
dessen Bestand von dem Willen der zu ihm geh6rigen Unterabteilungen 
und Individuen unabhangig ist, wohl aber diese unter seinen Willen 
zwingt, auch bei den nomadischen und Jagerstammen vorhanden, oft 
sogar in sehr entwickelten Formen: es fehlt mithin jeder Grund, hier 
den Ausdruck Staat oder staatlicher Verband zu vermeiden. — Jeder Ver-
such, in der Entwicklung des Rechts einen Punkt zu bestimmen, von 
dem an man das Vorhandensein des Staats konstatieren konnte, ist will-
kurlich und praktisch unausfuhrbar. Daß von schriftlich fixiertem Recht 
hier nicht die Rede sein kann, ist evident; ohne eine Rechtsordnung 
aber, d. h. eine allgemein anerkannte und als unverbruchlich geltende 
Regelung seiner außeren Gestaltung, seiner Befugnisse und seiner Stel-
lung zu den Einzelnen, ist auch der primitivste Stammverband nicht 
denkbar, denn ohne solche ware er eben nur eine ephemere Vereinigung 
selbstandiger Individuen. So liegt denn auch diese staatliche Rechts­
ordnung jeder, auch der primitivsten, Regelung des Geschlechtslebens 
zu Grunde (s. § 13). Die einzelnen Rechtssatze mogen oft nur latent 
im BewuBtsein des Verbandes leben; zu klarem Bewußtsein und fester 
Formulierung gelangen sie, sobald sie durch den Widerspruch eines Ein-
zelnen oder durch außere Eingriffe angefochten werden. — Vollends un-
moglich ist eine Definition des Staats nach der Zahl der zu ihm ge-
horigen Individuen. Denn auch der kleinsto selbstandige Verband, z. B. 
eine Stadt von wenigen hundert Einwohnern, die eine unabhangige 
bildet, ist ein Staat, wahrend es viele sehr umfangreiche Verbande gibt, 
die doch nicht Staaten, sondern nur Unterabteilungen von solchen sind. 

Der Staat und die Geschlechtsverbande 

(5. Mi t dieser Auffassung des Staats scheint es im Wider­
spruch zu stehen, daB wir bei vielen Volkern, und zwar ge-
rade bei solchen, die zu großer geschichtlicher Bedeutung ge-
langt sind, z. B. bei den Israeliten, den Griechen, den Deut-
schen, in der Zeit, wo wir sie zuerst geschichtlich genauer 
kennen lernen, die staatlichen Institutionen nur schwach ent-
wickelt finden, wahrend andere, kleinere Verbande ein sehr 
kraftiges Leben haben und als die eigentlichen Grundelemente 
der sozialen Organisation erscheinen. Vorwiegend sind es 
Verbande, die auf der Idee der Blutsverwandtschaft und der 
gemeinsamen Abstammung beruhen, wie die Phylen, Phra-
trien, Clans, Geschlechter; und diese kdnnen sich, wie die 
Geschlechter (Clans, Sippen) der Indianer mit ihren Totems 
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oder die Heiratsklassen der Australier, ttber verschiedene 
St'anime oder Staaten erstrecken, wie z. B. die vier ionischen 
und die drei dorjschen Phylen jedenfalls in einem groBen 
Teil der ionischen und der dorischen Staaten und urspriing-
lich wahrscheinlich in alien vorkommen. Daneben finden wir 
ein vollig selbst'andiges Leben in den kleinsten lokalen Gruppen, 
Gaugemeinden und Dorfern, wahrend die Autoritat des Staats, 
dem sie angehoren, nur sehr gering ist. In manchen Fallen, 
z. B. bei den Boeotern, Phokern, Eliern, Aetolern, kann man 
schwanken, ob man von einem Einheitsstaat mit sehr selb-
standigen Einzelgemeinden reden mufi oder ob man vielmehr 
diese als die Staaten und die Gesamtheit als eine Foderation 
ansehen soll. Ganz gleichartig sind die Zust'ande der arabischen 
St'amme und die der Israeliten in der sogenannten Richterzeit, 
wo sich innerhalb des Volks selbstandige grofiere Einheiten 
auf lokaler Grundlage, die sogenannten zwolf St'amme, ge-
bildet haben, vielfach aber die kleinsten Gruppen, die Ge-
schlechter (mispachot), ganz selbst'andig handeln, bis dann 
die Not der Zeit zur Bildung eines neuen kraftigen Einheits-
staats fuhrt. Hier, und ahnlich in der Geschicbte des Mittel-
alters, sehen wir also den einheitlichen Staat und seine durch-
gebildete Organisation erst ganz allmahlich im Verlauf des 
geschichtlichen Prozesses aus sehr bescheidenen Ansatzen er-
wachsen. Da liegt der Gedanke sehr nahe, diesen Prozefi 
nach oben in die Zeiten, von denen wir keine oder doch 
keine genauere Kunde haben, weiter fortzusetzen und anzu-
nehmen, dass der Staat ursprunglich tiberhaupt nicht existiert 
habe, sondern die kleineren und kleinsten Gruppen die ur-
spriinglichsten, vorstaatlichen Formen sozialer Organisation 
gewesen seien, die Atome, aus deren ZusammenschluB der 
Staat erst in einer verhaltnismafiig spaten Epoche mensch-
licher Entwicklung entstanden sei. Man hat denn auch z. B. 
angenommen, daß die griechischen Phylen oder die romischen 
Stammtribus ursprunglich selbstandige Stamme gewesen seien, 
man hat den romischen Staat aus einem Vertrage der ur-
sprtinglich souveranen Gentes unter Ftihrung ihrer Familien-
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haupter abgeleitet. Dafi diese Konstruktionen verkehrt waren, 
ist gegenwartig wohl allgemein zugegeben. Die Phylen und 
Phratrien, die Tribus und Curien, die Geschlechter sind nie-
mals Staaten, sondern immer nur Unterabteilungen eines 
Staats oder eines Stammes gewesen; und wenn sich in ge-
schichtlicher Zeit dieselben Phylen tiber mehrere Stadtstaaten, 
dieselben Totemgeschlechter tiber mehrere Stamme verbreitet 
finden, so ist das nur ein Beweis, daß diese fruher einmal 
eine staatliche Einheit gebildet haben, die sich in mehrere 
selbstandige staatliche Verb'ande aufgelost hat. Diese Ein­
heit hat denn auch tiberall in den Stammnamen und in zahl-
reichen gemeinsamen Sitten und Anschauungen greifbare 
Spuren hinterlassen. Ebensowenig ist die Selbstandigkeit der 
einzelnen Gaue und Stadte, der lokalen Atome das Ursprting-
liche. Auch hier zeigen, bei den Griechen wie bei den Ger-
manen, die Stammnamen deutlich die alteren, grofieren Ein-
heiten, die sich aufgelost, die sich gelegentlich aber auch 
zu grofieren Einheiten zusammengeschlossen haben. Diesen 
Prozefi konnen wir im Stammleben tiberall verfolgen, am an-
schaulichsten vielleicht bei den Arabern. tlberdies ist es be-
kannt, daß bei den Germanen wie bei den Griechen grofiere 
staatliche Bildungen, zum Teil von sehr bedeutender Leistungs-
fahigkeit, der Zersplittefung vorangegangen sind. Die voile 
Atomisierung ist in den mittelalterlichen Zeiten der Israeliten, 
der Griechen, der Stamme Italiens, der christlichen Volker 
das Produkt eines bestimmten, und zwar eines bereits recht 
fortgeschrittenen Kulturzustandes, des Ubergangs zu voller 
Sefihaftigkeit, bei der die alteren, auf dem Stammverband 
beruhenden staatlichen Ordnungen nicht mehr funktionieren 
konnen. Daher zieht sich alsdann die Staatsidee auf die 
kleinsten, eng geschlossenen Elemente zurtick, um hier neue 
Kr'afte zu sammeln und dann von hier aus aufs neue expansiv 
vorzudringen. 

Das hier besprochene Problem kehrt in vielen hochentwiokelten 
modernen Staaten wieder, die auf foderativer Grundlage erwachsen sind, 
so bei der Bepublik der vereinigten Niederlande (und da nochmals bei 
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den einzelnen Provinzen in ihrem Verhaltnis zu den Stadten), bei der 
Sohweiz, beim Deutschen Reich, bei den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika. 

7. Aber der Gedanke, das Wesen des Staats dadurch zu 
erfassen, daß man ihn in seine Elemente zerlegt und dann 
aus diesen geschichtlich aufbaut, liegt allerdings nahe genug. 
Auch Aristoteles ist der Verlockung erlegen, wenn er den vol l -
endeten Staat, der ihm die die Stadtgemeinde ist, zwar 
als aus der menschlichen Natur erwachsen definiert, aber trotz-
dem geschichtlich aus der Vereinigung von Dorfern, und diese 
wieder aus der Familie entstehen laßt. Die moderne Ethno-
logie und die auf ihr fufienden anthropologisehen und kultur-
historischen Darstellungen haben dann diese Betrachtungs-
weise ganz in den Vordergrund gestellt. Sie stehen bewufit 
und unbewußt in vielfachem Gegensatz gegen die Historiker, 
fur die der Staat und seine Entwicklung und Schicksale den 
Mittelpunkt des Denkens und Forschens bildet; sie richten 
ihr Augenmerk vorwiegend auf diejenigen Institutionen und 
Schopfungen der Menschen, bei denen der Staat nicht oder 
wenigstens nicht unmittelbar und sinnlich greifbar in W i r k -
samkeit t r i t t . Hier hat die vergleichende Ethnologie ein 
auBerordentlich reiches Material erschlossen und uns die große 
Mannigfaltigkeit der sozialen Institutionen, der Formen des 
Geschlechtslebens und der Blutsverbande kennen gelehrt. Es 
ist um so begreiflicher, daß sie auf diese Momente das ent-
scheidende Gewicht legt, da sie durchaus empirisch vorgehen 
und voraussetzungslos das Material methodisch sammeln und 
ordnen, sich von ihm belehren lassen w i l l . Tats'achlich frei-
lich kann sie dabei Hypothesen und Schlußfolgerungen so 
wenig entbehren, wie irgend eine andere Wissenschaft, ope-
riert vielmehr oft genug mit den ktihnsten Voraussetzungen, 
die in dem ethnographischen Material nur scheinbar eine 
Stiitze haben, weil es eben schon nach diesen Voraussetzungen 
gesammelt und geordnet ist. So gehen denn auch die Theo-
rien der einzelnen Forscher auf diesem Gebiet vielfach aufs 
starkste auseinander, und Behauptungen, die eine Zeitlang als 
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festbegrundet und unwiderlegbar galten, haben sich oft genug 
bei tiefer dringender Untersuchung als volllig unhaltbar er-
wiesen. — Dieser Betrachtungsweise ist dann eine in der 
politischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts wurzelnde Ten-
denz entgegengekommen. Der moderne Liberalismus ist von 
dem Streben beherrscht, wie in der Praxis die Macht, so in 
der Theorie die Bedeutung des Staats herabzudrttcken und 
demgegentiber einerseits die Rechte des Individuums auf freie 
Bewegung, andrerseits die Bedeutung der teils in Wirklichkeit, 
teils wenigstens scheinbar nicht vom Staate gebildeten und 
abh'angigen Verb'ande und Genossenschaften zu betonen. Er 
verwirft die Auffassung der Historiker von der zentralen Be­
deutung des Staats fur das menschliche Leben und stellt statt 
dessen den Begriff der menschlichen Gesellschaft und ihrer 
Wandlungen in den Vordergrund: die Anthropologic tritt da-
her vielfach unter dem Namen der Soziologie auf. Die starke 
Bedeutung des wirtschaftlichen Lebens, das sich dem aufieron 
Anschein nach im wesentlichen selbstandig, unbektimmert um 
.staatliche Regelung, entwickelt, ja den Staat, wenn er den 
Versuch macht, einzugreifen, vielmehr umgekehrt in seine 
Bahnen zu zwingen scheint, hat diese Auffassung machtig 
gefSrdert. In mannigfachen Variationen, bei denen oft der 
tatsachliche Zusammenhang mit den dennoch ihren Ausgangs-
punkt bildenden liberalen Prinzipien ganz in den Hintergrund 
tritt, hat sie die Theorien der Gegenwart gestaltet. Die Er-
gebnisse der vergleichenden Ethnologic schienen damit aufs 
beste ubereinzustimmen. So gilt es in weiten Kreisen als ein 
erwiesener und unbestreitbarer Lehrsatz, daß der Staat eine 
junge Bildung der menschlichen Entwicklung ist, und daß 
ihm eine Zeit vorhergegangen ist, in der die aus der physi-
schen Blutsverwandtschaft und dem Verkehr der Geschlechter 
mit einander entstandenen sozialen Verbande die maßgebende 
Gestaltung der menschlichen Gesellschaft bildeten und das 
Leben der einzelnen Individuen bestimmten. Diese Theorie 
sucht die Wurzel, den Keim aller sozialen Organisation in 
der Organisation des Geschlechtslebens, in dem Verhaltnis 
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zwischen Mann und Weib — sei es, daß man mit Aristoteles 
von der geschlossenen patriarchalischen Familie ausgeht, sei 
es, daß man dieser ihr Gegenbild vorangehen laßt, die Ord-
nung, die man als matriarchalische oder mutterrechtliche Fa­
milie bezeichnet, sei es, daß man den Urzustand in der so-
genannten Horde, der ungeregelten Vermischung von Mannern 
und Frauen innerhalb eines sozialen Verbandes, oder in der 
Gruppenehe, der promiscuen Heirat einer (angeblich durch 
Ahnenkult in der Form des sogenannten Totemismus) ge­
schlossenen Gruppe von Mannern mit einer geschlossenen 
Gruppe von Frauen, zu erkennen glaubt. Diese alteste Ord-
nung des Geschlechtslebens, wie auch immer sie ursprtinglich 
gestaltet gewesen sein mag, gi l t als naturwilchsig, und 
mit dem Dasein des Menschen unmittelbar gegeben. Sie gil t 
daher als die Urzelle, aus der alle anderen Verb'ande, und 
so auch der Staat, erst im Laufe des geschichtlichen Pro­
cesses entstanden sein sollen. 

8. Indessen diese Auffassung, so verbreitet sie ist, und 
so selbstverstandlich sie vielen erscheint, ist nicht haltbar, 
weder deduktiv noch empirisch. Denn sie fafit die Ver-
bindung der Geschlechter ja keineswegs als den physischen 
Begattungsakt, der dann, je nach Umstanden und Neigung, 
eventuell auch ein kurzeres oder l'angeres Zusammenwohnen 
von Mann und Weib zur Folge haben mag, sondern sie be-
trachtet sie als eine dauernde Lebensgemeinschaft von Man­
nern, Weibern und Kindern, die bestimmten rechtlichen und 
aligemein anerkannten Ordnungen unterstellt ist und dauernde 
rechtliche Konsequenzen von hochster Bedeutung hat. Diese 
beiden Formen des Geschlechtsverkehrs, die freie ephemere 
Verbindung und die Ehe, sind aber streng auseinanderzu-
halten; sie haben in Wirklichkeit gar nichts miteinander ge-
mein als den rein physischen Geschlechtsakt. Die freie und 
daher zugleich promiscue Verbindung der Geschlechter exi-
stiert ohne Ausnahme bei alien Volkern und in jeder Gesell-
schaft, sei es, dafi der Verkehr vollig freigegeben ist, sei es, 
dafi er bestimmten Satzungen unterstellt und z. B. nur 

Meyer , Geschichte des Altertums. 11. 2 
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zwischen Angeborigen bestimmter Gruppen gestattet ist, oder 
daß er den jungen Madchen vor der Verheiratung eriaubt 
oder, wie bei der weit verbreiteten religiosen Prostitution, 
direkt geboten ist. Sehr gewohnlich ist ein besonderer Weihe-
akt, z. B. die Beschneidung, durch den die jungen Leute fur 
die Austibung des geschlechtlichen Verkehrs reif erklart und 
damit zugleich in die Verbande der erwachsenen Manner oder 
Frauen als vollberecbtigte Mitglieder aufgenommen werden. 
Bei den christlichen Volkern ist der freie Geschlechtsverkehr 
umgekehrt durch freilich so gut wie wirkungslose Gebote der 
Religion und Moral offiziell verpont, wird jedoch darum nicht 
weniger eifrig geubt. Durchweg aber ist diese Form des 
Geschlechtsverkehrs, die bei vielen Tieren die allein herr-
schende ist, sozial vollig wirkungslos: mit der Befriedigung 
des Triebes und dem Erloschen der individuellen Neigung ist 
das Verhaltnis gelost und hinterlaßt sozial keine weiteren 
Folgen. — Ganz anders stent es mit demjenigen Geschlechts­
verkehr, auf den die hier besprochenen Theorien gegrtindet 
sind. Er setzt uberall eine bestimmte, allgemein anerkannte 
Regelung voraus und schafft ein dauerndes Verhaltnis, eine 
Ehe, die bestehen bleibt, auch wenn der sexuelle Verkehr 
aufhdrt und die Geschlechtstriebe anderweitig befriedigt wer­
den, und die nur entweder durch einen bestimmten rechtlichen 
Akt, wenn auch in noch so einfachen Formen, oder durch 
den Tod gelost werden kann — und oft tiberlebt sie selbst 
diesen, wenn die Witwe dem Gatten in den Tod folgen muß, 
oder wenn sie mit seiner sonstigen Hinterlassenschaft in den 
Besitz des Erben oder in ein rechtliches Abhangigkeitsver-
haltnis zu diesem ubergeht, oder wenn sie in der Levirats-
ehe dem Verstorbenen einen fiktiven Nachkommen gebaren 
mufi. Dieses rechtliche Verhaltnis der Ehe besteht auch, 
wenn in der Polyandrie die Frau mehreren Brudern gemein-
sam gehort, wenn in der Gruppenehe ein ganzer Verband 
promiscue mit einer bestimmten Frauengruppe verbunden ist, 
oder wenn die Sitte gestattet, dafi die Frau neben dem Gatten 
noch eine beliebig grofie Zahl von Liebhabern haben darf — 
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eine Sitte, die bei vielen Volkern ganz allgemein herrscht —, 
oder daB der Ehemann sein Weib dem Gaste uberlaßt, oder 
auch, wie es in Sparta und auch in Rom vorkommt (§11 A.), sie 
zeitweilig einem Freunde tibergibt, damit dieser von ihr Kinder 
zeuge. Immer handelt es sich um ein dauerndes und recht-
lich geordnetes Verhaltnis zwischen zwei oder mehreren In-
dividuen der beiden Geschlechter, und zwar um ein Verhaltnis, 
das allerdings auch der Befriedigung des Geschlechtstriebes 
dient und im Einzelfalle vielfach daraus hervorgeht, fur dessen 
Entstehung und rechtliche Gestaltung aber dieser Trieb nur 
nebensachlich in Betracht kommt — bei reichen und vornehmen 
Mannern und vor allem den Konigen wird er vielmehr durch 
Konkubinen und Sklavinnen, nicht durch die Ehe befriedigt. 
Viel starker fallt schon das Bestreben der Manner ins Gewicht, 
die Arbeitskraft der Frau auszunutzen fur die Bereitung der 
Mahlzeit, die hauslichen Arbeiten, die Pflege des Viehs, die 
Bestellung der Felder, wozu dann oft noch die materiellen 
Vorteile der durch die Ehe geschlossenen dauernden Verbin-
dung mit den Angehorigen der Frau hinzukommen. Das 
eigentlich Entscheidende aber ist tiberall das Verhaltnis zu 
den Kindern und die Frage, wem diese rechtlich gehoren. 

Vgl. uber die hier beruhrten Fragen das, trotz einzelner Mißgriffe, 
besonnene und inhaltreiche Buch von H . SOHURTZ, Altersklassen und 
Mannerbiindc, 1902. 

9. Schon oben ist auf die entscheidende Bedeutung hin-
gewiesen, welche fur alle Entwicklung des mensehlichen Lebens 
der Tatsache zukommt, daß die menschliche Nachkommen-
schaft sich sehr langsam entwickelt und jahrelanger Pflege 
bedarf, bis sie selbstandig existieren kann. Andrerseits ist 
das Bediirfnis, ausreichenden Nachwuchs zu haben, fur jeden 
mensehlichen Verband unabweisbar. Ihm liegt die Erzeugung 
und Aufziehung des Nachwuchses weit mehr am Herzen als 
dem einzelnen Menschen; denn diesem ist sein eigenes Leben 
die Hauptsache, fur jeden Verband aber sind die gegenwartig 
Lebenden an sich vollig irrelevant und nur die momentanen 
Vertreter der Verkettung der Generationen: er ist seiner Idee 
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nach ewig und umfaßt Vergangenheit und Zukunft ebensogut 
wie die Gegenwart. Daher der Zwang zur Ehe und die 
Sorge fur die Erzeugung und Aufziehung einer Nachkommen-
schaft; daher ist auch die Entscheidung, ob ein neugeborenes 
Kind am Leben bleiben und als Glied des Verbandes anerkannt 
werden soll, bei den meisten Volkern nicht in das Belieben des 
Erzeugers gestellt, sondern wird von den Sippen oder einem 
anderen staatlich anerkannten Verbande gefallt. Der umfassende 
staatliche Verband oder der Stamm weist die Ausfiihrung dieser 
Aufgaben im wesentlichen, wenn auch nicht ausscbliefilich, den 
in ihm stehenden engeren Gruppen, den Briiderschaften oder 
Phratrien, den Clans und Geschlechtsverbanden zu: denn diese 
haben das lebhafteste Interesse daran, ihre Stellung und ihren 
Einflufi innerhalb des umfassenden Verbandes zu erhalten und 
zu mehren, und wenn sie ihren Nachwuchs zahlreich und kraftig 
erhalten, sind damit zugleich die Bedurfnisse der Gesamtheit 
befriedigt. Bei vielen Volkern — keineswegs bei alien — ist 
aus dein Glauben an eine Fortexistenz der Seele nach dem Tode 
die Vorstellung erwachsen, dafi diese Fortexistenz nur dann ge-
sichert oder wenigstens einigermafien behaglich gestaltet werden 
kann, wenn die Nachkommen fur sie sorgen, ihr Speise und 
Trank, Kleidung und zauberkraftige Gebete darbringen (§ 59 f.). 
Damit t r i t t ein fur den Einzelnen sehr wirksames egoistisches 
Motiv hinzu, rechtzeitig fur die Erzeugung eines Nachwuchses 
zu sorgen, der „seinen Namen lebendig erhalt"; wenn aber 
die Sitte und die religiose Anschauung der Gesamtheit diesen 
Glauben ubernimmt und fordert, so ist das oft genug doch 
nur ein verhilllter Ausdruck ihres Bedilrfnisses nach dauernder 
Erhaltung ihres Bestandes; dafur zu sorgen, wird dem Einzelnen 
als religiose, im eigensten Interesse liegende Pflicht aufer-
legt. Eben darum kommen fur diese Anschauung bei patri-
archalischer Farailienorganisation die Tochter (aufier im 
Falle der Erbtochter) nicht in Betracht: mit der Sorge fur 
die Erzeugung von Sohnen ist vielmehr sehr h'aufig die 
Aussetzung und Totung der weiblichen Nachkommenschaft 
verbunden. 
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Bei den Erbtochtern tr i t t das treibende Moment besonders deut-
lich zu Tage: wenn kein Sohn, sondern nur eine Tochter da ist, greift 
der Staat ein und erhalt die Familie kunstlich, indem er ihre Hand und 
damit das Erbgut vergibt. Die Fiktion, daß dadurch dem Verstorbenen 
der Totenkult und die Fortexistenz seiner Seele gesichert wird, ist dabei 
durchaus nebensachlich und nur Einkleidung; die Erhaltung der Zahl 
der beguterten und leistungsfahigen Familien ist das, worauf es in Wirk-
lichkeit ankommt, und eben deshalb ist die Erzeugung des fiktiven Nach-
kommen nicht der Pietat der Angehorigen uberlassen — da wiirde das 
Pietatsgefuhl oder die Furcht vor dem Zorn der Seele des Toten, in der 
die Modernen das Motiv sehen, sehr wenig erreichen, sondern in der 
Regel wurden die Angehorigen das Erbgut fur sich nehmen —, sondern 
wird vom Staat nach feststehenden Rechtssatzen erzwungen. — Als ein 
instruktives Beispiel, wie lebendig im Stammesleben das Streben, die 
eigene Existenz zu erhalten, wirksam werden kann, teilt mir E . L I T T M A N N 
mit, dafi die Abessinier nur stammfremde Kriegsgefangene kastrieren; 
sind die Rebellen oder Gegner ihre eigenen Landsleute, so werden ihnen 
Hand und Bein abgehackt, aber sie konnen weiter zeugen. 

10. Die große Frage ist nun aber, wem die Kinder ge-
horen; und sie hat bekanntlich die verschiedensten Beant-
wortungen gefunden und die große Mannigfaltigkeit der Ehe-
formen erzeugt, die uns in der Ethnologie entgegentritt. Eine 
der am weitesten verbreiteten Formen ist die, welche mit 
einem ungeschickten und irrefuhrenden Namen als Mutter­
recht oder gar als Matriarchat bezeichnet wird. Von einer 
wirklichen Frauenherrschaft ist dabei keine Rede. Denn die 
Unterordnung des Weibes unter den Mann (die keineswegs 
ursprunglich und Uberall vollige Horigkeit ist) ist nun ein-
mal durch die physischen Eigensehaften des weiblichen 
Geschlechts unabanderlich gegeben; die bei barbarischen 
Volkern mehrfach vorkommende Einrichtung eines Ainazonen-
korps kann nie uber einen eng beschrankten Kreis hinaus-
greifen und hat die Jungfraulichkeit der Amazonen zur Vor-
aussetzung, und die Teilnahme der Frauen priraitiver Volker am 
Kampf bei großen Kriegsztigen schließt eine rechtliche Unter­
ordnung unter die Manner keineswegs aus (§ 20). Bei dem so-
genannten Mutterrecht dagegen ist das Weib ein werbender 
Besitz des Verbandes (der Gruppe, des Geschlechts, der Fa­
milie), in dem sie geboren ist und aus dem sie niemals aus-
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scheidet. Die Kinder, die sie zur Welt bringt, gehdren daher 
diesem Verbande an, d. h. sie stehen unter der Aufsicht ihres 
mutterlichen Großoheims oder der Bruder ihrer Mutter, und 
beerben daher diese. Eine derartige Ordnung kann also recht-
lich wohl den Begriff des Ehemanns kennen — falls die ge-
schlechtliche Verbindung eine feste rechtliche Form ange-
nommen hat —, aber nicht den des Vaters; ein rechtliches 
Verhaltnis zwischen dem Erzeuger und seinen physischen 
Kind em existiert nicht, sondern statt dessen ein rechtliches 
Verhaltnis zwischen dem Mann und den Kindern seiner 
Schwester. Bei solcher Ordnung haben die Frauen nicht nur 
im Geschlechtsleben, sondern auch rechtlich eine weit freiere 
Stellung, da das Erbrecht ihrer Kinder an ihnen haftet; das 
eheliche Verhaltnis kann alsdann sehr locker sein, so dafi die 
Forderung der Keuschheit der Frau ganz unbekannt ist und 
die Verhaltnisse sich der Promiscuitat nahern, die daher in 
unseren Berichten oft ganz in den Vordergrund t r i t t ; bei 
anderen Stammen dagegen mag es sich immer fester ge-
stalten, so daß das „Mutterrecht" nur noch in den fur die 
Kinder geltenden Bestimmungen, vor allem im Erbrecht, 
rudimentar fortlebt. Vielfach fuhrt das dazu, daß die Ehe 
regelmaßig im engsten Kreise der Blutsverwandten geschlossen 
wird (die sogenannte Endogamie), daß, wie in Aegypten, die 
Ehe zwischen Bruder und Schwester dominierend wird — 
alsdann wird der Gatte auch rechtlich zum Vater seiner 
Kinder, aber nicht als Erzeuger, sondern als mutterlicher 
Oheim. Bei anderen Stammen ist umgekehrt die geschlecht-
liche Vermischung innerhalb der als blutsverwandt geltenden 
Gruppe verpont (die sogenannte Exogamie). Eine rohere 
Form ist die vollstandige oder nahezu vollstandige Promis­
cuitat innerhalb bestimmter Gruppen, sei es endogam, sei es 
exogam, wie sie aus alterer Zeit vielfach glaubwurdig be-
zeugt ist und in Australien noch jetzt besteht. Dem allem 
gegenuber stehen die Ordnungen, in denen der Mann auch recht­
lich Mittelpunkt der Ehe und daher Herr der Frau und Vater 
und Eigenttimer seiner Kinder wird, eine Eheform, die bekannt-
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lich sehr oft in Gestalt der Raubehe auftritt. Im einzelnen 
gestaltet sich auch diese patriarchalische Ordnung der Familie 
sehr verschiedenartig: bei manchen Stammen herrscht Poly-
andrie, d. h. niehrere Brtlder oder Blutsverwandte haben ge-
meinsam nur ein Weib (in der Kegel unter Vorherrschaft 
des altesten) und die Kinder gehoren ihnen gemeinschaftlich; 
bei anderen herrscht Polygamie — die aber immer durch 
die Vermogensverhaltnisse, d. h. die Schwierigkeit, mehrere 
Frauen zu ernahren, beschrankt ist —; bei anderen tritt uns 
von Anfang an die monogame Ehe entgegen. 

Ich stelle hier die wichtigsten Angaben aus dem Altertum ' zu-
sammen. Der Name Mutterrecht ist bekanntlich von BACHOFEN ge-
schaffen im Anschluß an die Angabe Herodots 1, 173, daft bei den 
Lykiern die Verwandtschaft nach der Mutter, nicht nach dem Vater ge-
rechnet wird, und die Rechtsstellung der Mutter sich auf die Kinder 
vererbt [danach Nic. Dam. fr. 129; Herald, polit. 15, d. i. Aristoteles 

Eine Aetiologie bei Plut. virt. mul. 9]. 
Sehr auffallend ist, daß sich in den lykischen Inschriften keine Spur 
dieser Sitte erkennen laßt. Rudimente derselben Ordnung bei den Karern 
und auf Kos hat TOPFFER, Art . Amazonen bei PAULY-WISSOWA I , 1769 
zusammengestellt. — Typisch findet sich das „Mutterrecht" bei den 
Aethiopen (Kuschiten) von Meroe Nic. Dam: fr. 142: 

i ; 

dots I I I , 20 (= Aristot. pol. A 3, 7 p. 1290b, 5) verbunden, daß der großte 
Mann zum Konig bestellt werde; vgl. Diod. I l l , 5. Strabo X V I I , 2, 3]. 
Da bei dieser Ordnung das Anrecht auf das Konigtum nur auf dem 
Blut der Mutter beruht, kann das dazu fuhren, daß sich bei solchen 
Stammen ein Konigtum der Frauen entwickelt. Das ist bei den Aethiopen 
von Meroe in spaterer Zeit, in der Epoche der Kandake's, geschehen, 
vgl. Bion v. Soli fr. 5 (MULLER PHG. IV, 351):  

<  
• 

Bei den Nubiern folgt im Mittelalter auf den Konig der 
.Sohn der Schwester, und noch gegenwartig herrscht hier Mutterrecht: 
WBLLHATJSEN Ber. Gott. Ges. 1893, S. 474, 2 nach Barhebraeus und M U N -
ZINGER. — Ebenso wird es zu erklaren sein, daß wir bei den Massageten 
in der Kyrossage (Herod. I, 205), bei den Sabaeern zur Zeit Salomos, 
bei dem nordarabischen Stamm Aribi zur Zeit Tiglatpilesers I V . Koni-
ginnen finden; das ist schwerlich Jediglich Zufall. Dabei ist jedoch nie 
zu vergessen, daß fur das Herrscherhaus meist ein Sonderrecht gilt, and 
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dafi Koniginnen oft gerade bei Volkern vorkommen, bei denen sonst die 
mannliche Erbfolge vollig durchgefuhrt ist, z. B. in England. So ge-
hort auch der Fall der Zenobia von Palmyra [den R. SMITH heran-
zieht] nioht hierher: sie war Regentin fur ihren Sohn. Die Privilegien 
der Konigin-Mutter bei Volkern mit rein mannlicher Erbfolge, z. B. bei 
den Osmanen, haben damit nichts zu tun. — Im Herrscherhaus von 
Elam herrscht zu Ende des 3. Jahrtausends Mutterrecht: die Thronfolge 
vererbt sich dureh die Schwester des Herrschers (§ 434). — Bei den 
Oantabrern „erhalten die Frauen von den Mannern eine Mitgift, die 
Tochter beerben sie und statten ihre Bruder bei der Vermahlung aus; 
denn hier besteht eine Art Weiberherrsehaft", Strabo I I I , 4, 18. Hior 
sind also die Frauen die Reprasentantinnen der Stammeseinheit und 
der Fortpflanzung des Stammes. Dagegen von den Lusitanern und an-
deren iberischen Stammen beriohtet er I I I , 3, 7, i  

— Die Beriohte der Alten uber Promiscuitat sind im allge-
meinen keineswegs so unzuverlassig, wie oft behauptet wird. Daß sie, 
von ihren eigenen Sitten ausgehend, meist nur die augenfalligen Ab-
weichungen von diesen hervorheben und dabei ubertreiben, teilen sie 
mit vielen ethnographisohen Schilderungen der modernen Literatur, und 
zu einem vollen Verstandnis des Systems gelangt man aucbf bei der 
letzteren. nur in seltenen Fallen. Voile Promiscuitat, verbunden mit 
einer Verteilung der Kinder auf die Manner, angeblich nach der Ahn-
liohkeit [das waren dann also keineswegs „mutterrechtliche" Zustande], 
wird uberliefert von dem libyschen Stamm der Auseer [wo auch ein 

erwahnt). Herodots Schilderung der Auseer [von Nic. Dam. fr. I l l auf 
die illyrisohen Liburner ubertragen, mit Verteilung der Eander im sechsten 
Jahre] ist bei Mela I, 8 auf die Garamanten iibertragen (ebenso Plin. V, 45 
Qaramantes matrimoniorum exortes passim cum feminis degunt); von den 
Bewohnern der Oase Augila erzahlt Mela: feminis eorum solemne est, nocte 
qua nubunt omnium stupro patere, qui cum munere advenerint, et turn cum 
plurimis ooncubuisse maximum decus; in reliquum pudioitia insignis est. 
Unterschiedslose Mischung der Geschlechter bei den sonst unbekannten 

bei einem Herbstfest: Nic. Dam. fr. 136. Bei den libyschen 
Gindanen erhalt die Frau von jedem Liebhaber einen Knochelring, je 
mehr Ringe sie hat, desto angesehener ist sie, Herod. I V , 176. Bei den 
Trogodyten am Roten Meer sind f ' mit 
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Ausnahme der Frau des Konigs: Agatharchides V 61, vgl. 31 = Diod. 
I l l 15, 2. 32, 1; Strabo X V I 4, 17. Wenn in der aegyptischen Ehe die 
Frau immer eine freie Stellung mit eigenem Besitzrecht bewahrt hat, 
die Geschwisterehe ganz gewohnlich ist und die Sohne in der Kegel 
nach der Mutter benannt werden (§ 167 u. A. 176), so geht das auf 
gleichartige Zustande zuriick, die bei den Hamiten allgemein geherrscht 
haben werden. — Nach Xen. Anab. V 4, 33 soheint bei den Mossy-
noeken am Pontos Promiscuitat zu herrschen, was denn auch Apoll. 
Rhod. II 1023 und Mela I 19 von ihnen bench ten (vgl. H5FER, Rh. 
Mus. 59, 546 ff.). Bei den Padaeern und anderon nichtarischen Indern 

der Thraker, bei denen zwar Polygamic mit Prauenkauf (Xen. Anab. 
V I I 2, 38) und Absperrung des Harems besteht, aber den Madchen vor 
der Vermahlung der geschlechtliche Verkehr vollig freigegeben ist 
(Herod. V 6. 16, vgl. Strabo V I I 3, 4 u. a.). — t)ber die Pikten 
s. § 11 A., ebenso uber die Semiten. — Bei den Etruskern ist (wie bei 
den Aegyptern und Lykiern) die Anfiihrung des Mutternamens ganz 
gewohnlich. Von ihrem Geschlechtsleben erzahlt Theopomp bei Athen. 

1  

mit Recht auch bei ihnen ursprunglich Mutterreoht angenommen, wenn 
auch in historischer Zeit die patriarchalische Qeschlechtsreform vollig 
durchgedrungen ist: denn der Gentilname vererbt sich auch bei ihnen 
durch den Vater. — Mehrfach ist dann die Promiscuitat des Geschlechts-
verkehrs mit einer festen Ehe, d. h. mit dem rechtlich geordneten Zu-
sammenleben von Mann und Frau verbunden; so polygam bei den liby-
schen Nasamonen, Herod. IV 172, wo die Braut beim Hochzeitsfest 
alien Gasten beiwohnt (vgl. oben Mela's Angabe uber Augila; ebenso nach 
Diod. V 18, d. i. Timaeos, bei den Balearen) und dafur ein Geschenk erhalt, 
und auch nach der EheschlieBung ganz ungebunden ist: wer sie besuoht, 
stellt seinen Stock vor die Tur (vgl. die gleiche Sitte in der Polyandrie der 
Sabaeer bei Strabo X V I 4, 25, § 11 A.). Von den Massageten schildert 
Herod. I 216 die gleiche Sitte verbunden mit Monogamie 
r .. " „ . ' der Besuoher hangt seinen Kocher 
an ihren Wagen). Uber Promiscuitat bei den (nichtarischen) Gelen und 
Baktrern berichtet [Pseudo-]Bardesanes [vielmehr sein Schuler Philippos] 
bei Euseb. praep. ev. VI 10, 18. 21. T)ber Briten und Irens. § 11 A. — Die 
sogenannte Endogamie und Exogamie haben mit der Stammverfassung 
gar niohts zu tun, sondern gelten nur fur die Untergruppen der Stamme, die 
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Heiratsklassen, Geschlechtsverbande, Clans (die sich wieder durch mehrere 
Stamme verzweigen konnen). Die seltsamste Sitte, welche das Ge-
sohleohtsleben erzeugt hat, ist das Mannerkindbett (Couvade), die aus 
dem Altertum von den Spaniern (Strabo I I I 4, 17; bei den Basken bis 
in die Neuzeit erhalten), Corsen (Diod. V 14 aus Timaeos) und Tibare-
nern (schol. Apoll. Rhod. I I 1011. Plut. de prov. Alex. 10 ed. CRTTSIFS 
= Zenob. V 25) uberliefert ist; sie ist ein Versuch, die Maimer an der 
Geburt der Kinder teilnehmen zu lassen und daduroh in ein unmittel-
bares Verhaltnis zu diesen zu bringen. 

11. So tritt uns eine bunte Ftille oft diametral entgegen-
gesetzter Ordnungen entgegen. Es ist Willktir und petitio 
principii, wenn eine von ihnen als die ursprtinglich allgemein 
herrschende, alle anderen als spatere Umwandlungen angesehen 
werden, wie es von den ethnologischen Kulturhistorikern bald 
mit dieser, bald mit jener versucht ist — hier stehen die 
Theorien eben so bunt einander gegeniiber, wie die realen Er-
scheinungen, und jede von ihnen beansprucht fur sich in der-
selben Weise absolute Gultigkeit, wie diese der bestehenden 
Ordnung innerhalb eines bestimmten Stammes zusteht. Viel-
mehr haben sich auch auf diesem Gebiete die verschiedenen 
St&mme verschiedenartig entwickelt, bei den einen ist, aus 
dem Zusammenwirken gegebener Zustande und Anschauungen, 
diese, bei den anderen jene die herrschende geworden. Im 
allgemeinen kann allerdings die patriarchalische Ordnung als 
die fortgeschrittenste gelten; aber auch aus ihr sind Uber-
gange in rohere Formen sicher nachweisbar. So ist es nicht 
zweifelhaft, daß bei den Indogermanen Ehe und Verwandt-
schaftsverhaltnisse patriarchalisch geordnet waren; aber von 
den wahrscheinlich iranischen Massageten erzahlt Herodot I, 
216, daß zwar jeder ein Weib hat, daß diese aber promiscue 
benutzt wurden; also der Ehemann ist nur der dauernde, 
nicht der einzige Liebhaber des Weibes. Ahnliches erzahlt 
Megasthenes bei Strabo XV, 1, 56 von den Stammen des indi-
schen Eaukasus, und von den Eelten Britanniens und Irlands 
wird uns die Weibergemeinschaft vielfach bezeugt — da hat 
ZIMMER nachgewiesen, daß es sich um eine piktische, von den 
eingewanderten Kelten ubernommene Sitte handelt. In Sparta 
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und Kreta wachsen die Kinder gemeinsam in „Herd en" auf, 
als Besitz der Gesamtheit, nicht der Einzelfamilien, die Frauen 
haben in Sparta erne sehr freie Stellung, vor allem Erbrecht, 
der Begriff des Ehebruchs ist dem spartanischen Recht fremd, 
dagegen Polyandrie und zeitweilige Uberlassung der eigenen 
Frau an einen anderen sehr gewdhnlich. Bei den hamitischen 
Volkern Nordafrikas ist die mutterrechtliche Eheform allge-
mein herrschend (§ 10A.); bei den Semiten dagegen, auch 
bei den Arabern, besteht im allgemeinen durchaus Patriarchat, 
aber daneben kommt bei den Wtistenstammen die umgekehrte 
Form der Ehe vor, die zeitweise Verbindung eines Stamm-
fremden mit einem Weibe, bei der die Kinder dem Stamm 
der Mutter angehdren; bei den Sabaeern herrscht Polyandrie 
mit Vorherrschaft des altesten Bruders und Erbfolge des "alte-
sten lebenden Geschlechtsgenossen; von den Saracenen wird 
berichtet, dafi „die Frauen nur auf eine bestimmte Zeit ge-
heiratet (,gegen Lohn gemietet,' uxores mercenariae conductae 
ad tempus ex pacto) werden; sie geben dem Mann, mit dem 
sie sich verbinden, Lanze und Zelt, und nach Ablauf der fest-
gesetzten Zeit gehen sie von dannen" (Ammian X I V , 4, 4). 
Auch die obligatorische Prostitution der Tochter, in der der 
freie Geschlechtsverkehr, der den mannbaren Tfichtern vor 
der Eheschliefiung gestattet (oder geboten) war, als religiose 
Institution fortlebt, ist bei den kleinasiatisch-armenischen 
Stammen weit verbreitet und wahrscheinlich von ihnen aus 
zu den Nordsemiten gedrungen (vgl. §§ 345. 373. 423. 487 u. A. 
490). In diesen und alien ahnlichen Fallen ist es verkehrt, 
so oft es auch geschehen ist, die uns roher erscheinende Form 
als die altere zu betrachten, die einmal allein geherrscht habe 
und dann durch fortgeschrittenere Formen verdrangt sai; die 
umgekehrte Entwicklung ist ebensogut moglich. 

Von den Briten berichtet Caesar b. G. V, 14 uxores habent deni 
duodenique inter se communes, et maxime fratres oum fratribus parentes-
que cum liberis; sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo 
primum virgo quaeque deducta est. Ebenso Bardesanes bei Euseb. pr. 
ev. V I 10, 28 Das ist 
also Polyandrie, an der aber nicht nur Bruder, sondern aueh der Vater 
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beteiligt ist [daB eine Frau mit dem Vater in geschlechtlicher Verbindung 
gestanden hat, gilt hier fur den Sohn ebensowenig als Ehehindernis, wie 
in rein patriarchalischen Verhaltnissen da, wo der Harem sich auf den 
Sohn vererbt, wie z. B. bei den Aegyptern, den Persern, den Israeliten; 
in der Turkei ist dagegen der Harem des verstorbenen Sultans fur seinen 
Nachfolger unberiihrbar]. Dagegen erzahlt Dio Cass. 76, 12, 2 von den 
Kaledoniern und Maiaten, d. i. den beiden piktischen Stammen,  

] 
i  

und die monogamische Ehe fuhrt zu Konkubinat, Prostitution und Ehe-
bruch, die bei freier geschlechtlicher Stellung der Frau nicht vorkommen 
konnen. Nach ZIMMER (das Mutterrecht der Pikten und seine Bedeu-
tung fur die arische Altertumswissenschaft, Ztschr. der Savignystiftung, 
romanist. Abt. X V , 209 ff.) ist der freie Geschlechtsverkehr der ver-
heirateten Frau in der irischen Sage eben so gewobnlich, wie nach Herodot 
bei den Massageten und Nasamonen; er fuhrt das Eindringen dieser 
Sitte auf die piktische Urbevolkerung zuruck, bei deren Herrscnern 
sich die Erbfolge in weiblicher Linie noch bis in spate Zeit erhalten 
hat: auf die Bruder folgt der Sohn der Schwester. Der freie Ge­
schlechtsverkehr der verheirateten Frau kann neben der von Caesar be-
zeugten Polyandrie ebensogut bestanden haben wie anderswo neben 
monogamischer oder polygamischer Ehe. Bei den Festlandskelten be-
steht dagegen die voile vaterliche Gewalt: Caesar b. G. V I , 19 viri in 
uxores sicuti in liberos vitae necisque habent potestatem, obwohl das 
Ehegut beiden Gatten gemeinsam gehort; vgl. Arist. pol. I I , 6, 6, wo-
nach bei den Keltcn keine Gynaikokratie besteht, die sonst bei kriegeri-
schen Stammen die Kegel ist. — Frauentausch bei den Spartanern: Xen. 
pol. Lac. I, 7 f. Plut. Lye. 15. Nic. Dam. fr. 114, 6 (mit arger uber-
1 
(  
die Polyandrie als ganz gewohnliche spartanische Sitte erwahnt. Vgl. 
auch Plato leg. I, 637 c und Aristot. pol. I I , 6, 5 uber die Zuchtlosig-
keit der Weiber in Sparta, die eben nur ein anderer Ausdruck dafur ist, 
daB in Sparta das Recht die eheliche Treue der Frau nicht kannte. 
Die zeitweilige Uberlassung der Frauen an andere zur Kinderzeugung 
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civ. I I , 99). — Aus den Berichten uber die Formen der Eheschliefiung 
bei den Arabern haben G. A. W I L K E N , het Matriarchaat bij do oude 
Arabiern 1884 und W. ROBERTSON SMITH, Kinship and Marriage in early 
Arabia 1885 [vgl. N6LDEKES Kritik ZDMG. 40] eine urspriingliche Allein-
herrschaft der matriarchalischen Ordnung bei den Semiten gefolgert [die 
R. SMITH dann weiter aus Totemismus erklart], Aber die Tatsachen, 
die sie benutzen, beweisen nur, daB „mutterrechtliche" Ordnungen ge-
legentlich vorgekommen sind, zum Teil offenbar in denselben Stammen 
neben der entgegengesetzten Ordnung. Allerdings wird in alter Zeit 
fur gewohnlich dem Eigennamen nicht der Name des Erzeugers, son-
dern nur der des Geschlechts, Clans (hebr. mispacha), Stammes beige-
fiigt (N. N. Sohn des Geschlechts x, Sohnes des Clans y, Sohnes des 
Stammes z); aber daneben findet sich bei vornehmen Mannern und in 
feierlicher Rede zu alien Zeiten die Hinzufugung des Vaternamens, und 
der Begriff des Vaters (abu) ist uralt und allgemein semitisch, wahrend 
eine Benennung nach der Mutter, wie bei den Aegyptern, Lykiern u. a. 
nie vorkommt. [NOLDEKE in der Rezension fiber WILKENS Matri­
archaat, Osterr. Monatsachr. fur den Orient 1884, 304, macht darauf 
aufmerksam, daB „jeder Mandaeer sich in religiosen Texten, in denen 
er oft auch einen anderen Namen tragt als im gemeinen Leben, als 
Sohn seiner Mutter bezeichnet, wahrend er sich sonst nach seinem 
Vater benennt". Woher stammt das? es ist weder semitisch, noch 
babylonisch oder etwa persisch.] Die Geschlechts- und Stammes namen 
sind, abgesehen von wenigen arabischen Ausnahmen (vgl. NOLDEKE 
ZDMG. 40, 169ff.), durchweg mannlich; daB die Worte fur Stamm selbst 
(wie die Collectiva iiberhaupt) oft weiblich sind, beweist dagegen gar 
nichts: da ist der Stamm eben der JMutterleib" (batn), aus dem die 
einzelnen Angehorigen hervorgegangen sind. Auch das besondere Ver-
haltnis des Mutterbruders (chal) zu seinen Neffen ist kein sicheres Indi­
cium fur „Mutterrecht''; deun wo Polygamic herrscht, sind die Ver-
wandten der Mutter die natiirlichen Schirmer ihrer Kinder gegen die 
Stiefbruder (diese Beziehungen konnen hochstens bei vollentwickelter 
Haremswirtschaft unterdriickt werden, die erst bei hoohgesteigerter seB-
hafter Kultur entstehen kann und bei den arabischen Stammen natur-
lich nicht existiert hat). Ich halte es danach nicht fur zweifelhaft, daB 
im allgemeinen bei den semitischen Stammen die Ordnung, dafi die 
Stammgenossen sich selbst ihren Nachwuchs zeugten (und daher in der 
Regel innerhalb des Stammes heirateten), die herrschende geweeen ist 



30 Einleitung. I. Die staatliche und soziale Entwioklung 

[uber die Beduinen vgl. BURCKHARDT, Notes on the Bedouins 1272: 
every Bedouin has a right to marry his father's brothers's daughter before 
she is given to a stranger, also durchaus patriarchalische Ordnung], 
wenn auch bei einzelnen Stammen, wie bei den Saraoenen Ammians, 
die umgekehrte Ordnung durchdrang (vgl. die Bemerkung uber die ara-
bisohen Koniginnen § 10 A.). Im Gegensatz dazu hebt der sogenannte 
Bardesanes (Philippos) bei Euseb. pr. ev. VI 10, 22 die strenge For-
derung ehelicher Keuschheit bei den Frauen in Arabien, speziell in 
Osroene, hervor, die dann auf die islamisohe Kultur ubergegangen 1st. 
Im ubrigen s. WELLHAUSEN, die Ehe bei den Arabern, Nachr. Gott. 
Ges. 1893. Nach Bochari bei W I L K E N S. 25 f., WELLHAUSEN S. 460 ff. 
hatten die hejdnischen Araber vier Eheformen gekannt: 1. die spater 
herrschende Ehe; 2. der Mann schickt seine Frau zu einem andern, um 
von diesem einen edlen Nachkommen zu erhalten [wie in Rom und 
Sparta, s. o.]; 3. Polyandrie, wo die Frau einem ihrer Manner das Kind 
zuwei8t; 4. Prostitution der Hetaeren, die als Abzeichen eine Fahne 
haben, oder die dann wie bei 3. ihr Kind durch einen Machtspruch 
einem der Manner zuweisen. Die viel diskutierte, angeblich matri-
archalische mot'a-Ehe, eine formlose Ehe auf wenige Tage, erklart W E L L ­
HAUSEN S. 460 ff. als eine von Mohammed (Sure 4, 28) eingefiihrte 
Versohleierung und Legitimierung der Prostitution. — Eine besondere 
Variation des Patriarchats ist die sabaeische Polyandrie, die Strabo 
X V I 4, 25 sehr korrekt und anschaulich schildert: „Die Briider stehen 
hoher in Ehren als die Kinder; das Konigtum wird mit dem Erst-
geborenen des Geschlechts besetzt (vgl. 4, 3), ebenso alle Amter; der 
Besitz ist alien Verwandten gemein, das Verfugungsrecht steht dem 
Altesten zu; auch haben sie alle zusammen nur eine Frau, wer zuerst 
kommt, stellt seinen Stock an die Tur und geht zu ihr ein; . . . sie 
wohnt aber zu Nacht bei dem Altesten. Daher sind al le Bruder von 
A l l e n [das ist naturlich ubertrieben ausgedruckt und gilt nur von dem 
Geschlecht, | und wohnen auch den Muttern bei; dagegen wird der 

Ehebrecher mit dem Tode bestraft, Ehebrecher aber ist, wer aus einem 
anderen Geschlecht stainmt." 

12. Das Wesentliche ist jedoch, da keine dieser ver-
schiedenen Ordnungen als naturnotwendig, als aus einem an-
geborenen Gefuhl des Menschen erwachsen betrachtet werden 
kann. Uns erscheint es unnaturlich, daß der Yater zu den 
Kindern kein rechtliches Verhaltnis hat, dafi selbst wenn 
ein dauerndes eheliches Zusammenleben sich entwickelt hat, 
nicht seine eigenen Sdhne, sondern die seiner Schwester ihn 
beerben. Aber wo eine solche Ordnung besteht, gilt sie als 
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selbstverstandlich und unverbrtichlich, und wenn sie dem 
Einzelnen widerstrebt, vermag er sich doch nicht dagegen auf-
zulebnen, ebensowenig wie da, wo ein Seniorat, die Erbfolge 
des altesten Familiengliedes, oder umgekehrt ein Minorat, die 
Erbfolge des jungsten Sohnes (bei dem dann die alteren 
Brlider in Dienst treten, so bei den Friesen) besteht. Um­
gekehrt bilden wir uns ein, daß die patriarchalische Ordnung, 
die Herrschaft des Vaters uber seine Familie, eine nattirliche 
Ordnung sei; ja es gibt Forscher genug, die glauben, dafi die 
ausgebildete patria potestas, wie wir sie in Rom finden, etwas 
Selbstverstandliches und die eigentliche Wurzel aller staat-
lichen Ordnung und des Staates selbst sei — auch Aristoteles 
hat so gedacht. In Wirklichkeit ist schon die hohere Ehrung 
des Alters, die sich nur zura Teil auf die durch Lebenserfah-
rung gewonnene htfhere Einsicht stutzt, die man dem Greise 
zuschreibt, keineswegs bei alien Volkern vorhanden; vollends 
aber laßt sich kaum etwas Unnaturlicheres ersinnen, als daß 
der erwachsene vollkraftige Mann, der selbst wieder Besitz 
und Familie hat, von einem schwachen Greis vcllig abhangig 
ist, daß dieser nach Willkur uber seinen Besitz, ja tiber seine 
Freiheit und sein Leben verfugt, ohne daß der Sohn sich zur 
Wehr setzen kann. Bei uns ist denn auch diese patriarcha­
lische Familie vollstandig verschwunden; und in bauerlichen 
Verhaltnissen ist es die standige Regel, dafi der Vater, wenn 
er ins hohere Alter eintritt, dem Sohne die Wirtschaft tiber-
gibt und sich auf das Altenteil zuruckzieht, also gerade um­
gekehrt in ein oft sehr druckendes Abhangigkeitsverhaltnis 
zum Sohne tritt. Bei roheren V5lkern ist die Sitte weit ver-
breitet, daß die alten Leute, die nicht mehr arbeitsfahig sind, 
von ihren Eindern getotet, in manchen Fallen selbst verzehrt 
werden; und da gilt dies als eine geheiligte Sitte, der nie-
mand sich zu entziehen versucht: „die Massageten preisen den 
glucklich, dem dies Ende beschieden ist, und beklagen die 
durch Krankheit Gestorbenen und daher Begrabenen, weil sie 
nicht zum Opfertod gelangt sind (Herod. I, 216); fur den 
Trogodyten ist es, wenn er alt geworden ist, Pflicht, sich 
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selbst zu erhangen, und wenn er sich straubt, wird er von 
einem beliebigen Stammgenossen zur Rede gestellt und er-
drosselt (Agatharch. V, 63 = Diod. I l l , 33, 5). Bei den Se-
miten ist die v'aterliche Gewalt meist sehr schwach; schon 
der Knabe hat z. B. bei den Arabern große Selbstandigkeit, 
und bei den Israeliten (und vermutlich auch sonst) scheidet 
der erwachsene Sohn, wenn er ein Weib nimmt und damit 
einen eigenen Hausstand begrflndet, aus dem elterlichen Haus-
halt und der elterlichen Gewalt aus: „darum verlafit der 
Mann Vater und Mutter" (d. h. er scheidet aus ihrem Haus-
halt aus) „und schliefit sich an sein Weib an" (grilndet mit 
ihr einen neuen Haushalt), „so daB sie zu £inem Fleisch (Leib) 
werdenu (Gen. 2, 24). 

Ganzlich fern zu halten ist der Begriff der Blutschande, insofern 
er eine angeborene Abneigung des Menschen gegen bestimmte geschlecht-
liche Verbi ndungen bezeichnen soil. Auch diese Vorstellungen sind vielmehr 
erst im Verlauf der Entwicklung geworden und daher uberall verschieden. 
Geschwisterehe ist bekanntlich weit verbreitet, und die Ehe mit der Mutter 
(die auch bei den Sabaeern — Strabo X V I , 4,25—und den Iren — Strabo 
I V , 5, 4 — uberliefert ist) und der Tochter gilt der iranischen Religion als 
hervorragend heilig. Daher redet ein angebliches Citat aus Xanthos bei 
Clem. Alex, strom. I l l , 2, 11 von voller Promiscuitat bei den Magiern. — 
Daß die alten Leute getotet werden, wird außer von den Trogodyten uber­
liefert von Sardinien (Timaeos p. 171 GEFFCKEN, bei schol. Plat. rep. 337 c 
= Aelian v. h. IV, 1. Tzetzes ad Lycophr. 796), von den Tibarenern 
(Euseb. praep. ev. I, 4, 7), von den Kaspiern (Strabo X I , 11, 3. 8; Euseb. 
praep. ev. I, 4, 7), von den Herulern (Procop. Goth. I I , 14, 2f.); daß 
sie von den Nachkommen verzehrt werden, von den Massageten (Herod. 
I, 216, vgl. Strabo X I , 8, 6), von den Kallatiern und Padaeern im 
inneren Indien (Herod. I l l , 38. 99), von Stammen des indischen Kau-
kasus (Megasthenes bei Strabo X V , 1; 56), von den Derbikern am Kaspi-
sohen Meer (Strabo X I , 11, 8; Aelian v. h. I V , 1; Euseb. praep. ev. 
I, 4, 7: nur die uber siebzig Jahre alten Manner werden verzehrt, die 
alten Frauen gehangt und dann ebenso wie die fruher gestorbenen be-
graben). Nach Strabo I V , 5, 4 hatten auch die Iren die Leichen der 
Vater verzehrt. Den Raubvogeln und Hunden werden die Leichen vor-
geworfen von den Kaspiern (s. o.) und Baktrern, und zwar hier nach 
Onesikritos (Strabo X I , 11, 3; Euseb. 1. c, der auch die Hyrkaner 
nennt) die Alten und Kranken noch lebend. Daraus ist das bekannte 
Gebot der zoroastrischen Religion hervorgegangen (vgl. Justin 41, 3, 5 
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iiber die Parther); naoh Agathias I I , 23 war es auf Kriegszugen ganz ge-
wohnlich, daß Kranke noch lebend den Tieren uberlaasen wurdenj ebenso 
Pseudo-Bardesanes bei Euseb. pr. ev. VI 10, 32. 46. Der Trogodyten-
stamm der Chelonophagen in Afrika wirft die Leichen ins Meer, den 
Fischen zum Frafl: Strabo X V I , 4, 14. Ueber gleichartige indogermani-
«che und mongolische Sitten s. § 6 1 . Die Sitte, daB die alten Leute-
freiwillig durch Gift aus dem Leben scheiden, hat auch auf Keos ge-
herrscht: Heracl. pol. 9, 5. Strabo X 5, 6. Aelian v. h. 3, 37. Val. Max. 
II 6, 8. — Das Gegenstiick zu diesen Sitten ist einerseits die hohe 
Ehrung des Alters z. B. in Sparta und Rom oder bei den Albanern am 
Kaukasus (Strabo X I , 4, 8) oder bei den Australiern, andrerseits die 
sorgfaltige Pflege und Bestattung der Leichen oder die feierliche Ver-
brennung. In alien diesen Dingen gibt es nichts, was fur den Menschen 
allgemeingultig und naturnotwendig ware, sondern . — 
Tiber die oft falsch gedeutete Stelle Gen. 2, 24 s. S. R A T J H , Hebraisches 
Familienrecht in vorprophetischer Zeit, Berlin 1907. Daher ist hier die 
Einscharfung des Sittengebotes erforderlich, Vater und Mutter zu ehren: 
rechtliche Anspruche haben sie in hoherem Alter gegen die Kinder nicht 
mehr, wohl aber ahndet die Gottheit die ihnen angetane Krankung. 

13. Analog liegen die Dinge iiberall: von den verschie-
denen an sich gleichberechtigten und gleich zulassigen Mog-
lichkeiten hat der eine Stamm diese, der andere jene ergriffen 
und zu einer unverbriichlichen durch die Sitte geheiligten Ord-
nung erhoben. Mit vollem Recht erlautert Herodot ( I I I , 38) 
eben an den Br'auchen der Totenbestattung und Verzehrung 
der Eltern das pindarische W o r t , daß die Sitte, das Her-
kommen, der Konig uber alle ist; die Sophisten, vor allem 
Hippias, haben das an einem reichen ethnologischen Material 
weiter ausgefilhrt. So haben wir es auch in der Organisation 
des Geschlechtslebens und der Gestaltung der Familie — das 
Wort im weitesten Sinne genommen — keineswegs mit einem 
naturnotwendigen Gebilde zu tun, das als die Wurzel alier 
menschlichen GemeinscEaft, aller sozialen Verbande betrachtet 
werden konnte, sondern umgekehrt mit autoritativen Ord­
nungen, die innerhalb eines schon bestehenden sozialen Ver-
bandes das Geschlechtsleben und die Stellung der Kinder einer 
festen Regelung unterwerfen. Diese Regelung entsteht und 
wirkt nicht spontan, kraft eines Naturtriebes — der fuhrt nur 
zum ungeregelten Beischlaf, zum freien Geschlechtsverkehr —, 

Meyer, Geschichte des Altertams. I 1 . 8 
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sondern sie wirkt durch die Sitte; und hinter dieser Sitte 
steht der aufiere, staatliche Zwang. Wenn bei den Austra-
liern der Geschlechtsverkehr streng geregelt ist, wenn Manner 
aus einer Gruppe A nur mit Frauen aus einer Gruppe B sich 
verbinden dtirfen und umgekehrt, und die Kinder wieder 
bestimmten Heiratsklassen angehoren, so ist das weder ein Pro-
dukt einer natttrlichen Vorstellung, noch lediglich durch Ge-
wohnheit aufrecht erhalten; sondern es ist ein Gesetz, dessen 
Befolgung von der Gesamtheit (oder von jedem beliebigen 
einzelnen Mitglied derselben) durch strenge Bestrafung jeder 
tTbertretung erzwungen wird. Das gleiche gil t von der 
„mutterrechtlichen'' und vollends von der patriarchalischen 
Familie. Das Pietatsgeftihl und selbst die Sitte wurden den 
romischen Burger ebensowenig wie den Sklaven veranlassen, 
sich dem Hausgericht zu stellen oder vom Vater uber den 
Tiber zu Fremden verkaufen zu lassen, und die physische 
Gewalt des Alten spielt hier vollends gar keine Rolle; durch-
ftthrbar ist jede solche Ordnung nur dadurch, dafi sie gelten-
des Recht ist und dafi die Zwangsgewalt der Gesamtheit;, 
d. h. des Staats, ihre unweigerliche Befolgung durchsetzt. 
Mi t anderen Worten, jede derartige Ordnung setzt das Be-
stehen des wie auch immer organisierten staatlichen Ver-
bandes voraus, der um vitaler Bediirfnisse willen eine be-
stimmte Regelung des Verkehrs der Geschlechter und der 
rechtlichen Stellung der Kinder erzwingt. Diese Regelung 
kann sehr verschieden ausfallen; aber ohne irgend eine solche 
Regelung konnte der Verb and tiberhaupt nicht existieren. 
Die Geschlechtsverb'ande und die Familie sind daher nie 
anders gewesen, als wie sie uns in geschichtlicher Zeit 
llberall entgegentreten: nicht selbstandige Verbande, sondern 
Unterabteilungen des Staats. Der Staat ist nicht aus ihnen 
entsprungen, sondern sie sind vielmehr umgekehrt erst durch 
diesen geschaffen; und zwar scheint, soweit wir sehen konnen, 
die Zusammenfassung von einzelnen Gruppen innerhalb der 
Gesamtheit des Staatsverbandes als Brtiderschaften, Heirats­
klassen, Clans, Sippen alter zu sein als die Familie (und ihre 
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Erweiterung zum Geschlecht im engeren Sinne), die wieder 
erst innerhalb dieser kleineren Verbande entsteht. Wie sehr 
alle diese Verbande und geschlossenen Gruppen lediglich recht-
liche Institutionen sind, geht schlagend daraus hervor, dafi 
fur sie alle die physische Blutsgemeinschaft, die Zeugung, 
ganzlich irrelevant ist: sie kann imraer durch einen symboli-
schen rechtlichen Akt (Blutsverbrtiderung, Adoption, Zeugung 
des Sohns durch einen Stellvertreter des Ehegatten) ersetzt 
werden. Trotzdem herrscht in der Idee allgeraein die Vor-
stellung, daß alle diese Verbande auf realer Blutsgemeinschaft 
beruhen und daher Nachkommen eines gemeinsamen mensch-
lichen Ahnen sind: denn dem mythischen Denken des 
naturwiichsigen Menschen liegt der Analogieschluß aus der 
Zeugung am n'achsten, der alles Bestehende, die sozialen 
Verbande so gut wie die Gegenstande der AuBenwelt, als 
durch Zeugung entstanden zu begreifen sucht. Damit ver-
bindet sich die logisch total verschiedene, aber im Geftthl 
nicht gesonderte Vorstellung, daß jeder Verband von der-
jenigen Gottheit geschaffen oder gezeugt ist, die als der Ur-
heber und Reprasentant seines dauernden Bestandes in ihm 
lebt und durch die er selbst lebt und existiert (vgl. § 53. 55). 
Diese Idee hat wie die alten Genealogen und Theoretiker, 
so auch zahlreiche moderne Forscher in die Irre gefuhrt: 
sie nahmen als Realitat, was nur in der Vorstellung der 
Menschen existiert. Viel hoher steht dem gegenuber die 
Anschauung der Romer, die ihren Staat aus der freiwilligen 
Einigung freier Menschen unter dem Willen eines Gesetz-
gebers entstehen lassen. Das ist der Vorlaufer des contrat 
social. Diese Anschauung geht nur darum in die Irre, weil 
sie die richtig erkannten Grundtriebe, welche in einem jeden 
staatlichen Verbande sich verwirklichen, in einen geschicht-
lichen Akt umsetzt und daher ftir den Staat einen einmaligen 
historischen Ursprung postuliert, wahrend er einen solchen 
tlberhaupt nicht hat, sondern in seiner Urgestalt alter ist als 
der Mensch und die Voraussetzung aller menschlichen Ent-
wicklung bildet. 
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Moral, Sitte und Recht 

14. Der soziale Verband mit seinen Ordnungen wird 
aufierlich erhalten durch Zwang, d. h. durch die von der 
Mehrheit seiner Mitglieder (oder von bestimmten dazu be-
stellten Organen) gegen einen Widerstrebenden angewandte 
Gewalt. Noch weit starker aber erweist sich die innere, in 
jedem Mitgliede lebendige Zwangsvcrstellung, das wenn nicht 
klar erkannte, so doch latente und darum nur um so unmittel-
barer wirkende Bewufitsein, dafi das Einzelwesen ohne den 
Verband Uberhaupt nicht existieren, sich nicht von ihm los-
losen kann und sich darum auch seinen Forderungen und 
Ordnungen unterwerfen mufi, mag ihm das im Einzelfalle auch 
noch so sehr widerstreben. Die innerhalb des Staates stehen-
den kleineren Verb'ande, Brtiderschaft, Sippe, Familie u. a., 
werden vielfach fast ausschliefilich durch diese Idee, ohne 
aufiere Zwangsmittel, zusammengehalten. Aus diesen Vor-
stellungen erwachsen die S'atze, welche das soziale Zusammen-
leben der Menschen regeln und als selbstverst'andlich und 
daher unverbruchlich gelten. Nach der Ar t , wie sie auf den 
einzelnen Menschen wirken, scheiden sie sich in die drei 
Gruppen der Moral, der Sitte und des Rechts. Die Moral 
umfafit alle diejenigen Satze, welche die Idee der sozialen 
Gemeinschaft in dem einzelnen Menschen erzeugt und welche 
er als die Norm empfindet, nach der er innerlich seinen 
Willen in seinem Verhalten gegen die ubrigen lebenden Wesen 
(aufier den Menschen auch die Gotter und die Tiere) regeln 
soil. Durch die Sitte wird dieses Verhalten aufierlich ge-
regelt, und zwar ebensowohl in an sich gleichgultigen Dingen, 
in denen irgend eine Gewohnheit sich gebildet hat, wie in 
solchen, die fur die Existenz und den Zusammenhalt des Ver-
bandes von entscheidender Bedeutung sind. Die Befolgung 
der Gebote der Moral kann daher niemals durch auáßeren 
Zwang erreicht werden, wohl aber die der Sitte; fur jene 
kommt alles auf den inneren Willen an, fur diese auf das 
aufiere Verhalten, auf die Konformitat des Einzelnen mit 
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den Ubrigen Mitgliedern des sozialen Verbandes. Jedoch be-
ruht der Zwang der Sitte nicht auf aufieren GewaltmaBregeln, 
sondern auf der ununterbrochenen Einwirkung der Gesamtheit 
auf den Einzelnen; wer sie ubertritt, fallt der Verachtung an-
heim, wird aber nicht strafbar — soweit nicht entweder das 
Recht sie unter seinen Schutz stellt und dadurch die Gebote 
der Sitte in Rechtssatze umwandelt, oder umgekehrt ein W i l l -
ktirakt der Gesamtheit, der aber rechtlich unzulassig ist, die 
Beobachtung der Sitte erzwingt und ihre tlbertretung r'acht. 

15. Die Kehrseite der durch Moral und Sitte auferlegten 
Pflichten bilden die Anspriiche, welche der Einzelne an jeden 
anderen und an die Verb'ande, denen er angehort, und diese 
wieder an einander und an jedes einzelne Mitglied stellen. Sie 
treten auf als Forderungen eines Rechts, das dem Fordernden 
zusteht und von dem Betroffenen als solches anerkannt werden 
muß, falls er nicht boswillig gegen seine eigene Uberzeugung 
handelt; sie setzen die von der Gegenseite zu erftillende Pflicht 
ebenso als unweigerlich anerkannt voraus, wie die Gebote der 
Moral und der Sitte, und sind daher durchaus verschieden 
von der Wil lk t i r physischen und psychischen Zwanges, mit 
denen ein Einzelner oder ein Verband, wenn er die Macht hat, 
sein Belieben durchsetzen mag. Solcher Gewalt muß man 
sich oft genug tats'achlich ftigen, aber sie ist darum doch 
Unrecht. Das Recht dagegen bleibt immer Recht, gleich-
gtlltig, ob ihm die Macht zur Seite steht, sich durchzusetzen, 
oder nicht; es ist wie Moral und Sitte ein Ausdruck der so­
zialen Gemeinschaft, in dem sich die Notwendigkeit einer uber 
dem Willen des Einzelnen (oder des Verbandes) stehenden und 
ihm seine Grenzen setzenden Ordnung verwirklicht. Aber weil 
es sich bei ihm um Leistungen Anderer, dem, der Recht hat, 
Gegentiberstehender handelt, erheischt die in ihm liegende 
Zwangsvorstellung ihre Verwirklichung durch 'aufieren Zwang, 
der nur durch die Macht des sozialen Verbandes geschaffen 
werden kann. Wie weit er tats'achlich dazu im stande ist, 
diese Forderung zu erfullen, ist eine andere Frage (§ 1G); 
hier kommt es nur darauf an, daß dieser Appell an die 
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Zwangsgewalt des Staats in der Idee des Rechts enthalten ist, 
wahrend ein solcher Zwang bei der Moral uberhaupt nicht, 
bei der Sitte nur auf indirektem Wege geubt werden kann. 
Empfindet der soziale Verband ein Gebot der Moral oder der 
Sitte als fur die Erfullung seiner Aufgaben unentbehrlich und 
ist seine Organisation entwickelt genug, um dessen Befolgung 
zu erzwingen, so nimmt er es unter seine Rechtssatze auf; 
daber sind die Satze aller drei Gebiete inhaltlich oft vollig 
identisch. — Seinem Ursprung nach ist alles Recbt subjek-
t i v ; denn es besteht in dem von einer einzelnen Person oder 
Gruppe erhobenen Rechtsanspruch. Aber diesem kann auf 
der Gegenseite die eben so fest begrtindete Uberzeugung ent-
gegenstehen, daB der Anspruch rechtswidrig sei, daß man 
vielmehr das Recht habe, sich ihm zu widersetzen. tlber 
diesen widerstreitenden Rechtsforderungen der Einzelnen erhebt 
sich, wie in Moral und Sitte, eine Rechtsanschauung der Ge-
samtheit, die allgemeine Uberzeugung, daß bestimmte Satze 
Recht seien — etwa zunachst die Anerkennung des Eigen-
tums tlberhaupt und seines Anspruchs auf Schutz gegen jeden 
Eingriff durch die Gesamtheit, weiter das freie oder das zu 
Gunsten der Familie beschr'ankte Verftigungsrecht uber das 
Eigentum, das unumschr'ankte Recht des Herrn uber Knechte 
oder ihr Anspruch auf Schutz gegen unrechtmaßige Gewalt 
nicht nur seitens Fremder, sondern auch seitens des eigenen 
Herrn, die Verpflichtung zur Heeresfolge, zur Blutrache, zur 
Eingehung oder Vermeidung bestimmter Ehen, das Verftigungs­
recht uber die Kinder u. s. w. Aus dieser gemeinsamen Rechts­
anschauung erw'achst das objektive oder geltende Recht, das 
zunachst latent im BewuBtsein liegt und nur bei der Ent-
scheidung im Rechtsstreit zu bestimmter Formulierung ge-
langt, bei fortschreitender Kultur aber in der Regel in festen 
S'atzen zusammengefaßt wird. Es ist so mannigfach wie die 
Gestaltung des sozialen Lebens uberhaupt; daher kann nicht 
nur sein materieller Inhalt in jedem anderen Verbande ein 
anderer sein, sondern wie der Einzelne von zahlreichen großeren 
und kleineren Gruppen umschlossen ist, so stehen auch ver-
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schiedene Rechte in einander, je nach der Interessensphare, die 
der Einzelgruppe zugewiesen ist: Rechte der Familien, der 
Blutsverbande, Gaue, Dorfer und Stadte, und uber diesen das 
Recht des Stammes oder Staats; ja auch mehrere selbstan-
dige Staaten konnen wieder durch gemeinsame Rechtssatze 
zusammengeschlossen sein. Immer aber ist die Voraussetzung, 
da8 das Recht an sich seine selbstandige, ewige und unabander-
liche Existenz hat, scharf geschieden von dem Unrecht: da­
her die Forderung, daß auch der absoluteste Herrscher, und 
gerade er am meisten, ein gerechter Richter sein soil, d, h. 
daB die in seiner Person konzentrierte Staatsgewalt ihre Macht 
nur verwenden darf, um das objektive Recht in voller Rein-
heit durchzufuhren; daher die Bindung der Richter durch 
Eidschwur, d. h. der Appell an ihr Gewissen, an die in einem 
jeden lebende Uberzeugung von dem, was Recht ist. Im 
Einzelfalle freilich versagt diese Idee oft genug; die mit der 
fortschreitenden Kultur standig wachsende Mannigfaltigkeit 
der Lebensverhaltnisse und der aus ihnen erwachsenden Rechts-
ansprllche ist so groß und die fur die entgegengesetzten Auf-
fassungen sprechenden Grtinde halten sich oft so sehr die 
Wage, daB hier der Appell an die Idee des absoluten Rechts 
nicht zum Ziele fuhren kann. In solchen Fallen ist das Wesent-
liche, daB tiberhaupt eine Entscheidung vorhanden ist und 
durchgefuhrt wird, wahrend ihr materieller Inhalt an sich 
gleichgtiltig ist. So erkl'art sich der scheinbare Wider-
spruch, daB Wil lk t i r , z. B. das Belieben eines Gesetzgebers 
oder der Zufall eines Praecedens, objektives Recht schaffen 
kann, dessen Befolgung nicht nur durch die Staatsgewalt er-
zwungen, sondern das auch allgemein als wahres Recht aner-
kannt wird. Es kommt hinzu, daß die Gestaltung und die Or­
ganisation der Staaten sich oft genug durch einen Gewaltakt 
andert, z. B. durch Krieg, Revolution u. a., und daß damit 
dem sozialen Verbande andere Ziele gesetzt werden als bisher. 
Solche Umwalzungen wirken notwendig auf die Rechtsordnung 
zurtick, ja sie konnen das bisher geltende Recht durch das 
entgegengesetzte ersetzen: in all solchen Fallen entsteht aus 
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einem Gewaltakt ein neues Recht, das dennoch nicht nur die-
selbe Zwangskraft, sondera auch dieselbe Anerkennung als 
wahres Recht besitzt wie das bisher gtiltige und nun zu Un-
recht gewordene. Die seit der Sophistenzeit immer von neuem 
umstrittene Frage, ob das Recht von Natur entstanden sei, 
unabhângig vom Menschen und daher uber ihm stehend und 
unabânderlich , oder ob es lediglicb Menschensatzung 
sei , wird sich nur dahin beantworten lassen, dafi die 
Idée des Rechtes und der Gerechtigkeit, die aller-
dings etwas mit der Menschennatur selbst gegebenes ist, die 
einzelnen Rechtssâtze dagegen, welche dièse Idée zu verwirk-
lichen suchen, teils ein Erzeugnis der sozialen und politischen 
Zustânde sind, in denen die Einzelgruppe lebt, teils willkurliche 
Schôpfungen, bei deren Entstehung die verschiedenartigsten 
Zufâlle zusammengewirkt haben konnen. 

In der vorlâufigen Publikation dièses Abschnitts (Ber. Berl. Ak. 1907, 
530) waren die Ausfuhrungen uber das Recht vie] zu kurz gefaBt und daher 
zum Tei l anfechtbar. Ich hoffe, daB es mir gelungen ist, die fur die Geschichte 
wesentlichen Momente jetzt klarer herauszuheben. Am meisten gefôrdert 
haben mich die Werke von R, S T A M M L E R , Wirtschaf t und Recht, 1896,2. Aufl. 
1906; Die Lehre von dem richtigen Rechte, 1902. Die Voraussetzung, daB 
das Recht als etwas von der Willkur des Einzelnen absolut Verschieienes 
ganz unabhângig vom Menschen bereits vorhanden sei, ehe es konkret 
in die Erscheinung tr i t t , und im Einzelfalle nur gesucht und gefunden, 
nicht etwa erst geschaffen werden musse, liegt allem Recht zu Grunde, 
seine Existenz wird bei der Entstehung jedes einzelnen Rechtsverhàlt-
nisses, z. B. des Eigentums an einer Waffe oder einem Sklaven oder 
etwa an der modernsten Erfindung, vorausgesetzt, und ebenso in dem 
primitivsten Rechtsstreit so gut wie etwa in dem Streit zwischen Kônigtum 
und Parlament in England uber das, was Recht ist. Tatsàchlich aber be-
cinflufit und verândert Beine praktische Anwendung in jedem Einzelfall 
seinen Inhalt in derselben Weise, wie z. B. der Inhalt der herrschenden 
religiôsen Vorstellungen sich in der Praxis fortwàhrend verândert; und 
wie bei der Entstehung einer neuen Religion oder der Aufstellung eines 
neuen religiôsen Satzes vorausgesetzt wird, daB der Religionsstifter der 
religiôsen Idée eine ihrem Idéal entsprechende Gestalt gegeben habe, so 
auch beim Gesetzgeber. Die Einzelbestimmungen etwa uber Erbreoht 
oder Hôhe des ZinsfuBes oder einer BuBe k o n n e n dabei so irrelevant 
sein, wie die uber die Einzelheiten religiôser Zeremonien ; das Wesentliche 
ist lediglich, daB uberhaupt eine rechtliche Bestimmung vorhanden ist. 
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16. Mi t dem Recht ist auch der Rechtsstreit unmittelbar 
gegeben : oft genug lediglich ein Streit materieller Interessen, 
die sich unter der Form rechtlicher Forderungen zu verhullen 
suchen, oft genug aber auch ein Gegensatz echter und auf 
beiden Seiten gleich aufrichtiger Rechtsuberzeugungen. Dieser 
Rechtsstreit kann zunâchst nur durch gewaltsames Vorgehen 
der Parteien ausgetragen werden: dabei findet der Einzelne 
Unterstiitzung nicht nur bei den von ihm abhângigen oder 
beeinfluBten Leuten, sondern auch bei der ihm durch die 
herrschende Rechtsordnung verbundenen und zu seinem Schutze 
verpflichteten Gruppe (Familie, Sippe, Bruderschaft, Gau-
genossenschaft u. a.). Aber dadurch geht nicht nur das Recht 
zu Grunde und t r i t t offene Gewalt an seine Stelle; sondern 
ein solcher Gegensatz muß zuletzt, wenn die in Frage stehen-
den Interessen groß genug erscheinen, in offenen Kampf aus-
arten und kann dadurch den staatlichen Verband sprengen — 
ein Vorgang, der denn auch nicht nur im Stammesleben, 
sondern auch in der Geschichte hôher entwickelter Staaten 
oft genug eingetreten ist, namentlich wenn es sich um Rechts-
anspriiche grôBerer Gruppen innerhalb desselben Staats handelt 
und die schon vorhandenen materiellen und individuellen Gegen-
s'âtze durch derartige Streitigkeiten zu offenem Ausbruch ge-
langen. So ist es nicht nur das in dem grôßeren sozialen 
Verbande lebende RechtsbewuBtsein, sondern zugleich das 
vitale Interesse des Verbandes selbst, seine Einheit und die 
friedliche Gemeinschaft seiner Mitglieder zu erhalten, was ihn 
zwingt, fiir die Durchfuhrung der Rechtsordnung einzutreten 
und die Selbsthilfe zu unterdrticken ; und dieser Tendenz 
kommt das eigene Interesse der streitenden Parteien entgegen, 
die in der Regel den Wunsch haben, nicht die Gewalt, son­
dern das Recht selbst entscheiden zu lassen und daher nach 
einer Autoritât suchen, die dariiber entscheidet, welcher der ent-
gegengesetzten Ansprttche zu Recht besteht. Dièse Autoritât 
kann immer nur durch den beide Parteien umfassenden Ver 
band ausgetibt werden, sei es vom Staate (Staminé) selbst, 
sei es von einer der ihm untergeordneten Gruppen. Die Form 
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freilich, in der dièse autoritative Entscheidung gegeben wird, 
ist sehr verschiedenartig. Es kann die Gesamtheit sein in 
Form eines Volksgerichts, oder dazu bestellte richterliche Or­
gane, oder der Hâuptling (Kônig), oder der Rat der Âltesten 
oder Geschlechtshâuptér; oder man mag die Entscheidung 
einem von den Parteien vereinbarten Schiedsrichter tiberlassen, 
dem fur diesen Zweck die Autorit'ât eines Staatsbeamten zu-
erkannt wird. Sehr verbreitet ist daneben die Sitte, sich an 
die Zauberer zu wenden, welche die Geisterwelt zwingen 
kônnen, Auskunft zu geben (§ 48), oder die Hilfe der Gott-
heit anzurufen, daß sie durch ein Orakel, ein Ordal, einen ge-
regelten Waffenkampf die Entscheidung gebe. Àber auch bei 
solchem Gottesurteil ist nicht die Macht und Allwissenheifc der 
Gottheit schon an sich das Maßgebende, sondern die Anerkennung 
des Gottesurteils durch die Gesamtheit, der bewufit formulierte 
oder unausgesprochen in der Einrichtung enthaltene staatliche 
Wil le , daß dièse Entscheidung rechtlich glil t ig sein und den 
Rechtsstreit beenden soll: die Gottheit ist hier der vom Staat 
bestellte und anerkannte Richter. Das gilt auch in dem Falle, 

daß eine Gottheit und ihre Priesterschaft als Trâgerin der 
Rechtssatzungen und der Mittel, die dem Rechtsstreit zu 
Grunde liegenden Tatsachen festzustellem, anerkannt ist und 
ihre Autoritât sich uber mehrere selbstândige Stâmnie er-
streckt, wie bei den Lewiten von Qades und oft be.i den 
Arabern u. a.; ihr Spruch wlirde den Streit nicht erledigen, 
wenn nicht die Gesamtheit, und darum auch die Parteien, ihn 
als définitive rechtliche Entscheidung hinnâhmen. — Im ein-
zelnen ist die Durchftthrung der Rechtshoheit des staatlichen 
Verbandes und damit die Erfilllung der im Rechtsbegriff liegen­
den Forderung, das Recht durch âußeren Zwang zu verwirk-
lichen, von seiner politischen Organisation abhangig; je hôher 
dieselbe ausgebildet ist, desto vollstândiger wird er seine Auf-
gabe erftillen. Aber ohne eine wenn auch noch so beschrânkte 
Rechtsordnung, die er anerkannt und aufrecht zu erhalten ge-
wi l l t ist, kann kein sozialer Verband existieren. Selbst wenn 
der Stammverband sich nahezu vôllig in eine Foderation ein-
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zelner Gruppen (Familien, Geschlechter) aufgelost hat (vgl. 
§ 6), wenn ihm, wie bei manchen arabischen Stammen (z. B. 
in Mekka und Medina) und ahnlich bei den Israeliten in der 
Richterzeit, jedes rechtliche Mittel fehlt, seine einzelnen 
Glieder zur Unterwerfung unter einen Beschlufi der Gesamt-
heit (etwa zur Teilnahme an einem Kriege) zu zwingen, er-
kennt er doch eben dadurch das Freiheitsrecht des Einzelnen 
und die rechtliche Selbstandigkeit der kleinen Geschlechts-
gruppen an, und ebenso den Rechtsschutz, den diese tiber ihre 
Angehorigen ausiiben, das Recht der Blutrache, das Eigentums-
recht an Haus und Hof, Vieh und Sklaven. Er ist gewillt, diese 
Rechte aufrecht zu erhalten und dadurch die Stammeseinheit 
zu wahren, und auch in diesen Fallen gibt der Rat der Alten 
rechtliche Entscheidungen; aber einen physischen Zwang darf 
er rechtlicb nicht anwenden, sondern ist auf Verhandlungen mit 
den kleineren und kleinsten Gruppen angewiesen, w'ahrend die 
Ausiibung der Rechtshoheit ganz auf diese (und ihre Ober-
h'aupter) ubergegangen ist. Doch sind das Zersetzungsformen, 
die keineswegs als die normale oder die ursprttnglichste Ge-
stalt der sozialen Ordnung betrachtet werden durfen. In der 
Regel zieht vielmehr der staatliche Verband zum mindesten 
den Rechtsstreit zwischen Angehorigen verschiedener ihm unter-
stellter Gruppen vor sein Forum (wahrend die Streitigkeiten 
innerhalb derselben diesen zur Beilegung uberlassen bleiben 
konnen), und halt seine Autoritat tiber sie durch Rechtszwang 
aufrecht, bestraft daher Vergehungen, welche die Interessen 
der Gesamtheit verletzen. — Der Schutz des Lebens und des 
Eigentums ist dagegen oft selbst in hochentwickelten Rechts-
ordnungen nicht Aufgabe des Staats, sondern bleibt der Selbst-
hilfe und dem Eingreifen der Blutsverbande uberlassen. Denn 
hier handelt es sich nicht um streitige Rechtsfragen, die eine 
autoritative Entscheidung erfordern, sondern die Tatsache ist 
offenkundig. So mag der Einzelne den Dieb oder don Ehe-
brecher fangen und ziichtigen, hochstens dafi die Grenze, 
bis zu der er in Ausubung seiner Selbsthilfe gehen darf, vom 
Staat festgesetzt ist. Die Ahndung von Mord und Totschlag 
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liegt den Blutsverb'ânden ob, deren tiefgreifende Bedeutung in 
primitiven Staatsordnungen wesentlich eben darauf beruht, daß 
sie Sicherheit und Leben ihrer Mitglieder schutzen und die 
Blutrache ûben; fur den umfassenden Verband, den Stamm 
oder Staat, liegt nur alsdann ein AnlaB zum Einschreiten vor, 
wenn die Tat von einem Stammfremden begangen und so 
die Gesamtheit verletzt und zur Rache aufgerufen ist. Aller-
dings kann die Blutfehde, die zwischen den ibm unterstellten 
Gruppen ausbricbt, verheerende Dimensionen annehmen und 
seine Existenz gefâbrden; aber in der Regel vermag er dem 
nur durch einen Versuch der Vermittlung entgegenzuwirken, 
bei dem das vergossene Blut durch Zahlung einer Blutbufie 
abgekauft und so der innere Friede wieder hergestellt wird. 
Erst bei fortgeschrittener Kultur entwickelt sich die A n -
schauung, daß durch jede Bluttat die Gesamtheit selbst ver­
letzt und der Staat daher zum Einschreiten gezwungen ist; 
hat er dann die geniigende politische Macht, so kann sich 
daraus eine Blutgerichtsbarkeit des Staates entwickeln. 

Bei den Beduinen reicht nach BTJRCKHARDT, Notes on the Bédou­
ins I 149 ff. 312 ff., das Recht der Blutrache, aktiv und passiv, durch -
weg bis zum funften Verwandtschaftsgrad [in mànnlicher Linie], aber 
nicht weiter; nur bei einzelnen Stammen wird nach p. 320 f., wenn 
nicht der Môrder selbst, sondern nur sein Stamm bekannt ist, jeder Be-
liebige aus dem schuldigen Stamme von dem Blutrâcher getôtet. 

17. Ihrem Inhalt nach sind die Sâtze der Moral, der Sitte 
und des Rechts von der zeitweilig bestehenden sozialen Ord-
nung und den in der Gemeinschaft lebenden Anschauungen, 
mit anderen Worten von dem Stande der Kultur abhângig, 
und entwickeln und ândern sich daher mit dieser. Daher 
kônnen sie in verschiedenen Gesellschaften und verschiedenen 
Zeiten diamétral entgegengesetzten Inhalt haben; aber ge-
meinsam bleibt ihnen immer der Anspruch auf absolute Gultig-
keit, die apodiktische Forderung der Unterordnung unter ihre 
Gebote, nur daß das Mittel, durch die dièse Forderung ver-
wirklicht werden soll, in den drei Gebieten ganz verschieden 
sind. Wenn die Anschauungen sich àndern, entsteht daraus 
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ein schwer empfundener Gegensatz, der zunâchst als Gegen-
satz des einzelnen Individuums gegen die Gesamtheit auftritt, 
von deren Anschauungen er sich losgelôst hat. Am schârfsten 
kommt dieser Gegensatz auf dem Gebiet des Rechts zum Aus-
druck, weil dessen Zwangsgewalt die Befolgung des bestehen-
den Rechts erzwingt. Da gilt dies bestehende Recht dem 
Betroffenen als Unrecht, an dessen Stelle eben dasjenige Recht 
treten soll, das er als das richtige und daher in der Idée 
allein gultige empfindet. 

Zur Erlâuterung der hier besprochenen Begriffe wâhle ich ein Bei-
spiel absichtlich aua uns ganz fremdartigen Anschauungen. Bei manchen 
iranischen Stàmmen herrschte die Sitte, die Leichen der Verstorbenen 
den Hunden und Geiern zum Fraß zu uberlassen. Die zoroastrische Re­
ligion hat dièse Sitte ûbernommen und religiôs sanktioniert : jede andere 
Ar t der Leichenbehandlung, Verbrennung wie Bestattung, ist eine Be-
fleckung der reinen Elemente und darum ein Frevel. Fur den glàubigen 
Zoroastrier ist es daher ein religiôs motiviertes Moralgebot, die Leichen 
seiner Angehôrigen nicht zu verbrennen noch zu bestatten, aber ein Ge-
bot, dessen Befolgung lediglich seinem Willen, seinem moralischen Gefuhl 
iiberlassen bleibt. Als dann aber unter den Sassaniden der Zoroastrismus 
zur Staatsreligion erhoben wird, wird auch dieser Satz ein rechtliches 
Gebot, dessen Befolgung erzwungen, dessen Ûbertretung bestraft wird. 
Den unglàubigen Untertanen dagegen gilt dieser Rechtssatz als durchaus 
verwerflich und als ein Un recht, das durch Einfuhrung des richtigen 
Rechts, welches Bestattung oder Verbrennung erlaubt oder erzwingt, 
ersetzt werden sollte. 

Eigentum und Erbrecht 

18. Wie aller geistige, so vollzieht sich aller matérielle 
Fortschrifct des menschlichen Lebens innerhalb der sozialen 
Verbande, die Erfindung und Ausbildung der Werkzeuge und 
der Waffen, die Gewinnung und Nutzbarmachung des Feuers, 
die Zâhmung und Zuchtung der Haustiere, die Entwicklung 
von Kleidung und Schmuck, Wohnstâtten und Hausrat, die 
Zubereitung der Nahrung, der Anbau von Kulturpflanzen. Mit 
diesen Errungenschaften t r i t t ein neues Elément in die mensch-
liche Entwicklung, das Eigentum. In seinen Ursprtingen ist 
es auch der Tierwelt nicht fremd: auch das Tier verteidigt seine 
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Nahrung oder seine Lagerstatte, sein Nest, seine Hohle gegen 
jeden Eindringling, ebenso Weibcben und Junge, und beansprucht 
es damit als einen wenigstens zeitweilig ibm allein zustehen-
den Besitz. Aber zu voller Ausbildung gelangt das Eigen­
tum erst in der menschlicben Kultur: an Stelle der voruber-
gehenden ausschliefilichen Benutzung t r i t t der Anspruch auf 
em. dauerndes Verfugungsrecht uber ein Naturobjekt, das durch 
Besitzergreifung erworben oder durch eigene Arbeit geschaffen 
ist. Der soziale Verband erkennt diesen Anspruch an und 
schirmt ihn, er erhebt ihn zu gultigem Recht. Uralt ist nicht 
nur das Eigentum an leblosen Gegenstanden und Vieh, son-
dern auch an Menschen, die Sklaverei. Sie entsteht teils durch 
Krieg und Raub, teils dadurch, dafi schwache oder besitzlose 
Personen sich den Machtigeren zu eigen geben, durch die 
Dienste, die sie ihnen leisten, sich Lebensunterhalt und Schutz 
gegen fremde Gewalt verschaffen. Weit junger und erst mit 
der Entwicklung von Seßhaftigkeit, Rinderzucht und Cerealien-
bau entstanden ist dagegen das Sondereigentum des Einzelnen 
an Grund und Boden. Aus dem Eigentum erw'achst der Eigen-
tumstausch, der Kauf und Verkauf, und das fuhrt weiter, wenn 
auch in noch so beschranktem Maße, zu einer Produktion fur 
den Kauf: man vermehrt den Bestand an bestimmten Gutern 
tiber den eigenen Bedarf hinaus, um dafur andere einzu-
tauschen, die man bedarf, aber nicht selbst erzeugen kann, 
die oft nur aus fremden L'andero durch wandernde Handler 
herbeigefuhrt werden. Zugleich aber steigert das Eigentum 
die natlirliche Ungleichheit der Mitglieder des sozialen Ver-
bands, die bereits durch die psychischen und physischen Eigen-
schaften jedes Individuums und seinen darauf beruhenden Eir,~ 
fluß gegeben ist. Denn der Besitz kann sich (auch wo er im 
wesentlichen durchaus homogen ist, wie bei einem Volk von 
Viehzuchtern) niemals uberall gleichmaBig entwickeln, außere 
Zufalligkeiten so gut wie die Geschicklichkeit des Besitzers 
vermehren die Unterschiede standig: der Gegensatz von Reichen 
und Armen und der dadurch gesteigerte Unterschied in Ein-
fluß und Macht des Einzelnen fehlt in keinem Stamm, auch 
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da nicht, wo das Recht ihn ignoriert und die voile rechtliche 
Gleichheit aller Genossen des Verbandes postuliert. 

19. Wie der Einzelne erwirbt auch jeder Verband Eigen­
tum, tiber das die Gesamtheit in ihrem Interesse verfligt. Das 
private Eigentumsrecht ist ein personliches Recht seines I n -
habers; aber es erlischt nicht mit diesem, sondern besteht 
weiter, da das Eigentum selbst einen neuen Herrn verlangt. 
So fallt es nach dem Tode seines bisherigen Tragers der 
engsten unter den Gruppen zu, innerhalb deren er stand. Wie 
diese daruber verfligt, hangt von ihrer Organisation ab, deren 
mannigfach verschiedene Gestaltung wir frilher kennen gelernt 
haben (§ 9ff.). Wo die Abstammung von der Mutter allein 
den Geschlechtszusammenhang bestimmt und Kinder eines 
Mannes daher rechtlich nicht vorhanden sind, fallt seine 
Hinterlassenschaft den Kindern seiner Schwestern oder seinen 
Brtidern oder mtitterlichen Oheimen zu; wo die Brtider einen 
gemeinsamen Haushalt flihren und in Polyandrie leben, t r i t t 
jetzt der jtingere Bruder als Hausherr an Stelle des alteren, 
und dann erst t r i t t die nachste Generation als Erbe ein; wo 
die patriarchalische Familie sich entwickelt hat, erben die 
Sonne (entweder zu gleichen Teilen, oder der alteste oder 
auch der jungste hat ein Vorrecht oder selbst alleinigen Erb-
anspruch), wenn keine vorhanden sind, ist der nachste Ver-
wandte (oder ein vom Hauptling bestimmter Blutsverwandter) 
verpflichtet, von der Erbtochter den Erben zu zeugen und so 
dem Erbgut einen neuen Herrn zu schaffen, damit nicht eine 
Verminderung der Zahl der im Verbande vorhandenen Besitzer 
eintrete. Durch das Erbrecht wird das Eigentum zu einem 
dauernden Faktor im Leben des Verbandes, das an tiefgreifen-
der Wirkung vielleicht alle anderen tiberragt. Es steigert und 
verewigt die Gegensatze in der Lebensstellung der Individuen, 
indem es sie von Generation zu Generation fortpflanzt; es schafft 
den sozialen Unterschied der Stande, der nicht nur in der 
außeren Lebenshaltung der Individuen, der Ar t , wie sie ihren 
Lebenserwerb gewinnen, sondern noch viel starker in ihrer 
Denkweise und ihren Ansprtichen an die Gesamtheit zu Tage 
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tr i t t und sich in der Rechtsordnung dauernd fixiert; es scheidet 
auch die einzelnen Gruppenverb'ande innerhalb des Stammes, 
deren Ansehen und Einfluß sich abstuft je nach der Große 
ihres Bestandes und dem Besitz, der ihnen insgesamt oder 
als Eigentum ihrer Mitglieder angehort. Fur den Einzelnen 
wirkt das Eigentum zunachst individualisierend; es tritt da-
mit zu den in ihm beschlossenen Kraften ein mit seiner Per-
sonlichkeit verkntipftes Machtmittel hinzu, von dem seine 
Leistungsfahigkeit und seine Galtung gang wesentlich ab-
hangen. Aber ebensosehr wird dadurch die Verkettung der 
Generationen vorw'arts und rtickwarts gesteigert, die bereits 
in seiner Einordnung in die Verbande, als deren Glied er 
geboren ist, enthalten ist (§ 9 ) : das durch das Erbrecht aus 
einer Hand in die andere tibergehende Eigentum ist das 
dauernde, er selbst nur der vorilbergehende Besitzer und Nutz-
niefier desselben. Von dieser Seite aus betrachtet hemmt ge-
rade das Eigentum die Bedeutung seiner Individual i ty: ob 
er selbst oder sein Erbe Trager des Eigentumsrechts ist, ist 
dem Verbande an sich gleichgultig, das Wesentliche ist, daß 
der Besitzstand dauernd gewahrt wird. Daher beschrankt 
vielfach nicht nur die Sitte, sondern oft genug das Recht die 
freie Verfugung des zeitweiligen Besitzers uber das Eigentum 
zu Gunsten der Familie oder des Geschlechts, ebenso wie es 
in den Erbgang entscheidend eingreift. Je grofier der Besitz 
ist, je starker seine entscheidende Einwirkung empfunden wird, 
desto grofier ist das Interesse der Gesamtheit, ihn geschlossen 
fur die zuktinftigen Generationen zu erhalten — soweit nicht 
etwa entgegengesetzte Erwagungen dazu ftihren, durch das Recht 
einem ubermaßigen und die anderen Genossen des Verbandes 
erdrtickenden Anwachsen des Einzelbesitzes Schranken zu setzen. 
Zu voller Entwicklung gelangt diese Auffassung, dafi nicht 
der gegenwartige Besitzer, sondern die Familie, die er zeit-
weilig vertritt, der wahre Trager des Eigentumsrechts ist, 
wenn die Leistungen fur den Verband, vor allem der Waffen-
dienst, an einen bestimmten Besitz gebunden sind, gewohn-
lich im Zusammenhang mit der Entwicklung des Grundbesitzes 
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und des Erbguts. Alsdann gelangen auch die Rechtsbestim-
mungen uber die Erbtochter zu voller, oft bis ins kleinste 
durchgefuhrter Ausbildung. 

Die Frauen und Kinder. Der Rat der Alten. Soziale 
Gliederung 

20. Ob wir fur die primitivsten Verhaltnisse einer mensch-
lichen Horde eine vollige rechtliche Gleichheit aller Mitglieder 
annehmen durfen, die allerdings auch dann immer durch die 
Unterschiede der Personlichkeiten an physischer Kraft und 
psychischer Begabung durchkreuzt werden wtirden, ist eine 
Frage, die sich schwerlich wird mit Sicherheit beantworten 
lassen. Aber auch bei dieser Annahme besteht doch die 
Stammesgemeinde nur aus den erwachsenen und wehrkraftigen 
Mannern. Ihnen gegenilber bilden die Weiber und Kinder 
ein an Zahl etwa doppelt so starkes Element, das aus eigener 
Kraft nicht bestehen und an der Wahrung der Unabhangig-
keit und des Besitzes des Verbandes im Kampf hochstens einen 
ganz beschrankten Anteil nehmen kann. Die mehrfach vor-
kommenden Versuche, durch Bildung eines Amazonenkorps von 
bewaffneten Jungfrauen die Natur zu meistern, konnen uber 
bizarre Ansatze niemals hinausgehen; und die Teilnahme der 
Ehefrauen am Volkskrieg, die wir am ausgebildetsten bei dem 
iranischen Nomadenstamm der Sauromaten, bei besonderen A n -
lassen, z. B. grofien Wanderzugen, auch bei Kelten, Germanen 
und vielen anderen Volkern finden, ist doch nur eine Hilfsleistung 
in der Not. Eine den Leistungen der Manner gleichwertige mi l i -
tarische Ausbildung samtlicher Frauen (und ebenso der Kinder) 
desStammes, welche die Voraussetzung ihrer Gleichberechtigung 
innerhalb der Gemeinde bilden wurde, ist dagegen physisch un-
m5glich. Vielmehr da Frauen und Kinder auf die Fursorge und 
den Schutz der Manner angewiesen sind, stehen sie auch in recht-
licher Abhangigkeit von diesen. Rechtlos wie der erbeutete 
oder gekaufte Sklave sind sie niemals. Denn auch die Frauen 
sind Angehorige des sozialen Verbandes, desselben Bluts und 
unter denselben Verhaltnissen aufgewachsen wie die Manner, 

Meyer , Geschichte des Altertums. 11. 4 
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sie bleiben, auch wenn sie bei voll entwickelter patriarchali-
scher Ehe in den Besitz eines fremden Mannes ubergehen, 
doch in rechtlicher, oder falls durch die Ehe die Ge-
schlechtszugehorigkeit aufgehoben wird, wenigstens in per-
sonlicher Beziehung zu ihren Angehorigen; und die Knaben, 
selbst wenn sie zunachst als voiles Eigentum des Vaters gel-
ten, sollen doch einmal zu gleichberechtigten Gliedern des 
Verbandes werden und an Stelle der gegenwartigen Generation 
treten. So entsteht ein Gegensatz der verschiedensten, mannig-
fach sich kreuzenden rechtlichenAnsprtiche und dertatsachlichen 
Verhaltnisse, den auch die entwickeltste Rechtsordnung nicht 
rein aufzulosen yermag. So unverbrlichlich gewisse allgemeine 
Normen gelten und von der Zwangsgewalt des Rechts durch-
geftihrt werden, die Einzelgestaltung bleibt hier ganz wesent-
lich den rein individuellen Faktoren und den standig wech-
selnden Bedingungen des Moments (iberlassen. Wir haben 
schon gesehen, wie mannigfach verschieden sich das Ehe- und 
Familienrecht bei den einzelnen Volkern gestaltet hat; uberall 
aber bricht neben dem Rechtsanspruch der unbedingten Unter-
ordnung und in Konflikt damit das selbstandige Recht der 
Frauen wie der Kinder wenigstens gelegentlich, aber dann oft 
entscheidend hervor. Bei Stammen, welche den Begriff des 
Vaters rechtlich nicht kennen (im sogenannten Matriarchat), 
hat die Frau nicht nur in der Ehe, sondern auch rechtlich 
eine freiere Stellung und eigenen Besitz, auch eigene Rechte 
an die Kinder, wenn auch unter der Aufsicht ihrer Brilder 
oder ihrer mtitterlichen Oheime. Bei anderen, namentlich wo 
sich Raubehe oder Kaufehe gebildet hat, kann sie, zumal wenn 
Polygamic besteht, in voile Horigkeit hinabrticken: da ver-
richten die Weiber alle Arbeiten, deren der Mann fur seinen 
Lebensunterhalt bedarf, er ist ihr Herr uber Leben und Tod 
wie bei den Sklaven, sie gehen wie sein sonstiges Eigentum in 
den Besitz seines Erben liber. In sdlchen Fallen hat der 
Besitz von Tochtern fur die Angehorigen keinen Wert, es sei 
denn, daß man hoffen darf, fur ihren Verkauf in die Ehe eine 
ansehnliche Kaufsumme zu erhalten, und die Totung der neu-
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geborenen Madchen wird allgemeine Sitte. Aber auch als-
dann t r i t t das eigene Recht der Prau wenigstens darin hervor, 
daß die ehelichen Kinder ein anderes Recht haben als die 
Bastarde von Sklavinnen, dafi ihr eigener Sohn, wenn er Herr 
des Haushalts wird, ihr nach unverbrtichlicher Sitte die hoch-
sten Ehren und entscheidenden Einfluß zugestehen muß, daß 
sie, wenn der Ehemann sie verstoßt, ein selbstandiges Rechts-
subjekt wird und meist auf Zahlung einer bei der Ehe-
schliefiung festgesetzten Entschadigung Anspruch hat. Wieder 
in anderen Fallen behalt die Ehefrau ein eigenes Vermogen, 
wenn auch vielleicht unter Verwaltung des Ehemanns; aber 
mit dem Ende der Ehe, durch Scheidung oder Tod, hat sie 
darllber freie Verfugung und steht den Mannern vermogens-
rechtlich gleich, so dafi sie, wo die Wehrpflicht an den Besitz 
gebunden ist, zu derselben herangezogen wird und etwa, wie 
in Korinth und Rom, die Kosten fur die Ausrtistung eines 
Reiters zu tragen hat. Analog ist es, wenn da, wo keine 
Sohne vorhanden sind, die Tochter Tragerin des Erbrechts 
wi rd ; dann greift die Rechtsordnung des Staats ein und ver-
ftigt tiber ihre Hand. Am auffallendsten t r i t t die Konsequenz 
des Rechts zu Tage, wenn in dem Geschlecht, dem der 
Hauptling oder Konig entstammt, ein mannlicher Erbe fehlt 
und fur diesen Fall — denn im Herrscherhaus gi l t vielfach 
ein besonderes, von dem der tibrigen Volksgenossen abweichen-
des Recht — eine Erbfolge der Tochter anerkannt ist. So 
kann es kommen, daß in einem Staatsverbande, in dem sonst 
die Frauen aller politischen, ja fast aller personlichen Rechte 
entbehren, eine Frau in den Besitz der unumschrankten Staats-
gewalt gelangt. Aber neben diesen rechtlichen wirken immer 
die personlichen Momente. In einem Staat, der wie Athen 
die Frauen politisch vollstandig ignoriert, hat doch eine ge-
schiedene Frau, wie Elpinike, und eine fremde Hetare, wie 
Aspasia, großen politischen Einfluß ausgeubt, und vollends in 
Sparta und in Rom ist der Einfluß der Frauen allezeit sehr 
bedeutend gewesen. — Zu gleichartigen Widerspruchen fuhrt 
die Stellung der jungen Manner. Vielfach — mag das Familien-
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recht patriarchalisch oder matriarchalisch sein — werden sie 
beim Eintr i t t der Pubertât durch einen festlichen, mit religiôsen 
Zeremonien und Weihungen verbundenen Ak t zu gleichberech-
tigten Gliedern des Verbandes erhoben (vgl. § 8), oder, bei fort-
geschrittener militarischer Organisation, durch die Aufnahme in 
das Volksheer; oder das Recht bestimmt das Alter, in dem sie 
miindig werden, d. h. private Rechtsfâhigkeit erlangen, und das-
jenige, in dem sie politische Rechte ausiiben dtlrfen. Immer aber 
steht dem gegentiber, daß sie in den Besitz des Erbguts erst 
durch den Tod (oder Rucktritt) des gegenwârtigen Eigentumers 
gelangen kônnen und bis dahin nicht nur sozial, sondern auch 
rechtlich von diesem abh'ângig sind. Bei manchen Stammen, 
wie bei den Semiten (und wohl auch bei den Aegjptern), 
scheiden sie aus der vâterlichen Gewalt aus, wenn sie eine 
Ehe eingehen und einen eigenen Hausstand grtinden (vgl. 
§ 12). Bei anderen, so in Rom, ist die vâterliche Gewalt 
in voiler Konsequenz ausgebildet und bis zuletzt festgehalten ; 
und so entsteht hier die Absurditât, dafi der Haussohn staats-
rechtlich dem Vater vôllig gleichsteht, die hôchsten Ge-
meindeâmter bekleiden und ihm befehlen kann, wàhrend er 
privatrechtlich in nichts von dem Sklaven unterschieden ist — 
das Gesinde (familia) des Hausvaters besteht in Rom aus den 
„Freien'' (liberi), d. h. denen, die staatsrechtlich frei sind und 
nach seinem Tode auch privatrechtlich frei werden, und den 
Sklaven (servi), welche ewig unfrei bleiben und mit dem 
tibrigen Nachlaß in das Eigentum des Erben ubergehen, wenn 
sie nicht durch einen Willkurakt ihres Herrn aus seiner Ge­
walt entlassen werden und damit auch die staatsrechtliche 
Freiheit erhalten (liberti). 

Kriegerische Organisationen der Frauen sind aus dem Altertum 
uberliefert von den libyschen Stammen der Auseer (Herod. IV, 180: 
blutige Waffenkâmpfe der Jungfrauen beim Athenafest) und der Zaueken 
(Zeugitana, Her. I V , 193, Frauen als Lenkerinnen der Kriegswagen: vgl. 
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Zenothemis sie nach Aethiopien versetzt hat]. Bei den Sauromaten 
[daher Scyl. 70; Soymn. peripl. 885; Plin. 
V I , 19, vgl. 39 u. a.] ,,sitzen die Frauen zu Pferde und kâmpfen mit 
Pfeil und Speer, solange sie Jungfrauen sind; das miïssen sie bleiben, 
bis sie drei Feinde getôtet haben; dann heiraten sie nach Darbringung 
der gesetzlichen Opfer und sitzen nicht mehr zu Pferde, wenn nicht ein 
allgemeiner Kriegszug des ganzen Volkes stattfindet. 
Sie brennen ihre rechte Brust aus [das ist aus der Amazonensage ent-
iehnt]" Hippokr. de aer. 17, vgl. Herod. I V , 116 f. Plato leg. V I I , 
804 e. 806 b. Nie. Dam. fr. 123, 7. Daher haben die Griechen die Ama­
zonen aus Kleinasien in dièse Gegenden ziehen und die Sauromaten aus ihrer 
Verbindung mit den skolotischen Skythen entstehen lassen. Âhnliche Zu-
stànde bestanden bei dem gleichfalls iranischen (medischen) Volk der 
Sigynnen (§ 568), das Herodot V, 9 nôrdlich von der Donau kennt, wahrend 
Strabo X I , 11, 8 sie in der Nâhe des Kaspischen Meers erwâhnt und 
von ihnen erzàhlt: sie haben mit Ponies bespannte Wagen,  

Auf derartige Sitten reduziert sich das, was in den Berichten uber eine 
Beruhrung Alexanders (Arrian I V , 15, 4; V I I , 13, 2ff.; alle anderen 
Angaben sind Schwindel) und des Pompeius (Theophanes bei Strabo X I , 
5, 1 = Plut. Pomp. 35; Appian Mithr. 103) mit den Amazonen von 
Tatsàchlichem enthalten sein mag. — Gleichartige Sitten mûssen in 
Kleinasien in alter Zeit vorgekommen sein und zu den dort lokalisierten 
Amazonensagen, sowie zu der Sage von dem Kampf mit Athen Anlaß 
gegeben haben (§ 488); vgl. T Ô P F F E R , Art . Amazonen bei P À U L Y - W I S S O W A . 

21. Analoge Schwierigkeiten bereitet die Stellung der 
alten Mariner, die nicht mehr wehrfâhig und im hoheren Alter 
auch nicht mehr im stande sind, selbst ihren Lebensunterhalt 
zu erwerben. W i r haben schon gesehen, wie das bei vielen 
primitiven Volkern dazu gefuhrt hat, daß die alten Leute sich 
selbst den Tod geben oder von ihren Nachkommen erschlagen, 
oft auch verzehrt werden (§ 12), wahrend bei anderen um-
gekehrt die Sitte die hôchste Ehrung des Àlters gebietet und 
das Recht entweder ihre privatrechtliche Stellung bis zum 
Tode ungemindert erhâlt oder wenigstens den Nachkommen, 
die schon bei ihren Lebzeiten in den Besitz des Erbes ge-
langen, bestimmte Pflichten auferlegt. Àber den vollkrâftigen 
Mânnern stehen sie nicht mehr gleich, wenn sie nicht mehr 
im stande sind, die Waffen zu ftlhren. In der Regel bildet 
bei ausgebildeten militârischen Organisation en das sechzigste 
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Jahr die aufierste Grenze der Wehrpflicht; und mehrfach wird 
daraus die Konsequenz gezogen, daß die alteren Manner in 
der Versammlung der Volksgemeinde, die eben aus den Wehr-
mannern besteht, keinen Platz mehr haben, so in Rom in der 
ursprtinglichen Gestalt der Centurienordnung (sexagenarii de 
ponte). Aber was ihnen an Korperkraft fehlt, wird mehr als 
ersetzt durch ihre geistigen Eigenschaften, durch die aus langer 
Lebenserfahrung gereifte Einsicht. Daher wird aus ihnen ein 
Rat der „Alten' ' gebildet, der uber alle wichtigen Angelegen-
heiten (zu denen auch die Rechtssprechung gehort) zu beraten 
hat und dessen Weisungen die Wehrgemeinde zu folgen ver-
pflichtet ist, wenn ihr auch ein Recht der Zustimmung vor-
behalten sein mag. Die staatsrechtliche Terminologie der 
Griechen, der Romer, der semitischen Stamme zeigt, daß dieser 
Rat in der Zeit, wo er entstanden ist, wirklich nur aus Greisen 
bestanden hat — wohl niemals aus alien, sondern aus denen, 
die durch Wahl oder durch die Stellung an der Spitze eines 
Verbandes dazu berufen waren —; in Sparta hat sich das 
dauernd erhalten (ebenso z. B. bei den australischen Stammen), 
und liberall in Griechenland ist es noch lange Rechtens ge-
wesen, daß die Vertretung der Gemeinde im Verkehr mit 
anderen, als Gesandte, nur alten Mannern uber-
tragen werden durfte. In der Regel aber machen sich auch 
hier die tats'achlichen Verhaltnisse, die Rechte der Geburt und 
der Uberwiegende Einfluß bedeutender Personlichkeiten ent-
scheidend geltend, namentlich wenn die Geschlechtsorgani-
sation und die ftlhrende Stellung von Geschlechtshauptern (den 
Scheichen der Araber) voll durchdringt: der ursprtingliche 
Name wird zum Ehrentitel, und der Rat der „Alten" besteht 
grofienteils aus vollkraftigen, oft noch ganz jungen Mannern, 
denen ihre Lebensstellung den Zutri t t eroffnet. 

22. Der Grundsatz staatsrechtlicher Gleichheit aller Ver-
bandsgenossen kann, auch wo er rechtlich bestehen mag, doch 
tatsachlich niemals voll verwirklicht werden. Immer machen 
sich die Unterschiede der individuellen Eigenschaften und des 
Besitzes geltend, und daneben die Unterschiede der einzelnen 
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Familien und Gruppenverbande, die durch ihre Kopfzahl, ihren 
Besitz und ihr ererbtes Ansehen gegeben sind; und uberall 
gibt es armere oder schwachere Leute, welche, sei es als leib-
eigene Knechte, sei es als Horige (Clienten), in den Dienst 
der Machtigen treten und deren Einfluß ftiehren. Wer keinen 
oder nur unzureichenden Besitz an Vieb und Knechten oder 
an Land sein eigen nennt und von seiner Hande Arbeit im 
Dienst anderer leben mufi, auch bei persdnlicher Freiheit, sei 
es als Tagelohner, sei es als Handwerker, kann ein selbstan-
diges Ansehen in der Gemeinde nicht behaupten. Aber auch 
wenn uber den abhangigen Leuten eine Wehrversammlung 
der Vollfreien steht, sind diese wohl rechtlich, aber darum 
noch nicht tatsachlich einander gleich. Jede Macht aber, die 
einmal von einem Einzelnen gewonnen ist, hat die Tendenz, 
sich in einen daueraden, rechtlich anerkannten Besitz umzu-
wandeln. Dadurch wird die personliche, durch Individuality 
und zufatlige Schicksale geschaffene Stellung zu einem Recht, 
das sich wie das Eigentum vererbt und die Rechtsstellung der 
folgenden Generationen bestimmt, bis es durch eine neue 
Wendung in dem Schicksal des Einzelnen durchbrochen wird. 
So kann sich eine voll ausgebildete standische Gliederung ent-
wickeln, bei der die Geburt die rechtliche Stellung eines jeden 
unverbriichlich fur sein ganzes Leben bestimmt: die vornehmen 
Geschlechter haben als erblicher Adel die Leitung des Stammes 
allein in Handen, durch eine weite Kluft geschieden von d«r 
Masse der freien Stammgenossen; und tief unter ihnen alien 
stehen die Handwerker und weiter die Scharen erblicher 
Knechte oder Horiger, die personlich an den Dienst der Voll­
freien und vor allem des Adels gebunden sind und dafur auf 
Rechtsschutz durch ihre Herren Anspruch haben. Auch die 
Zauberer und die Priester konnen ein geschlossener und even-
tuell ein erblicher Stand werden (§ 32). Die unterste Stufe der 
Bevolkerung bilden die im Kriege erbeuteten, geraubten oder 
gekauften Sklaven, denen als Stammfremden Rechte so wenig 
zustehen wie dem Vieb, es sei denn. daß der Herr auf die Aus-
tlbung seines Besitzrechtes verzichtet und den Knecht dadurch 
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sei es zu einem Schutzbefohlenen, sei es, wie in Rom, zu einem 
Mitgliede der Gemeinde erbebt. Ob und in welchem XJmfang 
sich eine solche Gliederung in einem Stamraverbande gebildet 
hat, hangt teils von den Lebensbedingungen, teils von der 
Eigenart und der geschichtlichen Entwicklung des Stammes ab 
(§ 29 ff.). 

Militfirische Ordnungen 

23. Schutz und Betatigung nach auBen und Aufrecht-
erhaltung der Rechtsordnung im Innern sind die beiden wesent-
lichsten Aufgaben des staatlichen Verbandes, Rechtssprechung 
und Kriegfuhrung die wichtigsten Aufierungen der Staats-
gewalt. Der Aufgabe der Kriegfuhrung dient die militarische 
Organisation des Verbandes. Als die natlirlichste Ordnung er-
scheint, daß jedes vollkraftige Mitglied zur Teilnahme am 
Kampf verpflichtet ist; und das ist wohl zweifellos tiberall 
das Urspriingliche gewesen. Aber die weitere Entwicklung 
hat auch hier die groBten Unterschiede geschaffen. Bei manchen 
Stammen wird die allgemeine Verpflichtung zum Kampf fest-
gehalten; auch die Knechte nehmen im Gefolge ihrer Herrn 
daran teil. Wenn sich aber der großere Verband in kleinere 
Gruppen (Clans u. a.) aufgeldst hat, oder wenn große Ge-
schlechtsh'aupter mit reicbem Besitz an Vieh oder Land und 
zahlreichen Horigen so gut wie selbstandig ge word en sind, be-
steht wohl noch die sittliche Pflicht, der Gesamtheit beizu-
stehen, aber ein rechtlicher Zwang zur Teilnahme am Kriege 
kann kaum oder auch gar nicht gelibt werden, wie umgekehrt 
der Staatsverband Fehden auf eigene Hand gegen Premde oder 
unter einander nicht zu hindern vermag. Vielfach scheiden die 
Besitzlosen und von anderen Abhangigen, vor allem dieH6rigen, 
wie aus der Gemeindeversammlung, so aus dem Volksheer aus, 
namentlich wenn eine Kampfweise sich entwickelt hat, die 
kostspielige Waffen und korperliche Ubung erfordert, die dem 
Arbeiter nicht moglich ist. Auch ein gesonderter Kriegerstand 
kann sich bilden, sei es, daß die Waffentlbung das Privileg eines 
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bevorrechteten Standes wird, sei es, daß erobernde Eindringlinge 
die Unterworfenen nicht zum Waffendienst zulassen, oder daß 
umgekehrt der Staat eine Truppe von Berufskriegern ausbildet, 
die er durch Lohn entschadigt. Das ist namentlich, aber keines-
wegs notwendig oder ausschliefilich, in absoluten Monarchien 
der Fall, die ihre Krieger oft aus der Fremde anwerben oder 
Sklaven dazu aufziehen. Hinzu kommt immer die Wirkung 
der Lebensweise und der Umgebung auf den Charakter eines 
Stammes; manche degenerieren durch die Genusse entwickelter 
Kultur, andere, die lange in isolierten, scheinbar gesicherten 
Verhaltnissen gelebt haben, konnen auch bei primitiver Kultur 
den kriegerischen Geist vollig verlieren, so daß sie die leichte 
Beute jedes plotzlich auftauchenden Feindes werden. 

24. Mit diesen Unterschieden verbinden sich in mannig-
facher Wechselwirkung die verschiedenen Formen des Kampfes. 
Nach den Waffen scheidet sich der Kampf in Fernkampf (Pfeil 
und Bogen, Schleuderholz oder Bumerang, Schleuderstein) und 
Nahkampf (Keule, Lanze, Streitaxt, Schwert — der Wurf-
speer steht in der Mitte zwischen beiden Gruppen), nach der 
Kampfweise in Einzelkampf und geschlossenen Kampf. Jener 
erfordert eine grofiere personliche Ausbildung des einzelnen 
Kriegers, dauernde Ubung, mutige Entschlossenheit, gute 
Waffen und womoglich auch Schutzwaffen; er findet sich da-
her vor allem da, wo eine aristokratische Gliederung besteht 
und die vornehmen kriegsgettbten Manner an der Spitze eines 
dienenden Gefolges selbstherrlich in den Kampf ziehen. Der 
geschlossene Kampf dagegen setzt soziale Gleichheit der Krieger 
und einen starken Gemeingeist, Unterordnung unter das Staats-
gesetz und den Befehl der Staatsorgane, die hier in der Form 
der Disziplin auftritt, und gemeinsame militarische Erziehung 
voraus, und ist daher vor allem in festgegrttndeten Monarchien 
und in demokratischen Stammverbanden, sowie in entwickelten 
Republiken zu finden. Bewaffhung und Kampfweise kreuzen 
sich gegenseitig: sowohl Schlitzen wie Lanzenk'ampfer er-
scheinen hier als geschlossene disziplinierte Truppen, dort als 
Einzelkampfer — wenn auch der geschlossene Ansturm mit der 
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Lanze und vollends mit dem Schwerte ein fester diszipli-
niertes Geftlge voraussetzt als der Angriff einer Schtttzen-
truppe —; und nicht selten sind beide Kampfweisen und 
verschiedfcne BewafFnung in demselben Heer mit einander ver-
bunden. 

Elemente der politischen Organisation 

25. In jedem Verbande besteht das unabweisbare Be-
diirfnis nach einer Zusammenfassung und gleichmaBigen Rich-
tung des Gesamtwillens und daher nach fester und einheitli^her 
Leitung, vor allem aber in dem wichtigsten und allumfassen-
den Verband, dem Stamm oder dem Staat. Am starksten macht 
es sich im Kriege geltend, wo die Gesamtheit unmittelbar 
durch ein en Willen zu einer einheitlichen Aktion zusammen-
gefafifc werden mufi. Aber auch sonst tritt es bei jedem wich-
tigen Anlafi hervor, um so starker, je grftfier der Machtbereich 
eines Staats und je komplizierter seine aufieren Beziehungen 
und inneren Aufgaben werden, und je erapfindlicher daher ein 
Schwanken in der Sfcetigkeit des leitenden Willens auf die 
Interessen der Gesamtheit zuruckwirkt. Diese Einheit des 
Staatswillens kann von der Stammversammlung der Vollfreien 
und dem Rat der Alten aufrecht erhalten werden, wenn die 
sozialen Verh'altnisse homogen und sie selbst von einem starken 
GemeingefUhl beseelt sind, so daß ein lebendiges BewuBtsein 
der gemeinsamen Aufgaben die individuellen Interessen in 
Unterordnung halt — das ist namentlich bei kriegerischen 
Stammen der Fall. Sie kann auch durch einen Adel oder 
durch den Rat allein geschaffen werden, wenn dessen Mit-
glieder an der Spitze einheitlicher Gruppen stehen, seien es 
Blutsverbande, seien es Interessenverbande (Falftionen), die 
ihrem Willen folgen, so daß die soziale Ordnung entweder 
als eine natlirliche, von beiden Seiten als unverbrtichlich an-
erkannte Interessengemeinschaft der leitenden und der ab-
hangigen Klassen erscheint, oder aber das tloergewicht des 
herrschenden Standes so fest begrtindet ist, daß eine Oppo-



Einheit des Staatswillens. Der freie Staat 59 

sition der Beherrschten ohnmachtig sein wttrde. Wenn dann 
in den fiihrenden Mannern das Gemeingefiihl durch den Kultur-
zustand und die auBere Lage des Staats und die daraus er-
wachsenden Anschauungen lebendig erhalten wird , wenn sie 
bei Konflikten ihre personlichen Interessen zuriickstellen, da 
sie wissen, daß diese bei einseitiger Betonung zu Grunde 
gehen wtirden, wenn sie durch Verhandlungen und Konzes-
sionen die Herstellung eines einheitlichen Willens zu schaffen 
verstehen, kann bei solcher Organisation ein Gemeinwesen 
durch lange Zeitraume sich in wohlgeordneten Zustanden er­
halten. Sie findet sich nicht nur in fortgeschrittenen Ver-
haltnissen, wie in den griechischen Aristokratien oder in 
Rom, oder in den Kaufmannsaristokratien von Korinth, Kar-
thago, Massalia u. a., sondern oft genug auch in weit primi-
tiveren Zustanden, z. B. bei vielen semitischen und keltischen 
Stammen. 

26. Diese Organisationen, seien sie nun demokratisch auf 
der Gemeinfreiheit beruhend, oder aristokratisch, entweder 
unter Herrschaft eines geschlossenen erblichen Adels oder in 
lockererer Form unter Leitung der Manner, welch en durch 
personliches Ansehen und Besitz der Zutritt in die regieren-
den Kreise offensteht, bilden den „freien'' Staat. In ihm wird 
die ausftthrende Tatigkeit, welche eine Einzelpersonlichkeit 
erfordert — in erster Linie der Oberbefehl im Kriege —, durch 
zeitweise oder dauernd damit beauftragte Beamte besorgt, die 
nur Exekutivorgane der Regierung sind und der Gesamtheit 
gegenuber kein selbstandiges, ihrer Person inharierendes Recht 
besitzen, sondern nur diejenigen Rechte, welche der Staat dem 
Amte zur Erfullung seiner Aufgaben zugewiesen hat. Weitaus 
das Gewohnlichste ist aber (abgesehen von sehr durchgebildeten 
Verfassungen), daß wenigstens die militarische Leitung dauernd 
einer Einzelpersonlichkeit, einem Hauptling (Konig), uber-
tragen ist, der dadurch aus der Masse der Stammgenossen 
ausgeschieden wird. Meist iibt er auch die Gerichtsbarkeit, sei 
es allein, sei es in Ubereinstimmung oder in Konkurrenz mit 
dem Rat der Alten, dem Volksgericht, oder dazu bestellten 
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Richtern. Andere Rechte, vor allem die Leitung des Rats, 
schlieBen sich daran an. In ihm konzentriert sich alsdann 
wenn nicht die ganze, so doch ein Teil der Zwangsgewalt des 
Verbandes; und diese Gewalt ist rait dem Recht des Befehlens 
und des Anspruchs auf unbedingten Gehorsam ausgestattet, 
das zunachst allerdings nur im Kriege zur Geltung kommt, 
dann aber, namentlich wenn die Entwicklung weiter fort-
schreitet, vielfach auch in die Verhaltnisse des Friedens ein-
greift, zumal auch in diesem eine Vorbereitung auf den Krieg 
unerlafilich ist. Wie es scheint, ist die Existenz einer, 
wenn auch durch die entgegenstrebenden Tendenzen und Or-
ganisationen vielfach beschrankten Hauptlingsgewalt uberall 
das altere gewesen, und die „freiett Verfassung da, wo 
sie existiert, irnmer erst ein Produkt geschichtlicher Ent­
wicklung — daher finden sich in dieser oft genug noch Uber-
reste der Hauptlings- oder Konigsgewalt, etwa ein erbliches 
Feldherrnamt oder Ehrenrechte des im ubrigen den vornehmen 
Geschlechtern gleichgestellten Furstengeschlechts. In vielen 
anderen Fallen hat sich die Hauptlingsmacht in schwankendem 
Gleichgewicht mit den ubrigen Gewalten erhalten; noch hiiu-
figer vielleicht ist sie zur allbeherrschenden Macht geworden, 
vor der jedes andere Recht verschwindet, so daß die Unter-
tanen dem despotischen Herrscher gegentiberstehen wie die 
Sklaven ihrem Herrn und die Rechtsakte des Staats zu rein 
persSnlichen Willensakten des Herrschers werden. Im all-
gemeinen gibt die Einheitlichkeit der Leitung und das Vor-
handensein einer uber den Sonderinteressen und Parteiungen 
stehenden Gewalt, welche im stande ist, die Rechtsordnung 
ohne Ansehen der Person auf recht zu erhalten und durch-
zufiihren (vgl. die medische Sage vom Ursprung des Konig-
tums aus der richterlichen Tatigkeit bei Herodot I, 96 ff.), 
den monarchischen Staatsordnungen ein entschiedenes, gerade 
in primitiven Verhaltnissen lebhaft empfundenes Ubergewicht 
uber die freien Verfassungen. Die Kehrseite ist, daß sie ganz 
auf die Persdnlichkeit gestellt s ind; und wenn die Monarchie 
in der Regel von einer kraftvollen, die anderen uberragenden 
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Perscinlichkeit gegrtindet ist, die ein lebhaftes Gefuhl fur 
die von ihr ubernommenen Aufgaben besitzt, so pflegt das 
Herrscherhaus meist sehr rasch zu degenerieren und das Re­
giment an Herrscher zu gelangen, die diesen Aufgaben nieht 
mehr gewachsen sind, ihre Stellung rlicksichtslos zur Be-
friedigung personlicher Lliste und Launen mifibrauchen und 
in voile Abh'angigkeit von unwtirdigen und unfahigen Dienern 
und GUnstlingen gelangen. 

27. Der Rechtsordnung nach wird die Hauptlingsgewalt 
durch einen Willensakt der Gemeinde gewonnen, sei es, da8 
aus niehreren Gleichstehenden einer durch Wahl erhoben, sei 
es, daß ein scbon bestehendes erblicbes Recht anerkannt und 
durch Huldigung best'atigt wird. Tatsachlich dagegen ent-
springt sie eben so oft einem Gewaltakt, einer Usurpation, einer 
Mordtat, einer Unterjochung des Staats durch einen m'achtigen 
Mann, der seine Anhanger um sich geschart hat. Immer aber 
setzt sich, was einmal besteht, um in ein Rechtsverhaltnis, 
das wie das Eigentum dauernde Anerkennung fordert und sich 
wie dieses vererbt. Dadurch wird mit dem Hiiuptling zugleich 
der Blutsverband, an dessen Spitze er stebt, aus der Masse 
der ilbrigen herausgehoben: in ihm lebt ein Sonderrecht, das 
ihn und ihn allein zur Leitung des staatlichen Verbandes be-
ruft; dasselbe ist zwar zur Zeit in dem gegenw'artigen Haupt-
ling oder Konig verkorpert, aber alle Mitglieder seines Ge-
schlechts haben Anteil daran. Der Erbgang der HerrscherwUrde 
wird beeinfluBt von den allgemeinen BedUrfnissen, auf denen 
sie beruht; daher ist das fur das Herrscherhaus geltende Erb-
recht oft von dem fur die ubrigen Stammgenossen geltenden 
verschieden. Es kann sein — und das ist wohl meist das Ur-
sprilngliche —, daß das Anrecht des Geschlechts ganz im 
Vordergrund sfceht, so daß, wenn der H'auptling gestorben ist, 
von seinen erbberechtigten Verwandten der Ttichtigste sein 
Nachfolger wird und die ihm erbrechtlich Naherstehenden, 
wenn sie weniger fahig oder unmtindig sind, ubergangen 
werden. Es kann aber auch der in der Person des Herr-
schers konzentrierte Rechtsanspruch so sehr dominieren, daß 
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selbst ein eben geborenes Kind oder eine Frau als ausschliefi^ 
lich zur Nachfolge berufen anerkannt wird — letzteres nicht 
nur bei mutterrechtlichen Ordnungen, sondern auch wo die 
streng patriarchalische Familie besteht, ja die Tochter sonst 
im Erbrecht zurtickgesetzt oder sogar ausgeschlossen ist, wie 
z. B. in England. So verhangnisvoll die so entstehenden Zu-
stande und die aus ihnen erwachsenden Wirren werden kdnnen, 
so ist doch ihre Grundlage, das anerkannte, mit der Person 
verwachsene Eigentumsrecht auf die Herrschaft ftlr ihre Sicher-
heit und ihren Bestand unentbehrlich: nur dadurch gewinnt 
das einzelne Mitglied des Herrscherhauses die Autoritat und 
die Kraft, die sein Amt erfordert. 

28. Zwischen den Extremen der voll ausgebildeten freien 
Verfassung ohne jegliches Sonderrecht einer einzelnen Person-
lichkeit oder privilegierter Geschlechter und dem eines abso-
luten Despotismus stehen zahlreiche Abstufungen und Zwischen-
formen. In einer jeden kann die Staatsgewalt zu ungeheurer 
Intensitat entwickelt sein, so daß sie alles andere fast absor-
biert, oder auch so schwach, daß die wichtigsten Aufgaben 
des Staats gar nicht oder nur ganz ungentigend erfttllt werden. 
Auch hangen die Verfassungen nicht notwendig mit einem be-
stimmten Kulturzustande zusammen: denn wenn z. B. im Orient 
und bei den Indianern Amerikas die Entwicklung hoherer 
Kultur mit einer (verschieden abgestuften) despotischen Ver­
fassung verbunden ist, wahrend wir bei den semitischen 
Nomaden und Halbnomaden (aber in Phoenikien auch bei 
stadtischer Organisation) und ebenso bei den nomadischen I n -
dianerstammen oder bei den noch nicht zur vollen SeBhaftigkeit 
gelangten europaischen Volkern eine beschrankte Hauptlings-
gewalt verbunden mit freieren Ordnungen antreffen oder die 
letzteren auch ganz dominieren, so herrscht umgekehrt bei 
den meisten Negerstammen voile Despotie, und bei den 
Mongolen, den iranischen Skythen u. a. ist die Konigsgewalt 
sehr kraftig entwickelt; die Griechen und die italischen 
Stamme haben mit der Erzeugung hdherer Kultur die Konigs­
gewalt abgestofien, die christlich-germanischen Volker umge-
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kehrt sie gesteigert. Nur die Entstehung groBerer erobernder 
Reiche scheint mit Notwendigkeit, wenn nicht eine sehr hohe 
Kultur erreicht ist, die absolute Monarchic zu erfordern. — Ein 
Ubergang von der einen zur anderen Staatsform ist nicht selten; 
oft vollzieht er sich, unter bestimmten auBeren Einfltissen, 
ganz jah im Verlauf einer einzigen Generation. Aber im al l -
gemeinen gi l t jede Staatsform da, wo sie besteht, als selbst-
verstandlich und unabanderlich wie jede Sitte und jede herr-
schende Anschauung. Am tiberrascbendsten t r i t t uns das in 
den starr despotischen Staaten entgegen. Hier treten die Ge-
brechen der bestehenden Staatsform immer aufs neue sehr 
drastisch hervor, und so verlauft ihre Geschichte in einer un-
unterbrochenen Folge von Empftrungen, Mordtaten und Usur-
pationen; die Verfassung aller derartigen Staaten ist in der 
Tat, nach dem bei der Ermordung des Kaisers Paul von Ruß-
land gepragten Witzwort, le despotisme tempere par l'assas-
sinat. Aber kaum je t r i t t der Gedanke hervor, durch eine 
Anderung der Staatsform bessere Zustande zu schaffen. Die 
Notwendigkeit der Existenz des Staats lebt in dem BewuBt-
sein eines jeden, in kultivierten so gut wie in ganz barbari-
schen Vdlkern; mithin kann er nur so sein, wie er bisher 
war. Und so sehen wir, daß eben die Manner, die einen un-
fahigen oder brutalen Herrscher gestiirzt oder ermordet haben, 
einen anderen auf den Thron erheben, der kaum besser ist, 
und sich ihm unweigerlich unterwerfen, weil sie sich vor der 
Allmacht der Staatsidee beugen. 

Stufen des Wirtschaftslebens und der Kulturentwicklung 

29. Die altesten Menschen mogen in der Hauptsache als 
Jager-(und Fischer-)st*amme gelebt haben; die Tiere, die sie 
erbeuten, geben ihnen Nahrung und Kleidung, dazu die Frtichte 
der Baume und Straucher; bei manchen Stammen hat sich 
bekanntlich auch die Anthropophagie, die Jagd auf Menschen, 
deren Fleisch verzehrt wird, herausgebildet. Den ersten großen 
Schritt zur Gesittung bildet die Zahmung der Haustiere, und 
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zwar zunachst des Kleinviehs (Ziegen, Schafe, auch Schweine), 
ferner bei manchen Stammen Kamele, Pferde u. a. Sie gibt 
dem Menschen eine dauernde und zugleich eine friedliche 
Tatigkeit; sie zwingt ihn tiberdies, zu dem Erdboden in engere 
Beziehung zu treten. Ein Jagerstamm kann uberall existieren, 
wo es W i l d gibt; ein Hirtenstamm ist zwar auch noch nicht 
an einen festen Wohnsitz gebunden, aber er muß die Statten 
aufsuchen, welche den Herden Nahrung gewabren, und ver-
suchen, sie in seinem Besitz festzuhalten. Auch wo der Boden 
nur zeitweilig Nahrung bietet, wie in der Wtiste, sind die No-
madenstamme doch auf bestimmte Gebiete beschrankt, zwischen 
denen sie mit ihren Herden hin und her ziehen; und oft leben 
die Viehztichter, auch wenn sie nur in Zelten oder leichten 
Htttten wohnen, doch schon in ziemlich festen, dorfartigen A n -
siedlungen. Eine vollst'andige Umwandlung der Lebensbedin-
gungen aber t r i t t da ein, wo Kinder gezogen werden und im 
Zusammenhang damit die Kultur der Cerealien, der Acker-
bau, sich entwickelt hat. Denn das Rind erfordert ganz andere 
Pflege als das Kleinvieh und ist in ganz anderer Weise an 
bestimmte Bodenverh'altnisse gebunden; und wenn auch die 
Triften wechseln und, z. B. in Gebirgslandern, weit auseinander 
liegen konnen, wird doch ein regelmafiiges Wandern und No-
madisieren des ganzen Stamms unmoglich. Die Rinderzucht 
zwingt den Menschen zur SeBhaftigkeit und damit zur Ent­
wicklung einer hciheren Kultur. Welch gewaltigen Segen sie 
dem Menschen gebracht hat, wie seine ganze Lebensordnung 
und Gesittung und damit die t)berlegenheit uber andere, in 
niedrigeren Formen lebende Stamme darauf beruht, ist alien 
Volkern dieser Stufe vollkommen bewufit, wie ihre Religion, 
der Kultus des Stiers und der Kuh, beweist. Viel langsamer 
gelangt der Ackerbau zu dominierender Bedeutung; er vol l -
endet den Bruch mit der alteren Lebensweise und fesselt den 
Menschen vollends an die Scholle, und erscheint ihm daher 
oft als unwiirdig und erniedrigend. Und doch sind die Feld-
frttchte und das Brot, wo sie erst einmal eingedrungen sind, 
nicht mehr zu entbehren. Vielfach wird daher die Bebauung 
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des Bodens den Knech'ten und den Weibern tiberlassen, wah-
rend der freie Mann sich dazu nicht hergeben darf. Wo aber 
der Ackerbau vollig durchgedrungen und zur maßgebenden 
Beschaftigung eines Stammes geworden ist, wandeln sich seine 
Lebensverhaltnisse und seine staatlichen und rechtlichen Ord-
nungen von Grund aus; ganz neue Institutionen treten an 
Stelle der alteren Lebensformen, wenn auch manche von der 
zahen rechtlichen und sittlichen Tradition noch viele Genera-
tionen hindurch als unverstandliche und widersinnig gewor-
dene Satzungen und Brauche festgehalten werden konnen. 

30. Welche dieser Lebensformen und Kulturstadien ein 
Stamm erreicht, hangt zum Teil von den auBeren Verhalt-
nissen ab, unter denen er lebt, vor allem von der Beschaffen-
heit des Wohnsitzes: in der Wtiste ist ein seBhaftes Bauernvolk 
unm5glich, wahrend ein fruchtbares Flußtal zur Entwicklung 
des Ackerbaus drangt, dagegen fur Nomaden oft unbewohnbar 
ist. Aber zu diesen außeren Bedingungen tritt als maßgebendes 
Moment die Veranlagung des Stammes hinzu, die wohl durch 
aufiere Einwirkungen gefiJrdert oder gehemmt werden kann, 
aber in ihreni Kern ebenso etwas tatsachlich Gegebenes und 
nicht weiter Erklarbares ist, ivie die korperliche und geistige 
Anlage jedes einzelnen Menschen. Von den Moglichkeiten, 
welche die Natur, die Beschaffenheit des Erdbodens bietet, 
sind immer nur einzelne von den Menschen ergriffen worden 
— es sei hier nur an die grofien Flußtaler Amerikas erinnert, 
die ebensowohl zu Zentren einer hohen Kulturentwickhmg 
hatten werden k6nnen, wie die Taler des Ni l , des Euphrat 
und des Hoangho, die aber von den Indianern vdllig unbenutzt 
gelassen sind; ferner daran, daß die Mialaien es trotz der 
von ihrer Inselwelt gebotenen Bedingungen und trotz der 
hohen Ausbildung der Seefahrt zu einer hoheren, selbstandigen 
Kulturentwickhmg nicht gebracht haben, urn von den Karaiben 
Westindiens nicht zu reden. Umgekehrt haben die semitischen 
Stamme in dem abgelegenen, großenteils vollig durren, ja auf 
weite Strecken von Wlistensand bedeckten Arabien alle Mittel 
ausgenutzt, welche die Natur und weiter die Beruhrung mit 

M e y e r , Geschichte des Altertums. I1 . 5 
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anderen, kulturell fortgeschrittenen Volkern bot; sie haben, wo 
es nur moglich war, Ackerbau und geordnetes Leben, Handel 
und Stadtewesen entwickelt und in der Geschichte der Mensch-
heit eine Rolle gespielt wie wenig andere Volksstamme, und 
zwar nicht nur als bewegendes Agens oder gar als Kultur-
vernichter wie die Stamme der mongolischen Steppe, sondern 
als Trager einer neuen Kultur, die zwar von alteren vielfach 
abhangig ist, aber doch durchaus das Geprage ihres Geistes und 
ihrer Eigenart tragi Deutlich zeigt sich hier wie tiberall, daß 
die Natur und die Geographic nur das Substrat des historischen 
Lebens der Menschen bildet, daß sie nur Moglichkeiten einer 
Entwicklung bietet, nicht Notwendigkeiten. Die Geschichte ist 
keineswegs in der Natur eines Landes vorgezeichnet, so unleug-
bar es ist, daß diese eine der gegebenen Yoraussetzungen der Ge­
schichte bildet; sondern das Entscheidende sind tiberall im 
menschlichen Leben die geistigen und individuellen Faktoren, 
welche das gegebene Substrat benutzen oder vernachlassigen, je 
nach ihrer Veranlagung und ihrem Willen. Erst dadurch wird 
die von der Natur gebotene MSglichkeit zur geschichtlichen 
Wirklichkeit. 

81. Unter den neuen Elementen, welche mit der Ent-
stehung des Ackerbaus und der Seßhaftigkeit in das Leben 
des Stammes eintreten, ist das Wichtigste die Entstehung des 
Grundeigentums. Vielfach geht Grund und Boden zunachst 
in das Eigentum einer Gruppe, eines Blutsverbandes oder einer 
Gau- oder Dorfgemeinde uber und wird von diesor periodisch 
unter die vollberechtigten AngehSrigen zur Bebauung und 
Nutzniefiung verteilt. In der Regel aber bildet sich, sei es 
von Anfang an, sei es nach kurzem Ubergang, ein Privateigen-
tum an dem „Lose aus, das dem Einzelnen zugewiesen ist 
und der Familie, deren gegenwartiger Reprasentant er ist, zum 
Lebensunterhalt dienen soli, oder das auch, wenn es bisher 
noch herrenlos war, von ihm selbst in Besitz genommen wird. 
Wie dadurch die Menschen mit dem Boden verwachsen, werden 
auch ihre Wohnstatten fest; es entstehea geschlossene An-
siedlungen, Gau- und Dorfgemeinden, Stadte. Der Stamm-
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verband, die durch ein ideales Band zusammengehaltene Men-
schengrnppe, setzt sich um in einen Bezirk zusammenwohnender 
Menschen; und wenn auch das alte personliche Rechtsverhalt-
nis noch lange nachwirkt — erst in sehr weit fortgeschrittenen 
Staaten gilt das rein territoriale Prinzip, daß jeder Einwohner 
des Staatsgebiets als StaatsangehcJriger und Untertan des staat-
lichen Rechts betrachtet wird —, so tritt doch das lokale 
Element sofort stark in den Vordergrund: die Angehdrigen 
des Staatsverbandes bezeichnen sich zwar noch immer nach 
dem Stammnamen, aber daneben nach dem Ort, an dem sie 
wohnen, sie haben eine feste Heimat, mit der sie noch un-
ldsbarer verwachsen sind als mit dem Stamm. Sehr oft ent-
stehen aus den Namen der Landschaft oder des Orts neue 
Stamm- und Staatsnamen. Die Lebensweise und die Bedttrf-
nisse andern sich von Grund aus, und das wirkt auf die staat-
liche und militarische Organisation zurtick. Die Gemeinde der 
freien Krieger des Stammes wird zu einer Gemeinde von 
Bauern oder auch yon Großgrundbesitzern. Die Stammes-
yersammlung kann nur selten zusammentreten, ein gioßeres 
Gebiet nur schwer, und nur wenn ganz neue staatliche Ein-
richtungen geschaffen Werden, als Einheit zusammengehalten 
werden; dagegen bilden sich liberall lokale Gegensatze und 
auseinander gehende Interessen, welche starker sind als das 
gemeinsame Band. So fuhrt die Seßhaftigkeit in der Regel 
zunachst zu einer Lockerung und sehr oft zu voller Sprengung 
des alten Staatsverbandes des Stammes; seine bisherigen Unter-
abteilungen, die Geschlechts verbande, Clans, Gaue, Stadte 
werden zu selbstandigen Staaten, der Stammverband, wenn 
er nicht tiberhaupt verschwindet, zu einer lockeren und kraft-
losen Federation, die haufig lediglich in religiflsen Festen, Jahr-
markten u. a. und in der Ubereinstimmung in Sprache und 
Sitte fortlebt. Es ist schon oben (§ 6) darauf hingewiesen, 
daß es in diesem Stadium oft schwer, ja geradezu unmoglich 
wird, anzugeben, welche Gruppe eigentlich als der Staat zu 
betrachten ist, der großere oder der kleinere Verband, die 
Landschaft oder die Einzelgemeinde. Denn zugleich verlieren 
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die staatlichen Organe, soweit sie noch bestehen, an Macht 
und Bedeutung; die lokalen Bedingungen und Gegensâtze, die 
râumlichen Entfernungen, die weit schwerer zu uberwinden 
sind, als bei einem noch nicht seßhaft gewordenen und nicht 
an die Ôrtlichkeit gebundenen Stammesleben, die ununter-
brochenen Ànforderungen der eigenen Wirtschaft hindern ihr 
wirksames Eingreifen und zerstôren den Gemeinsinn und das 
Geftihl der Zusammengehôrigkeit. Daher gewinnen die kleineren 
Verbânde, die auch in jeder Einzelsiedlung bestehen, Bluts-
verbânde, Geschlechter, Bruderschaften, politische und mi l i -
târische Abteilungen (Clans, Phylen, Tribus u. a.) gesteigerte 
Bedeutung: im engeren Kreise ist ein Zusammenwirken leichter 
mftglich, und der Rechtsschutz, dessen der Einzelne bedarf, 
eher wirksain. Oberdies gibt die geanderte und gesteigerte 
Kultur die Mittel, durch Verteidigungsanlagen, Burgen, Stadt-
mauern sich gegen Gefahren zu schîitzen ; erscheint dann aller-
dings ein starker Feind, so ist die Landschaft oft so gut wie 
wehrlos und fâllt ihm leicht zur Beute. 

Die von G. HANSEN begrûndete und làngere Zeit allgemein aner-
kannte Annahme, daß dem Privatbesitz am Boden ursprunglioh ûberall 
ein Gemeinbesitz mit periodisoher Verteilung, wie Caesar und Tacitus 
ihn bei den Germanen schildern, vorangegangen sei, ist neuerdings sehr 
stark bestritten; jedenfalls ist der russische Mir, der als typisch dafûr 
gilt, erst im 17. Jahrhundert entstanden. Beispiele aus dem Altertum 

Diod. V 34, 3) bekannt; doch fûhren Spuren bei den Gnechen 
und Israeliten vielleicht auf àhnliche, in geschichtlicher Zeit allerdings 
vôllig verschollene Zustànde, namentlich die Bezeichnung des Erbguts 
als „Los" und die Angaben ûber den Grundbesitz, der jedem Spartiaten 
zugewiesen wird. — Bei den Iberern in der § 32 angefûhrten Stelle Strabos 
liegen die Verhâltnisse insofern anders, als hier die von dem Âltesten 
regierte Familie eine voUe wirtsohaftliche Einheit ist. In ganz anderen 
Zusammenhang gehôrt, daß bei den Grieohen und sonst das Erbgut als 
Besitz der Familie, d. h. der Verkettung der Generationen, gilt und da­
her oft von dem derzeitigen Inhaber nicht veràuiîert werden darf. 
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32. Durch den erblichen Grundbesitz wird die soziale 
Ungleichheit gesteigert und die Ausbildung eines Standestaats 
mit einem machtigen Adel an der Spitze gefordert, wahrend 
nicht nui der Besitzlose, sondern auch der Kleinbauer, der 
sich aus eigener Kraft gegen die Ubergriffe der Machtigen 
nicht wehren kann, zu diesen in ein Schutzverhaltnis tritt und 
horig, ja oft genug leibeigen wird. Uberdies erzeugen die 
neuen Lebensbedtirfnisse neue Berufe, es beginnt die Arbeits-
teilung. Schon im primitivsten Stammesleben gibt es Leute, 
welche im Besitz der alien anderen verschlossenen Kunst sind, 
mit der Geisterwelt in unmittelbare Beziehung zu treten und 
sie den Menschen dienstbar zu machen oder den Willen der 
GStter zu erkunden, Zauberer, Seher, Zeichendeuter (§ 48). 
Sie bilden daher einen besonderen Stand, der seine Fahig-
keiten der Gesamtheit wie dem Einzelnen zu Dienst stellt und 
dadurch Lebensunterhalt, EinfluB und Macht gewinnt. Die 
Ausbildung der Religion und des Rituals des Kultus fuhrt 
daneben meist zur Bildung eines Priesterstandesi(§ 64). Diesen 
Berufen treten mit der Ausbildung der Technik und der 
Bedtlrfnisse andere zur Seite, Leute ohne eigenen Besitz, 
welche die erlernte Kunst im Dienst der besitzenden Stamm-
genossen gegen eine Entschadigung verwenden und ihnen 
die angefertigten Waren verkaufen, Handworker (vor allem 
Schmiede), Arzte, Tanzer und Possenreißer, dazu Handler, 
die fremde Waren vertreiben. Jetzt wachsen diese Berufe 
an Umfang und Bedeutung, weitere wie Schiffer und Kauf-
leute treten hinzu, die dann auch im staatlichen Leben Be-
rticksichtigung erheischen. Daneben bildet sich, wenn die 
Kulturentwicklung zur Erfindung der Schrift fuhrt, ein Be-
rufsstand der Schreiber, der fur die Aufgaben der Verwal-
tung und Rechtspflege dem Herrscher und seinen Organen 
wie den großen Besitzern unentbehrlich wird und unter der 
Oberaufsicht der h5chsten Beam ten den die laufenden Ge-
schafte fuhrenden Beamtenstand bildet, so in Aegypten und 
in Babylonien und dann weiter in alien Kulturstaaten des 
Orients; seine Ausbildung, die Erziehung der jungen Leute 
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in der schweren Kunst des Schreibens (und Rechnens) steht 
hier ttberall in enger Verbindung mit der Priesterschaft 
und den Tempeln. — Oft dauert es lange, bis aus diesen 
Verhaltnissen eine neue Staatsordnung erwachst, die alsdann 
weit reicher und leistungsfahiger ausgestaltet ist als der 
alte Stammstaat, und auf die daher der Name Slaat im 
engeren Sinne haufig allein angewandt wird. Am raschesten 
wird das (Jbergangsstadium iiberwunden, wo ein kraftiges 
K5nigtum ein grdfieres Gebiet von Stammverwandten zu einer 
Einheit zusammenfafit und die lokalen und zentrifugalen Ten-
denzen unter seinen Willen und unter eine neue dauerhafte 
Staatsordnung zwingt. Lebendige Beispiele der vollen Zer-
setzung, in der aus den kleinsten lokalen Gruppen erst ganz 
allmahlich ein moderner, stark gefugter Staat erwachst, 
bieten die Israeliten, die Griechen, die italischen Volker, und 
ebenso, wenn auch durchkreuzt von anderen, aus der Kultur-
welt des Altertums fortlebenden Elementen, die Entwicklung 
der christlich-germanischen Volker der modernen Welt. Sehr 
oft aber erstarrt die Entwicklung auf einem bestimmten 
Stadium, das dann durch die Staats- und Rechtsordnung 
dauernd festgehalten wird. Als ein Beispiel derartiger Zu-
stande sei die Schilderung angefuhrt, welche Strabo ( X I , 3, 6) 
von den Iberern (Georgiern) am Kaukasus bewahrt hat: 
„Die Bewohner des Landes zerfallen in vier Geschlechter 

d. i. hier erbliche Stande, Kasten). Das erste ist das, 
aus dem sie die Konige bestellen, und zwar nach Ver-
wandtschaft und Lebensalter den Altesten, der Nachstfol-
gende spricht Recht und fuhrt das Heer. Das zweite bilden 
die Priester, welche auch die Rechtsverhaltnisse zu den Nach-
barn beaufsichtigen. Das dritte sind die Krieger und Acker-
bauer; das vierte die Hdrigen , die k5nigliche Knechte 

sind (also Besitz des Staats als Ganzen, nicht des Einzel-
nen) und alle fur das Leben erforderten Dienste verrichten. 
Der Besitz aber ist gemeinsam nach Familien, in deren jeder 
der Alteste die Herrschaft fuhrt und das Vermogen ver-
waltet.* 
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Beziehungen zwischen den Stammen. Verkehr, Gastrecht, 
Beisassen 

33. Zwischen den einzelnen Menschengruppen bestehen un-
unterbrochen Bertihrungen der verschiedensten Art, teils feind-
lich, teils freundlich; sie alle ftihren zu fortwahrenden Misctiungen. 
Auf die Bedeutung der Kriege, der Eroberung und Unter-
jochung fremder Stamme und ihre Ruckwirkung auf den 
eigenen braucht nur kurz hingedeutet zu werden. Dazu kommt 
Sklavenraub und vor allem Frauenraub, der bei vielen Stammen 
ganz systematisch organisiert ist. Umgekehrt bestehen oft 
dauernde freundschaftliche Beziehungen, die eine Ehe-
gemeinschaft gestatten. Fortwahrend werden einzelne I n -
dividuen von ihren Stammen ausgestofien, vor allem infolge 
der Blutrache, und suchen bei einem fremden Anschluß und 
Schutz, der ihnen selten versagt wild; und oft genug gliedern 
sich ganze Gruppen (Geschlechter) an einen fremden Stamm 
an, teils infolge politischer Konflikte, teils weil das heimat-
liche Gebiet fur sie zu eng wird. Dazu kommt der Warenaus-
tausch zwischen den Stammen: Handler ziehen von einem zum 
anderen, um in der Fremde reicheren Gewinn zu erwerben, 
als in der Heimat moglich ware. Eein Stamm, wenigstens 
wenn er Uber die allerprimitivsten Verhaltnisse hinausge-
wachsen ist, findet in seinen Wohnsitzen alles, was er bedarf; 
je mehr die Kultur sich steigert, desto starker wird das Be-
dfirfnis nach fremden Produkten, und daher sind diese Handler 
mit ihren Waren meist hochwillkommen. 

34. Der Stammfremde ist an sich rechtlos; die Rechts-
ordnung des Stammes gilt fur ihn nicht, kein Blutsverband 
steht schirmend hinter ihm, und ein jeder kann ihn ungehin-
dert pltlndern, knechten, erschlagen. Trotzdem gilt er uberall, 
sobald er durch bestimmte Formen, z. B. Teilnahme am Mahl, 
Betreten des Zeltes oder Beruhrung des Herdes, in Verbin-
dung mit einem Einzelnen getreten ist, als heilig und unver-
letzlich. Er steht unter dem Schutz des Gastrechts, und sein 
Gastfreund ist verpflichtet, ihn zu schirmen wie einen Bluts-
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verwandten. Das Gastrecht bildet die unentbehrliche Ergan-
zung des Blutrechts und der Blutrache. Nirgends zeigt sich 
deutlicher als hier, wie das praktische Bedtirfnis der mensch-
lichen Gesellschaft schon in ihren primitivsten Stadien ideale 
Vorstellungen erzeugt, die durch Moral und Sitte gebeiligt 
und zu selbstverstandlichen Voraussetzungen des Denkens und 
Handelns werden. Eine irdische Gewalt, welche die Ver-
letzung des Gastrechts strafte, gibt es nicht, es sei denn, daß 
der fremde Stamm sich seines Genossen annimmt und rachend 
einschreitet. Aber um so starker wirkt das ideale Moment, 
das in der Form einer religi5sen Verpflichtung auftritt: das 
Gastrecht steht unter dem Schutz der tiberirdischen Machte, 
der Gotter. Hier wie in alien ahnlichen Fallen ist die Reli­
gion nicht die Wurzel der Sitte, wie man oft gemeint hat, 
sondern umgekehrt das Erzeugnis und der Ausdruck einer 
sozialen Ordnung, des geregelten Zusammenlebens der Men-
schen. — Aus dem Gastrecht kann sich ein dauerndes Schutz-
verhaltnis, eine Clientel bilden; so entsteht das Element der 
Beisassen (Metoeken, bei den Semiten ger), die nicht zur 
Stammgemeinde gehoren, aber in einem geregelten Rechts-
verhaltnis und gegen bestimmte Dienstleistungen sich ihr an-
geschlossen haben. Auch ganze Stamme konnen in eine solche 
Clientel zu einem anderen treten: sie mehren alsdann dessen 
Macht, leisten ihm Heeresfolge, zahlen ihm Abgaben, leisten ihm 
Frondienste u. a., je nach der Sitte oder denBestimmungen eines 
dartiber geschlossenen Vertrags. Aber auch die Beziehungen 
zu unabhangigen Stammen sucht man in ein Rechtsverhaltnis 
zu bringen. Zwar besitzt man gegen den fremden Stamm 
keine rechtliche Zwangsgewalt, wohl aber rechtliche Ansprttche, 
deren Anerkennung man fordert und deren Verletzung man 
durch Krieg straft. Daraus hat sich bei manchen Staaten, 
in typischer Gestalt z. B. bei den Romern, ein geregeltes 
Rechtsverfahren gegen fremde Gemeinden entwickelt, das der 
ErSffnung des Kriegs vorangehen mu6. Andere Stamme frei-
lich beginnen den Krieg je nach Gutdtinken, ohne rechtliche 
Begrtindung; sie betrachten die Fremden als rechtlose Feinde. 
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Immer aber bleibt die Mflglichkeit einer Verhandlung und eines 
Vertrags gewahrt, der ein Rechtsverhaltnis herstellt. Daher 
gibt es wenigstens einen Grundsatz des Volkerrechts, der all-
gemein anerkannt ist: die Boten, welche ein fremdes Volk 
unter bestimmten Formen entsendet, sind unverletzlich; sie 
stehen unter dem Schutz des Gastrechts, und ihre Schadigung 
oder Totung ist ein unstlhnbarer Frevel. 

Uber den Umfang, bis zu dem das Gastrecht des Fremden ausgedehnt 
wird, sind die Satzungen naturlich sehr versohieden; aber Volksstamme, 
die es uberhaupt nicht anerkennen, sind seltene Ausnahmen. Die Alten 
berichten Derartiges von den Taurern der Krim und den thrakisohen Starn-
men am Schwarzen Meer, vor allem den Bithynern (z. B. Xen. Anab. VI 
4, 2. V I I 5, 13; bei Nic. Dam. fr. 127 wird ein Unterschied in der Behand-
lung der Verschlagenen und der absichtlich gekommenen Fremden sta-
tuiert, der schwerlich geschichtlich ist). Dabei tritt dann neben der Raub-
gier oft das Streben hervor, das eigene Volkstum und seine Sitten un-
vermischt zu erhalten, das z. B. in Sparta zu den gefubrt hat. 

Basse, Sprachstamm, Volkstum 

35. Der Idee nach ist jeder menschliche Verband — 
Stammstaat, Stadtstaat, Territorialstaat so gut wie die kleineren 
von diesen umschlossenen Verbande — nach aufien fest ab-
gegrenzt und von ewiger Dauer. Eben diese Idee verkorpert 
sich in seinem Kultus, in den ewigen Gottem, die ihn ge-
schaffen haben und fortdauernd erhalten, und in dem Glauben 
an die Blutsgemeinschaft, die gemeinsame Abstammung, die 
alle seine Mitglieder verbindet und von alien anderen Men-
schen scheidet. Tatsachlich ist dagegen der Bestand eines 
jeden Verbandes in standigem Fluß, er scheidet ununterbrochen 
eigene Elemente aus und nimmt fremde in sich auf, und er er-
halt sich in der Regel kaum ein paar Jahrhunderte lang. Ewig 
ist nur der Verband an sich, d. h. die Organisation der Men-
schen in abgegrenzten und rechtlich geordneten Einzelgruppen; 
jeder I onkrete Verband dagegen ist nur eine vorubergehende 
Erscheinungsform dieser Idee. So wenig wie der einzelne 
Mensch existiert eben auch der einzelne Verband und der 
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einzelne Staat jemals isoliert; sondern der fortwahrende Aus-
tausch, die ununterbrochene physische und psychische Wechsel-
wirkung mit anderen gleichartigen Gebilden, in der er stent, 
erzeugt grofiere homogene Bildungen, denen er eingeordnet 
ist. Die Wechselbeziehung zwischen Angleichung und Diffe-
renzierung, welche das Verh'dltnis des menschlichen Einzel-
wesens zu den Verbanden beherrscht (§ 4), wiederholt sich 
hier in großerem Maßstab. Die großeren, zahlreiche Stamme 
und Staaten umfassenden Einbeiten scheiden sich in zwei 
Gruppen; diejenige, welche wir zunachst betrachten, umfafit 
Rasse, Sprachstamm und Volkstum. — Freilich herrscht ganz 
allgemein die Ansicht, daß in diesen Einheiten die alteste und 
durchgreifendste Gliederung des Menschengeschlechts zu suchen 
sei; und es mag wohl als Ketzerei erscheinen, wenn gegen 
die Richtigkeit dieser Vorstellung Zweifel erhoben werden. 
Zuerst, so meint man, seien die Hauptrassen en ts tan den, noch 
als weit kleinere, raumlich beschranktere Gruppen; dann haben 
sie sich bei weiterer Ausbreitung in Sprachstamme gespalten, 
diese in Einzelvolker, und zuletzt wieder diese in die einzelnen 
Stamme und lokalen Gruppen. Nun ist es zweifellos, daß der 
ProzeB der Neubildung grdBerer und kleinerer Gruppen sich 
sehr oft in dieser Weise abgespielt hat; aber der entgegen-
gesetzte Verlauf, die Verbindung ursprtinglich getrennter Ele-
mente zu einer neuen Einheit, durfte noch viel haufiger ein-
getreten und noch viel wirksamer gewesen sein. 

36. Was zun&chst die Rasse angeht, so ist es gewiB m5g-
lich, daß das Menschengeschlecht von Anfang an in verschie-
denen Varietaten aufgetreten ist oder sich sehr friih in solche 
gespalten hat; liber diese Frage steht mir kein Urteil zu. 
V8llig sicher ist dagegen, duß alle Menschenrassen sich fort-
wahrend mischen, daß sie alle sich nur a potiori definieren 
lassen, daß eine scharfe Scheidung zwischen ihnen nicht ge-
lungen, sondern ganz unmoglich ist — ein typisches Beispiel 
bilden die Volksstamme des Niltals —, und daß sich ein so-
genannter reiner Rassentypus nur da findet, wo Volksstamme 
durch außere Umstande in kunstlicher Isolierung gehalten 
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worden sind, wie z. B. auf Neuguinea und Australien. Nichts 
aber rechtfertigt die Annahme, daß uns hier die naturwtich-
sigen Urzust'ande des Menschengeschlechts entgegentraten; 
vielmehr scheint es weit naherliegend, daß diese Homogenitat 
umgekehrt das Ergebnis der Isolierung und der mangelnden 
Zufuhrung fremden Blutes ist. Pragnante Rassengegensatze 
finden wir da, wo im Verlauf der geschichtlichen Entwick-
lung, infolge von Wanderungen und Eroberungen, Vftlker aus 
weit getrennten Gebieten unmittelbar auf einander stoBen. Aber 
dann tritt sehr rasch Vermischung ein, die in der Regel mannig-
fache tJbergangsformen schaiFt, gelegentlich auch dazu ftihren 
kann, daß ein Volk seinen Rassentypus vollig verliert und 
einen fremden Rassentypus annimmt, wie bei den Osmanen 
und den Magyaren. Solche Entwicklungen sind aber keines-
wegs ein Produkt fortgeschrittener Kultur und gesteigerten ge­
schichtlichen Lebens, sondern sie herrschen auf Erden uberall 
und zu alien Zeiten. Die in § 33 f. besprochenen Momente 
der Mischung, Eroberungen, Unterjochungen fremder Volker, 
Frauenraub, Sklaverei, der fortwahrende Anschluß Fremder 
an einen Stamm als Schutzsuchende und Beisassen, Gastrecht 
und Gastverkehr, Warenaustatisch und Handel sind in der 
Urzeit eben so haufig gewesen wie tin den historischen Zeit-
raumen. Wenn in entwickelten Kulturverhaltnissen manche 
dieser Formen zurticktreten, so gewinnen dafur die fortgeschrit-
teneren Verkehrsverhaltnisse nebst Einwanderung und Aus-
wanderung einen um so grdBeren EinfluB. Das alles schafft 
zwar langsam, aber mit ununterbrochener Stetigkeit eine korper-
liche und geistige Mischung, eine Angleichung der verschie-
denen Verb'ande oder Stamme; und was in der Frist einer 
Generation geringftigig und irrelevant erscheint, gewinni ge-
waltiges Gewicht, sobald wir einen langeren Zeitraum tiber-
sehen, zumal von Zeit zu Zeit immer wieder die großen Erisen 
hinzukommen, in denen bestehende Verb'ande sich von innen 
zersetzen oder von außen zersprengt werden und neue aus 
verschiedenen Elementen zusammengewachsene an ihre Stelle 
treten. Diesen auf die Ausbildung einer homogenen Gattung 
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hinwirkenden Tendenzen stehen auch hier die individualisieren-
den gegentlber, welche in jeder Einzelgruppe eine Sonderart 
zu schaffen streben. Aus der Kreuzung und Wechselwirkung 
dieser beiden Tendenzen dtirften sich die physischen Unter-
schiede zwischen den einzelnen Menschengruppen in viel 
htfherem Mafie erklaren, als aus direkter und unvermischter 
Abstammung von urspriinglich gesohiedenen Typen. 

Wie isolierte Volksstamme gewinnen auch diejenigen Menschen-
klassen einea besonderen physischen Typus, die zwar in mitten eines 
anderen Volksganzen leben, mit denen aber eine geschlechtliche Ver-
mischung streng verpont ist, wie Derartiges z. B. in Arabien bei den 
Schmieden u. a. vorkommt. 

37. Dafi die Sprachstamme mit den physischen Gruppen 
in kemer Weise zusammenfallen, daß innerhalb einer Basse 
ganz verschiedenartige Sprachen bestehen, und umgekehrt 
Sprachen auf fremde Volker, vielleicht von einer ganz anderen 
Rasse, ubertragen werden konnen, daß z. B. indogermanische 
Sprachen gegenwartig von vielen Volkern und Volkselementen 
(wie den Negern in Amerika) gesprochen werden, die mit 
deorjenigen Volksstamm, dem die Sprache ursprtinglich an-
geh5rte, nichts gemein haben, ist so allbekannt, daß wir dabei 
nicht zu verweilen brauchen. Ebenso aber auch, daß in jeder 
Sprache eine geistige Eigenart und ein Schatz kultureller Er-
werbungen enthalten ist, der sich, in grSfierem oder geringerem 
Mafie, auf alle tibertragt, welche diese Sprache sprechen. 
Wenn daher diejenigen Anthropologen, welche lediglich die 
kSrperlichen Merkmale erforschen wollen, eine Einteilung der 
Menschenrassen nach Sprachstammen und z. B. die Aufsuchung 
eines indogermanischen Rassentypus mit Recht verwerfen, so 
ist die Geschichte, einschließlich der Kulturgeschichte, dennoch 
ebensosehr in ihrem Rechte, wenn sie an dieser Einteilung 
festhalt und sie als grundlegend betrachtet. Denn ihr kommt 
es auf die geistigen Eigenschaften und den geistigen Besitz 
der Volker an, wahrend die rein korperlichen Unterschiede 
im geschichtlichen Leben der Volker nur eine sehr geringe 
Rolle spielen. Aber so wichtig die Feststellung der Sprach-
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verwandtscliaft fur die geschichtliche Erkenntnis ist, so ist 
doch me zu vergessen, daß sie im Leben der Volker nur in-
soweit eine Rolle spielt, als sie eine unmittelbare Verstan-
digung der Sprechenden ermdglicht. Dartiber hinaus hat sie 
garkeine Wirkung mehr, weil sie nicht mehr zum Bewußt-
sein gelangen kann. Erst die hochentwickelte Kultur des neun-
zehnten Jahrhunderts hat diese Verwandtschaft entdeckt und 
zu einem sehr wichtigen Moment in dem geistigen Leben und 
den bewußt und unbewufit wirksamen Vorstellungen der Kul-
turwelt erhoben. — Das gleiche gilt von der Rasse: auch sie 
ist ein durchaus moderner Begriff. Wenn auch die Unter-
schiede der korperlichen Bildung und vor allem der Haut-
farbe immer sinnfallig waren, so haben sie doch auf das Ver-
halten der VQlker zu einander gar keinen Einflufi ausgettbt, es 
sei denn, daß so scharfe Gegensatze nicht nur der aufieren 
Erscheinung, sondern vor allem der Kulturfahigkeit und Denk-
weise auf einander stiefien, wie Europaer und Neger. Auch 
hier hat erst unsere Zeit dem aufieren Gegensatz eine innere 
Bedeutung beigelegt, und manche ins Absurde tiberspannte 
Theorien haben dem Rassenfaktor eine Bedeutung zuge-
schrieben, die ihm niemals zugekommen ist und aller ge-
schichtlichen Erfahrung ins Gesicht schlagt. 

Die populare Meinung, daß der Gegensatz gegen die Juden („ Anti-
semi tismus") ein Bassengegensatz sei und mit der Rasse irgend etwas zu 
tun habe, ist vollstandig irrig; er herrscht bei ihren nachsten Stammver-
wandten ganz ebenso wie bei den Europaem. AUbekannt ist, daß der 
Gegensatz der Rassen im Orient kaum empfunden wird, und eelbst die 
Abneigung gegen den Neger nur bei den germanisohen (englisohen) 
Stammen zu voller Scharfe herausgebildet ist. 

38. Wesentlich anders scheint es mit Volk und Volkstum 
zu stehen. Sie gelten der Geschichtsbetrachtung als primare 
Großen, als gegebene ursprungliche Elemente, mit denen sie als 
mit etwas Unabanderlichem operieren kann und deren weitere 
Entwicklung sie zu verfolgen hat. Und in der Tat scheint es, 
daß, wo unsere geschichtliche Kenntnis einsetzt, die Volker sich 
scharf und leicht voneinander scheiden lassen, daß jedes von 
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ihnen mit einer ausgepragten Sonderart ausgestattet ist, die 
in Sprache, Sitte, Religion, Begabung und Charaktereigen-
schaften zu Tage tritt. Aber stutzig muB uns doch machen, 
daß wir sehen, wie im Verlauf der geschicbtlichen Entwick­
lung VOlker entstehen und vergehen, alle diese Eigenschaften 
erwerben und wieder verlieren, wie z. B. vor einem Jahr-
tausend, zur Zeit der Zersetzung der Karolingischen Monarchic, 
kaum ein einziges der Volker des gegenwartigen Europas 
existiert hat, nicht nur seinem aufieren Bestande, sondern 
seinem inneren Wesen nach, wie nur die Elemente, die klei-
neren Gruppen yorhanden waren, aus denen es sich aufgebaut 
hat, wie diese bei einem anderen Verlauf des geschichtlichen 
Prozesses sich auch anders hatten gruppieren konnen, Nord-
deutschland z. B. mit Skandinavien hatte verschmelzen oder 
ein selbstandiges Volk hatte werden kSnnen (wie es ein Bruch-
teil desselben, die Niederlander, wirklich geworden sind), 
ebenso die Provenzalen und Eatalanen zwischen Nordfranzosen 
und Spaniern, und wie die lebenskraftigsten Volker aus einem 
Zusammenwachsen der allerverschiedensten Volkselemente ent-
standen sind, z. B. die Italiker, die Englander, oder vor 
unseren Augen das nordamerikanische Volk. Und sehen wir 
uns in den Anfangen eines Volkstums naher urn, etwa bei 
den Griechen oder den Deutschen der altesten Zeit, so ist es 
yerschwindend wenig und sehr wenig Greifbares, was uns 
(ibrig bleibt, um diese oder jene Gruppe von vollig selbstan-
digen staatlichen Verbanden oder Stammen als eine Einheit 
zusammenzufassen. Das Greifbarste ist noch die Sprache; 
aber diese ist in zahlreiche Dialekte gespalten, zwischen denen 
eine Verstandigung oft kaum moglich ist, und sie sondert die 
eine grofie Gruppe selten scharf gegen alle anderen ab: sollen 
wir z. B. die Latiner, Umbrer, Sabeller als ein Volk oder als 
drei verschiedene betrachten, und ebenso etwa Griechen und 
Makedonen, Deutsche und Skandinavier? Dazu kommt die 
tJbereinstimmung in manchen rechtlichen Ordnungen, Sitten, 
Kulten, eine gewisse Gleichheit in Charaktereigenschaften und 
Lebensweise; aber das alles findet sich, oft kaum oder gar 
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nicht verschieden, auch bei anderen Verbanden, die wir als 
stammfremd betrachten mttssen. Von einem Gefuhl der Ge-
meinsamkeit ist keine Rede, es sei denn, daß es aus dem 
Gegensatz zu Fremdsprachigen durch die Erfahrung der Mog-
lichkeit einer Verstandigung entsteht. Woh l konnen sich 
innerhalb der Volksgruppe mehrere Stamme oder sonstige 
staatliche Gebilde vortibergehend oder dauernd zu großeren 
Koalitionen einigen; aber sehr oft umschliefien dieselben auch 
Stammfremde — solche Bildungen wie die Schweiz sind im 
Altertum gar nicht selten, z. B. in Aetolien —, wahrend 
gegen die nachsten Stammverwandten der erbittertste Gegen­
satz herrscht. Selbst ein gemeinsamer Volksname ist meist 
nicht vorhanden, es sei denn, daß die Premden ihn geschaffen 
haben. Erst ganz allmahlich, im Verlauf der aufsteigenden 
geschichtlichen Entwicklung, bildet sich, zunachst halb un-
bewufit, ein Gefuhl der engeren Zusammengehflrigkeit, eine 
Vorstellung von der Einheit des Volkstums. Die hftchste 
Steigerung desselben, die Idee der Nationalist , ist dann das 
feinste und komplizierteste Gebilde, welches die geschichtliche 
Entwicklung zu schaffen vermag: sie setzt die tatsachlich be-
stehende Einheit in einen bewuflten, aktiven und schopferischen 
Willen um, eine von alien anderen Menschengruppen spezifisch 
geschiedene Einheit darstellen und sich als solche betatigen 
zu wollen. So kann kein Zweifel sein: auch das Volkstum ist 
erst durch einen langen geschichtlichen ProzeB der gleichen 
A r t geschaffen, wie wir ihn vorhin betrachtet haben. 

Eingehender habe ich das Wesen der Nationalitat, im Unterschied 
von Volkstum und Staat, in meiner Schrift: Zur Theorie und Methodik 
der Geschichte, 1902, S. 31 ff. (jetzt: Kleine Schriften, 1910, S. 37 ff.) 
zu bestimmen versucht. 

39. Was uns tauscht und die realen Momente verkennen 
lafit, sind auch hier die Vorstellungen, mit denen der Mensch 
an diese Bildungen herantritt. Ihm erscheint wie der staat­
liche Verband, in dem er lebt, so auch das diesen umfassende 
Volkstum als eine gegebene, von Anfang an vorhandene und 
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unwandelbare Einheit, die er hier wie dort aus der Gemein-
samkeit des Bluts erklart, unbektimmert urn alle die Erschei-
nungen, welche beweisen, daß der geschichtliche Verlauf ein 
ganz anderer gewesen ist, ja oft selbst dann, wenn eine Kunde 
tlber die geschichtliche Entstehung dieser Volkseinheit noch 
erhalten ist — hat doch MOMMSEN sogar die durch Rom ge-
schaffene Verbindung der ganz verschiedenartigen Volksstamme 
Italiens zu einer Einheit, zu dem neuen Volkstum der Italici, 
als Verwirklichung einer latent von Anfang an yorhandenen 
Volkseinheit aufzufasSen versucht. So werden Reinheit des 
Bluts und der Rasse zu Ruhmestiteln jedes Volksverbandes, 
der sich in seiner Individualist fuhlt; alle Institutionen sollen 
bodenstandig, aus dem inneren Genius des Volkstums er-
wachsen sein, selbst die Sprache sucht man von den fremden 
Bestandteilen zu reinigen, die sie ununterbrochen in sich 
aufgenommen hat. In Wirklichkeit gibt es ungemischte 
Vtflker schwerlich irgendwo ailf Erden, und je hoher die 
Kultur , desto starker ist meist die Mischung. Reinheit des 
Bluts, Autochthonie, Pernhaltung der fremden Einflusse ist 
so wenig ein Vorzug, daß vielmehr in der Regel ein Volk 
um so leistungsfahiger ist, je mehr fremde Einwirkungen 
es aufgenommen und zu einer inneren Einheit verschmolzen 
hat — nur wo das nicht geiingt, ist die Mischung ver-
derblich. Alle Vdlker und vollends alle Nationalitaten un-
serer Kulturwelt sind die Produkte eines komplizierten, von 
den mannigfachsten geschichtlichen Einzelvorg'angen beein-
flufiten Entwicklungsprozesses, und die Nationalitat ist so 
wenig ein Ausdruck ursprilnglichen Volkstums — obgleicb 
sie mit dieser Pretention auftritt —, daß vielmehr auf dem 
Boden desselben Volkstums und derselben Sprache verschie-
dene Nationalitaten (Englander und Amerikaner, Deutsche, 
Hollander, Schweizer) auftreten und umgekehrt innerhalb 
derselben Nationalitat die in sie eingegangenen Vdlker einen 
Teil ihrer Sonderart behaupten konnen (so in England und 
Nordamerika oder in der von Rom geschaffenen Nation der 
Italici). 
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Kulturkreise. Grundzuge der geschichtlichen Entwicklung. 
Individualist und Homogenitat 

40, Die bisher besprochenen, großere Gruppen verbin-
denden Einheiten, Rasse, Sprache und Volkstum, haben das 
gemeinsam, daß sie korperliche und geistige Wirkungen er-
zeugen, die dauernd in den Besitz der ihnen eingeordneten 
Verbande und jedes zu diesen gehorigen Individuums tiher-
gehen und ein erblicher Bestandteil ihrer Eigenart, ihres 
Charakters werden. Daneben gehen andere Wirkungen des 
Austausches zwischen den Verb'anden einher, die lediglich dem 
Bereiche der materiellen und geistigen Kulturguter angehoren 
und daher eine Einwirkung auf die Charaktere und die außere 
Erscheinung nicht, oder wenigstens nur mittelbar, ausuben. 
Diese Wirkungen fuhren zur Entstehung von Kulturkreisen, 
welche uber die Grenzen der Rasse, der Sprache und des 
Volkstums hinweg die einzelnen staatlichen Bildungen mit 
einander verbinden und zwischen ihnen eine Gemeinsamkeit 
der Lebensformen und der Anschauungen schaffen. Ihre E n t ­
wicklung tuhrt uns unmittelbar in den Verlauf des geschicht­
lichen Lebens hinein. Die ihnen gemeinsamen Kulturelemente 
treten selbstandig, als etwas geschichtlich Erworbenes, zu der 
Sonderart des Volkstums hinzu, die sich innerhalb dieser 
Kulturkreise auch dann ungeschmalert behaupten kann, wenn 
ein Volk bewußt mit seinen Kulturtraditionen bricht und eine 
fremde Kultur oder eine fremde Religion ubernimmt, wie das 
am energischsten in neuerer Zeit Japan, aber ahnlich, nur in 
langsamerem Prozefi das alte Rom oder die christlichen und 
die islamischen V5lker und dann wieder die modernen Volker 
bei der Rezeption des romischen Rechts getan haben. Aller-
dings tr i t t auch bei dieser Entwicklung, namentlich wenn die 
tJbernahme fremden Kulturguts sich allmahlich vollzieht oder 
der A k t der Rezeption der Erinnerung entschwindet, das 
Streben hervor, die bestehende Kultur als ein Produkt des 
eigenen Volksgeistes, als spontan geschaffen aufzufassen — 
eine Tendenz, welche die wissenschaftliche Forschung auch 

Meyer , Geschichte des Altertnms. 11. 6 
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bier vielfach in die Irre gefuhrt hat, z. B. bei der Beurteilung 
Roms oder der Germanen. Umgekehrt kann eine hochent-
wickelte Gesamtkultur, wenn eine nivellierende politische Ent­
wicklung, eine Zusammenfassung verschiedener Vslker in einem 
einzigen universellen und entnationalisierten Staat mit ihr 
Hand in Hand geht, dahin ftihren, daß das Volkstum der 
universellen Kultur erliegt und seine Eigenart nur noch als 
Rudiment fortlebt — so vielfach in den orientalischen und 
dann in der hellenistischen und der romischen Kultur. Andere 
Volker dagegen, so die europaischen der Neuzeit, haben es 
verstanden, in dieser Gesamtkultur ihre geistige und politische 
Eigenart selbstandig zu erhalten und so innerhalb derselben 
eine Mannigfaltigkeit von Gegensatzen zu schaffen, welche sich 
gerade durch ihr Ringen mit einander als das kraftigste Forde-
rungsmittel der Kultur erwiesen hat. 

Wie die Kulturkreise eine Gemeinschaft der Anschauungen zwischen 
den einzelnen Staaten, Stammen, Volkern als Ganzen schaffen, so konnen 
sie auch eine weitgehende derartige Gemeinschaft zwischen einzelnen 
Gruppen innerhalb dieser Verbande erzeugen. Derart ist das uber alle 
staatlichen und Volksgrenzen hinweggreifende Gemeingefrihl des Adels 
(das zur Zeit der Kreuzziige sogar den Gegensatz der Religionen uber-
briiokt) Oder das der Priesterschaft, oder dasjenige, welches die politischen 
Parteien (Liberale, Reaktionare, Ultramontane, Sozialdemokraten) der 
verachiedenen Lander verbindet und zu gegenseitiger Unterstutzung und 
gemeinsamer Aktion veranlaßt. 

41. Alle allgemeinen Faktoren wirken auf einen Aus-
gleich der Gegensatze zwischen den einzelnen Menschengruppen 
hin, auf die Erzeugung einer Homogenitat, eines einheitlichea 
Typus, einer vollkommenen inneren und aufieren Gleichheit 
aller Menschen. Ihnen gegentiber stehen die Tendenzen zur 
Differenzierung, zur Ausbildung der Sonderart jedes einzelnen 
Verbandes und innerhalb desselben wieder jedes einzelnen 
Individuums. Die Momente, die in dieser Richtung wirken, 
vermogen wir nur zum Teil zu erkennen, die gegebenen 
politischen und kulturellen Sonderverhaltnisse, unter denen 
jeder Verband und jeder Mensch lebt, die geographischen 
Bedingungen, die außeren geschichtlichen Einwirkungen, die 
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er erfahrt. Aber daneben bleibt als das eigentlich Entschei-
deride ein Moment, das sich jeder Analyse entzieht: das ist 
die A r t , wie sich ein jeder, der großere oder kleinere Ver-
band und das Volk so gut wie der einzelne Mensch, unter 
den gegebenen Umstanden verhalt, wie er in dem Ergreifen 
oder Verschm'ahen der in jedem Moment gegebenen Moglich-
keiten seine Individualist offenbart, kurz das, was wir als 
Anlage und Charakter bezeichnen. Das ist etwas, was wir 
wissenschaftlich niemals weiter erklaren konnen, sondern als 
etwas schlechthin Gegebenes hinnehmen mtissen; und doch ist 
dieses Individuelle, Singulare eben dasjenige, was die Eigen-
art und das innerste Wesen jedes geschichtlichen Vorgangs 
bestimmt, wahrend die allgemeinen Paktoren nur die Mog-
lichkeiten enthalten, von den en eine einzelne durch das Hinzu-
treten des individuellen Moments zur Wirklichkeit wird. Eben 
darauf beruht es, daß wir Geschichte niemals konstruieren, 
sondern nur als Tatsache erfahren konnen. 

42. Jede Kultur enthalt ein zersetzendes Element: sie 
lost die alten Ordnungen auf, oft genug ohne daß sie im 
stande ware, neue dauerhafte zu schaffen, die alte Zucht und 
Sitte, Gemeinsinn und Widerstandskraft schwinden, die Ge-
ntisse, die sie bietet, wirken psychisch und physisch ent-
nervend. So wiederholt sich in den auBeren und inneren 
Schicksalen der Volker immer von neuem der Kreislauf, in 
dem bereits der große maurische Historiker IBN CHALDUN 

(1332—1406 n. Chr.) die Grundform geschichtlichen Lebens 
erkannt hat: ein rohes, kr'aftiges Volk — IBN CHALDUN kannte 
nur die Geschichte des Islams und der seinem Bereich ange-
hdrenden Wtistenstamme, doch gil t von alien anderen Volkern, 
die zu hoherer Kultur gelangt sind, im Grunde dasselbe — 
setzt sich in einem Kulturlande fest und schafft eine hohere 
Kultur oder tibernimmt dieselbe von der unterjochten alteren 
Bevolkerung. Dann entsteht zun'achst ein reiches, kraftiges 
Leben, ein gewaltiger Fortschritt, der von vielen bedeuten-
den Personlichkeiten getragen wird. Aber mit der Aneig-
nung der materiellen Kultur machen sich auch ihre zersetzen-
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den Wirkungen geltend; die militarische Kraft und die staat­
liche Ordnung zerfallt, und so mag das bisher siegreiche 
Volk schon nach wenigen Generationen einem Nachfolger er-
liegen, an dem sich alsdann die gleichen Schicksale wieder-
holen. Ein blind wirkendes Naturgesetz ist das freilich nicht: 
nicht nur die Gestaltung und die Widerstandskraft des herr-
schenden Volks und seiner Kultur hangt von den individuellen 
Faktoren, seiner Begabung, den fuhrenden Personlichkeiten, 
und den in jedem geschichtlichen Moment sich kreuzenden 
Einzelbedingungen (vor allem den politischen Verbaltnissen) 
ab, sondern die Moglichkeit ist vorhanden und gleichfalls zu 
geschichtlicher Wirklichkeit geworden (vgl. § 40), daß ein 
Volk die zersetzenden Kulturelemente uberwindet und sich 
trotz derselben behauptet, oder daß es sich von innen heraus 
regeneriert und zu einer neuen, hoheren Bluteepoche fort-
schreitet. 

43. Gerade in diesen Vorgangen t r i t t neben den allge-
meinen Tendenzen menschlicher Entwicklung sowohl die domi-
nierende Bedeutung der zufalligen, im Einzelfalle vorliegenden 
Bedingungen des geschichtlichen Daseins wie die nicht minder 
bedeutsame der Individualitat hervor. Auf dieser beruht es, 
daß nur wenige Vdlker zu hoherer Kultur und damit zu 
vollem geschichtlichen Leben gelangt sind, wahrend weitaus 
die meisten sich uber die niedrigen Stufen des Daseins nicht 
erhoben haben. Die außeren Umstande, die geographischen 
und geschichtlichen Verhaltnisse, die Bertihrung mit entwickel-
teren Kulturen wirken dabei ein; aber das Entscheidende sind 
sie nicht. Denn nicht auf den außeren Bedingungen, son­
dern auf der Veranlagung und Eigenart der Volker beruht 
es, daß, urn nur wenige Beispiele ins Gedachtnis zu rufen, 
in Amerika nur in Mexiko und vor allem in Peru sich eine 
hohere Kultur gebildet hat, bei den ubrigen Indianerstammen 
dagegen nicht, und ebensowenig bei den Negern Afrikas, 
oder daß die Araber, und in islamischer Zeit die Mauren 
eine gewaltige geschichtliche Rolle gespielt haben, dagegen 
z, B. die Skythen, trotz ganz ahnlicher Bedingungen, nicht, 



Der Kreislauf des geechichtlichen Lebens u. die Eigenart der Volker 85 

oder daß die Ttirken trotz aller außeren Erfolge doch nie-
mals ein selbstandiges Kulturvolk geworden sind, wohl aber 
die Perser sogar dreimal, unter den Achaemeniden, den Sas-
saniden und im Islam. Das gleiche gilt von der Wirkung 
einzelner Personlichkeiten sowohl in der politischen Geschiehte 
wie im Kulturleben. Die Bedingungen zu einer tiefgreifenden 
Wirksamkeit sind in mannigfachen Variationen immer wieder 
vorhanden: ob eine Personlichkeit da ist, die sie ergreifen 
kann, hangt von Faktoren ab, die sich jeder Erkenntnis 
entziehen, von der Frage, in welcher Form und daher auch 
mit welcher Wirkung sie ihr Leben ergreift und gestaltet, 
d. i. von ihrer Individuality. 

44. Im allgemeinen wird, je hoher die Kultur ist, desto 
großer die Sumrae des Uberlieferten, von den vorhergehenden 
Generationen Erworbenen und zum Gemeinbesitz der Gesamt-
heit Gewordenen; desto mannigfaltiger aber auch die Auf-
gaben, welche der Gegenwart gestellt sind, die Moglichkeiten, 
welche sie in sich beschließt, und desto großer der Spielraum 
fur die freie Bet'atigung des menschlichen Willens und der 
Eigenart des Individuums sowohl wie der Gesamtheit jedes 
sozialen Verbandes. So werden beide zugleich um so ge-
bundener und um so freier. Da kann dann ein Zustand ein-
treten, wo die freie Bewegung aufhdrt, wo die von der Kultur 
geschaffene Homogenitat das tJbergewicht erhalt und die Selb-
standigkeit des Individuums erstickt, wo das Volk keine aus-
gepragten Individualitaten mehr erzeugt oder wenigstens diesen 
keinen Raum mehr zu tiefgreifender schopferischer Wirksam­
keit gew'ahrt, weil die Wucht der Tradition zu grofi geworden 
ist; alsdann schlagt die Kultur in ihr Gegenteil um und zer-
setzt sich selbst so, wie sie sich vorher aufgebaut hat. So 
kann eine Kultur in sich selbst zu Grunde gehen, auch ohne 

daß sie dem Angriff auBerer Feinde erliegt, wie die antike 
Kultur im dritten Jahrhundert (denn nicht die Germanen haben 
sie zerschlagen, sondern sie haben nur das Werk der Zer-
stdrung vollendet, als sie innerlich schon abgestorben war) 
oder vor unseren Augen die islamische. Eben dadurch aber 
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wird wieder Raum geschaffen fur eine neue aufsteigende Ent­
wicklung, welche der Individuali ty aufs neue Raum schafft. 
So bewegt sich alles menschliche Leben in dem Ringen der 
beiden Tendenzen, der ausgleichenden und der individuali-
sierenden; in ihrem ununterbrochenen Konflikt besteht das 
innerste Wesen der Menschheit. Auf ihrem Widerstreit be-
ruht es, daß die menschlichen Verbande, anders als die t ieri-
schen, eine Entwicklung und darum eine Geschichte haben. 
Kame jemals eine von beiden zu dauernder AUeinherrschaft, 
sei es die vollendete Anarchie des bellum omnium contra omnes, 
sei es die absolute Herrschaft einer homogenen, alle indivi-
duellen Unterschiede aufhebenden und darum einer weiteren 
Entwicklung nicht mehr fahigen Kultur, so ware damit das 
menschliche Dasein selbst aufgehoben und an Stelle des Men-
schen eine Rasse getreten, die uns so fremdartig und innerlich 
so gleichgultig ware, wie die Gattungen des Tierreichs. 



I I . Die geistige Entwicklung 

Primitives oder mythisches Denken. Seelen und Geister 

45. Wir haben bisher nur die eine Seite der mensch-
lichen Entwicklung betrachtet, diejenigen Institutionen, die un-
mittelbar aus den materiellen Bedingungen der Existenz er-
wachsen und ihnen Ausdruck geben; wir mllssen uns jetzt 
den geistigen Momenten, der Entwicklung des Denkens, der 
Religion und der Kunst, zuwenden. 

Die Grundlage alles menschlichen Denkens, auf der alle 
Begriffsbildung und alle Sprachbildung beruht, isfc der Kau-
salitatstrieb, der jede Erscheinung als Wirkung einer Ursache 
aufzufassen zwingt. Auch in der Zerlegung einer Erschei­
nung in Ding und Eigenschaft und in der elementaren Ur-
teilsbeziehung, der Verbindung von Subjekt und Pradikat, 
ist ein kausales Element enthalten- Dieser Dualismus ist 
dem Menschen unmittelbar gegeben. Denn er empfindet in 
sich selbst eine doppelte Reihe von Vorgangen, die zu einander 
in kausaler Beziehung stehen: einerseits Bewußtseinsvorgange 
des Ptihlens, Vorstellens und Wollens, andrerseits von diesen 
hervorgerufene korperliche Bewegungen, willkurliche Hand-
lungen. Der Dualismus von Korper und Seele ist daher 
eine ursprilngliche Erfahrung, nicht etwa das Produkt eines 
wenn auch noch so primitiven Nachdenkens. Das einzige 
Mittel aber, welches dem Menschen zur Verfugung steht, um 
außere Vorgange begrifflich zu erfassen, ist der Analogie-
schluB von der eigenen inneren Erfahrung auf die durch die 
Sinne Ubermittelten Erscheinungen. So denkt er sich die an 
anderen lebenden Wesen, Menschen wie Tieren, wahrgenom-
raenen korperlichen Vorgange (zu denen auch die Mitteilung 
durch Laute gehort) in gleicher Weise durch seelische Vor-
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gange hervorgerufen, wie er sie in sich selbst erfahrt. Zu-
gleich lehrt die Erfahrung, daß er nicht nur den fremden 
Korper zwingen kann, wenn er ihn in seine Gewalt gebracht 
hat, sondern daß er auch auf die fremde Seele und dadurch 
auf die von dieser hervorgerufenen fremden Handlungen ein-
zuwirken vermag. Dafi das moglich ist, wissen bekanntlich 
auch die Tiere. Denn wenn sie z. B. durch bettelnde Be-
wegungen, Kunststticke, Tone von einem Menschen eine Gabe 
oder Liebkosung zu erhalten suchen, erstreben sie offenbar 
— wenn wir ihre Bewufitseinsvorgange in unserer Sprache 
auszudrOcken versuchen — nicht eine direkte Einwirkung auf 
die aufieren Bewegungen, sondern vielmehr auf das innere 
Agens, das diese veranlassen soil, und das sich ihnen durch das 
Verhalten und die Sprachlaute des Menschen zu erkennen gibt. 

46. Nach dieser Analogie erfafit das Denken des pr imi-
tiven Menschen auch die Vorg'ange der von uns als leblos 
vorgestellten Außenwelt, die ununterbrochen noch weit m'ach-
tiger und weit unberechenbarer in sein Leben eingreifen als 
die Menschen, etwa der Hauptling, oder als ein wildes Tier. 
Auch das sind Handlungen, die durch einen Willensakt mach-
tiger Gewalten hervorgerufen sind; und diese sind zwar eben-
sowenig sinnlich erkennbar, aber eben so real wie die eigene 
Seele und die Seele eines anderen Menschen oder Tieres. 
Daher ist auch auf sie ebensogut, nur weit schwieriger, eine 
seelische Einwirkung moglich wie auf diese. Zwar ist es 
nicht r icht ig , daß dem primitiven Menschen die Vorstellung 
des Unbelebten uberhaupt fremd sei, d. h. der Begriff von 
Gegenstanden, die ledigiich als Objekte, nicht auch als Sub-
jekte mit eigenem, dem seinen entgegenwirkendem Willen, 
fttr ihn in Betracht kommen; vielmehr mag er den Stein 
oder das Holz, das er in der Hand halt, den Ton, den er 
formt, den Erdboden, uber den sein Fuß hinwegschreitet oder 
in dem er grabt, sehr wohl als unbelebt, als Sache betrachten. 
Aber in jedem Augenblick kann von solchen Gegenstanden 
eine Wirkung ausgehen, die als Aufierung eines selbstandigen 
Willens und darum einer Seele erscheint; und alsdann sind 
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sie fur ihn eben so lebendig wie Mensch.und Tier — und darum 
zugleich in derselben Weise beeinflufibar wie diese. Der 
logische Widerspruch, daß derselbe Gegenstand in einem 
Moment als unbelebt, in dem nachsten als belebt erscheint, 
kommt fur die Psychologie des naturwilchsigen Denkens nicht 
in Betracht: gi l t dem Menschen doch auch das Tier, das er 
jagt und dessen Fleisch er verzehrt, oder der Feind, den er 
erschlagt, oft genug lediglich als seelenloses Objekt, obwohl 
ihm in anderen Momenten die darin sitzenden Seelen und deren 
Willensakte so wesentlich erscheinen, da8 er die Seelen des 
erschlagenen Menschen oder Tieres zu besanftigen, zu bannen 
oder zu vernichten sucht. Auch darin stimmt die nach unserer 
Auffassung leblose Natur mit den lebendigen Wesen ilberein, 
daß die Seele keineswegs dauernd und unverbruchlich mit 
einem bestimmten Korper verbunden ist. Denn auch die 
eigene Seele lost sich vom Korper los, nicht nur im Tode, 
sondern oft genug auch in Tr'aumen, sie kann zu Lebzeiten 
wie nach dem Tode anderen erscheinen und auf sie einwirken, 
wie auch uns fremde Seelen in Tr'aumen und Visionen er­
scheinen. Nicht anders steht es mit den Seelen, die in den 
Naturobjekten hausen, und ebenso mit denen, welche z. B. 
Sturm und Regen, Donner und Blitz, Wachstum und Frucht-
barkeit, Krankheit und Tod senden. Nur ist bei diesen die 
Verbindung mit einem Korper noch weit lockerer; ja zum 
Teil sind sie uberhaupt nicht an einen sichtbaren Leib ge-
bunden, sondern nur an ihren Wirkungen erkennbar. Eben 
darum sind sie viel machtiger, aber auch viel schwerer fafibar 
und beeinflußbar als die der Menschen: und darauf beruht die 
unendliche Mannigfaltigkeit sowohl der uber sie gebildeten 
Vorstellungen wie der Versuche, ihnen doch irgendwie bei-
zukommen und ihre Aktionen zu Gunsten des Menschen zu 
beeinflussen. — Auch diese frei in der Welt umgehenden 
Seelen Oder „Geister'' kann man sich doch nicht ohne eine 
ihnen eigenttimliche Erscheinungsform vorstellen. Nur ist sie 
anders geartet als die Korper der materiellen Welt , etwa so 
wie die Gestalten, die im Traum erscheinen, mit einem Leibe, 
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der zwar gelegentlich einmal sichtbar werden kann, aber 
nicht greifbar und nicht an die Schranken von Raum und 
Zeit gebunden ist. So t r i t t neben die Welt der sinnlich 
wahrnehmbaren Lebewesen eine zweite, tibersinnliche Welt 
der Geister. Durch ihre Wirkungen greifen diese fortwahrend 
in die Sinnenwelt ein; auch kflnnen sie, wenn sie wollen 
oder durch Zauber gezwungen werden, vorttbergehend oder 
dauernd in diese eintreten, indem sie eine materielle Gestalt 
annehmen und sich mit einem bestimmten sinnlichen Objekt 
verbinden, ohne doch dadurch die F'ahigkeit der Bewegung 
in der immateriellen Welt vollig zu verlieren. 

Da die Seelenvorstellung keineswegs auf irgend welcher Spekulation, 
sondern auf einer unmittelbaren Erfahrung beruht, die mit unserem Be-
wuBtsein gegeben ist, ist die Frage nach lhrem Ursprung vollig miifiig. 
Sie ist so gut eine Voraussetzung des Denkens, mit dem wir die Erfahrung 
zu begreifen versuchen, wie die Kausalitatsbeziehung. Der durch sie ge-
schaffene Dualismus beherrscht unsere gesamte Sprachbildung und Begriffs-
bildung; aus ihm sind daher auch alle Anschauungsformen erwachsen, 
in denen wir die Vorgange der Außenwelt zu verstehen und begrifflich 
zu fassen vermogen. Daher en thai ten alle Versuche, diesen Dualismus 
aufzuheben und durch einen Monismus zu ersetzen, einen inneren Wider-
spruch und mussen notwendig scheitern. Allerdings vermogen wir nicht 
nur den sprachlichen Ausdruck zu andern, sondern auch die einzelnen 
Erscheinungen zu sondern und anders zu klassifizieren, und die unmittel-
bare Ubertragung menschlicher Analogien auf die Naturvorgange zu be-
seitigen; und darin besteht der Fortschritt des wissenschaftlichen Den­
kens. Aber die Unterscheidung einer außeren, korperlichen Erscheinungs-
form und eines inneren, immateriellen Agens in alien Objekten der Er-
scheinungswelt konnen wir niemals aufheben, mogen wir sie mit dem 
primitiven Menschen ais Korper und Seele, oder mit der Naturwissenschaft 
al8 Stoff (Materie) und Kraft (Energie) auffassen, oder mogen wir, in voller 
Umkehrung der sinnlichen Erfahrung, annehmen, daß die materielle Welt 
lediglich ein Sinnenschein ist, den die lebendigen Krafte [sei es, daß sie 
in uns, sei es, daß sie außer uns existieren] in uns erzeugen; denn auch 
alsdann bleibt die materielle Welt eine Wirkung dieser Krafte und 
ist daher spezifisch von ihnen unterschieden — und fur unser Wahr-
nehmen ist sie doch die Realitat, wahrend die Krafte zwar als Denknot-
wendigkeiten vorausgesetzt werden, aber niemals sinnlich wahrnehmbar 
und faßbar sind. — Große Schwierigkeiten macht die Terminologie, fur 
die eine feste Einigung mit scharf definierten Ausdriicken dringend er-
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forderlicb ware. Icb verwende „Seele" durchweg zur Bezeichnung dee 
in einem Korper hausenden lebendigen Agens (von dem die mensch-
liche Seele nur einen Einzelfall bildet), „Geist" dagegen zur Bezeichnung 
eines nicht oder nicht notwendig an einen materlellen Korper gebun-
denen Wesens, also im Sinne von „Gespenst", nur daß bei letzterem die 
Vorstellung eines ephemeren und im Grunde kraftlosen Wesens des nie-
deren Aberglaubens zu sehr dominiert, um es terminologisch verwenden 
zu konneu. 

47. Die Denkweise des primitiven Menschen bezeichnen 
wir nach ihrem pragnantesten Ausdruck mit einem von STEIN-

THAL gepragten Terminus als mythisches Denken. Auch dieses 
stent natiirlich unter den allgemeinen, logischen Formen, die 
den DenkprozeB beherrschen; es versucht wie das entwickelte 
Denken die einzelnen Eindrlicke zu begreifen und einer Kegel 
unterzuordnen. Denn da jede Begriffsbildung in sich schon, 
wenn auch vollig unbewußt, eine Kegel enthalt, wird auch 
das primitivste Denken, sobald die Aufmerksamkeit auf ein 
(reales oder fingiertes) Objekt gelenkt ist, gezwungen, diese 
Kegel aufzusuchen. Aber von dem Denken des entwickelten 
Menschen unterscheidet sich das mythische Denken dadurch, 

daß es immer nur von dem unmittelbaren Interesse beherrscht 
ist, vor allem von dem EinfluB, den ein Vorgang auf den Men­
schen selbst ubt oder doch uben konnte, und daher am Einzelnen 
und Sinnfalligen haftet, daß es sofort die Ursache jeder W i r -
kung zu erfassen sucht und dabei standig mit direkter Uber-
tragung menschlicher Analogien operiert, und daß es sich 
daher mit den naivsten Erklarungen begnugt. wenn sie nur 
auf die Frage nach der Ursache eine Antwort geben. Kon-
sequenz und logische Analyse liegen ihm vollig fern, die 
widersprechendsten Anschauungen und Deutungen stehen un-
vermittelt neben einander; systematische Ordnung kennt es 
nur so weit, als sie sich aus den grundlegenden Denkformen 
unmittelbar ergibt oder aus einem Triebe zu einer gewissen 
Abrundung der Vorstellungen erwachst, der namentlich in 
der Verwendung einfacher Zahlen (2, 3, 5, 7, 10, 12) seine 
Befriedigung findet. Mit diesem mythischen Denken werden 
alle Vorfalle des Lebens und alle Erscheinungen der Natur 
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erfaßt; aus ihm erwachst eine FUlle erkl'arender, atiologischer 
Vorstellungen und Erzahlungen, die sich von Generation zu 
Generation forterben. Durch die gestaltende Kraft der Phan-
tasie (§ 95) erhalten sie dann ein selbstandiges Leben, in 
dem sie sich weit fiber ihre urspriingliche Bedeutung hinaus 
fortentwickeln konnen. Immer haftet ihnen zugleich etwas 
Unheimliches an, da sie eben von der Wirksamkeit der ge-
heimnisvoll in den Objekten hansenden Seelen und der uberall 
in der Welt umgehenden Geister berichten. Manche dieser 
Erzahlungen sind einem naiven Erkenntnistrieb oder auch der 
Lust zu fabulieren entsprungen, oder wenigstens in der Ge-
stalt, in der sie uns bekannt werden, ganz von diesen be-
herrscht — z. B. Erzahlungen von dem Ursprung der Welt 
oder eines Tiers oder des ersten Menschen oder etwa von einer 
grofien Flut, die einmal die Erde weithin ttberschwemmte. Aber 
dominierend ist durchaus das praktische Bedtirfnis: wie man, 
um auf einen Menschen zu wirken, etwa beim Hauptling 
Gnade und Gunst zu gewinnen, seinen Namen, seine Eigen-
art, seine Bedtirfnisse und Schicksale kennen muß, so ge-
wahrt das Wissen um die Seelen und Geister die Moglich-
keit, auf sie einzuwirken, sie den eigenen Zwecken dienstbar 
zu machen, und dadurch Leben und Gedeihen zu sichern, 
durch personliche Beziehungen zu den Machten der Aufien-
welt, von denen die Existenz des Menschen abhangig ist, ent-
scheidenden Einflufi auf sie zu gewinnen. Auf diesen A n -
schauungen beruht es, daß das Zauberwesen das Handeln 
und Denken aller primitiven Volker beherrscht und sich in 
mannigfachen tTberresten und Nachwirkungen, ebenso wie 
das mythische Denken, bis in die hSchsten Kulturen hinein 
erhalten hat; und aus diesem Zauberwesen ist wieder der 
Kreis von Anschauungen und Brauchen erwachsen, den wir 
unter dem Namen der Religion zusammenfassen. 

Fiir ein richtiges Verstandnis der religiosen Entwicklung ist es 
dringend geboten, daß man scharf scheidet zwischen 1. ihrer psycho-
logischen Grundlage, dem mythischen Denken, und den daraus erwach-
eenen Mythen (und ihrem Nachleben in Marohen u a.), 2. dem darauf 
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beruhenden Zauberwesen, d. h. den zwischen Menschen und Geistern 
fur den einzelnen Momerit geschaffenen Beziehungen, und 3. der Re­
ligion, d. h. den aus dem mythischen Denken und dem Zauberwesen 
entwickelten geregel ten Ansehauungen, welche die Geister in Gotter 
umwandelt und eine geregel te Beziehung zwischen diesen und den 
Menschen schafft. SCHLEIERMACHERS bekannte Definition der Religion 
als schlechthinnigen Abhangigkeitsgeftihls ist viel zu vag und lafit das 
entscheidende Moment aus: sie gibt nur die Voraussetzung, aus der .die 
Religion erwachst, nicht das Wesen der Religion selbst. Dies besteht 
vielmehr in dem personlichen Verhaltnis, in das eine Mensohengrappe 
und der einzelne Mensch zu den Machten t r i t t , von denen er sich abhangig 
fiih.lt, in der unmittelbaren und unmittelbar wirksamen Verbindung, die 
zwischen ihnen geschaffen wird und die daher nicht momentan, sondern 
dauernd und unauflosbar ist. Sie faßt daher diese Machte als Willens-
machte, wenn auch in den fortgeschrittenen Rehgionen noch so sehr in 
einer ins ETbermenschliche und Unbegreifliche gesteigerten Form. Darin 
besteht der Unterschied zwischen dem Gott und der Kraft: zu Kraft 
und Stoff kann der Mensch eben nicht in ein religioses Verhaltnis treten, 
60 sehr er sich von ihnen abhangig fuhlt, es sei denn, daß er die Kraft 
in eine (bewußte oder unbewuBte) Willenskraft umsetzt. 

Das Zauberwesen 

48. Das Wissen urn die in der Außenwelt wirkenden 
Machte und die Riten, durch die sie dem menschlichen Wil len 
und seinen Zwecken dienstbar gemacht werden konnen, ist nur 
den wenigen gegeben, die durch eine innere Intuition diese Dinge 
zu erfassen vermogen. Zum Teil sind es wirklich Griibler, 
in denen der Trieb zum Nachdenken tiber die Welt und ihre 
inneren Zusammenhange fruh erwacht ist; zum Teil Besessene, 
Visionare und Verrtickte, deren unberechenbares und allem 
menschlichen Tun widersprechendes Verhalten, deren halb 
sinnlose, halb tiefsinnige Aussprtiche als geheimnisvolle Weis-
heit und Offenbarung der Geister erscheinen; zu nicht geringem 
Teil kluge Leute, die aus der Unwissenheit und dem Aberglauben 
der andern ein Gewerbe machen. Sie stehen in unmittelbarer 
Verbindung mit der Geisterwelt: die Geister erscheinen ihnen 
sichtbar oder raunen ihnen zu, und sie besitzen die Kraft, 
die Geister in ihren Dienst zu zwingen. Auch mag ein Geist in 
ihren Korper fahren, ihrem inneren Blick die Geheimnisse ent-
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htillen und aus ihnen reden. So konnen sie die Winke deuten, 
welche in Tr'aumen und aufieren Vorzeichen die Geister den 
Menschen geben; sie kflnnen Orakel und Weisungen fur die 
Zukunft erteilen, sie kennen die Mittel, durch die die Geister 
gebannt und gezwungen werden, dem Menschen zu Willen zu 
sein, ihm reiche Jagd, Fruchtbarkeit seiner Herden oder seiner 
Felder, Beendigung der Diirre und nahrenden Regen, Be-
siegung der Feinde, Bek'ampfung von Krankheiten, Abwehr 
des Todes zu verschaffen. Sie wissen auch tlber Dinge Aus-
kunft zu geben, welche dem Auge der gewohnlichen Sterb-
lichen verborgen sind (§ 16): wer ein Schmuckstuck oder ein 
Haustier gestohlen, wer durch Zauber, durch Verbindung 
mit Geistern einem Stammgenossen oder gar dem H'auptling 
Krankheit und Tod gesendet, wer dem Stamm Unheil und 
Niederlage gebracht hat, aber auch, was der wahre Tatbestand 
ist in einem Rechtsstreit und was das richtige Recht, das 
der Entscheidung zu Grunde gelegt werden mufi. So kann 
keine vom mythischen Denken beherrschte Gemeinschaft und 
kein Einzelner dieser Mittelspersonen entbehren: in den mannig-
fachsten Formen treffen wir sie bei alien Volkern, als Zau-
berer,Medizmm"anner,Fetischpriester, Seher, Propheten, Orakel-
verktinder — wir wollen sie unter dem Terminus Zauberer zu-
sammenfassen —, teils Manner, teils Frauen, teils von der 
Gesamtheit des Verbandes anerkannt und oft mit Ehren, Ge-
schenken und Besitz uberhauft, teils auf eigene Hand ihren Beruf 
ausiibend, und daher von der Menge scheel angesehen und 
nicht selten verfolgt, oft gerade von denen, die in der Not am 
ersten bei ihnen Hilfe suchen. Sie bilden das erste Sonder-
gewerbe, den ersten Berufsstand, den die Menschheitkennt, eben 
weil fur die Austibung ihrer Tatigkeit eine besondere Veran-
lagung und ein erworbenes Wissen die unentbehrliche Voraus-
setzung bildet (§ 32). Freilich ist es ein gefahrlicher Beruf, den 
sie tiben; denn weil sie im Besitz des Wissens sind, mtissen sie 
auch leisten konnen, was man von ihnen verlangt, und wenn 
sie das nicht tun, wenn ihre Voraussagen nicht eintreffen 
oder ihre Zaubermittel nicht zum Ziele fuhren, ist ihr boser 
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Wille daran schuld und sie fallen der gerechten Strafe an-
heim. Dem steht der reiche Gewinn und die gewaltige Macht 
uber die Menschen gegenuber, die der Beruf verheißt, und bei 
manchen unzweifelhaß ein innerer Trieb, ein aus der Eigenart 
des Individuums erwachsener Zwang, diesen Beruf zu ergreifen. 
In der Regel ist der Beruf erblich; aber neben den eigenen 
Sdhnen finden die Zauberer andere, die sich ihnen anschließen 
und bei ihnen in die Lehre gehen, darunter nicht selten ver-
traute, fur den Beruf geschickte Knechte, die ihre Erben 
werden. Sie sind im Besitz einer festen Tradition, die sie 
weitergeben und vermehren und die die Summe alles Wissens 
enthalt, das der Stamm in seiner Entwicklung erworben hat. 
Darin besteht die kulturelle Bedeutung dieses Elements. Es 
ubt, materiell wie geistig, einen furchtbaren Druck aus auf 
den Stamm und auf jede ihm zugehorige Personlichkeit, und 
hemmt jede freie Entwicklung, da diese notwendig zu einem 
Bruch mit den alten Traditionen und den dominierenden 
mythischen Anschauungen fuhren muß; aber es umschließt 
und bewahrt auch alles, was ein primitiver Stamm von gei-
stigem Leben besitzt. Die Anfange des menschlichen Nach-
denkens, so unbeholfen seine AuBerungen sind, werden in 
diesen Kreisen entwickelt und gepflegt, die ersten stammelnden 
Versuche, von den Einzelerscheinungen zu einem zusammen-
fassenden Weltbilde zu gelangen, und ebenso die Anfange 
derjenigen Emingenschaften, durch welche die raateriellen 
und sozialen Zustande der Menschen zur Kultur gesteigert 
werden, der Heilkunst und anderer nutzlicher Ktinste, des 
Rechts und der Sitte — freilich immer gehemmt und in 
Banden gehalten durch die Wucht der traditionellen Vor-
stellungen, in denen die Zauberer leben und auf denen ihre 
Machtstellung beruht. 

Auf die Einzelgestaltung der mythischen Vorstellungen und des 
Zaubers einzugehen, wurde weit uber die tins gestellte Aufgabe hinaus-
gehen. Nur vor dem weitverbreiteten Fehlschlufi sei gewarnt, als musse 
ein Vorgang, der ais magisch, als Wirkung eines Geistes gefaßt werden 
kann, darnm auch immer, wo er vorkommt, als solcher gefaßt werden. 



96 Einleitung. I I . Die geistige Entwicklung 

Vielmehr hat die unbefangene Auffassung, welche sich entweder urn die 
Erage nach Ursache und Wirkung uberhaupt nicht kiimmert oder diese 
lediglich in den handelnden Menschen sucht oder einen außeren Vor-
gang als gegeben und selbstverstandlich hinnimmt, daneben immer 
einen sehr weiten Spielraum. Wenn z. B. das Mahl als magische, durch 
die Kraft des Bluts hergestellte Kommunion zwischen den Speisenden 
und der Gottheit, und ebenso der Geschlechtsakt oft genug als magische 
oder selbst als sakrale Handlung aufgefaßt und daher eventuell als 
solche gefordert wird, als Wirkung einer in den Menschen eingedrungenen 
damonischen, schopferischen Kraft, so folgt daraus durchaus nicht, daß nun im realen Leben jede Mahlzeit oder jeder Beischlaf so betrachtet 
worden ware. [An diesem Grundfehler krankt auch der sonst viele 
richtige Bemerkungen enthaltende Aufsatz von BETHE uber die dorische 
Knabenliebe, Rhein. Mus. 62, 438 ff. Die Homosexualitat ist bei Men­
schen und Tieren uberall verbreitet; die von BETHE arg uberschatzten 
magischen Vorstellungen, die damit etwa verbunden sein mogen, sind 
durchaus sekundar, nicht etwa die Wurzel des Vorgangs.] Ebenso 
konnen durchweg ganz entgegengesetzte Auffassungen desselben Vor­
gangs nebeneinander bestehen, z. B. neben der sakralen Auffassung des 
Geschlechtsakte die Auffassung als Befleckung, die eine Reinigung er-
fordert, urn wieder mit heiligen Dingen in Beriihrung zu treten. Es ist ver-
kehrt, in solchen Fallen nach einer hoheren einheitlichen Idee zu suchen. 

49. In dem Umfang des Einflusses, den das Zauber-
wesen gewinnt, unterscheiden sich nicht nur die Volker, son-
dern oft innerhalb derselben die einzelnen Stamme sehr stark 
voneinander. Ganz fehlen die Zauberer nirgends, wie sie 
denn mit dem mythischen Denken notwendig gegeben sind. 
Aber wie die Gebilde dieses mythischen Denkens trotz aller 
tJbereinstimniung in den Grundztigen doch in ihrer Einzel-
gestaltung aufierordentlich verschieden sind und wie darin 
die Naturanlage der einzelnen Stamme zu Tage t r i t t , so ver-
halt es sich auch mit der Machtstellung der Zauberer. Sehr viele 
Stamme sind vollig ihrer Herrschaft anheimgefallen; und damit 
ist ihnen, mdgen sie sonst noch so gut veranlagt, noch so 
mannlich und selbstbewufit sein (wie manche Indianerstamme 
und auch manche afrikanische Stamme), hoflhungslos jede 
Aussicht auf Erreichung einer hoheren Kulturstufe, jede 
Moglichkeit eines Fortschritts abgeschnitten, es sei denn, 
daß es einer von außen hereingetragenen hoherstehenden 



Das Zauberwesen und seine geschiohtliohe Wirkung 97 

Kultur gelingen sollte, den Bann nicht nur âußerlich, son­
dera auch im inneren Bewußtsein zu brechen. Andere Stâmme 
dagegen vermôgen den geistigen Druck des Zaubererstandes 
nicht zu ertragen; so wahrt sich die Gemeinde, wahren sich 
vor allem die Hâuptlinge, die Altesten und Geschlechtshâupter 
die Selbstândigkeit und Freiheit der Entschliefiung. Hier 
wendet man sich an die Zauberer nur in Notfâllen oder 
weist ihnen bestimmte festbegrenzte Wirkungskreise zu 
(z. B. die Deutung und Stthnung anerkannter Vorzeichen, 
wie der Vogelzeichen oder auch der Opferzeichen, und die 
Hilfe in schweren Notlagen, wo es sich um die Existenz des 
ganzen Staminés handelt), wâhrend man bei allen gewôhn-
lichen Vorkommnissen auf die eigene Kraft vertraut und der 
Hilfe der Geister nicht bedarf. Hier behauptet dann auch 
die staatliche Macht ihre voile Autoritât, und die Ratschlâge 
der Zauberer sind lediglich Gutachten, die man befolgen 
kann oder auch nicht; die Verwendung ihrer Mittel zu pri-
vaten Zwecken wird nach Krâften unterdrtickt und von der 
Sitte geringschâtzig geachtet. Hier kann bei den Zauberern, 
Sehern, Propheten das magische Wesen so sehr in den Hinter-
grund treten, daß sie uns fast ausschließlich als Pfleger einer 
primitiven Kultur und Bewahrer der hôchsten Ideen eines 
Volkes erscheinen und zu ehrwiirdigen Gestalten werden. Bei 
solchen Stâmmen ist eine freie Entwicklung, ein geistiger 
Fortschritt môglich, der auf die Hôhen der Kultur fuhrt. 
Es liegt gar kein Grund fur die weitverbreitete Annahme 
vor, daß dièse Vôlker, die zu Kulturvôlkern erwachsen sind, 
in ihrer Vorzeit jemals auf der Kulturstufe der Nordameri-
kaner oder der Neger (oder gar auf der der Mexikaner) ge-
standen haben mûßten, mogen sich bei ihnen auch noch so 
viele Rudimente mythischer Vorstellungen und Einrichtungen 
finden, die den Zustanden dieser Stâmme vôllig gleichartig 
sind. Denn das entscheidende wâre der Nachweis, daß dièse 
Zustânde und Anschauungen allmâchtig und alleinherrschend 
gewesen wâren; und dieser Nachweis ist nicht nur nicht zu 
fuhren, sondera die Entwicklung, die bei ihnen eingetreten 

Meyer , Geschichte des Altertums. I1. 7 
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ist, beweist das Gegenteil: sie zeigt, daß neben den Mo 
menten, welche jene anderen Vôlker dauernd auf einem be 
stimmten, barbarischen Stadium der Entwicklung festgehalte 
haben, in diesen spâteren Kulturvôlkern von Anfang an, sowei 
wir hinaufzusehen vermôgen, andere Momente enthalten warer 
welche das Vorwârtsschreiten môglick machten. Wohl abe 
zeigt sich (davon wird § 66 ff. noch weiter zu reden sein] 
daß gerade in den Ànfângen eines Kulturfortschritts die in 
Zauberwesen beschlossenen Mâchte und Vorstellungen steigendi 
Bedeutung gewinnen kônnen — so ist, um hier nur Beispiel 
aus weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadien anzufuhren 
bei den Israeliten die wenigstens in der Théorie allmâchtig 
Stellung des lewitischen Priesters weit junger als die sehi 
bescheidene und dienende der alten Priester und Seher, une 
bei den Griechen ist die Opferschau und die dadurch gestei-
gerte Bedeutung des und yollends das Orakelwesen ersl 
in nachhomerischer Zeit aufgekommen —; dann kommt es 
darauf an, ob sie zu dominierender Stellung gelangen wie bei 
den Mexikanern, und dann die vollendete Barbarei erzeugen, 
oder ob sie uberwunden werden, wie bei den Kulturvôlkern. 

Die in neuester Zeit aufgekommene Richtung, welche in der Re­
ligion der Mexikaner und àhnlicher Vôlker einen Schlûssel fur das Ver-
standnis primitiver Religion und der Religionsentwicklung der Vôlker 
des Altertums sucht, kann ich nur als einen unheilvollen Mißgriff be-
trachten, der z. B. auch auf BETHBS Arbeit ùber die dorische Knaben-
liebe (§ 48 A.) auf S. 461 ff. sehr verhàngniavoll eiagewirkt hat: solche An-
sohauungen sind extrême Verirrungen des mythischen Denkens, die in die 
wildeste Barbarei hineingef ùhrt haben, nicht naturnotwendige und urspning-
liche Vorstellungen. In dieser Richtung wird ûberhaupt gegenwàrtig von 
der vergleichenden Ethnologie und Religionsgeschichte mit erstaunlicher 
Naivitat vorgegangen: wenn die wissenschaftliohe Entwicklung gesund 
bleibt, wird die Reaktion nicht ausbleiben, und dièse jetzt als sichere 
Ergebnisse der Wissenschaft verkùndeten Lehren werden versinken wie 
das Matriarchat, die vergleichende" Mythologie, die Ableitung der Re­
ligion aus Totemismus und Totenkult oder die babylonische Welt-
anschauung" ; man wird dann zeitweilig an ihnen sogar das verwerfen, 
was davon richtig ist. Sind vollends die fur die mexikanischen An-
sohauungen und Riten gegebenen solaren und astralen Deutungen richtig, 
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was ich nicht beurteilen kann (problematisoh genug erscheinen sie mir), 
so beweist das erst recht, daß wir es hier mit ganz jungen Gebilden zu 
tun haben. 

Die Gotter und die Religion 

50. Das Zauberwesen operiert mit der unendlichen Menge 
der Gestalten der Geisterwelt. Nach ibren Wirkungen zer-
fallen sie zwar in bestimmte, mebr oder minder ausgebildete 
Klassen (die dann die mythische Spekulation mit Zahlen 
ausstatten mag); aber jede einzelne Gestalt kommt hier 
nur insoweit in Betracht, als gerade sie und keine andere 
in jedem Einzelfalle fur den bestimmten Vorgang, den sie 
verursacht hat oder bewirken oder abwehren soll, als maß-
gebend und wirksam betrachtet wird. Es gibt aber auch 
Geister und in sinnlichen Objekten hausende Seelen, die un-
unterbrochen wirksam und daher fur den Menschen bestimmt 
greifbare, dauernde Personlichkeiten sind, die sich aus der 
Masse der ubrigen scharf abheben. Das sind die Gotter. 
Gemeinsam ist ihnen alien, im Gegensatz zu den ubrigen 
Geisterri, diese Dauer der Personlichkeit, die Ewigkeit ihrer 
Existenz, oder mit anderen Worten, sie sind dem Bewußt-
sein des Menschen jederzeit gegenwartig und treten immer 
aufs neue gleichmaßig in Wirksamkeit: denn auch wenn 
ein Gott nur in zeitlich bestimmten Vorgangen wi rk t , etwa 
bei der Geburt oder dem Keimen und Wachsen der Vegeta­
tion oder im Feuer oder in Jagd und Krieg, so ist er doch 
bei jedem derartigen Vorgang, so oft er wiederkehrt, gleich­
maßig wirksam, und wenn man von seiner Geburt und 
seinem Tode erzahlt, ja wenn er alljahrlich neu geboren wird 
und von neuem stirbt, so ist es doch immer derselbe Gott, mit 
denselben unabanderlichen Eigenschaften, der immer aufs neue 
wiederkehrt und immer wieder dasselbe Schicksal erleidet. 

51. Nach ihrem Wirkungskreis zerfallen die Gotter in 
zwei, trotz mancher Ubergange scharf geschiedene Gruppen. 
Die eine besteht aus den universellen gottlichen Machten, 
welche gleichmaßig in der gesamten (physischen oder intellek-
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tuellen) Welt wirken, vor allem in den kosmischen Erschei-
nungen wie Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Sonne 
und Mond, zum Teil auch in dem Wechsel der Jahreszeiten, 
dem Wachsen und Vergehen der Pflanzen und Tiere, dem 
Geschlechtsleben u. a. — freilich t r i t t bei diesen letzteren 
meist die engere Beziehung zu einer bestimmten Menschen-
gruppe dominierend in den Vordergrund. Bei manchen Vôlkern 
erwâchst daraus der Glaube, daß uberhaupt jede Naturerschei-
nung und jeder Gegenstand der Außenwelt die Manifestation 
einer Gottheit (d. h. einer als Persônlichkeit und als Seele 
vorgestellfcen Kraft) ist, daß also Gott und Welt vollkommen 
identisch sind und ihre Entstehung eins ist — so bei den 
Griechen —, wâhrend bei anderen Vôlkern, z. B. bei den 
Semiten, das lebendige Prinzip von der an sich als unbelebt 
gedachten Materie, in der die Gotter hausen, scharf geschieden 
wird. — Die zweite Klasse umfaßt alle die Gottheiten, welche 
auf einen râumlich begrenzten Wirkungskreis beschrânkt sind, 
sei es, daß sie aus einem bestimmten (festen oder beweg-
lichen) Naturobjekt, einem Berg, Quel], Baum, Stein, Tier, 
oder auch einem von Menschenhand geschaffenen Gegen­
stand auf die Umgebung wirken, sei es, daß sie mit einem 
bestimmten menschlichen Verbande (Stamm, Sippe u. s. w.) 
in untrennbarer Verbindung stehen und in diesem sich dauernd 
dureh ihre Wirksamkeit manifestieren. Die letzteren sind 
die lebendigen Mâchte, die in der Existenz und dem Fort-
bestehen der Verbandes in die Erscheinung treten und dièse 
erst ermôglichen. Innerhalb des Verbandes kann dièse Wirksam­
keit ganz universell oder auch auf einzelne Gebiete des mensch­
lichen Daseins (etwa Jagd, Krieg, Fruchtbarkeit, Heilkraft) be­
schrânkt sein ; ebenso kônnen sie entweder in einem bestimmten 
pinnlicben Objekt als ihrem Kôrper hausend gedacht werden 
oder auch lediglich in der Vorstellung des Stammes leben, 
als Geister, die nur in Ausnahmefâllen einmal sich der sinn-
lichen Wahrnehmung offenbaren. So gehen die beiden Unter-
abteilungen dieser Klasse vielfach in einander liber; doch 
bleibt im allgemeinen der Unterschied, daß das Machtgebiet 
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der zuerst genannten Gruppe vorwiegend r'aumlich, das der 
zweiten dagegen durch den Kreis der zu ihnen gehoren-
den Verehrer begrenzt ist. Wahrend bei den Geistern des 
Zauberwesens die Kenntnis des Namens und die dadurch 
tiber sie gewonnene Macht meist unentbehrlich ist und die 
kosmischen Gottheiten nach ihrer Erscheinungsform benannt 
werden, bediirfen die Gottheiten dieser Klasse eines Eigen-
naraens ursprtlnglich nicht und haben ihn vielfach erst spat 
oder auch garnicht entwickelt: fur ihre Verehrer gentigt es, 
daß sie als machtjge Wesen vorhanden sind. W i l l man eine 
dieser Gottheiten zur Unterscheidung von anderen bestimmt be-
aeichnen, so benennt man sie nach der St'atte, in der sie 
haust, nach ihrem Wirkungskreis, oder nach einer charakte-
ristischen Eigenschaft. — Allerdings greifen die Gotter der 
zweiten Klasse in den Machtbereich der ersten vielfach tiber; 
nicht selten hat ein Stammgott nicht nur auf Erden seinen 
Sitz, etwa in einem Stein oder Tier, sondern manifestiert 
sich zugleich im Himmelsgewolbe oder in der Sonne, schafft 
Licht und Finsternis und den Wechsel der Jahreszeiten 
und alles Leben. Das beruht darauf, daß er innerhalb des 
ihn verehrenden Stammes als Ursache aller diesen betreffen-
den Geschehnisse gi l t und daher auch die ewig gleich-
bleibenden kosmischen Vorgange auf ihn zurtickgeftihrt wer­
den; daß sie auch alien tibrigen Menschen, die mit diesem 
Gott in keiner Verbindung stehen, zu gute kommen, hat 
fur die religiose Vorstellung geringe Bedeutung. Umge-
kehrt konnen durch dieselbe Ideenverbindung die univer-
sellen Gotter der ersten Klasse zu Stammgottern und damit 
zugleich zu lokal gebundenen M'achten werden. Diese Ver-
mischungen werden bei fortschreitender religioser Entwick-
lung immer haufiger und sind fur dieselbe bis auf die Gegen-
wart von der allergroßten Bedeutung — der universelle Gott 
des Christentums z. B. gil t zugleich als der spezielle Schutz-
gott jedes einzelnen Volks oder Staats und wird nament-
lich in Notfallen, Kriegen u. a. als solcher, als Gott der 
Deutschen oder Franzosen, nicht als Gott der gesamten Mensch-
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heit angerufen. Trotz dièses Ineinanderfließens aber ist der tief-
greifende Unterschied zwischen beiden Gôtterklassen unver-
kennbar. Die Gôtter der ersten existieren als dauernde 
Wesen durch die ewig gleichartigen Wirkungen, die von 
ihnen ausgehen (die wir als Naturgesetze bezeichnen), und 
die Gestalt, in der die meisten von ihnen erscheinen, ist 
gleichfalls durch die Erfahrung unmittelbar gegeben. Die 
Gôtter der zweiten Klasse dagegen gehôren an sich zu den 
Spukgestalten der Geisterwelt, deren gôttlicher Charakter nur 
darin besteht, daß sie durch die, an sich willkilrl iche, Ver-
kniipfung mit einem dauernden Substrat (Naturobjekten, 
menschlichen Verbânden, bestimmten immer wiederkehrenden 
Naturvorgângen oder Wirkungen im Menschenleben) selbst 
zu dauernden Wesen und damit zu Persônlichkeiten mit be­
stimmten Eigenschaften geworden sind. Eben dadurch ist 
es den Menschen môglich, mit ihnen in eine dauernde 
und festgeregelte Verbindung zu treten, w'âhrend die durch 
Zauberriten bewirkte Verbindung mit den Geistern immer 
nur ephemer ist und die momentané Aktion der magischen 
Handlung nicht tiberdauert. Dièse dauernde und geregelte 
Verbindung ist der Kultus; und so lâßt sich die Définition 
der Gottheiten der zweiten Klasse auch dahin formulieren, 
daß sie Geister sind, die durch die Begrtindung eines festen 
Kultus zu dauernden Wesen mit persônlichem Charakter ge­
worden sind. 

Der Unterschied zwischen Geistern (Dâmonen, Gespenstern, Dj innen 
u. s. w.) und Gôttern kehr t in allen Religionen wieder, und muß scharf 
erfaßt werden, wenn man zu einem begrûndeten Verstândnis der Re­
l igion gelangen w i l l . Trotzdem ist mi r ein Versuch einer Défini t ion des 
Unterschiedes aus der L i te ra tu r nicht bekannt ; hoffentlich is t es m i r ge-
lungen. in den vorstehenden Ausfuhrungen die wesentlichen Momente 
best immt hervorzuheben. Auch des tiefgreifenden Unterschieds zwischen 
den beiden Gôtterklassen muû sich der Forscher immer bewufit bleiben. 
Er t r i t t sinnfallig uberali dar in hervor, dafi die Gôtter der ersten Klasse 
ursprunglich wenig oder gar keinen K u l t haben, und doch zweifellos 
G ô t t e r , ja oft die Gôtter s ind , so der große Geist bei den 
Ind iane rn , A l l ah bei den Arabern vor Mohammed, der Sonnengott Re  
bei den Aegyptern vor der funften Dynastie, ebenso der Mondgott 10'h, 
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oder Helios und Selene bei den Griechen u. a., oder im Christentum 
Gott der Vater und Gott der heilige Geist; auch bei den Iraniern 
spielt Ahuramazda, bei den Indern Brahma (Atman) im Kultus nur 
eine geringe Rolle. Daher kann der Kultus auch nicht, wie ich lange 
Zeit geglaubt habe, zum Trager der Definition des Gottesbegriffs ge-
macht werden; er ist wesentlich nur fur die Gotter des zweiten Klasse, 
die in Wahrheit erst durch ihn geschaffen werden. Als das Wesent-
liche bleibt mithin die lebendige und dauernde Einzelpersonlichkeit, 
mit der der Mensch rechnen und zu der er in Beziehungen treten 
kann (die noch nicht Kultus, sondern nur ein Ausdruck des Gefuhls per-
sonlicher Abhangigkeit zu sein brauchen). Sie ist auch bei denjenigen 
Gottern vorhanden, mit denen der Mensch nur bei vereinzelten Gelegen-
heiten in Verbindung tritt, etwa bei einem Jahrfest oder bei bestimmten 
Handlungen wie Aussaat und Ernte, oder deren Wirksamkeit er nur bei 
einem einzelnen Anlaß einmal erkannt hat, wie der Aius Locutius und 
der Tutanus Rediculus der Romer — die Sondergotter USENERS (Gotter-
namen, 1896) —; denn auch sie werden als dauernde Machte von be-
stimmter gleichmaßiger Wirkung [nach der sie durch ihre Eigennamen 
bezeichnet werden] betrachtet, weimgleich sie diese Wirkung nur ganz 
vereinzelt uben, und sind dahet von den Geistern und Damonen durch-
aus wesensverschieden. — Naturlich fehlt es nicht an Ubergangsformen 
zwischen der Geister- und Gotterwelt. So sind z. B. die Machte, welche 
Verderben, Krankheiten (besonders Epidemien), Tod u. a. senden, bei 
vielen Volkern echte Gottheiten, die sogar einen vollen Staatskult ent-
wickeln konnen; aber bei den Parsen gilt Ahriman, bei den Indern 
Mara, in den christlichen Religionen der Teufel nicht als Gott, obwohl 
diese Wesen alle bestimmt ausgebildete, dauernde Personlichkeiten sind 
so gut wie die Gotter. Zum Teil wirkt hierbei die Scheu mit, sie mit 
den guten segenspendenden Machten vollig auf eine Linie zu stellen; 
vor allem aber ist maßgebend, daß die Verbindung mit ihnen, obwohl 
sie unter genau bestimmten Riten dauernd moglich ist, als illegitim und 
streng verpont gilt und sie daher auch keinen Kultus entwickeln; so 
bleiben sie in dem Kreis der Geisterwelt des Zauberwesens. — In aus-
gebildeten mythologischen Systemen (z. B. den griechischen oder indi-
schen) gibt es auch zahlreiche Wesen, die als Gotter anerkannt werden, 
obwohl sie weder eine kosmisrhe noch eine irdische Funktion, noch einen 
Kult haben; aber das sind lediglich Fullfiguren des genealogischen Sy­
stems, die meist (soweit sie nicht Uberbleibsel verschollener Kultgestalten 
sind) der Personlichkeit vollig ermangeln. 

52. Die Verknlipfung des menschliclien Verbandes mit 
der Gottheit durch den Kultus ist der vollendetste Ausdruck 
der Kausalitatsidee, den das mythische Denken erzeugt hat, 
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Dem Kultus liegt, wenngleich meist unbewußt oder nur halb-
bewußt, die Vorstellung eines Vertragsverhaltnisses zu Grunde, 
das der Verband mit den aufieren Machten, von denen seine 
Existenz abhangig ist, geschlossen hat. Durch diesen Ver-
trag sichern sich beide Teile ihre Dauer und ihr Gedeihen. 
Denn wie jedes einzelne Mitglied des Verbandes von diesem 
und von den machtigen Mannern in demselben, vor allem von 
dem Hauptling, abhangig ist, aber doch diese wiederum da-
durch existieren, daß die Masse der Abhangigen ihre Macht 
anerkennt, so stehen auch Verband und Gott zu einander. Die 
Verbandsgottheiten schaffen und erhalten die Existenz des Ver­
bandes; aber umgekehrt bestehen auch sie — dadurch unter-
scheiden sie sich von den kosmischen Machten der ersten Klasse — 
nur dadurch, daß sie in dem Verband ihren K6rper haben, daß sie von ihm anerkannt und verehrt werden, und daß mit ihm 
auch sie zu Grunde gehen. Das gelangt im Kultus zu ganz 
materiellem Ausdruck: die Gottheit erhalt eine Ehrengabe von 
allem Gewinn, derdemVerbande zufallt, sie erhalt ihren Anteil an 
jeder Mahlzeit, da sie Nahrung braucht so gut wie der Mensch, 
sie wird behandelt wie ein machtiger Hauptling, dem man 
Ehrengeschenke bringt und dessen Gnade man, unter genauer 
Beobachtung seiner Wimsche und Launen, durch demutige 
Zeremonien zu erhalten sucht. Zilrnt sie aus irgend einem 
Grunde oder auch ohne Grund, sendet sie ihren Verehrern 
Unheil, so muß man durch gesteigerte Dienste und Gaben 
ihre Gunst wieder zu gewinnen streben: da fehlt es dann 
nicht an grausigen Zeremonien, Selbstverstummelungen und 
Menschenopfern. Denn gutartige Wesen sind wenigstens weit-
aus die meisten Gdtter so wenig wie die Hauptlinge und 
Despoten, wohl aber machtig, und deshalb unentbehrlich. Oft 
lechzen sie nach Blut, an dem sie sich ersattigen wollen, und 
wehe dem, der ihnen dann in den Weg kommt! Daher 
schlachtet man ihnen Scharen gefangener Feinde, oft unter 
furchtbaren Martern, an denen sie ihre Augenweide haben, 
und bringt ihnen ganze Herden von Tieren als Opfer dar; 
man besanftigt ihren Zorn durch Opferung von Stammes-
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genossen, ja des eigenen Kindes. Bei solchen Zeremonien ist 
alien Mitteln des Zauberwesens das Tor gedffnet — gerade 
in dem Opferwesen und der Schlachtung der Feinde spielt 
der magische Gedanke eine große Rolle, daß man die Seelen-
krafte eines fremden Wesens (des Tieres oder Feindes) sich 
dadurch aneignen kann, daß man es verschlingt oder sein 
Blut als den Sitz der Seele trinkt, ferner die Vorstellung, daß durch das Mahl (oder den Trunk) eine Gemeinschaft wie zwi­
schen den Menschen (auch den Stammgenossen und dem frem­
den Gast), so auch zwischen Menschen und Gott hergestellt 
wird und daß speziell das Opferblut die Kommunion unlosbar 
macht; auch geschlechtliche Orgien kdnnen da, wo die Gott-
heit sich vor allem im Geschlechtsleben hianifestiert, eine 
solche Kommunion schaffen. Außer den Religionen der I n -
dianer und Neger sind z. B. die semitischen, vor allem die 
Jahwereligion, voll von solchen Vorstellungen, die auch in 
der christlichen Kommunion noch fortleben. Mit diesen my-
thischen Vorstellungen verbinden sich dann oft in sehr gro-
tesker Weise die nllchternen Tatsachen des realen Lebens, 
z. B . , daß die Gottheit nun doch einmal keine Nahrung zu 
sich nehmen kann und sich daher mit denjenigen Teilen des 
Tieres, die der Mensch nicht essen kann, und die ihr durch 
Feuer als Opferdampf zugeftthrt werden, oder auch nur mit 
dem bloßen Anschauen der ihr hingestellten Speisen, die dann 
die Priester verzehren, begniigen muß (so bei den Aegyptern, 
die Brandopfer nicht kennen; auch bei den Semiten sind sie 
sekundar, dagegen wird bei diesen das Blut des Opfertieres fur 
die Gottheit auf die Erde gegossen oder an ihren heiligen 
Stein geschmiert). Ein grofies Opferfest, z. B. die griechi-
schen Hekatomben, ist oft tatsachlich nichts als ein Volks-
fest, bei dem die Gesamtheit der Verbandsgenossen sich gtlt-
lich tun kann und an das sich ein Jahrmarkt anschließt; die 
religiose Motivierung ist lediglich außere Einkleidung. Ebenso 
sind die sakralen Bluttaten oft genug nur ein Ausdruck des 
Volkscharakters und menschlicher Feindschaft, mit starken 
(bewußten oder unbewußten) politischen Motiven, so oft andrer-
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seits die Religion den Menschen zu den furchtbarsten Ver-
brecben nicht nur den Vorwand, sondern wirklich den Anlafi 
gegeben hat. — Als letztes Mittel gegen eine renitente Gott-
heit bleibt, wenn alle anderen Zaubermittel versagen, der 
direkte Zwang, der in primitiven Kulten oft in der naivsten 
Weise gettbt wird. Umbringen freilich kann man sie nicht, 
wie einen unfahigen oder bosartigen Hauptling, wohl aber sie 
absetzen; die Vorstellung, daß die fremden Gotter m'achtiger 
sind als die eigenen, und eine weitere Verehrung der letzteren 
daher nicht mehr lohnt, spielt wie bei der friedlichen Aus-
breitung eines Kultus uber fremde Gebiete so auch bei alien 
durch einen Staatsakt durcbgefuhrten Religionswechseln die 
entscheidende Rolle. 

53. Die untrennbare Verbindung und innere Einheit des 
menschlichen Verbandes (Stamm, Clan oder Sippe, Brtider-
schaft, Geschlecht, Familie) mit den Kultgottheiten beherrscht 
alle religiosen Vorstellungen und alle Religionstibung. Oft 
sind es zahlreiche Gotter, die von dem Verbande verehrt 
werden und auf die sich die einzelnen Wirkungen der Außen-
welt und der Naturkrafte verteilen; sie werden dann in einen 
gewissen, freilich durchaus nicht widerspruchslosen Zusam-
menhang, ein mythologisches System gebracht. Wenn mehrere 
Stamme sich zu der Einheit eines Volks zusammenschließen 
oder auch nur dauernd auf einander einwirken, mehrt sich die 
Zahl der Gotter betrachtlich. Aber auch wo das Pantheon 
eines Stammes groß ist, t r i t t doch ein Gott immer besonders 
hervor als der eigentliche Schutzgott, der unmittelbar mit ihm 
verwachsen ist — hochstens daß in seinem Gebiet noch 
mehrere Kultusstatten lokaler Machte liegen, die im Bereich 
ihres Wohnsitzes ihn in den Schatten stellen. Dieser Gott 
kann die tibrigen so sehr an Bedeutung uberragen, daß diese 
kaum noch in Betracht kommen, daß, wie vielfach bei den 
semitischen Stammen, man lediglich von dem Gotte spricht, 
ohne sich um seine untergeordneten Genossen und Diener zu 
kummern. Sein Name, wenn er einen erhalt, ist nicht selten 
mit dem des Stammes (oder kleineren Verbandes) identisch, 
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ohne daß man von einer Prioritat auf dem einen oder dem 
anderen Gebiet sprechen konnte: beide sind eben untrennbar 
und treten gleichzeitig in die Erscheinung. Die Menschen 
des Verbandes sind von diesen Gottern geschaffen, gewohnlich 
(doch keineswegs ausschließlich) auf dem fur das mythische 
Denken nachstliegenden Weg der Zeugung; sie gelten daher 
als die Ahnen des Verbandes (vgl. § 13) — eine besonders 
verfehlte moderne Theorie, die zeitweilig zu großem Ansehen 
gelangt ist, sucht daher im Ahnenkult die Wurzel der Gottes-
vorstellung und aller Religion Uberhaupt. Durchweg ist im 
Gotterkult die Verbindung zwischen Gottheit und Verband 
das Dominierende; der einzelne Mensch t r i t t — ganz anders 
als im Zauberwesen — mit den Gottern nur dadurch und nur 
insoweit in Beziehung, als er Midglied eines diese Gotter ver-
ehrenden Verbandes ist. Die Individualisierung der Religion 
und die Annahme fremder Kulte durch Einzelne, aus freiem 
Wil len , gehort uberall erst einem weit fortgeschrittenen 
Kulturstadium an. Dagegen stehen eben so selbstverstandlich 
die Tr'ager der Staatsgewalt immer in unmittelbarem Verkehr 
mit der Gottheit; denn in ihnen, vor allem im Konigtum, 
faßt sich die Gesamtheit zu einer individuellen Einheit zu-
sammen, und alles, was sie betrifft, affiziert unmittelbar die 
Gesamtheit und darum auch die in dieser lebenden Gotter. 

54. Wie alle Geister, haben auch die Gotter einen gei-
stigen Korper, mit dem sie sich frei und unsichtbar uberall 
hin bewegen konnen; außerdem aber sind sie entweder dauernd 
mit einem materiellen Korper verbunden (wie die Gotter der 
Lichtkorper) oder nehmen wenigstens zeitweise in einem 
solchen ihren Wohnsitz. Sehr oft ist dieser Korper ein 
Gegenstand der Natur, der fest an eine Ortlichkeit gebunden 
ist, sei es, daß er der leblosen Natur angehort, wie ein 
Berg, ein Fels, ein am Wege stehender Stein, ein Erdhtigel — 
mag nun der Mensch durch die Zeichen, welche die Gottheit 
gibt , erkundet haben, daß sie in diesem Objekt haust, oder 
mag sie im Blitz in ihn hinabfahren oder ein Meteor vom 
Himmel herabsenden — sei es, daß er ein eigenes, immer reges 
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Leben zeigt, wie ein Baum, ein Quell, ein Fluß, oder auch das 
Meer. Diese Gotter sind also lokale Machte, deren Wirkungs-
kreis raumlich beschrankt ist, wenn sie auch oft weit Uber 
die nachste Umgebung hinausgreifen und als geistige Wesen 
ihren Wohnsitz zeitweilig verlassen, mit ihrem Stamm umher-
ziehen oder ihm in der Not, z. B. in der Schlacht, zu Hilfe 
eilen konnen, wie der Jahwe des Sinaivulkans den Israeliten. 
Aber der Mens'ch kann ihnen auch einen derartigen Wohnsitz 
erst selbst schaffen: er pflanzt einen Baum, er richtet einen 
Steinkegel (Masseba) oder einen Steinhaufen (Hermes) auf, 
oder auch einen entlaubten Baumstamm, einen Pfahl (asera) 
oder ein Brett, oder das geweihte Brot, die Hostie, und darin 
haust jetzt die Gottheit. Manche dieser Objekte von Stein 
und Holz sind nicht an eine Lokalitat gefesselt; dann kann 
man die Gottheit mit sich fuhren und standig ihren Wil len 
erkunden und auch beeinflussen. Vielleicht noch verbreiteter 
ist der Glaube, daß die Gotter in Tieren ihren Wohnsitz 
haben. Die Tiere sind lebendige Wesen, die eine willens-
starke Seele haben wie der Mensch; nur sind sie nicht nur 
an Kraft dem Menschen vielfach Uberlegen, sondern vor allem 
viel geheimnisvoller, unberechenbarer, und dabei zugleich 
durch ihren Instinkt viel sicherer Und zielbewußter in ihrem 
Auftreten als der Mensch: sie wissen vieles, was der Mensch 
nicht weiß. Daher sind sie fur die primitive Anschauung 
recht eigentlich der Sitz geheimnisvoller gottlicher Machte. 
Auch Geister (Damonen) fahren oft in ein Tier (oder einen 
Menschen) und wirken aus ihm. Der Unterschied besteht 
auch hier darin, daß die Einwirkung des Geistes und des 
Zaubers nur vortibergehend ist, sie daher auch durch Zauber 
aus ihm entfernt werden konnen, die Verbindung des Gottes mit 
dem Tier dagegen dauernd, so daß seine Charaktereigenschaften, 
bose (schadliche) wie gute (nlitzliche) in diesera Tiere zu Tage 
treten. Diesen Anschauungen steht die Tatsache entgegen, daß die Menschen die Tiere bekampfen, jagen und toten, ver-
zehren oder sonst als Haustiere sich nutzbar machen; aber 
den logischen Widerspruch, der darin liegt, empfindet man 
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nicht, sondern lebt mit den Tieren ebenso in Gemeinschaft, bald 
friedlich bald feindlich, wie mit den eigenen Stammgenossen 
und den Stammfremden. Daher ist die Heiligkeit, der g6tt-
liche Charakter, der ganzen Tiergattung gemeinsam, in deren 
Gestalt ein Gott erscheint; als sein Sitz und daher als un-
antastbar und als Objekt des Kultus g i l t aber ein einzelnes 
Exemplar dieser Gattung, und wenn es stirbt, geht der Gott 
sofort in ein anderes (meist an bestimmten Zeichen erkenn-
bares) Exemplar ttber, das fortan, bis zu seinem Tode, seinen 
Korper bildet. Nicht anders ist es aufzufassen, wenn in 
manchen, zum Teil hochentwickelten Religionen, wie im tibeti-
schen Buddhismus, ein Mensch als Inkarnation der Gottheit 
gilt . In besonderer Weise entwickelt ist diese Vorstellung, 
wenn in absoluten Monarchien der Konig ein Gott ist und 
seine Gottlichkeit im Moment des Thronwechsels auf seinen 
Nachfolger ubergeht; hier ist die Kluft zwischen den Unter-
tanen und dem Herrscher so grofi geworden, und sie fuhlen 
sich von seinem Willen und seinen Launen so vollig ab-
hangig, daß sie ihn nur als die irdische Erscheinung eines 
Gottes zu begreifen vermogen. 

55. Mit den tiergestaltigen Gottern leben die Menschen in 
besonders enger Gemeinschaft. Hier konnen sich daher die Ver-
suche, mit den Gottern in unmittelbare Verbindung zu treten und 
durch Zauber der magischen Kraft der Wesen der Geisterwelt 
teilhaftig zu werden, am starksten entwickeln. Die Beklei-
dung mit Tierfellen, die Umgttrtung mit dem Schwanz eines 
Wolfs oder eines Lowen bei den altesten Aegyptern oder 
die Schlange am Haupte der aegyptischen Konige, die Ver-
wendung von Tiermasken u. a. dienen diesen Zwecken, be­
sonders im Kriege, wo man die magischen Krafte und die 
gottliche Macht am starksten braucht. Auch die Vorstellung, 
daß die menschlichen Seelen nach dem Tode Tiergestalt an-
nehmen und so in das Gefolge des Stammgottes eintreten, ist 
weit verbreitet. Der Gott des Stamms oder der Sippe, als 
Ahne des Stamms (§ 53), hat in Tiergestalt die altesten 
Menschen erzeugt, die Tiere seiner Gattung sind ihre nachsten 
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Verwandten, nach ihnen erhalt der Stamm seinen Namen. 
Das ist der sogenannte Totemismus (benannt nach einem 
Wort der Irokesen, bei denen diese Vorstellungen besonders 
entwickelt sind), in dem, in vollkommener Verkennung der 
wirklichen Tatsachen und der ihnen zu Grunde liegenden Vor-
stellungen, so viele Ethnologen und Religionshistoriker die 
Wurzel und die "alteste Gestalt der Religion gesucht haben. 
In Wirklichkeit entsteht die Gottheit nicht aus dem Tierkult, 
geschweige denn aus dem Glauben, daß die Seelen der Vor-
fahren in den Tieren weiter leben, sondern umgekehrt der 
Tierkult aus dem Bewußtsein der Abhangigkeit von leben-
digen, seelischen Machten, die sich irgendwie in Naturobjekten 
verkorpern und sinnlich erkennbar machen mtissen. Daher 
steht denn auch tiberall neben dem Tierkult die Verehrung 
von Gottern in Stein und Baum und anderen sinnlichen Ob-
jekten und dahinter der vollentwickelte Geisterglaube, und 
die Menschen stammen ebensowohl wie vom Tier, auch vom 
Baum und Fels, nicht nur bei den Griechen, sondern auch 
z. B. bei den Indianern [auch bei den Israeliten]. Im tibrigen 
ist bei der Annahme spezifisch totemistischer Vorstellungen 
ganz besondere Vorsicht geboten. Denn daneben steht tiberall 
der Brauch, daß Menschen und Stamme sich nach Tieren be-
nennen, ohne daß damit der mindeste Kul t des betreffenden 
Tieres verbunden ware; sehr oft sind diese Namen vielmehr 
Spottnamen, die an kOrperliche oder sittliche Gebrechen, auf-
fallende, namentlich komisch wirkende Eigenschaften u. a. an-
kniipfen, in anderen Fallen Ehrennamen, die in dem be­
treffenden Mann oder Stamm die Kraft, den Kampfesmut des 
Tieres erkennen oder sie ihm erwtinschen. Das kann dann 
dazu fuhren, daß man sich in der Tat mit dieser Tiergattung 
enger verbunden fuhlt, ohne daß daraus jedoch ein Kultus 
oder der Glaube an eine reale Verwandtschaft mit ihr ent-
st'ande — es sei denn, daß dieser vielleicht einmal in einem 
Marchen oder einem bedeutungslosen Mythus zum Ausdruck 
kame. Auch die Totems, die mit einem Tierbild oder einem 
phantastischen Wesen in Tiergestalt, doch oft auch mit Pflanzen, 
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Steinen, Waffen u. a. geschmtickten Pfahle und Standarten, 
sind oft genug lediglich Stammabzeichen, an die ein Kul t 
keineswegs not wen dig ankntipft, wenn sie auch oft als Bilder 
des Stammgottes (und darum auch des gottlichen Ahnen) gelten. 

Die totemistische Theorie postuliert, daß diejenigen Tiere, welche 
als heilig und als Ahnen gelten, von den Menschen nicht getotet und 
gegessen werden sollen; aber gerade das Umgekehrte ist der Fal l : eben 
die Tiere, dio nicht gegessen werden (wie das Schwein bei den Semiten 
und Kleinasiaten u. s. w.) , sind auch nicht heilig, sondern unrein, sie 
werden verabschetit als ganz und gar ungottliche Wesen (eventuell als 
Erscheinungsform der Feinde der Gotter). Dagegen kommen ihre Namen 
auch hier als Namen von Stammen, Geschlechtern und Personen vor. — 
Weiteres gegen den Totemismus § 62. 

56. Die Verbindung der Gotter mit einem (lebendigen 
oder leblosen) Korper hebt ihre Bewegungsfreiheit und ihren 
geistigen, dem gewohnlichen Auge unsichtbaren Leib nicht auf, 
selbst nicht bei den kosmischen M'achten wie Himmel, Sonne 
und Mond. Daher konnen sie mehrere Leiber haben, in denen 
sie zeitweilig, und tatsachlich oft genug gleichzeitig, erscheinen. 
Das ist fur den Menschen von der hochsten Bedeutung; denn 
er wtinscht den Gott uberall da zu haben, wo er ihn braucht, 
und er kann auf ihn nur da einwirken, wo er ihn in einem 
Objekt oder wenigstens mittels eines Objekts sinnlich fassen 
kann. So erklaren sich die heiligen Steine, Balken, Bretter u. a., 
in denen der Stamm oder das Geschlecht seine Gotter mit 
sich fuhrt und die er dann mit Kleidung und Schmuck be-
hangt, so die Thronsitze (beweglich oder unbeweglich), die 
ihnen errichtet werden, und auf denen sie in ihrer geistigen 
Gestalt inmitten ihrer Verehrer Platz nehmen wie der Haupt-
ling. Sehr gewohnlich ist der Versuch, auch diesen geistigen 
Leib sinnlich zu verkorpern. Trotz aller auBeren Gestalten, 
die der Gott annimmt, denkt man sich diesen seinen eigent-
lichen Korper doch im Grunde immer in Menschengestalt — 
denn die Seele, die wirkende Willenskraft, entstammt ja dem 
Inneren des Menschen selbst und wird daher als ein Abbild 
des Menschenleibes gedacht —, nur weit furchtbarer und 
machtiger als diese. Wo die Gottheit sich in Tiergestalt 
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offenbart und deren Eigenscbaften bat, treten die tieriscben 
Zlige hinzu; daher die tiberall vorkommenden Miscbgestalten 
der Gdtter: Tiere mit Menschenkopf oder Menschen mit Tier-
kopf, dazu zahlreiche Attribute, die meist der Erscheinung 
des Hauptlings oder Konigs entlehnt sind. Die Verbindung 
mebrerer Tiere, die Erfindung phantastischer Mischwesen ist 
fur Gotter sehr selten, dagegen um so haufiger bei den Damonen 
der Geisterwelt (die dann oft zu Dienern der Gotter werden). 
Diese Gestalten sucht der Mensch nachzuahmen; er bildet 
nach ihnen den Stein oder das Holz, in dem er die Gottheit 
verehrt, oder knetet Gotterfiguren von Ton. So entstehen die 
Gotterbilder. Alle diese von Menschenhand geschaffenen Kult-
objekte werden unter dem Namen der Fetische zusammen-
gefaBt. Dabei hat man sich aber von dem, seit den israeli-
tischen Propheten immer wiederkehrenden Mifiverstandnis zu 
huten, als verehre der Mensch jemals wirklich Stein und Holz 
oder Ton oder das Werk seiner Kunst. Alle diese Objekte 
sind nur Leiber, die er den Gottern schafft, und die an Stelle 
oder neben die Tiere, Baume, Steine der Natur treten; die 
Gottheit ist immer das geistige Wesen, die Seele, die in ihnen 
ihren Wohnsitz genommen hat. — Auf diese Weise erhalt 
ein Gott immer zahlreichere Erscheinungsformen und Kult-
objekte. Das kann zu einer Zersplitterung seiner ursprting-
lichen Einheit, zur Entstehung zahlreicher von einander ab-
weichender Sonderkulte fuhren. In der Begel aber bleibt die 
Einheit der Person trotz der Vielheit der Erscheinungen 
wenigstens in der Idee erhalten. Die uns gelaufige Art, wie 
in den christlichen Religionen die Gotter in unzahligen 
Hostien und Heiligenbildern verehrt werden und daraus gar 
nicht selten rivalisierende Sonderkulte entstanden sind, wah-
rend die Theorie, und in weitem Umfang auch der Volks-
glaube, dabei doch die Einheit des betreffenden Gottes oder Hei-
ligen festhalt, ist in nichts von den Vorstellungen verschieden, 
welche auf diesem Gebiet schon.bei den primitivsten Menschen 
geherrscht haben. Die Gottheit ist fur den Kultus eben immer 
zugleich ein sinnliches und ein ubersinnliches Wesen. 
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57. So verschieden wie Ursprung, Gestalt und Wirkungs-
kreis der einzelnen GStter, sind auch die A r t ihrer Bet'ati-
gung und die Schicksale, die ihnen widerfahren. In dem eigent-
lichen Stammgott (oder dem Gott eines kleineren Verbandes) 
dominiert das beharrende Moment, die ewig gleiche beschir-
mende W i r k u n g ; und so unheimlich, so blutgierig und grausam 
er sein mag, den ihm verbundenen Stammgenossen tritt doch 
seine segensreiche W i r k u n g durchaus in den Vordergrund; bei 
vielen Volkern sind die Gotter daher vorwiegend freundliche, 
milde, stets hilfsbereite Wesen. Umgekehrt sind die Machte, die 
Tod und Krankheit, Unfruchtbarkeit und Dtirre senden und die 
in wilden Tieren hausen, stets bosartige Wesen, wenn es auch 
gelingen mag, sie durch die Zauberkraft des Kultus einiger-
mafien zu bandigen und auch von ihnen segensreiche W i r -
kungen zu gewinnen — so in vielen Tierkulten der Aegypter. 
Am mannigfaltigsten aber gestalten sich die Vorstellungen bei 
denjenigen Gottern, welche im Leben der Natur ihre W i r k u n g 
offenbaren, namentlich in der Pflanzenwelt und in dem Wechsel 
der Jahreszeiten. Hier hat das mythische Denken den freiesten 
Spielraum, und die schopferische Phantasie gestaltet dessen 
Gebilde aus und sucht fur die Vorgange uberall Erklarungen 
und Motive, oft der naivsten A r t . Diese Gottheiten werden 
geboren und sterben mit der Natur , oder sie wandern aus 
und kehren wieder, oder sie hausen als Geister im Grabe 
und in den Erdtiefen und senden dann von hier aus, wenn 
die Pflanzen sprießen, Offenbarungen ihres magischen Fort -
lebens, wie Osiris bei den Aegyptern und Persephone bei 
den Griechen, oder der kretische Zeus. Die Menschen suchen 
ihnen zu helfen, sie stehen dem neugeborenen Gott gegen die 
feindlichen Machte bei mit Waffentanzen und Geschrei; sie 
feiern seinen Einzug und die voile Blute seiner Macht mit 
Preudenfesten, sie beklagen seinen Tod oder sein Verschwinden 
in Trauerfeiern, sie suchen seine Seele zu retten fur die 
Wiedergeburt im nachsten Jahr. So werden die Schicksale 
des Gottes das ganze Jahr hindurch von den Menschen mit-
erlebt und oft in dramatischen Darstellungen anschaulich vor-

tfever. Geschichte des Altertums. 11. 8 
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geftthrt. Zu ihrer Erklarung dient die heilige Geschichte, der 
ausgebildete My thus im engeren Sinne; er entspringt immer 
aus den Kultushandlungen (den die er erlautern 
und raotivieren w i l l . Der ursprungliche Sinn, aus dem er 
erwachsen ist, wird oft vollig unverstandlich; aber er wird 
von Generation zu Generation weiter uberliefert, ebenso wie 
die Kulthandlungen immer von neuem begangen werden. Dann 
setzt sich der Mythus um in eine Erzahlung von einem Vor-
gang, der sich in der Urzeit einmal abgespielt hat, und der 
Pestritus in eine Erinnerungsfeier. Solche Erz'ahlungen konnen 
dann als interessante Geschichten von Stamm zu Stamm, ja 
von Volk zu Volk wandern, zu Menschen, die den Gott und 
den Kultus nicht mehr kennen; aber auch fur die Verehrer 
selbst kann bei fortschreitender Kultur der Gott durch diesen 
Prozeß seiner Gottlichkeit vollig entkleidet und zu einem sterb-
lichen Menschen (einem Konig oder Helden) werden, der nur 
in der Erinnerung und in den Festbrauchen fortlebt. Auf 
diese Weise ist die griechische und jede ahnliche Heldensage 
entstanden. Ebenso wird z. B. bei den Indern der Feuergott 
immer von neuem gezeugt oder t r i t t wenigstens immer von neuem 
in die Erscheinung, wo ein Feuer entzlindet w i rd , und lebt 
und stirbt mit der lodernden Flamme. Auch an die Schick-
sale der Himmelskorper setzen gleichartige Kulte und Er-
zahlungen an, namentlich an die Verfinsterungen von Sonne 
und Mond, auch an die Mondphasen und den Sonnenlauf, feraer 
an das Gewitter. Aber es war ein schwerer MiBgriff, wenn 
die sogenannte vergleichende Mythologie in derartigen Vor-
gangen die Wurzel aller Mythen und Kulte und womoglich 
aller Religion suchte, Ideen, die gegenwartig in den Phan-
tastereien der Verktinder der babyloniscben" (oder gar orien-
talischen") Weltanschauung" und der Astralreligion" noch-
mals repristiniert werden, nachdem sie von der "Wissenschaft 
langst tiberwunden sind. Die Vorgange des irdischen Natur-
lebens stehen dem primitiven Menschen viel naher und spielen 
daher eine viel großere Rolle als die Vorgange am Himmel. 
Erst in fortgeschrittenen Religionen treten diese in den Vorder-
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grund; und daher werden alsdann sehr oft alte Mythen in 
himmlische Vorgange umgesetzt oder auf solche gedeutet, ebenso 
wie die irdischen Gotter in diesem Stadium immer mehr in 
Beziehung zum Hiramel treten und sich oft ganz in Himmels-
und Lichtgotter umsetzen (so z. B. in Aegypten). Auch auf 
diesem Gebiet aber bestehen die mannigfachsten Anschauungen 
und Kultbr'auche nebeneinander und kreuzen und beeinflussen 
sich fortwahrend; nichts ware verkehrter, als hier Einheitlich-
keit und systematische Ordnung zu erwarten. Das Interesse 
haftet immer am Einzelvorgang, und auch da nur so weit, wie 
er den Menschen affiziert und unmittelbar interessiert. Fur 
diesen sucht der Kultbrauch ein helfendes Mittel und das 
mythische Denken eine Erkl'arung, die den Vorgang begreiflich 
macht: ist dies Bedurfnis befriedigt, so hort auch das Inter­
esse auf. 

Die menschliche Seele und die Totenwelt 

58. In allem menschlichen Denken ist , wenn auch fur 
den nicht philosophisch geschulten Menschen vollig unbewufit, 
die Vorstellung des denkenden Subjekts unmittelbar enthalten: 
der Mensch kann nichts denken oder vorstellen, ohne sein Ich 
dabei als denkend oder vorstellend vorauszusetzen. Daher kann 
er sich auch nicht aus der Welt hinwegdenken; mit der Empfin-
dung und Vorstellung irgend einer Aufienwelt oder eines Ob-
jekts ist das empfindende und vorstellende Subjekt unmittelbar 
gegeben. Darauf beruht die Vorstellung von der Beharrlich-
keit und Unverganglichkeit des eigenen Ichs, das, was wir 
Unsterblichkeitsglauben nennen. Auch der primitivste Mensch 
kann, wenn seine Gedanken einmal auf seinen eigenen Tod 
gefuhrt werden, auf das, was sein w i r d , wenn sein Leib 
leblos daliegt, gar nicht anders denken, als daß dann sein 
empfindendes und denkendes Ich , seine Seele, noch weiter 
existiert. Freilich in einer trostlosen Existenz; denn sie hat 
keinen Leib und keine Kraft mehr, sie kann nicht mehr han-
deln, sie wird hungern, dursten und frieren, sie kann das Licht 
nicht mehr schauen. Aber trotzdem wird sie doch noch immer in 
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magischer Verbindung mit dem leblosen Korper stehen, den 
sie verlassen hat, und wird auch in Zukunft von denselben 
Trieben boberrscht sein wie ehemals im Leben, an derselben 
St'atte weilen, dieselben Beschaftigungen treiben wie bisher. 
Das alles fuhrt den Menschen zu dem Streben, rechtzeitig fur 
sein Schicksal nach dem Tode zu sorgen, Mittel zu ersinnen, 
um sich sein zuktinftiges Dasein so gtinstig wie moglich zu 
gestalten, Kleidung und Nahrung und alle Gentisse fur die 
Zukunft zu sichern, vielleicht auch die Leiche unversehrt zu 
erhalten. — Aber diese Vorstellungen tlber das Schicksal der 
eigenen Seele stehen im scharfsten Gegensatz zu den Tat-
sachen der Erfahrung und zu den Vorstellungen, die man 
sich von den Seelen anderer Menschen macht, deren Tod man 
erlebt. Zwar ist es klar, daß mit dem Tode die Seele aus 
dem Leibe herausfahrt; und die Leblosigkeit und beginnende 
Vernichtung, der der Leib anheimfallt, wird sie sobald noch 
nicht ereilen. Sie kann im Traum oder in Visionen erscheinen, 
sie ist geworden wie einer der unzahligen Geister, welche die 
Welt erfullen; sie mag von der Statte des Grabes aus noch 
unheimliche, vielleicht selbst machtige Wirkungen ausliben, 
sie hat auch nach dem Tode noch Interesse an ihren Genossen 
und Nachkommen, und mag ihnen beistehen und Segen spen-
den; sie mag auch zu Zauberhandlungen dienstbar gemacht 
werden konnen. Aber darum ist der kraftvolle Mensch, der 
im Leben wirkte, doch fur alle Zukunft entschwunden; und 
wenn zunachst die Erinnerung an ihn noch so lebendig war, 
so erlischt auch diese im Lauf der Zeit rasch genug. Seine 
Seele erscheint nicht mehr, sie ist kraftlos und bewußtlos, 
hochstens daß sie durch Zauber, etwa durch Blutgenuß, noch 
einmal wieder vorubergehend zum Leben erweckt werden kann; 
so schreckhaft sie zunachst erscheinen mag, sie ist doch nur 
ein Gespenst, das ohnmachtig ist, sobald man ihm zu Leibe 
geht und es fassen will. Das Leben ist eben mit dem Tode 
vorbei und der Tote tot und durch kein Mittel und keinen 
Zauber wieder zu wirklichem Leben zu erwecken. 

59. Auf diesen sich kreuzenden Vorstellungen beruhen 
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alle die Anschauungen und Br'auche, welche in den verschie-
densten Formen bei alien Volkern an die Toten ankniipfen. 
Nirgends sind, bis in unsere Gegenwart hinein, die Vorstel­
lungen der Menschen und die aus ihnen erwachsenden Hand-
lungen so widerspruchsvoll und ungeordnet wie hier; und so 
ist es uberall und zu allen Zeiten gewesen. Aber doch lassen 
sich auch hier bestimmte Gruppen scheiden. Es gibt Volker, 
deren Interesse ganz dem Diesseits zugewandt ist, die daher 
die Dinge realistisch anschauen und sich um die Toten wenig 
ktimmern. So die semitischen Stamme, bei denen daher die Be-
stattungsgebrauche immer ganz einfach geblieben sind und die 
Seelen der Toten gar keine Rolle gespielt haben (wenn sie auch 
gelegentlich einmal als Gespenster schrecken oder durch einen 
Zauberer zum Leben erweckt werden mogen), bis den Juden 
in der Makkabaeerzeit und den Arabern zur Zeit Mohammeds 
die Auferstehungslehre von außen als ein fertiges Dogma zu-
kam — und da ist es bezeichnend, daß beide Volker sich die 
Wiederbelebung der Toten nur als ein Wunder gottlicher All-
macht, nicbt als einen naturlichen Vorgang vorstellen konnten, 
da ihr die Tatsachen der Erfahrung absolut widersprechen. 
Hochstens als bewußtlose Schattenwesen fuhren bei diesen Vol ­
kern die Abbildor der Verstorbenen im Dunkel der Erdtiefe noch 
eine Scheinexistenz — so in der israelitischen Vorstellung vom 
Scheol und ebenso in der homerischen Welt. Bei anderen Vol­
kern hausen die Seelen der Toten im Grabe und konnen von 
hier aus eine helfende und segnende Wirkung auf ihre Nach-
kommen ausuben. Aber damit verbindet sich doch immer 
wieder die Vorstellung, daß sie kraftlose, elende Scheinwesen 
sind, die nicht jagen und ernten, sich nicht kleiden, aus eigener 
Kraft nichts schaffen konnen. So ist es die Pflicht der Nach-
kommen, fur sie zu sorgen, ihnen Nahrung und Kleidung zu 
bringen, ihren Namen anzurufen (oder durch die Schrift zu 
verewigen) und dadurch sie als lebende Wesen zu erhalten. 
Aber immer wieder drangen die Aufgaben des irdischen Lebens 
die Sorge um die Toten zuruck: nur bei einzelnen Festen ver-
sammeln sich die Angehdrigen um sie und lassen sie an Feier 
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und Mahlzeit teilnehmen, und damit hat man ihnen genug 
getan. Man sucht wohl ihre personliche Existenz zu wahren, 
ihren Namen, ihre Gestalt zu erhalten, oft indem man ihre 
Schadel oder Masken mit ihren Gesichtszugen im Hause an-
bringt; aber sp'atestens nach zwei oder drei Generationen ent-
schwinden sie vollig dem Gedachtnis. Dann gehen sie in die 
unbestimmte Masse der Ahnen, der „Vater" ein, in der jede 
Existenz als Einzelpersonlichkeit aufgehoben ist. Diese Vor-
stellung gewinnt da grofiere Bedeutung, wo das Bewußtsein 
der Kontinuitat der Generationen in den Verb'anden (§ 9. 19) 
stark entwickelt ist, wo die gegenwartig Lebenden nur als die 
momentanen Trager des ewigen Verbandes gelten; da werden 
dann die Feste der Familien, Geschlechter, Clans zugleich zu 
Festen der Toten. Da glaubt man auch an den Segen und 
die Hi l fe , welche die Ahnen ihren Nachkommen bringen 
konnen (vgl. den griechischen Kul t der Totengeister oder 
Heroen); und gerade bei sehr nuchtern denkenden Volkern 
wie den Chinesen, bei denen die Religion ganz praktisch auf-
gefaBt w i r d , kann dieser Glaube eine große Bedeutung ge-
winnen, weil sich in ihm die Kontinuitat der Institutionen ver-
korpert, auf der der Staat beruht. Aber trotzdem sind auch 
hier die Ahnen oder Vater durch eine gewaltige und uniiber-
briickbare Kluft von den Gottern geschieden. Zwar leben auch 
die Gotter innerhalb menschlichen Verbandes und durch dessen 
Opfer und Gebete; aber sie sind lebendige und lebenschaffende 
Machte, durch die das Dasein des Verbandes erst moglich wird, 
w'ahrend die Seelen der Toten umgekehrt nur durch die Gaben 
ihrer Nachkommen existieren und doch immer nur ein schatten-
haftes Dasein fuhren. 

60. Diese Auffassung andert sich auch nicht, wenn die 
individuelle Anschauung, welche dem einzelnen Menschen ein 
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behagliches Fortleben nach dem Tode ermdglichen w i l l , zu 
voller Entfaltung gelangt, wenn der Einzelne schon bei Leb-
zeiten fur seinen Totenkult sorgt und die Sitte durchdringt, 
daß die Nachkommen (weil sie sich selbst von ihren Kindern 
die gleichen Existenzmittel sichern wollen, die sie ihren Vatern 
gewahren) unverbruchlich verpflichtet sind, die Leiche ihres Er-
zeugers mit allem Prunk beizusetzen (oder zu verbrennen) und 
ihr grofie Opfer — Diener, Weiber, Pferde, Hunde, Waffen, 
Kleidung, Hausrat, Schmuck — darzubringen, damit er im 
Jenseits fortleben kann wie auf Erden (vgl. § 9). Derartige 
Ausstattungen werden zunachst Konigen oder machtigen Ge-
schlechtsh'auptern zu Teil und konnen von ihnen auch auf 
andere angesehene Volksgenossen ubertragen werden, so in 
Aegypten, wo sich daraus schließlich das Zauberritual ent-
wickelt hat, durch das jedem Menschen ein genußreiches 
Fortleben nach dem Tode gesichert wird. Mi t steigender 
Kultur wachsen wie die Lust am Leben und der Wunsch, es 
kllnstlich in alle Ewigkeit zu verlangern, so auch die Mittel 
zu reicher Ausstattung des Grabes und glanzenden Toten-
feiern, wahrend zugleich die Barbarei der Menschenopfer 
schwindet. Denn trotz alles Ernstes, mit dem die Ausstat­
tung fur das Jenseits betrieben wird, bricht doch immer wieder 
das Bewußtsein durch, daß es im besten Falle doch nur ein 
Scheindasein ist, das der Tote fuhrt, daß er nicht wirklich 
essen und jagen kann, sondern eben nur ein gespenstischer 
Schatten ist. Daher braucht er auch nur eine Scheinwelt; 
Puppen, die durch Zauber belebt werden, genugen ihm als 
Frauen und Diener, steinerne oder gemalte Speisen oder ge-
sprochene Gebete zu seiner Ernahrung und dazu etwa ein biß-
chen Weihrauch. Und wenn er nicht selbst fur die Ausstattung 
des Grabes und die Stiftung eines reichen Totenkults sorgt, tun 
seine Nachkommen trotz aller Pietat nicht allzuviel dafur: sie 
haben dringendere Aufgaben und mtlssen uberdies vor allem 
fur den eigenen Totenkult sorgen. Gerade einem Lande wie 
Aegypten, in dem die Vorsorge fur das zuktinftige Leben sich 
zu Dimensionen entwickelt hat wie sonst nirgends, liegt der 
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Gedanke, daß die Toten machtige Geister seien, ganzlich fern; 
so energisch man sie (zunachst den Konig) durch Zauber mit 
den Gottern zu identifizieren sucht, so vollig sind sie ihrem 
Wesen nach von ihnen verschieden, und eine gottliche Ver-
ehrung Verstorbener hat sich hier nur in vereinzelten Fallen 
spaterer Zeit und immer aus besonderen Anlassen entwickelt. 

61. Mit den verschiedenen Vorstellungen vom Schicksal 
der Seele kreuzen sich die Unterschiede in der Behandlung 
der Leichen. Wenn wir von den Fallen absehen, wo die alten 
Leute erschlagen und verzehrt werden (§12 A.), so findet sich 
bei rohen Volkern vielfach die Sitte, die Leiche den Vogeln und 
Raubtieren zum Fraß hinzuwerfen. Bei den Indogermanen 
scheint sie urspriinglich ganz allgemein geherrscht zu haben, 
wie bei den Mongolen (§ 554); dann ist sie bei den Iraniern 
von der Religion Zoroasters sanktioniert und religios motiviert 
worden (§ 17 A.), wahrend die Inder die halbverkohlten Leichen 
in den heiligen Strom werfen. Gewohnlich aber wird die Leiche 
in der Erde geborgen, zunachst meist in einer kleinen Grube, 
und daher moglichst zusammengedrangt, in „Hockerstellung". 
Daneben ist die Verbrennung weitverbreitet, vor allem bei den 
Indogermanen (s. § 537. 554. 570. 588). Bei vielen Vfllkern, 
z. B. bei den Griechen und in Italien, gehen Verbrennung und 
Bestattung neben einander her. Der Unterschied beruht zum 
Teil auf den Traditionen einzelner Geschlechter, zum Teil auf 
sehr materiellen Grtinden; denn die Verbrennung ist weit kost-
spieliger als die Verscharrung oder gar die Aussetzung der Toten. 
Diese Sitten vertragen sich mit den verschiedensten Anschau-
ungen; Volker, welche auf das Fortleben der Seele und die 
dafur notige Erhaltung der Leiche den großten Wert legen, 
wie z. B. die Aegypter, bestatten die Toten ebensogut wie solche, 
bei denen diese Vorstellungen ganz unentwickelt sind, wie die 
Semiten (speziell die Babylonier). Bei der Leichenverbrennung 
herrscht allerdings vielfach die Vorstellung (so in der home-
rischen Welt), daß dadurch die Seele von der irdischen Welt 
losgeidst wird und im Reich der Toten zur Ruhe kommt: so-
lange der Korper noch existiert, ist das Band, das sie an ihn 
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knupft, noch nicht gelost, und sie fuhrt ein qualvolles Dasein 
in einem Zwischenzustand. 

62. Diese Darlegung der tatsachlichen Verhaltnisse und 
ihrer widerspruchsvollen Mannigfaltigkeit zeigt deutlich, wie 
verkehrt und unuberlegt die herrschende Meinung ist, welche 
den Glauben an die lebendigen Gotter, die Wurzeln und Spender 
aller Kraft und alles Lebens, aus dem Totenkult, aus der Ver-
ehrung der Ahnen ableiten wi l l . Sie wirft drei ganz verschie-
dene Anschauungen durcheinander: zunachst den eigentlichen 
Totenkult, der nicht um der Lebenden, sondern um der Toten 
willen stattfindet, wenn er auch den Glauben erzeugon kann, 
da8 die Seelen der verstorbenen Vorfahren in ihrer Gesanit-
heit noch an dem Geschick ihrer Nachkommen Interesse haben 
und segnend auf sie einwirken konnen; nur dieser Glaube, 
der aber nie bedeutende religiose Kraft hat, kann als Ahnen-
kultus bezeichnet werden. Sodann den davon vollig zu trennen-
den Glauben, daß die Seele eines lebenden Wesens, eines 
Menschen oder Tieres, in dem Moment, wo sie aus dem Leibe 
fahrt [oder auch kurz nachher, namentlich wenn der Leib nicht 
regelrecht bestattet ist, z. B. bei Hingerichteten], noch ge-
waltige Krafte hat und daher ebensowohl schadigend wirken, 
wie zu Zauberzwecken verwendet werden kann; dieser Glaube 
ftihrt z. B. dazu, einen Feind oder ein Tier noch halb lebendig 
zu verschlingen, oder sein warmes Blut, der Sitz der ausstromen-
den Seele, zu trinken. Das dritte ist der schon besprochene 
Glaube, daß die lebendigen Gotter die Erzeuger und Ahnen 
der sie verehrenden menschlichen Verb'ande sind, ein Glaube, 
der mit einem supponierten Ahnenkult, d. h. der Verehrung 
der Seelen Verstorbener, garnichts zu tun hat. In Wirklichkeit 
spielt denn auch der Totendienst in der eigentlichen Religion 
bei den meisten Volkern eine sehr geringe Rolle. In der Zauberei 
kommt ihm gelegentlich mehr Bedeutung zu; im wesentlichen 
aber gehort er dem Gebiet der Sitte an, und hier, und darum 
auch in der kulturellen Entwicklung eines Volkes, kann er von 
der hochsten Wichtigkeit, ja eine Haupttriebfeder der weiteren 
Entwicklung werden, wie das Beispiel Aegyptens zeigt. 
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Die iiblichen Darstellungen des Totendienste in den ethnologisohen 
und religionsgeschichtlichen Werken der letzten Jahrzehnteenthaltendurch-
weg die schroffsten Widerspriiche: einerseits postulieren sie die Ableitung 
aller Religion aus der dominierenden Kraft dor Seelen der Toten, andrerseits 
mussen sie zugeben, daß der Totenkult nicht um der Lebenden, sondern 
um der Verstorbenen willen da ist, und die Seelen machtlos und elend 
sind, wenn ihnen kein Kul t eingerichtet wird. So „ist es noch heute die 
grofite Furcht eines Chinesen, er konne das Ungluck haben, ohne Nach-
kommen zu sterben, so daß seine Seele um ihren Kul t kommt". Von 
den Tlinkit im nordwestlichen Amerika teilt K. BREYSIG, Die Volker ewiger 
Urzeit, 1907, I , S. 230 nach A. KRAUSE die Erzahlung mi t , die einem 
Tlinkit uber das Totenland in den Mund gelegt wird [ich fuge ein paar 
kritische Bemerkurigen beij: „Er kam an einen großen Fluß, an dem er 
viele Seelen fand; es waren die, denen das Totenreich selbst seine 
Pforten verschloß. Sie hatten driiben am anderen Ufer keine Freunde 
unter den Verstorbenen, die sie in ihrem Einbaum ubergeholt hatten. Sie 
warnten den Wanderer hinuberzugehen, denn von dort sei keine Rtick-
kehr mehr [und dabei sollen die Seelen nach dem Postulat die auf 
Erden wirkenden Gotter sein!]. Er solle heimwarts gehen, solange das 
noch moglich sei, d. h. solange seine Leiche noch nicht verbrannt sei 
[ganz wie bei Homer]. Sie selbst seien noch ubler daran als die Jen-
seitigen: sie mußten Hunger und Durst leiden. Die druben Wohnenden 
befanden sich auch schlimm genug: sie empfingen nur so viel Speise 
und Trank als von ihren Freunden auf der Erde ihnen gespendet werde 
[die Gotter dagegen sind bekanntlich uberall die Spender aller Gliter, 
und sie erhalten uberreichlichc Opfer, nicht kargliche Gaben wie die 
Toten J." Daneben besteht die Vorstellung, daß „die Seelen der Toten 
wieder auf die Erde zuruckkehren und sich auf ein Weib niederlassen, 
das schwanger ist, jedoch nur innerhalb des Geschlechts, dem sie im 
Leben angehorten"; und daher wiinschen sich die armeren Tlinkit „bald 
zu sterben, damit sie als Kinder eines beguterten Hauptlings wieder zur 
Welt kommen [also wieder Mensch zu werden ist fur die angeblich gotter-
gieiohe Seele das Hochste]". Derartige Beispiele ließen sich beliebig 
haufen; sie fuhren die herrschende Theorie vollstandig ad absurdum. 
Auch hier zeigt sich wieder, wie unwiderstehlich eine momentane Stro-
mung und ein Schlagwort sein kann; hat doch ein so trefflicher Ge-
lehrter wie B. STADE im Anschluß an R. SMITH sogar die israelitische 
Religion auf Ahnenkult und Totemismus zuruckgefuhrt! Der Schluß aus 
dem Glauben, daß die Gotter die Ahnen des Stammes oder Geschlechts 
seien, ist eben so oberflachlich, wie wenn man den Madonnenkult und 
die Heiligenverehrung der christlichen Religionen oder der Mohamme-
daner daraus ableiten wollte, daß Jesus von Nazareth eine Mutter Maria 
gehabt hat, und daß die Heiligen vielfach den Namen von frommen 
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Mannern tragen, die wirklich gelebt haben. — Auf die zahlreichen 
psychologischen Vorstellungen, zu denen der Seelenglaube fuhrt [Sitz deir 
Seele im Blut, Atem oder Samen, Spaltung der Seele in eine materielle 
Seele, die etwa der Lebenskraft und dem Atem entspricht, und einen 
immateriellen Geist mit einetn Scheinleib, Bedeutung des Schattens u. a.], 
brauchen wir hier nicht einzugehen. 

Die Priesterschaft und das Ritual 

63. Die Moglichkeit, mit einer Gottheit in Verbindung 
zu treten, ist fur jedes Mitglied des sie verehrenden Verbandes 
vorhanden. Bei vielen Volkern ist es daher durchaus die 
Regel, daß der Einzelne, namentlich soweit er eine sozial 
selbstandige Stellung einnimmt, und vor allem der Haus-
vater ihnen selbst Opfer darbringt und sie um Hilfe und 
Segen bittet. Aber allerdings gehort dazu eine genaue 
Kenntnis ihrer Eigenart, der Formen, in denen man ihnen 
nahen und sie anrufen darf, der Opfer, die sie erfordern, der 
Zeichen, durch die sie ihren Willen offenbaren. Die Anfange 
des Rituals sind mit dem Kultus von selbst gegeben; je mehr 
sich mit wachsender Kultur eine feste Tradition herausbildet, 
je mehr man auf den Verlauf und Erfolg jedes religiosen Aktes 
achtet und ihn als ein Praecedens betrachtet, aus dem man 
erkennen kann, in welchen Formen die Gottheit verehrt sein 
w i l l , desto mannigfacher und komplizierter pflegt es sich zu 
gestalten. Hier gewinnt dann auch das Zauberwesen, der ma-
gische Zwang, den man auf den gottlichen Geist austlben 
kann, einen Tummelplatz in der Religion. Ganz fehlt es 
nirgends; aber bei manchen Volkern wird es in engen Schran-
ken gehalten, weil in den religiosen Vorstellungen die Idee 
der Regel durchaus dominiert, der Glaube an eine feste Ord-
nung der Welt durch den Willen der Gotter, die dem Men-
schen zum Segen gereicht und den gottlichen Launen ebenso 
Schranken setzt wie der menschlichen Willkur. Bei anderen 
Volkern dagegen uberwuchert es die Religion und das Ritual 
so vollst'andig, daß die Gotter und ihr Kult sich von den Gei-
stern (Damonen) und den Zauberformeln nur dadurch unter-
scheiden, daß sie dauernde Personlichkeiten von bestimmter 
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Eigenart sind, deren Ritual daher auch fest geordnet ist und 

im Kultus, namentlich bei den an den Kreislauf der 
Naturerscheinungen und des Jahres ankniipfenden großen 
Festen, immer von neuem wiederholt. 

64. Die Ausbildung des Rituals schafft das Bedurfnis 
nach Personlichkeiten, M'annern und Frauen, welche dasselbe 
genau kennen und seine Beobachtung und Pflege zu ihrem 
Lebensberuf machen. So entsteht ein Priesterstand. Der 
Priester' bertthrt sich mit dem Zauberer dadurch, daß er im 
Besitz des Wissens sein muß, und daß seine Aktion sich auf 
die ubersinnlichen Wesen der Geisterwelt bezieht; aber er 
unterscheidet sich von ihnen wie der Gott, dem er dient, 
vom Damon. Er ist ein anerkanntes, dauernd mit bestimmten 
Aufgaben betrautes Organ des Verbandes, so wie der Gott 
eine von diesem anerkannte dauernde Macht ist; seine Funk-
tionen sind fest geordnet und werden im Auftrage des Ver­
bandes ausgetibt. Wo die Zaubervorstellungen die Religion 
tiberwuchern, fließt die Stellung der Priester und der Zau­
berer in einander; wo sie zurilckgedrangt werden, sind beide 
scharf geschieden, ja oft wird das Zauberwesen als illegitim 
und verderbenbringend energisch verfolgt und unterdruckt 
(§ 49), wahrend der Priester eine hochgeachtete Stellung 
innerhalb der Gemeinde einnimmt. — In jedem Priestertum 
liegt die Tendenz, sich zu einem abgesonderten, womoglich 
erblichen Stande zusammenzuschließen und innerhalb der Ge­
meinde die fuhrende Stellung zu erringen. Aber ursprunglich 
sind sie nur Diener der Gemeinde, die von ihren Organen (vor 
allem dem Konig oder den Beamten) und ebenso von jedem 
Hausvater, der ein legitimes Opfer darbringen wi l l , als Werk-
zeuge benutzt und dafur durch Geschenke, durch Anteil an 
der Opfermahlzeit u. a. belohnt werden. In solchen Fallen 
stehen sie den vollberechtigten Mitgliedern des Verbandes 
keineswegs gleich, sondern gehoren zu den abhangigen Leuten, 
die fur andere arbeiten, wie die Handwerker: bei den Israe-
liten z. B. gelten sie als Beisassen und haben keinen Grund-
besitz. Wie weit es ihnen dann gelingt, zu einer geschlossenen, 
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erbliehen Kaste zu werden, die jeden anderen von der V o l l -
ziehung sakraler Funktionen ausschliefit (wie die Brahmanen 
bei den Indern, die Magier bei den Persern, die Kohens bei 
den Juden), und ihre Herrschaftsgeltiste durchzusetzen, h'angt 
von der geschichtlichen Entwicklung des Volkes ab. Bei 
anderen Volkern ist umgekehrt das Wissen und die F'ahig-
keit zum Priestertum Gemeinbesitz des herrschenden Standes 
oder bestimmter vornehmer Familien, die im Besitz einer alt-
ererbten religiosen Tradition sind, so bei den Aegjptern und 
zum Teil bei den Griechen; auch bei den Israeliten kommt 
a-hnliches vor, wenn David seine Sohne zu Priestern macht. 
Das kann dann entweder dazu fuhren, daß sich innerhalb des 
Volkes eine obere Schicht bildet, die mit ihrer sozialen Stellung 
und ihrem weltlichen Beruf die angeborene Befahigung zur Aus-
tibung priesterlicher Funktionen verbindet, wie in Aegypten, oder 
es kann auch die Entstehung eines geschlossenen Priesterstandes 
tiberhaupt unmoglich machen, so in Griechenland und Rom. 

Die ersten Stadien der religifisen Entwicklung 

65. Alle Errungenschaften des Menschen, die wir unter 
dem Namen der Kultur zusammenfassen, dienen dazu, ihn 
von den Naturgewalten, unter deren Herrschaft er lebt, un-
abhangiger zu machen, und sie wenigstens teilweise seiner 
eigenen Herrschaft zu unterwerf en. Aber in dem die Kultur 
Werte schafft, die dem Leben einen reicheren Inhalt ge-
wahren, steigert eben diese Eraanzipation von der Natur 
wieder das Gefuhl der Abhangigkeit von den außeren Be-
dingungen des Daseins. Denn die Bedurfnisse sind weit 
mannigfacher und damit die Faktoren, die zusammenwirken 
mtissen, um das Leben zu erhalten und angenehm zu ge­
stagen, weit zahlreicher geworden, und zugleich hat sich sein 
Wert gewaltig gesteigert: der Kulturmensch schatzt, wo nicht 
besondere Momente (namentlich die Ubersattigung einer raffi-
nierten Kultur und die Ausmalung eines zuktinftigen Daseins, 
gegen das das irdische Leben mit seinen Noten vollig zurilck-
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tri t t) eine Gegenwirkung erzeugen, das Leben viel h6her ein 
als der Wilde. Daher bewirkt die Steigerung der Kultur regel-
mafiig zugleich eine gewaltige Steigerung der Religiositat. 
Bei primitiven Volkern greift die Religion meist nur bei ein-
zelnen Anlassen — bei den regelniaBig wiederkehrenden 
Festen, bei Kriegen, in schweren Notlagen, bei Krankheit 
und Tod — tiefer ins Leben ein und kann dann gelegent-
lich einmal zu großen Manifestationen fuhren, bei denen 
wtiste und grausige Riten des Zauberwesens und des Stre-
bens, eine blutgierige Gottheit durch Menschenopfer oder 
durch Abschlachtung von Scharen von Feinden zu befriedigen, 
sich abspielen mogen. Das t r i t t bei primitiven Stammen 
namentlich da ein, wo ein Hauptling mit despotischer Macht 
an der Spitze steht: fur ihn ist dann der Wert des Daseins 
und das Bedurfnis nach Sicherung gottlichen Schutzes weit 
großer als bei alien anderen Menschen, und seine Stellung 
bietet ihm die Mittel , fur die Befriedigung seiner Ansprttche 
zu sorgen (ebenso wie fur seine Existenz in der Totenwelt 
durch reiche Gaben, Totung von Tieren, Frauen und Dienern 
gesorgt w i rd , § 60). Wo dagegen eine homogene soziale 
Ordnung besteht, wo auch die außeren Lebensverhaltnisse 
gleichm'aßig und ohne große Wandlungen verlaufen, so daß man von einem Eingreifen der Gotter eine wesentliche Ande-
rung nicht erwarten kann, da spielt die Religion im Leben 
des Stammes keine große Rolle; so namentlich bei Wttsten-
stammen, wie den alten Semiten und noch heutigen Tages den 
Beduinen. Der Einzelne vertraut viel mehr auf die einzelne Kraft, 
als auf die Hilfe der Gotter oder auf Zauberriten, wenn er 
auch die uberlieferten Zeremonien pflichtschuldig vollzieht 
und ein Gespenst ihm gelegentlich schaden mag; und wenn 
das Schicksal ihn ereilt, ftigt er sich mit stolzer Ergebung 
in das Unvermeidliche. Die Gottheiten haben die Welt und 
das Leben der Menschen geordnet, sie erhalten auch den 
Stamm, den sie geschaffen oder erzeugt haben und von 
dessen Gaben sie selbst leben, aber im ttbrigen ktimmern sie 
sich wenig um die einzelnen Vorgange, sondern lassen die 
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Dinge gehen wie sie wollen. Die Bedeutung der Religion 
fur primitive Volksstamme wird von der modernen Porschung 
oft stark uberschatzt; sie steht einseitig unter dem Eindruck 
extremer Bildungen des folgenden Entwicklungsstadiums und 
sporadischer Traditionen und Riten, die sich bei den Kultur-
volkern rudimentar bis in spatere Zeiten erhalten haben, die 
aber vielfach niemals lebendige Religion, sondern immer nur 
Aberglaube gewesen sind. 

66. Die Stellung der Religion andert sich, wenn ein Volk 
zu reicherer Lebensgestaltung und hSherer Kultur aufsteigt, 
zumal wenn sich damit, wie bei den seßhaften Semiten, ein 
Wechsel der Wohnsitze und der Lebensbedingungen ver-
bindet. Da werden nicht nur die Anlasse, bei denen man 
den Beistand der Gotter braucht, viel zahlreicher, sondern 
auch das, was auf dem Spiel steht, viel kostbarer; und zu-
gleich ist man, eben durch die Gnade der G5tter, in die Lage 
gesetzt, weit großere Mittel anwenden zu konnen, um ihre 
Forderungen zu befriedigen und ihre Gunst dauernd zu sichern. 
Gleichzeitig nimmt die religiSse Spekulation einen neuen An-
lauf: die aufieren Bediirfnisse geben den Anstofi, daneben er-
wacht der Trieb zum Nachdenken. Es ist die Epoche, wo 
Gotterbilder und Tempel entstehen, wo reiche Schatze im 
Besitz der Gotter angehauft werden, wo der Festcyklus sich 
ausgestaltet und die Feste mit großer Pracht gefeiert werden, 
wo ein geschlossener Priesterstand entstehen und versuchen 
kann, die geistige und dann auch die materielle Leitung des 
Gemeinwesens zu gewinnen, wo zugleich neben der Gesamt-
heit und den Organen des Staats der Einzelne sich in weit 
hflherem Mafra als frtiher mit Opfern, Geschenken, Gebeten 
an die Gotter wendet, weil auch seine Interessen viel mannig-
facher und individueller geworden sind, wo die religiosen 
Ordnungen das gesamte Leben der Gemeinde wie des Ein-
zelaen durchdringen und beherrschen konnen. Solche Epochen 
konnen im Leben des Volks, wenn seine Entwicklung fort-
schreitet, wiederholt eintreten, jedesmal da, wo eine neue 
Stufe erreicht wird; gerade Ubergangsepochen, in denen die 
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alten Zust'ande sich zersetzen und neue Ordnungen sich heraus-
bilden, wo alles ins Schwanken gerat, sind auch die Zeiten, in 
denen das religiose Leben sich am intensivsten bet'atigt, bis 
schließlich eine Kulturstufe erreicht wird, auf der die Grund-
lagen der Religion selbst ins Wanken geraten, ihre Berech-
tigung und Existenz bestritten und sie vielleicht gesturzt 
wird. Zunachst aber ist das Ergebnis jedes solchen Garungs-
prozesses, jedes bedeutsamen und nachhaltig wirkenden Kultur-
fortscbritts die intensivere Ausgestaltung der tiberkommenen 
Religion und die Steigerung ihrer Ansprtiche an die Leistungen 
und die unbedingte Unterordnung des Gemeinwesens und jedes 
Einzelnen. 

67. Bei dieser Steigerung der Religion brechen die ur-
sprtinglichen Triebe und Anschauungen, aus denen sie er-
wachsen ist, mit neuer Intensitat hervor: Zauberei, blutige 
Opfer, wtister Aberglaube gewinnen einen weiten Spielraum; 
ihre Aufgaben sind viel großer geworden, ihre Forderungen 
zu erfullen scheut man kein Mittel. Die finsteren Machte 
des Verderbens gelangen jetzt erst zu voller, verh'angnis-
schwerer Bedeutung: kein Mittel wird unversucht gelassen, sie 
zu versohnen und ihren Blutdurst zu stillen, Menscbenblut 
fließt ihnen in Stromen. Aber auch bei den anderen Gottern, 
soviel Segen sie den Menschen spenden, t r i t t doch die schreck-
hafte Seite ihrer gewaltigen Macht stark in den Vorder-
grund: sie konnen, wenn sie wollen, alles vernichten, man 
raufi alles daran setzen, ihre Gnade zu erhalten. Da kommen 
die absurdesten und widerwartigsten Brauche auf, Selbst-
versttimmlungen, Kindesopfer, Verzehren zuckenden Fleisches 
und des Unrats, die wildesten geschlechtlichen Orgien u. s. w. 
Die beginnende Spekulation kommt dem nur entgegen: es 
gibt keinen Irrweg des mythischen Denkens und des Zauber-
wesens, den sie nicht betreten und mit beharrlicher Konsequenz 
bis zum letzten Ende verfolgen konnte. So kann gerade der 
Beginn kulturellen Fortschrittes in die wildeste Barbarei 
hineinfuhren; die Steigerung der Religion, die daraus er-
wachst, wird der schwerste Hemmschuh aller weiteren Ent-
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wicklung, und kann sie fur alle Zukunft unmoglich machen. 
In ihrer materiellen Kultur stehen solche Volker uber den 
„Wilden", geistig konnen sie vielfach angeregt sein und in 
ihrem sittlichen Verhalten, auch in dem Ernst, mit dem sie 
die Religion erfassen, in dem standhaften Ertragen der Qualen, 
die sie auferlegt, eine mit Entsetzen gemischte Bewunderung 
erregen; aber rettungslos sind sie verstrickt in die lrrgange 
menschlichen Denkens und einer zum Fluch gewordenen Re­
ligion. 

68. Diejenigen Negervolker, die es zu Ansatzen einer 
hoberen Kultur gebracht haben, sind kaum irgendwo ilber 
dies Stadium hinausgekommen; die furchtbarste Gestalt, welche 
die Geschichte kennt, hat diese Religion bei den Azteken 
Mexikos angenommen. Aber auch die Religion der Aegypter 
hat in den altesten Stadien ihrer Kultur offenbar stark unter 
dem Einfluß dieser Tendenzen gestanden, die sie dann aller-
dings wunderbar rasch tiberwunden hat. Die Religion der 
keltischen Druiden, die der Phoeniker und Karthager steht 
aufs sfarkste unter ihrer Herrschaft, auch bei den Israeliten 
und anderen kanaanaeischen Stammen haben sie starken Ein­
flufi gewonnen, und ganz frei davon ist keine einzige ge-
blieben — auch in der indischen und der griechischen Reli-
gionsentwicklung z. B. finden wir Ans'atze dazu. In den ver-
schiedenen Epochen gesteigerten religiosen Lebens konnen 
sie immer von neuem hervortreten, wenn auch der inzwischen 
erreichten Kulturhohe entsprechend in gemilderter Form; es 
sei hier nur an das neue Hervortreten des Zauberwesens und 
wiisten Aberglaubens in den sp'ateren Stadien der aegypti-
schen Religion und ebenso in der babylonischen, im Parsismus, 
in der Religion der griechisch-romischen Welt in der Kaiser-
zeit erinnert, oder an die Umwandlung des Christentums im 
13. Jahrhundert und das Aufkommen der Ketzerverfolgungen, 
an den neuen verheerenden Einbruch alttestamentlicher A n -
schauungen im Calvinismus und in der engliscben Religion des 
17. Jahrhunderts, an den Hexenglauben u. a. — Aber nicht alle 
Volker, die von dieser Entwicklung erfaßt werden, sind auf dieser 

Meyer , Geschichte des Altertums. 11. 9 
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Stufe stehen geblieben, und bei vielen hat sich ihr Einfluß nicht 
tiber einzelne Erscheinungen hinaus erstreckt, w'ahrend ihm 
andere Momente, vor allem die bereits zur Herrschaft gelangten 
sittlichen Anschauungen. die Wage hielten. So kann schon 
von Anfang an der Segen, den die Gotter in der Kultur ge-
spendet haben, so sehr in den Vordergrund treten, daß da-
durch die finsteren Seiten der Religion ganz zurttckgedr'angt 
werden, so z. B. in der arischen Bauernreligion mit ihrer Be-
tonung des berauschenden Somatrunks und der Rinderzucht, die 
ebenso bei anderen Volkern, z. B. den Aegyptern, eine ahnliche 
kulturfordernde Rolle auch in der Religion gespielt hat. Hier 
t r i t t neben den allgemeinen Bedingungen, welche das Kultur-
leben des Volks gestaltet haben, seine Individualis t , seine 
Naturanlage als das entscheidende Moment hervor; gerade 
in seiner Religion findet dieselbe ihren charakteristischsten 
Ausdruck. Gelingt es, die vorhandenen Einwirkungen dieses 
Stadiums der Religion fernzuhalten oder zu uberwinden, so 
ist die Bahn frei fur eine hohere Gestaltung des Denkens 
und der Religion, die mit dem allgemeinen Gang der Kultur-
entwicklung des Volks in engstem Zusammenhang steht. 
Versuchen wi r , uns die wichtigsten Momente klarzumachen, 
die dabei in Wirksamkeit treten und in den einzelnen Stadien 
des weiteren Verlaufs zum Ausdruck gelangen. 

Die Gotter und die Gesetzmaßigkeit der Natur 

69. Neben der Ftille der Einzelvorgange, welche das 
mythische Denken auf den Willensakt eines Geistes oder einer 
Gottheit zuruckfuhrt, steht die Gleichmaßigkeit und regelm'aßige 
Wiederkehr der Erscheinungen, die jede Wil lkur ausschliefit 
und sie einem Gesetz unterordnet. Auch sie bleibt, so wenig 
sie schon zu klaren Begriffen fuhren kann, dem primitiven 
Denken keineswegs fremd: rechnet doch der Mensch bei 
allem was er tut, z. B. wenn er einen Speer schleudert oder 
ein Feld bestellt, ebensosehr mit der inneren Notwendigkeit, 
welche die Konsequenzen seiner Handlungen beherrscht, wie 
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mit den Zufallen, welche sie durchkreuzen und das Ergebnis 
sehr verschiedenartig gestalten konnen. In weitem Umfang 
nimmt er beides als selbstverstandlich hin, als gegebene Be-
dingung seines Handelns; und indem er seine Tatigkeit oder 
z. B. seine Waffen und Gerate diesen Bedingungen genauer 
anpafit, aus der Erfahrung lernt, wird er zum Herrn der 
Natur und mehrt den Bestand seiner Kulturerrungenschaften. 
Da ist ihm die Natur etwas Lebloses, ohne eigenen Willen. 
Aber daneben t r i t t , je nach der raomentanen Auffassung, 
nach der Bedeutung, die er dem Einzelvortrag beilegt, und 
nach der Denkweise, welche die uberkommenen Vorstellungen 
gestaltet haben, immer die individuelle Auffassung, welche 
in den Vorgangen einen selbst'andigen dem seinen entgegen-
gesetzten oder geneigten Willen erkennt: es beruht auf dem 
Eingreifen einer Gottheit, ob sein Speer einen Feind trifft 
und totet oder nicht, ob er, wenn er zur Jagd zieht, Beute 
findet Das gleiche gil t von den allgemeinen Naturerschei-
nungen. Es ist der gegebene Gang der Dinge, daß der Mensch 
altert und stirbt, daß die Jahreszeiten in gleichm'afiiger Folge 
sich ablosen, daß die Pflanze bluht und Frucht tr'agt; aber 
zugleich t r i t t darin in jedem Einzelfalle eine selbstandige 
gottliche Macht wirkend in die Erscheinung. Wenn die Sonne 
oder die Sterne in regelmafiigem Lauf liber den Himmel 
wandeln, so ist es doch ein Gott, der immer von neuem seine 
Bahn zieht, sei es in einem Schiff oder zu Roß oder auf 
einem Kriegswagen oder als Vogel mit leuchtenden Augen; 
und im Wechsel der Mondphasen oder im Keimen und 
Welken der Vegetation treten die personlichen Schicksale 
und Leiden einer Gottheit zu Tage. Die regelm'afiige Wieder-
kehr, das Gesetz, an das sie gebunden ist, macht eben ihr 
innerstes Wesen aus. Eben diese Ordnung liegt jedem Fest-
cyklus, der Verknlipfung bestimmter Jahrtage mit den Schick-
salen der Gotter, ihrer Geburt, Erscheinung, Sieg und Tod, 
zu Grunde. 

70. Allerdings sind auch die Gotter einmal entstanden, 
gezeugt, zum ersten Male in die Erscheinung getreten und 
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im Kampf mit anderen Machten zur Herrschaft gelangt — 
denn der Kausalitatstrieb kennt keine Grenze, sondern for-
dert in endlosem Ruckgang fur jedes Bestehende einen Anfang 
und eine Ursache und fur diese wieder eine neue Ursache. 
Aber das gehort der Vergangeuheit und dem My thus an: fur 
den religiosen Glauben sind sie ewige Machte, die nicht altern 
und sich nicht andern. Selbst wenn sie allj'ahrlich sterben, 
so leben sie immer von neuem in gleicher Gestalt wieder 
auf, und gerade in dieser regelmafiigen Veranderung, diesem 
gesetzmaßigen Wesen besteht ihr gottliches Wesen; und 
wenn ein gestorbener Gott verehrt wird, wie Osiris und spater 
der selige Apistier Sarapis bei den Aegyptern oder wie die 
griechischen Heroen und in etwas anderer Weise z. B. 
Christus und Buddha, so ist eben dieses Totsein und das 
Wirken in und aus der Totenwelt heraus seine wahre Er-
scheinungsform; daß er ehemals lebendig auf Erden gewaltet 
hat, ist nur die Kausalerklarung des Mythus. Mag auch in 
Zukunft einmal der anfangliche ProzeB sich wiederholen und 
eine neue Welt entstehen mit neuen Gottern (oder auch mit 
den gegenwartigen, die dann ihr Wesen vollig verandern und 
in andersartiger Erscheinung, mit neuer Macht, sich offen-
baren) — Spekulationen, die in manchen Religionen sehr aus-
gebildet sind und wohl in keiner ganz fehlen —, so besteht 
doch fur die gegenwartigen Menschen die gegenwartige Welt 
als etwas Dauerndes mit festen, einstweilen unabanderlichen 
Ordnungen. Diese Ordnungen sind das Werk der dauernden 
Machte, der Gotter; ihre Gegner, uber die sie triumphierend 
zur Herrschaft gelangt sind, sind die Gewalten der Zerstorung, 
des ungeordneten Urzustandes, aus dem die Gutter die Welt 
gebildet, mit Leben und Bewegung erfullt, und dem Gesetz 
unterstellt haben, das sie in allem Wechsel der Erscheinungen 
dauernd und gleichmaßig erhalt. Daneben findet sich manch-
mal auch der Glaube, daß die Gotter die Welt uberhaupt 
erst geschaffen haben; in der Regel aber tr i t t , dem Dualismus 
der Kausalitat entsprechend (§ 45 f.), der Idee der schopferi-
schen und gestaltenden Gotteskraft die Idee der Beharrlich-
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keit der Substanz, der Ewigkeit der Materie zur Seite, die 
als Substrat fur die Wirkung der Kraft bereits vor dieser 
und unabbangig von ihr vorhanden sein muß (§ 51), und von 
ihr nur das Gesetz ihrer Gestaltung empfangt. 

Religion, Kultur und Tradition. Verhaitnis zur Staatsgewalt 
und zur Moral 

71. Wie die Gotter ewige Machte sind, so aucb die Ge-
bote, die sie gegeben haben, und die religiosen Formen, in 
denen der Mensch mit ihnen verkehrt. Jede Religion t r i t t 
auf mit dem Anspruch, ewige und unabanderliche Wahrheit 
zu enthalten; sie ist der starkste Ausdruck der beharrenden 
Tendenzen in der menschlichen Entwicklung, das große Bol l -
werk der Tradition. Das Werden gehort der Vergangenheit 
an, der Zeit des Entstehens der Welt und der Urvater, denen 
die Gotter sich offenbarten und die Kultur mit ihren Ord-
nungen gegeben haben; die Aufgabe der lebenden Generation 
ist es, das Gewonnene festzuhalten. Daher steht die Religion 
im engsten Bunde mit alien bestehenden Gewalten. Die Organi­
sation der Staatsgewalt, die herrschende soziale Ordnung, das 
geltende Recht, die Sitte, die Moral, sie alle erheben den A n ­
spruch auf dauernde und unabanderliche Geltung, sie sind 
nicht das Werk menschlicher WillkUr, sondern die Form, in 
der die inneren Notwendigkeiten des Daseins zum Ausdruck 
gelangen; eben darum sind sie gottlichen Ursprungs. Von 
alien Elementen der außeren und inneren Kultur gi l t das 
gleiche; sie sind, eben weil sie zum unentbehrlichen Gemein-
besitz geworden sind und man sich ein anders gestaltetes 
Leben nicht vorstellen kann, von den Gottern geschaffen, sei 
es, daß diese sie den Urvatern offenbart, sei es, daß die Gotter 
selbst als Urahnen des menschlichen Verbandes Sprache und 
Schrift, Gebrauch des Feuers und der Werkzeuge, Ackerbau, 
Bau der Schiffe, der Hauser und Stadte, und ebenso die Heil-
kunst, die bildende Kunst, Gesang und Musik erfunden und 
ihren Nachkommen uberliefert haben. Je großer die Kultur-
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gliter sind, desto fester klammert man sich an die Gotter. 
denen man sie verdankt, desto zuversichtlicher hofft man zu-
gleich durch gesteigerte Religionstibung ihren Bestand zu 
sichern; wer sich gegen die traditionelle Ordnung auflehnt, 
emport sich damit gegen den Willen der Gotter. Daher er-
scheint die Religion als die festeste Sttltze der bestehenden 
Staatsordnung, sei sie eine unumschrankte Monarchic, sei sie 
das Regiment eines bevorrechteten Standes, sei sie eine auf 
Grund der Gleichberechtigung aller Vollfreien aufgebaute freie 
Verfassung. Daher die enge Verbindung zwischen Religion 
und Recht: die Gotter beschirmen es nicht nur, indem sie 
durch Orakel, Gottesgericht u. "a. den Tatbestand aufhellen, 
die Bestrafung des Schuldigen ermoglichen, den begriindeten 
Rechtsanspruch erkennen lassen, sondern sie offenbaren auch 
ihren Dienern, Priestern und Sehern die richtigen Grunds'atze 
der Rechtsordnung (§ 16. 48). Am st'arksten aber spricht sich 
der Wille der Gotter in den Geboten der Moral aus; denn 
diese konnen nicht, wie die des Rechts (und in geringerem 
Grade die der Sitte), durch einen Willensakt der Staatsgewalt 
geandert werden, sondern erheben mit zwingender Gewalt ihre 
Stimme im Inneren eines jeden. So ist es die Gottheit selbst, 
die in der Brust des Menschen redet und ihn, mag er selbst 
sich noch so sehr str'auben, unter ihren Willen zwingt, oder, 
wenn er sie ttberhort, ihm durch warnende Zeichen, Tr'aume 
und Orakel das Gewissen weckt, durch die Schicksale, die sie 
verhangt, den Schuldigen straft. 

72. So sind die Gotter die Urheber und Erhalter aller 
Kultur und aller Ordnungen des sozialen Verbandes: das Ge-
setz, welches die sittliche Welt beherrscht, ist nicht minder 
ihr Werk und der eigentliche Ausdruck ihres Wesens, als die 
gesetzmaßige Regelung der Natur. Wie in dieser, so leben 
sie in dem menschlichen Verbande als das dauernde Prinzip, 
als die Regel, auf der dessen Existenz beruht. So entsteht 
der Glaube, daß der Bestand der Kultur , des Staats, der 
Moral auf der Religion und dem Gottesglauben beruhe, daß sie zusamraensturzen und dem Chaos, dem regellosen Kampfe 
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aller gegen alle erliegen muBten, wenn die Religion ange-
tastet oder gar umgestoBen werde. Von den Vertretern der 
Religion wie denen des Staats wird dieser Glaube eifrig ge-
fordert; ihnen erscheint es als selbstverst'andlich, daß beide 
untrennbar miteinander verbunden sind. In Wirklicbkeit frei-
lich liegen die Dinge gerade umgekehrt; auch bier, wie bei 
den Anscbauungen uber den Ursprung des Volksstamms von 
den Gottern, erscheint der Vorstellung das Abgeleitete als das 
Primare. Staat und Gesellschaft, Recht und Moral sind selb-
standige Gewalten, die ebenso wie alle materielle Kultur eine 
von der Religion vollig unabhangige Grundlage haben und 
unverandert ohne sie foitbestehen konnen, wenn sie auch, wie 
alles Reale, mit ihr in Wechselwirkung stehen; ihre Ver-
kniipfung mit der Religion beruht nur darauf, daß sie zu den 
Komponenten der bestehenden Welt gehoren, und daruni wie 
diese alle als Schopfung der Gotter gelten. Nicht die Religion 
an sich stutzt den Staat, sondern vielmehr dieser die Religion, 
weil ihm dieser Glaube nutzlich ist; im Falle eines Konflikts 
hat gerade die Religion stets unbedenklich mit ihm gebrochen 
und die bestehende Staatsgewalt und soziale Ordnung be-
kampft. Ist dann eine Religion zur Macht gelangt, so schlieBt 
sie, auch wenn sie im schroffsten Gegensatz zum Staate em-
porgekommen ist — wie z. B. das Christentum und in weitem 
Umfang auch die Reformation —, den Bund mit der gerade 
bestehenden Staatsgewalt aufs neue. Ebenso setzt sich die 
Religion, sobald ihr Interesse es gebietet, rucksichtslos uber 
alle Gebote des Rechts, der Sitte und der Moral hinweg. Ge­
rade die Moral aber, die scheinbar in dem Glauben an die 
sie schirmende und rachende Gottheit ihre einzige Stutze hat, 
ist ihrem Ursprung nach vollig selbstandig und ihr Gebiet 
wird erst allmahlich, beim Fortschreiten der Kultur und der 
religiosen Idee, von dieser erobert: und auch dann noch be-
wahrt sie uberall da, wo sie an die Ehre oder das Pflicht-
geftihl appelliert, ihre voile Selbstandigkeit. Andrerseits sind 
die Gotter keine sittlichen Wesen und sind es nieraals vol l -
standig geworden; sondern die Idee ihrer Gerechtigkeit steht 
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immer in Konflikt mit der Idee ihrer Allmacht und absoluten 
Willensfreiheit 1), und die Befolgung ernes Moralgebots hat 
fur die Religion nicht mehr Bedeutung, als die Befolgung 
einer rituellen Vorschrift, z. B. der Forderung kultischer Rein-
heit oder einer Opferordnung, ja sie t r i t t oft ganz hinter diese 
zuruck. So steht denn auch die Moral in fortwahrendem, kaum 
je vorubergehend ausgeglichenen Konflikt mit der Religion 
und ibren Geboten; und in diesem Kampf erweist sie sich in 
der Regel als die starkere Macht (§ 74 ff.), sie zwingt die 
Gotter unter ihren Willen, ja sie hat mehr als eine Religion 
gesturzt und zu den Toten geworfen. 

Wenn die innere Zersetzung einer Religion mit einer Lockerung 
der sittlichen Ansehauungen, mit dem Hervorbrechen eine3 schranken-
losen ethischen Individualismus zusammengeht, wie bei den Griechen seit 
der Sophistenzeit, so ist letzterer nicht etwa durch die Angriffe auf die 
Religion entstanden (denn die korrumpierende Wirkung, welche diese 
wie jede andere groBe Krisis der menschlichen Entwicklung auf einzelne 
Individuen ausubt, kommt fur die Gesamtbeurteilung hier ebensowenig 
in Betracht, wie z. B. bei groBen politischen Kampfen), sondern da-
durch, daß die religiose Krisis hier nur ein Moment in der groBen Krisis 
auf alien Gebieten des geistigen und politischen Lebens gewesen ist. Der 
Sturz der griechischen Religion ist ganz wesentlich aus sittlichen An-
stoBen hervorgegangen, und aus der Krisis ist alsbald eine neue, tiefer 
begrundete Sittlichkeit erwachsen, wahrend die Entstehung einer neuen 
Religion lange auf sich warten lieB; an ihre Stelle ist zunachst viel-
mehr die Philosophic getreten. 

73. Bei vielen Volksstammen erreicht die von der Re­
ligion gestutzte Tradition ihr Ziel : die Tendenzen der be-
harrenden Krafte erlangen die voile Herrscbaft, Jahrhunderte 
lang lebt eine Generation nach der anderen in denselben A n -
schauungen und Kulturverhaltnissen. AuBere Veranderungen 
treten immer von neuem ein, Dynastien und Staaten entstehen 
und vergehen; aber das innere Wesen und die Denkweise des 
Volks wird dadurch nicht affiziert. Eine gleichbleibende, 

1) Selbstverstandlich kann dieser Gegensatz durch eine Formel des 
Katechismus scheinbar ausgeglichen werden; tatsachlich ist er immer 
vorhanden, weil er in dem zwiespaltigen Wesen des Gottesbegriffs liegt. 
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seit Urzeiten uberkommene Ordnung beherrscht alle Vor-
stellungen und alles Handeln; die Krafte der Individualist 
und des Fortschritts sind vollig gebunden und wirkungslos. 
Aber bei anderen Volkern vermogen sie einen freien Spiel-
raum zu behaupten oder wiederzugewinnen. Da wirken die 
auBeren Vorgange auf die Denkweise und die Kultur zuruck, 
diese selbst wird in ihrem Bestand gemehrt und geandert, 
neue Erfindungen und Gedanken, die von einzelnen Indivi-
duen ausgehen, konnen m'achtig auf die Gesaratheit einwirken 
und zum Gemeingut werden, neue Ordnungen werden ge-
schaffen. Wie alle Tradition als Werk zahlloser Individuen 
und Geschlechter durch Anpassung an die gegebenen Ver-
h'altnisse entstanden ist, so behalt sie hier die Fahigkeit, ihren 
Wandlungen zu folgen, Neues in sich aufzunehmen und Ver-
altetes abzustofien. Jedes Neue aber steht im Gegensatz zur 
Tradition, es muB sich den Eingang in diese erst in hartem 
Kampfe erzwingen, sich als eine Verbesserung des Bestehen-
den oder eine aus den auBeren Verhaltnissen oder dem 
Zwange des Denkens erwachsene Notwendigkeit erweisen. 
Jede dieser Anderungen wi rk t zugleich auf die Religion zu-
riick und findet in ihr einen Gegner; denn sie ist eine Ab-
weichung von der durch diese sanktionierten Tradition. Da-
her ist jeder Kampf um einen Fortschritt zugleich ein Kampf 
mit der bestehenden Religion, zu Zeiten latent, in der Regel 
offenkundig*; wer als Sieger aus ihm hervorgeht, hangt von 
der Starke der Faktoren ab, welche die Gestaltung des ge-
schichtlichen Moments bestimmen. Siegt die fortschreitende 
Entwicklung, geht sie in den Inhalt der umgestalteten Tra­
dition uber, so bleibt der Religion nichts ubrig, als dem zu 
folgen und jetzt diese neue Tradition zu vertreten wie bisher 
die alte. Eben da erweist sich aufs neue, daß die Machte 
des Kulturlebens selbstandige Gewalten und ihre Abhangig-
keit von der Religion nur Schein ist: diese ist nur der Aus-
druck des jeweiligen sozialen und kulturellen Zustandes des 
Volks, der alle Seiten des Lebens zu einer Einheit zusammen-
zufassen versucht. Aber sie folgt der Entwicklung nur wider-
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strebend: die Machte des Beharrens, die sich in ihr verkorpern, 
leisten Widerstand bis aufs auBerste, und die alten Formen 
brechen immer aufs neue hervor. So kommt es, daß die 
Religion noch schwerer als irgend eine andere Macht des 
Kulturlebens etwas tlberwundenes und innerlich Abgestorbenes 
abzustofien vermag: es wird weitergeschleppt, wenn auch nur 
als sinnlos gewordene Formel — das typische Beispiel dafur 
ist die Entwicklung Aegyptens. Wenn dann eine groBe 
geistige Bewegung die alte Religion hinweggewischt und eine 
neue, auf ganz anderen Grundlagen erwachsene an ihre Stelle 
gesetzt zu haben scheint, zeigt sich, sobald die Hochflut ver-
laufen ist, mit welcher Zahigkeit die alten religiosen Vor-
stellungen im BewuBtsein der Masse haften. Dann gewinnen 
sie, kaum auBerlich ein wenig verandert, gewaltigen EinfluB 
auf die neue Gestaltung und fiihren diese mehr und mehr in 
die alten Bahnen zurtick. Die Geschichte des Christentums 
und seiner Umwandlungen gibt daflir den anschaulichsten 
Beleg; aber die Geschichte jeder neuen Religion lehrt das 
gleiche, so die der Lehren Zoroasters und Buddhas und selbst 
die des Islam, so energisch dieser mit dem Alten aufzur'aumen 
versucht hat. 

74. Daneben freilich stehen die tiefgreifendsten Wand-
lungen sowohl in der inneren Auffassung wie in der auBeren 
Erscheinung der Religion, in ihren Zeremonien und Forde-
rungen; und zwar vollzieht sich dieser Wandel nicht nur in 
groBen Umwalzungen, wie den soeben bertihrten, sondern 
weit haufiger noch langsam und fast unbemerkt. Denn trotz 
ihrer konservativen Tendenzen mufi auch die Religion sich 
auBerlich und innerlich ftigen, wenn der Widerspruch mit den 
ins BewuBtsein der Gesamtheit ubergegangenen gelauterten 
Anschauungen offenkundig geworden ist. Gerade hier erweist 
die Moral ihre selbstandige und die Religion beherrschende 
Macht. Wenn das sittliche BewuBtsein eines Kulturvolks die 
Menschenopfer, die Niedermetzelung wehrloser Feinde, die 
Zaubereien u. a. nicht mehr ertragt, so werden sie von der 
Religion selbst abgeschafft; die Gotter, ursprtinglich moralisch 
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indifferente Wesen, die sich um das Sittengesetz nicht ktim-
mern, mussen sich in sifctliche Machte umwandeln, die mythi-
schen Erzahlungen von ihren Taten werden umgedeutet oder 
verworfen; schliefilich ist selbst dag gesamte Opferwesen mit 
allem, was daran hangt, von der gesteigerten Kultur beseitigt 
worden, und lebt im Judentum, Christentum, Islam nur noch 
in vereinzelten rudimentaren Gebrauchen und mystischen, fast 
unverst'andlich gewordenen Lehren weiter. Die Religion rettet 
ihr Ansehen damit, daß sie die urspriinglich sehr ernsthaft 
gemeinten und gellbten Riten nach Moglichkeit in inhaltslose 
Formalit'aten umsetzt, z. B. das reale Menschenopfer durch 
Darbringung von Puppen, die Zauberformeln durch Gebete 
ersetzt; oder sie behauptet, da sie von Ewigkeit her die un-
trugliehe Wahrheit verkundet haben muB, daß die alten 
Brauche und Anschauungen auf Mißverstandnissen, mensch-
lichen Erfindungen, Abfall von der wahren Gottheit, unbe-
wufitem und bewußtem Verkennen ihres Wesens beruhen, wiih-
rend die neue Lehre allezeit ihrera wahren Willen und Wesen 
entsprochen habe. Daher t r i t t jede religiose Neuerung auf 
als Ruckkehr zu der alten, wahren Religion, die der Pro-
pheten so gut wie die der Reformation; oder man sucht sich 
uralte Autoritaten, wie Mose und Orpheus, welche die wahre 
Lehre, von der die Sptiteren abgefallen sind, schon in der 
Urzeit verkUndet haben. Oder die Gottheit hat selbst eine 
Entwicklung durchgemacht, sie hat ihr Wesen geschichtlich 
gewandelt — das ist die Form, in der Aeschylos die heilige 
Geschichte zu retten und mit seinen gelauterten Anschauungen 
zu versohnen sucht —; oder sie hat ihr Wesen erst jetzt 
enthullt, etwa nach einem geheimnisvollen gottlichen Heils-
plan, weil die Menschen erst jetzt reif sind, die voile Wahr­
heit zu fassen, oder weil jetzt erst der Zeitpunkt gekommen 
ist , in dem sie im Kampf mit den feindlichen Machten, die 
ihr widerstehen, die Wahrheit offenbaren kann (so im Par-
sismus). Immer aber t r i t t die Lehre, welche die Religion 
verkundet, auf als das Absolute und Ewige, welches fortan 
die Menschen fur alle Zukunft bindet. Dabei aber schreitet 
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die Entwicklung weiter, und so wiederholt sich der Umwand-
lungsprozeB und der Konflikt immer von neuem. 

Innere Umwandlung des Gottesbegriffs. Das ethische Postulat 

75. Es ist jedoch nicht nur der Gegensatz zwischen 
Fortschritt und Tradition, zwischen Kultur und Religion, auf 
dem diese Umwandlung und dieser immer erneute Konflikt 
beruht, sondern der Gegensatz ist im innerstea. Wesen der 
Religion und der Gottesidee selbst schon von Anfang an ge-
geben. Die Gotter sind ihrem Ursprung nach wirkende, 
personlich gefaßte Willensmachte, die sich in den Einzelvor-
gangen nach den Eingebungen des Moments betatigen und 
Forderungen an den Menschen stellen, die ihre personliehen 
Wtinsche und Launen befriedigen; aber zugleich sind sie die 
Urheber und Erhalter einer dauernden und unverbriichlichen 
Ordnung, die jede Wil lkur ausschließt. So sind nicht nur die 
kosmischen Gotter, sondern auch die der zweiten Gotterklasse 
.(§ 51) in ihren Handlungen scheinbar frei , aber tatsachlich 
gebunden, sowohl in der physischen wie in der sittlichen Welt : 
das Gesetz, das sie gegeben haben, enthalt in sich die unab-
weisbare Konsequenz,- daß auch sie selbst ihm untergeordnet 
sind; und damit ist ihre Bewegungsfreiheit und ihre Person-
lichkeit innerlich aufgehoben. Das naturmaBige Denken enip-
findet diesen Widerspruch nicht, da ihm alle logische Kon­
sequenz fernliegt und es vollst'andig befriedigt ist, wenn ihm 
ftlr die Erscheinungen eine unmittelbare Erkl'arung geboten 
wird; erst bei weit fortgeschrittener Entwicklung des Denkens 
kommt er in seiner vollen Scharfe zum BewuBtsein. Aber 
doch liegt er so sehr im inneren Wesen der Dinge, daß er 
schon sehr frlih einen sprachlichen Ausdruck gefunden hat: 
die Einzelvorgange des aufieren Lebens fuhrt man immer auf 
einen individuellen Gott zuriick, wenn man nicht erkennen 
kann, welcher der Urheber ist, redet man unbestimmt von 
einem (beliebigen) Gott oder Geist (Damon — daneben t r i t t 
dann der Zufall auf, der aber erst in weit spaterer Zeit zu 
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der großen, unpersonlich gewordenen Macht alles Geschehens 
wird); die Gesetzmaßigkeit. der Naturvorgange und vor allem 
die Gebote des Sittengesetzes dagegen werden als Wille 
„Gottes" oder „des Gottes" schlechthin oder auch „der Gotter" 
bezeichnet. Uber dera individuellen Einzelwesen erhebt sich 
hier der allgemeine Begriff der gottliehen Macht schlechthin, 
in der aber nicht mehr die Wi l lk i i r eines Geistes, sondern die 
gesetzliche Ordnung der Welt zum Ausdruck gelangt. Fragt 
man, wer denn dieser „Gott" ist, so wird der Stammgott ge-
nannt werden — so z. B. bei den Israeliten Jahwe, der 
darum identisch wird mit „den Gottern" (ha-elohim), dem 
zu einer Einheit zusammengewachsenen Pantheon, in Athen 
Athena — oder der Gotterkonig, wie Re' (spater zeitweilig 
Amon) bei den Aegyptern, Zeus bei den Griechen, dessen ge-
setzmaßiger Wil le alle anderen Gotter bindet; oder man nennt 
eine Einzelgottheit, deren Funktion die Aufrechterhaltung 
einer bestimmten Ordnung ist, wie etwa die Erdgottin, welche 
die Satzungen des Eigentumsrechts tragt (Demeter , 
oder die zu einer Gottheit gewordene Abstraktion des Rechts 
(Ma'at der Aegypter, Themis oder Dike der Griechen), oder 
bei Kulturerrungenschaften den Gott, der diese geschaffen hat 
und uber ihnen waltet, etwa die Schrift und die in ihr ab-
gefafiten Rechtsordnungen gegeben hat, wie Thouth bei den 
Aegyptern, Nebo in Babylonien, und ahnlich in der griecbi-
schen Religion des 7. und 6. Jahrhunderts Apollo. Zugleich 
wird durch diesen Prozeß in der Gotter welt Ordnung ge-
schaften; Uber den Einzelwesen erhebt sich ein einheitlich-
monarchischer Wille von ewig gleichmiiBiger Dauer, sei es, 
daß der Stammgott alle anderen sich unterordnet und zum 
Weltbeherrscher (Himmelsgott) erwiichst wie Jahwe, sei es, 
daß einer der vielen Gotter des Pantheons zum Gotterkonig 
wird wie Zeus, Juppiter, Wotan, sei es, dafi eine neuge-
schatfene Gestalt, die Verkorperung des neuen universellen 
Gottesbegriffs, an die Spitze der alten Gotter t r i t t , wie Brah­
man (Atman) bei den Indern, Mazda bei Zoroaster. Scheinbar 
wird so die Identitat der personlichen Willensmachte mit den 
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Schopfern der gesetzmaßigen Ordnung der physischen und sitt-
lichen Welt aufrecht erhalten; aber innerlich sind beide von 
einander total verschieden, die Weltenherrscher Re' oder Zeus 
haben tatsachlich mit den gleichnamigen Gottern des Mythus, 
Thouth, der Schreiber der Gotter und Gemahl der Rechts-
gottin Ma'at mit dem Ibisgott von Hermopolis, Jahwe der 
Gott der Gerechtigkeit mit dem wilden Feuerdamon vom Sinai 
garnichts mehr gemein. 

76. Aber bei forfcschreitender Kultur kommt der Moment, 
wo diese Ausgleichsversuche nicht mehr gentigen, wo der 
bisher latente Gegensatz in voller Scharfe ins Bewußtsein 
t r i t t . Der Widerspruch zwischen den nach Wil lkur schalten-
den Machten des Mythus und der Erkenntnis der Gesetz-
maßigkeit der Welt wird offenkundig. Es ist unmoglich, daß die Gotter all die bizarren Wundertaten vollbracht haben, 
welche der Mythus von ihnen berichtet: es widerspricht nicht 
nur der Erfahrung, sondern vor allem der jetzt im Bewußt­
sein erwachenden Idee von dem wahren Verlauf des Welt-
prozesses, von der Notwendigkeit eines gleichmafiigen Zu-
sammenhangs aller Einzelerscheinungen. Noch starker sind 
die .sittlichen Anstoße: man ertragt es nicht mehr, daß die 
Gotter, die das Sittengesetz erlassen haben und das Recht 
schirmen, selbst in ihren Handlungen sich unbekummert dar-
uber hinwegsetzen, daß sie durch Gewalt und Freveltaten zur 
Macht gekommen sein und in ihrem Schalten jedem Natur-
trieb und jeder Laune folgen sollen. Da beginnt man dann 
die Oberlieferung umzudeuten, zu korrigieren, zu verwerfen; 
die menschliche Vernunft wird die mafigebende Autoritat, und 
das Zeitalter des Rationalismus beginnt. Es entsteht das 
e t h i s c h e P o s t u l a t , die Forderung, daß die Gotter sittliche 
Machte sind, daß sie die Welt nach den Grundsatzen der 
sittlichen Ordnung geschaffen haben und regieren, daß zwi­
schen dem Tun des Menschen und seinen Schicksalen ein ge-
rechter Ausgleich bestehen soil. Die Zwangsgewalt der Moral 
und des Rechts, welche den Menschen beherrscht, unterwirft 
sich auch die Gotter und versucht sie in sittliche Wesen urn-
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zuwandeln (§ 74). Fur diese Anschauung ist der Wille der 
Gotter nicht nur dem Gesetz unterworfen, sondern er ist selbst 
das Gesetz. 

77. Indessen zu einem definitiven, zugleich die Forde-
rungen des menschlichen Denkens und die Bediirfnisse seines 
Erapfindens auf die Dauer befriedigenden Ergebnis kann keiner 
dieser Losungsversuche fuhren. In der Außenwelt herrscht 
neben der Gesetzmaßigkeit der allgemeinen Vorgange der Zu-
fall der Einzelerscheinungen, der jedes einzelne Ereignis be-
stimmt und sich jeder Berechnung entzieht; dieses erscheint 
daher immer wieder als die Wirkung einer individuellen 
Willensmacht, die ihren momentanen Eingebungen und Launen 
folgt und nicht dem Gesetz. In der sittlichen Welt stehen 
die tatsachlichen Schicksale der Menschen und die Gewalten, 
welche fur Gestaltung ihres Lebens ausschlaggebend sind, in 
schroffem Gegensatz zu den Forderungen des ethischen Postu-
lats. Und doch ist das Geftihl untiberwindlich, daß die sitt­
lichen Gebote der sozialen Gemeinschaft etwas Absolutes sind, 
das den Anspruch auf Weltbeherrschung mit viel großerer 
Berechtigung erheben kann, als die Naturordnungen, welche 
die Welt tatsachlich beherrschen. Neben die Wel t , wie sie 

ist, tritt damit die Welt, wie sie sein sollte. Der Glaube, daß 
beide sich decken, daß die von den Gottern geschaffene Welt 
dem Ideal entspricht und den Ausgleich wirklich enthalt, den 
dieses erfordert, kann immer nur vortibergehend zur Herr-
schaft gelangen und einzelnen Personlichkeiten, wie Solon und 
seinen Genossen, zum festen Glaubenssatz werden. Vielfach 
sucht man sich, unter Einwirkung des durch die Steigerung 
der Individualist ausgebildeten Unsterblichkeitsglaubens (§ 59), 
durch die Annahme einer zukiinftigen, besseren Welt zu helfen, 
in der das Ideal zur Alleinherrschaft gelangt — da hat die 
Phantasie freien Spielraum. Alsdann ist die reale Welt des 
irdischen Lebens nur eine Durchgangsstufe, eine Vorbereitung 
fur das Jenseits. Alle außeren Schicksale kommen nicht in 
Betracht gegenuber dem sittlichen Verhalten, das fur das 
wahre und ewige Dasein des Menschen allein maflgebend 
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ist — die indischen Religionen haben diesen Gedanken am 
konsequentesten durchgefuhrt und das Sittengesetz zum allei-
nigen Regenten auch der physischen Welt erhoben, auf dem 
ausschliefilich die Verkettung von Ursache und Wirkung be-
ruht. Oder das aufiere Dasein, das Weltregiment der Gottheit 
wird fur ein Ratsel erklart, in das wir uns fugen mttssen, 
dessen Verstandnis aber die Gottheit dem Menschen ver-
schlossen hat: das religiose BewuBtsein muß sich begniigen 
mit der Anerkennung ihrer Allmacht, die uber jede Verant-
working erhaben ist (so im Buch Hiob). Am tiefsten ist das 
Problem von Plato und den spateren ethischen Philosophen 
der Griechen erfaßt, weiche den Ausgleich allein in das Innere 
der Menschenbrust verlegen, in die freiwillige Unterordnung 
unter das Sittengesetz, dem gegeniiber alle außeren Schicksale 
vollig irrelevant sind. Das Christentuni hat ver-
sucht, diese Anschauung mit dem Glauben an einen Ausgleich 
im Jenseits zu verbinden und so die Forderung des ethischen 
Postulats, der Gerechtigkeit der Gottheit, zu befriedigen. 
Solche Anschauungen vermogen wohl einmal eine Zeit machtig 
zu ergreifen und die in ihr dominierenden Vorstellungen zu 
beherrschen; und zu alien Zeiten konnen sie einzelnen Per-
sonlichkeiten voile Befriedigimg oder wenigstens eine ideale 
Richtschnur fur ihr Verhalten gewahren. Aber aufgehoben 
ist damit der Gegensatz nicht, und das Problem kehrt immer 
von neuem wieder. Denn kein Mensch kann aus der Welt 
heraus, so lange er lebt; und damit ist er auch gezwungen, 
zu den Bedingungen praktisch Stellung zu nehmen, weiche 
diese Welt und dieses Leben beherrschen, obwohl sie nicht 
dem Ideal entsprechen. So stark auch die Weltflucht in ein-
zelnen Zeiten um sich greifen mag, die Masse der Menschen 
ist nun einmal darauf angewiesen, innerlich und "außerlich in 
diesem Leben sich zu betatigen; von ihrem Verhalten, ihrem 
Zusammenwirken und Kampfen ist aber wieder die Gestaltung 
der Verhaltnisse abh'angig, in denen die allgemeinen Faktoren 
des Lebens wirken. Dazu kommt, daß in dieser praktischen 
Tatigkeit neben der Anerkennung der allgemeinen Gesetzmaßig-
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keit und der Gottheit, die sie geschaffen hat, immer wieder die 
individuelle Einzelgestaltung sich als entscheidendes Moment 
geltend macht und als etwas Personliches gefafit w ird , auf 
das man Einflufi uben kann. Die ursprunglichen Denktriebe, 
aus denen der Gottesbegriff und die Religion erwachsen ist, 
brechen immer von neuem hervor; so universell man sich die 
Gottheit vorstellen mag, sie ist und bleibt doch daneben ein 
personliches Einzelwesen mit freiem W i l l e n , das zu jedem 
Vorgang und zu jedem Verbande wie zu jedem Einzelnen in 
besonderen, personlichen Beziehungen stent, und auf das man 
durch Opfergaben und Gebete Einfluß zu uben, mit dem man 
durch religiose Handlungen in unmittelbare engste Verbindung 
(Kommunion) zu treten versucht, wie man die von ihm ver-
hangten Schickungen als Ausfltisse seines personlichen Willens 
hinnimmt. Immer wird es nur einzelne Menschen geben, 
welche entweder die Anschauungen eines religiosen Systems 
mit alien Konsequenzen sich zu eigen machen oder aber die 
Religion und die Gottesidee vollig verwerfen und aufzuheben 
versuchen; die Masse wird immer, im Grunde in nichts ver-
schieden von dem primitiven Menschen — nur daß die aufiere 
Form der Religion unter der Einwirkung der Kulturentwick-
lung eine total andere geworden ist —, zwischen den beiden 
Vorstellungen hin und her schwanken und je nach der Stim-
mung des Moments und der Wichtigkeit, die sie einem Vor­
gang beilegt, die eine oder die andere in den Vordergrund 
stellen; den Widerspruch, wenn sie ihn empfindet, laßt sie un-
gelost, weil ein logisches Durchdenken des Problems durchaus 
nicht ihre Aufgabe ist und selbst wenn sie es vermochte, fur 
sie kein Interesse und keinen W e r t haben wurde. 

Religion und Individuality. Theologie. Priester und 
Religionsstifter 

78. W i e schon angedeutet, ist der Kampf urn den rel i ­
giosen und kulturellen Fortschritt zugleich ein Kampf der I n ­
dividualitat gegen die Macht der Tradition (§ 73); denn aller 

Meyer, Geschichte des Altertums. I 1 . 10 
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Forfcschritt geht von einzelnen Personlichkeiten aus. In der 
Religion gewinnen diese urn so starkere Bedeutung, da die 
Religion sich nicht nur an die Verbande in ihrer Gesamtheit, 
sondern innerhalb derselben auch an jeden Einzelnen wendet, 
diesem Pflichten auferlegt und Mittel zur Forderung seines 
Gedeihens und seiner persdnlichen Ziele zur Verfugung stellt. 
Allerdings sucht die Religion sein Denken und Handeln einer 
gleichmaßig fur alle geltenden Regelung zu unterwerfen; als 
die Tragerin der Tradition verkorpert sie zugleich die auf die 
Homogenitat der Gruppe hinarbeitenden, die individuellen 
Unterschiede ausgleichenden Tendenzen. Aber so umfassende 
Forderungen sie gleichmaBig an alle stellt, so weiten Spiel-
raum laßt sie daneben der Betatigung der individuellen reli-
giosen Triebe; und damit fordert sie zugleich auf zum Nach-
denken liber die religiosen Problerae. Da diese mit alien 
Seiten des menschlichen Lebens und Denkens verkntipft sind, 
ist der Anlafi dazu um so mannigfaltiger. So tritt neben die 
Religion des Volks und des Staats, der Verbande, Geschlechter, 
Familien eine individuelle Religion des Einzelnen, die außer-
lich in Kulthandlungen — Opfergaben, Gebeten, Grttndung 
privater Kapellen und Kulte, Verbindung tnit einem person-
lichen Schutzgott —, innerlich in dem subjektiven Verhalten 
zu den Geboten der Gottheit und der Ausbildung des eigenen 
religiosen Denkens ihren Ausdruck findet. 

79. Die berufenen Trager der religiosen Spekulation sind 
ihre offiziellen Vertreter auf Erden, die von der Religion leben, 
die Priester, Seher u. s. w. In diesen Kreisen kann sich denn 
auch eine lebhafte derartige Tatigkeit entwickeln, die, wenn 
die Kultur so weit fortgeschritten ist, in einer religiosen Lite-
ratur ihren Niederschlag findet. Nicht nur das Ritual, die 
im Kultus verwendeten Formeln und Hymnen, die Mythen 
u. s. w. werden aufgezeichnet, sondern die Uberlieferung zu­
gleich geordnet und systematisiert: neben die unmittelhar 
wirkende Religion tritt die Theologie, welche die Lehre zu 
erklaren, ihre Widerspruche auszugleichen und zu einem ein-
heitlichen System zusammenzufassen sucht. Daneben geht, 
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vielfach mit ihr sick kreuzend und mischend, eine gleichartige 
Tatigkeit auf dem Gebiet des Zauberwesens, der erlaubten 
und von der Religion anerkannten wie der verponten und 
vielleicht offiziell verfolgten Magie einher. Andere Gebiete, 
die von den religiosen Ideen beherrscht werden, konnen 
hinzukommen, so vor allem die Aufzeichnung der Gebote der 
Moral und der Sitte, und der Grundsatze des von den Gottern 
geforderten Rechts. In diese theologische Entwicklung 
konnen neue Ideen Eingang finden — schon der Versuch 
systematischer 

macht eine Abweichung von den alten 
naturvvuchsigen und widerspruchsvollen Vorstellungen not-
wendig —; die in der Kulturentwicklung zur Herrschaft ge-
langten Anschauungen erheischen Berticksichtigung und ge-
stalten die alte Uberlieferung stillschweigend um (§ 74), und nicht 
selten fuhrt die Spekulation noch uber sie hinaus; die Priester-
schaft steht in Ftthlung mit den in der Masse vorwiegen'den 
Tendenzen und gibt ihnen nicht selten eine bestimmte Formu-
lierung und theoretische Begrilndung. So konnen die Ideen 
einer gelauterten Gottesanschauung, des richtigen Rechts und 
der wahren Moral in ihren Lehren und Schriften zum Aus-
druck gelangen. In dieser Weise haben die Priester von 
Heliopolis in Aegypten, die Brahmanen Indiens, die Lewiten 
in Israel und Juda, auch die Priester und Propheten von 
Delphi u. a., und nicht minder die Magier von Iran und die 
Theologen des Christentums-, des Islams, des Buddhismus die 
Religion we'iter gebildet und die in der Entwicklung hervor-
brechenden Ideen in geschlossenen Systemen durchgefuhrt und 
zu allgemeiner Anerkennung gebracht. Welche Tendenzen 
dabei die dominierenden und geschichtlich bedeutsamsten sind, 
ob die theologische Systematik oder die Ausbildung einer 
hoheren Gottesidee oder die ethischen und rechtlichen Gebote, 
hangt von der Individualist des Einzelfalles ab. 

80. Aber die Priesterschaft (und die gleichartigen rel i­
giosen Organisationen, wie Monchsorden u. a.) ist, als offizielle 
Vertretung der herrschenden Religion, an diese und die in 
ihr verkorperte Tradition gebunden; sie kann diese wohl vor-
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sichtig umbilden, aber nicht in offenen Gegensatz zu ihr 
treten; sie ist gezwungen, oder vielmehr es ist die selbstver-
st'andliche Voraussetzung ihres Denkens, die tTberlieferung als 
wahr und unverbruchlich festzuhalten, und nur im einzelnen 
richtig zu deuten oder notigenfalls zu erganzen und in ihre 
Konsequenzen zu verfolgen. Es konimt hinzu, daß sie ein 
geschlossener Stand ist, mit sehr ausgepragten materiellen 
Iiiteressen, und daß es ihr eben in dieser Entwicklung und 
durch sie gelingt, sich nach aufien vollig von alien an-
deren abzusondern (§ 64) — sei es durch Durchfuhrung der Erb-
lichkeit, sei es durch besondere Zeremonien wie die Priester-
weihe und Institutionen wie das Coelibat, die jedes aufgenom-
mene Mitglied durch eine unuberbrttckbare Kluft von der 
Ubrigen Menschheit und ihren Interessen trennen — und als 
alleinigen Trager der religiosen Offenbarung und des Verkehrs 
zwischen Gottern und Menschen hinzustellen. Die einzelne 
Personlichkeit t r i t t daher vollst'andig hinter dem Stande zu-
riick: nur als sein momentaner Vertreter hat sie Bedeutung, 
etwa wie in der Geschlechtsorganisation der jetzt lebende 
Hausvater nur der vorlibergehende Vertreter der Verkettung 
der Generationen ist. Auch wenn er selbst eine Lehre zuerst 
aufstellt oder niederschreibt, ja selbst, wenn eine weit fort-
geschrittene literarische Entwicklung schliefilich dazu fUhrt. 
daß der Verfasser eines theologischen Werks mit eigenem 
Namen auftritt, kommt auf ihn und seine individuellen A n -
schauungen an sich nichts an, sondern darauf, daß diese 
von der Gesamtheit der offiziellen Vertreter der Religion und 
Theologie als Formulierung der richtigen Lehre anerkannt 
werden. Allerdings kann fur diese die Autoritat eines grofien 
Namens und dieEnergie einerEinzelpersonlichkeit von hochstem 
Werte sein, und so vermag diese dann doch auf die Entwick­
lung und Ausbildung der Lehre den grofiten Einfluß zu uben 
und ihre individuellen Ansichten zum Gemeingut zu erheben. 
Im entgegengesetzten Falle kommt es zum Konflikt: dann 
wird der Neuerer mit allen Mitteln bek'ampft, seine Lehre 
unterdruckt und ausgetilgt. Das Entscheidende bleibt hier 
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immer die Gesamtheit, die schon vorhandene oder durch die 
Wirksamkeit einer machtigen Pers6nlichkeit geschaffene tlber-
zeugung des Standes, der sich als den berufenen Vertreter 
der Religion betrachtet; nur wenn sie von dieser tlber-
zeugung getragen ist, kann eine bedeutende Personlichkeit 
innerhalb der bestehenden religiosen Organisation und an ihrer 
Spitze einen entscheidenden und dann oft sehr lange nach-
wirkenden Einflufi austiben. 

81. Aber alle grofien und umwalzenden religitfsen Be-
wegungen sind nicht aus den Kreisen der Priesterschaft als 
solcher hervorgegangen — oder wenn ihr Trager einmal ein 
Priester gewesen ist, wie z. B. Jeremia1), so ist das ein Zufall, 
der wohl fur seine personlichen Schicksale und Anschauungen, 
aber nicht fur die Bewegung als solche in Betracht kommt. 
Sie gehen vielmehr von einzelnen Personlichkeiten aus, die 
von dem religiosen Gedanken erfafit sind; und zwar gehen 
diese weit h'aufiger aus den niederen Standen hervor als aus 
den hoheren oder aus der Priesterschaft. Die Religion ist 
eben nicht der Alleinbesitz einer Korperschaft, so sehr diese 
versucht, sie zu monopolisieren; sondern ein jeder ist berufen, 
zu ihr Stelluhg zu nehmen, und immer von neuem bietet das 
Leben Anlafi zum Nachdenken uber die religiosen Probleme. 
Auch dieGottheit selbst fugt sich den priesterlichen Vorschriften 
keineswegs unbedingt; wenn die Ordnung durchgedrungen ist, 
da6 aller geregelter Verkehr mit ihr (namentlich die Opfer) 
der Vermittlung der Priester bedarf, so kann sie doch, in 
Traumen und Visionen, aufsuchen wen sie w i l l , und seine Ge-

') Fiir Ezechiel dagegen, den Priester im Prophetenmantel, ist das 
Priestertum wesentlich; er ist gar kein Prophet, obwohl er sich als solcher 
geriert, sondern ein achriftstellernder Priester, der das theologische System 
des Judentums begrundet hat. Insofern ist es doch sehr bezeichnend, daß Ezechiel die Priesterbenennung titular fuhrt, wahrend Jeremia sich im 
Eingang der Schrift als „einer von den Priestern in 'Anatdt im Lande 
von Benjamin" bezeichnet; bei jenem gehort das Priestertum zum Wesen 
der Person, bei diesem ist es lediglich eine außerliche Bezeichnung seiner 
zufalligen Stellung, die nicht mehr Bedeutung hat, als wenn Amos ein 
Hirt and Maulbeerziichter war. 
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danken in ihre Bahnen lenken, ihn zum Verkttnder ihrer Offen-
barung berufen. Denn die eigenen Gedanken setzen sich urn 
in Eingebungen der Gottheit; nicht der Mensch selbst erzeugt 
sie durch seinen Wi l len , sondern sie entstehen spontan und 
bemachtigen sich seiner Seele mit zwingender Gewalt: er wird 
zum willenlosen Organ der Gottheit. Zu alien Zeiten treten 
solche inspirierte Personlichkeiten auf. Oft sind es nur Trau-
mer und Visionare, gar nicht selten auch Geistesgestorte, manch-
mal auch schlaue Betrliger, die durch den Schein der Gottlichkeit 
und des Wunders, der sie umgibt, grofien Anhang finden und zu 
dauernder Macht gelangen, z. B. neue Staaten oder Dynastien 
begriinden mogen. Aber daneben stehen die Personlichkeiten, 
die ganz von dem Ernst und der Wucht der religiosen Ge­
danken beherrscht sind, so daß sie sich in ihnen verkorpern 
und all ihr Tun und Reden beherrschen, die Bahnbrecher einer 
neuen religiosen Idee und damit einer inneren Umwandlung 
der traditionellen Kultur und ihrer Anschauungen. 

82. In alien diesen Bewegungen ist es die Einzelperson-
lichkeit, welche sich hier auch auf religiosem Gebiet als das 
wichtigste Moment der Entwicklung erweist. Was sie tragt und 
ihr die Kraft der Wirksamkeit verleiht, ist die eigene Uber-
zeugung, der innere Zwang des Gewissens. Fur solche Gestalten 
ist eine Unterordnung unter eine außere Autoritat undenkbar; 
was sie verkunden, tragt den Stempel der eigenen Personlich-
keit, ihr Name, ihre Individualitat gehort notwendig zu ihrer 
Lehre und ist mit deren Verkttndung untrennbar verbunden, 
da ihre Wahrheit eben nur auf der eigenen inneren Erfahrung 
beruht — mag sie auch durch aufiere Vorgange, durch ein 
scheinbares Eingreifen der Gottheit zu ihren Gunsten, nach-
traglich bestatigt werden. Mogen sie noch so sehr an die 
Tradition sich anlehnen, mogen sie nur ihren wahren, durch 
Verfalschung und Unverstand verdunkelten Sinn wieder her-
zustellen behaupten, mogen sie sogar versuchen, dem Priester-
tum als dem offiziellen Vertreter der Religion die schuldige 
Ehrfurcht zu bewahren, tatsachlich stehen sie in scharfster 
Opposition gegen Tradition und Priesterschaft und die A n -
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schauungen und Brauche, welche die offizielle Religion und 
die traditionelle Weltanschauung und Lebensftthrung beherr-
schen; statt ihrer verktlnden sie die richtige Religion und 
die echte, in Wahrheit von den Gflttern stammende Tradition. 
Eben darum ist ihr Auftreten immer revolutionar und wirkt 
in seinen Eonsequenzen umgestaltend und oft jah umsttirzend 
weit uber das spezifisch religiose Gebiet auf alle Gebiete des 
menschlichen Lebens, auch wenn sie selbst einen solchen Um-
sturz nicht befdrdern, sondern schroff abweisen. In ihnen 
offenbart die Individualitat zum ersten Male ihre voile ge-
schichtliche Kraft und erficht ihren ersten entscheidenden 
Sieg: die Gestalten Zoroasters und der israelitischen Propheten 
sind die ersten, welche nicht durch ihre Verbindung mit 
außeren Ereignissen und der ephemeren Gestalt eines Staats, 
sondern durch die auf Jahrhunderte und Jahrtausende nach-
wirkende Macht ihrer Ideen und ihrer personlichen ttber-
zeugung in der Geschichte fortleben. Neben ihnen ist in 
Griechenland Hesiod von Askra, und als ein Vorlaufer, der nicht 
zum Ziele gelangt ist, der aegyptische Reformator Echenaton 
zu nennen. In Zeiten der Garung, wo das Alte morsch ge-
worden ist und neue Gedanken hervorbrechen wollen, sei 
es, daß die geistige Eultur, sei es, daß soziale oder politische 
Momentc den Anstofi geben, sei es, daß alle diese Faktoren 
zusammenwirken, treten sie am zahlreichsten aufundwirken 
am nachhaltigsten. Niemals konnen sie ohne hartes Ringen 
mit den Gegnem sich durchsetzen; die Machte, die das Be-
stehende vertreten und unverandert erhalten wollen, treten 
ihnen entgegen, die Staatsgewalt so gut wie die Priesterschaft, 
und die Menge, von entgegengesetzten Interessen und Stim-
mungen bewegt, schwankt hin und her zwischen dem Alltag-
lichen und Hergebrachten und der neuen Idee, der sie sich 
zeitweilig mit Enthusiasmus hingeben kann. Oft kommt es 
zu blutigem Eampf und schonungsloser Verfolgung. Da mogen 
die Verktlnder der neuen Lehre den Gegnern erliegen; aber 
oft genug fuhrt gerade ihr Untergang zum Sieg ihrer Sache. 
Dann werden sie zu Stiftern einer neuen Religion oder Reforma-
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toren der bestehenden, die durch sie auch alsdann in ihrem 
innersten Wesen umgewandelt wird, wenn sie glauben, nur 
das Echte und Alte zu verktinden und wiederherzustellen. 

83. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, diese Gestalten 
im einzelnen einer schematischen Klassifikation einzuordnen; 
denn sie gehoren der Geschichte an, deren individuelle Mo-
mente Wesen und Wirksamkeit eines jeden andersartig ge-
staltet und mit spezifischem Inhalt erfilllt hat. Nur darauf 
muB hingewiesen werden, daß zwischen den beiden Haupt-
faktoren religioser Fortbildung, der traditionellen Entwicklung 
innerhalb einer geschlossenen Korperschaft (des Priesterstan-
des) und der individuellen und revolutionaren in einzelnen 
Persdnlichkeiten (Religionsstiftern), so scharf sie prinzipiell 
von einander geschieden sind, doch zahlreiche Ubergange vor-
kommen. Wie innerhalb der Priesterschaft oder der organi-
sierten Kirche Einzelpersonlichkeiten eine beherrschende Stel-
lung gewinnen und tief umgestaltend wirken konnen — es 
sei an Augustin und die großen Papste erinnert —, so konnen 
religiose Bewegungen, die ihrem Wesen nach individuell und 
umstlirzend sind, doch in der Form von Massenbewegungen 
auftreten, an deren Spitze eine neubegrllndete religiose Korper-
schaft steht, hinter der die Einzelpersonlichkeiten vollig zurtick-
treten. Das ist vor allem alsdann der Fall, wenn die neue 
Lehre nicht von der Individuality ihres Begrtinders getragen 
wird, sondern sich auf die Autoritat eines uralten Propheten 
beruft und in seinem Namen Anerkennung fordert, wie z. B. 
bei dem Aufkommen der orphischen Religion und der gleich-
zeitigen Einfuhrung des reformierten Gesetzes (Deuteronomion) 
in Juda. Aber auch die Monchsorden und ihre reformato-
rische Wirksamkeit gehoren hierher: der Unterschied zwi-
schen Hugo von Cluny, Bernhard von Clairvaux, Ignatius von 
Loyola u. a. (Franz von Assisi wird man dagegen eher den 
Religionsstiftern zurechnen mttssen) und den Reformatoren be-
steht eben darin, daß sie sich zur Durchfuhrung der neuen 
Ideen nicht an die Gesamtheit wenden, sondern die Grtlndung 
der neuen Bruderschaft, die sie der kirchlichen Autoritat zur 
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Verfügung stellen, für sie das Wesentliche ist. — Umgekehrt 
kann eine Einzelpersönlichkeit die Aufgaben übernehmen, die 
sonst von der Priesterschaft erfüllt werden. So der Bauer 
Hesiod von Askra, der das theologische System der griechi­
schen Religion aufstellt, wozu die nicht organisierte und aus­
schließlich an materielle Interessen gebundene Priesterschaft 
nicht im stände war, der sich aber mit seinen Zeitgenossen, 
einem Arnos und Jesaja, darin berührt, daß auch er inspiriert 
ist, daß ihm die Ergebnisse seines Denkens göttliche Offen­
barung und untrügliche Wahrheit sind und daß er mit seiner 
Überzeugung der verfälschten Überlieferung schroff entgegen­
tritt. Die Mannigfaltigkeit der historischen Erscheinungen ist 
eben unendlich und nicht in feste Regeln zu fassen. 

Loslösung der Religion vom Volkstum. Universelle 
Religionen. Entstehung und Entwicklung der Kirchen 

84. Der weitere Verlauf der Religionsgeschichte steigert 
die Bedeutung des individuellen Moments. Wenn die Reli­
gion ursprünglich wie mit dem staatlichen Verbände, so mit 
dem Volkstum aufs engste verwachsen und ein Ausdruck der 
in diesem herrschenden Anschauungen ist, so führt die Ent­
stehung von Kulturkreisen und von engeren Beziehungen zwi­
schen verschiedenen Völkern auch hier zu einem Austausch 
und zu einer Angleichung. Fremde Götter, Kultbräuche und 
religiöse Ideen finden Eingang. Der wachsende Verkehr führt 
mit den Händlern und Beisassen auch deren Götter in die 
Fremde. Eine Kultusstätte, die es versteht, sich und ihrer 
Gottheit, etwa durch ihre Heilkraft, ihre Orakel, ihre be­
sonderen Segnungen für dieses und jenes Leben großes An­
sehen zu verschaffen, wie der Apollo von Delphi, Demeter von 
Eleusis, Asklepios, oder so manche Kultstätten der Wüste, wie 
das Jahweheiligtum von Qades und die Ka'ba von Mekka, 
lockt fremde Verehrer an und kann weithin bei Stammver­
wandten und Fremden Anerkennung finden und zahlreiche 
Filialen gründen. Wenn fremde Völker politisch mächtiger 



154 Einleitung. I I . Die geistige Entwicklung 

sind, erscheinen auch ihre Götter als die stärkeren und ver­
drängen die heimischen. Eine überlegene und kulturell durch­
gebildete Religion kann die anderer Völker völlig aufsaugen 
und verdrängen (wenn sie dabei auch Bestandteile dieser in 
sich aufnehmen mag), wie es die griechische Religion mit 
denen Italiens und des westlichen Kleinasiens und überhaupt 
der ganzen vom Hellenismus ergriffenen Welt getan hat; ähn­
lich, wenn auch nicht so stark, hat die babylonische Religion 
mit ihren Göttern, Kultbräuchen und Mythen auf die Nachbar­
völker gewirkt. Umgekehrt übt, wenn die heimische Reli­
gion durch die Kulturentwicklung innerlich erschüttert ist und 
ihre Autorität ins Schwanken kommt, die Religion fremder 
Völker, gerade wenn sie tiefer steht und darum mit dem Nim­
bus des Geheimnisvollen umgeben scheint, eine starke An­
ziehungskraft aus: hier glaubt man eine wirkliche Offenbarung 
der Götter zu finden, die man der eigenen Tradition nicht 
mehr zuzuschreiben vermag. Auf diese Weise haben die frem­
den Kulte schon in der Zeit der orphischen Bewegung in 
Griechenland Eingang gefunden, hat der Zeus Ammon der 
Oase dem delphischen Gott den Rang abgelaufen, und haben 
dann die kleinasiatischen, aegyptischen, jüdischen, syrischen, 
persischen Götter und Mysterien die hellenistisch-römische 
Welt weithin erobert. 

85. Bei all diesen Vorgängen tritt, im Gegensatz zu dem 
Volk als Ganzen, der Einzelne in den Vordergrund: er wird 
vor die Wahl gestellt, an welchen Gott er sich wenden, welchem 
er dienen will. Neben die naturwüchsige Kultgemeinde der 
Stammgenossen, der er durch die Geburt (oder durch Auf­
nahme in den Stammverhand) ebenso angehört wie den poli­
tischen und geschlechtlichen Verbänden, die ursprünglich mit 
jener vollständig zusammenfallen, tritt eine durch freiwilligen 
Anschluß gebildete selbständige Kultgenossenschaft. Die innere 
Entwicklung und Vertiefung der Religion wirkt in derselben 
Richtung: sie stellt an jeden Einzelnen individuelle kultische 
und ethische Forderungen, und sie erhebt zugleich die alten, 
in ihrem Wirkungskreis eng begrenzten Stammgötter immer 
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mehr zu universalen Mächten, die auf alle Menschen und 
Völker gleichmäßig wirken, sei es nun, daß man in naiver 
Weise die eigenen Götter mit den fremden identifiziert, wie 
es die Griechen und Römer getan nahen, sei es, daß man wie 
die israelitischen Propheten die fremden Götter für machtlos 
und wesenlos und die eigene Gottheit für die alleinige, die 
ganze W e l t regierende erklärt. Bei dieser Entwicklung kann 
die Beziehung zu dem eigenen, mit der Gottheit unlösbar ver­
knüpften Volkstum nach wie vor im Mittelpunkt stehen, wie 
bei den israelitischen Propheten; sie kann aber auch ganz in 
den Hintergrund treten und das Verhältnis der Gottheit nicht 
zum Volksganzen, zum Staat, sondern zum Einzelnen, sein 
ethisches Verhalten und die individuelle Gottesidee als das ent­
scheidende Moment erscheinen. Da greift die Religion prin­
zipiell über die Grenzen des Volkstums hinaus; sie sucht nicht 
den Volksgenossen, sondern den Menschen zu gewinnen, und 
nimmt jeden als Anhänger, der sich zu ihr bekehrt, ohne sich 
um die Unterschiede und Gegensätze der Nationalität zu küm­
mern. Diese Tendenz dominiert in der Entwicklung der indo­
germanischen Religionen. Sie tritt in der orphischen Religion 
und dem Mysterienkult der Griechen hervor, und sie beherrscht 
die beiden zugleich individualistischen und universellen Reli­
gionssysteme, welche die arischen Völker geschaffen haben, 
die Lehre Zoroasters und die Lehre des Buddha. Nur an 
den äußeren Verhältnissen liegt es, daß beide dennoch ein 
nationales Gepräge erhalten haben und daß die Lehre Zoro­
asters geradezu zur Nationalreligion Irans geworden ist; wo 
immer die Möglichkeit gegeben war, hat sie trotzdem, so gut 
wie der Buddhismus und später Christentum und Islam, eine 
energische Propaganda über die Grenzen des Volkstums hinaus 
getrieben. In diesen Bildungen tritt die Universalität der reli­
giösen Tendenzen, ihr Streben, die Ordnung der physischen 
wie der sittlichen W e l t zu einer Einheit zusammenzufassen, 
der Anspruch, die Weltreligion zu sein, dominierend hervor. 
Diese Universalität, aber ist identisch mit dem Individualismus 
der Lehre, dem Appell nicht an ein Volksganzes, sondern an 
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jeden Einzelnen und seinen Glauben, und dieser ermöglicht und 
fordert die Propaganda. 

86. Eine gleichartige, wenn auch nicht so intensive und 
universelle Umwandlung wird bei anderer: Religionen, welche 
die nationale Basis festgehalten haben, durch die politische 
Entwicklung herbeigeführt. Ursprünglich existiert die Reli­
gion und die Gottheit nur in und mit dem politischen Ver­
bände, der durch sie und in dem sie lebt; geht er zu Grunde, 
so stirbt auch sie. Zahllose Götter und Kulte, die zeitweilig 
große Macht besaßen, haben so ihren Untergang gefunden. 
Aber wenn die Kultur eines Volks eine höhere Stufe erreicht 
hat, kann seine Religion den Untergang des Staats über­
dauern. Wie die Menschen selbst weiter leben in der alten 
Gemeinschaft, an den alten Wohnstätten, mit ihrer eigenen 
Sprache und eigenen Sitten, wenn auch fortan ohne politische 
Selbständigkeit, so bestehen auch die Götter und ihre Tempel 
und Kultbilder weiter; und sie haben eine Schar von Ver­
ehrern um sich gesammelt, die an ihnen festhalten, weil ihnen 
nicht mehr die staatliche Sonderexistenz, sondern ihr persön­
liches Gedeihen, wenn auch unter fremder Herrschaft, das 
Wesentliche geworden ist. Am stärksten t r i t t das hervor, 
wenn in der Religion bereits die universellen und ethischen 
Momente in den Vordergrund getreten sind und sie begonnen 
hat, sich dadurch innerlich von der politischen Gestaltung des 
Volkstums loszulösen und zu einer selbständigen Macht zu 
werden: da kann, wie das Beispiel des Judentums zeigt, die 
politische Katastrophe die religiöse Entwicklung sogar mächtig 
fördern. In dieses Stadium sind die Völker Vorderasiens ein­
getreten, als seit der Assyrerzeit ihre staatliche Existenz ge­
brochen wurde und sie mit der Aufrichtung des Perserreichs 
definitiv der Fremdherrschaft einer Universalmonarchie unter­
stellt wurden. Seitdem sind sie zu politischer Selbständigkeit 
nie wieder gelangt; auch ihre Sprachen sind meist abgestorben; 
ihr Volkstum zieht sich fortan ganz auf die Religion und 
die von dieser konservierten Sitten zurück, es setzt sich um 
in eine religiöse Gemeinde. Da beginnt, so sehr sie sich eben 
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durch diesen Prozeß innerlich angleichen, die lebhafte Propa­
ganda und Konkurrenz aller dieser Sonderreligionen; in sie 
alle dringt etwas von dem Streben nach Universalität der 
echten Weltreligionen, wenn sie auch meist die beschränkte 
nationale Grundlage nicht ganz abzustreifen vermögen. Am 
wenigsten von allen hat das das Judentum vermocht; die 
populäre Anschauung verkennt sein Wesen vollständig, wenn 
sie es mit den echten Weltreligionen, dem Zoroastrismus, 
Buddhismus, Christentum, Islam, auf eine Linie stellt. Was 
es mit diesen teilt, ist, abgesehen von den Momenten, welche 
allen Religionen dieser Zeit gemeinsam sind, die durchgeführte, 
hier aber auf der altnationalen Basis erwachsene Organisation, 
die sie über die Tempelgemeinde hinaus zu einer Kirche 
erhebt. 

Tradition und Individualität in der Weiterentwicklung der 
Religionen 

87. Aber so stark in dieser Entwicklung das individuelle 
Moment hervortritt, sowohl auf seiten der Träger und Ver­
breiter der Lehre, wie auf seiten der Bekenner, neben und 
über ihnen erheben sich wieder in gewaltiger Macht die Ten­
denzen der Homogenität und Stabilität. Eben die Bildung 
der Kirche und ihrer Organisation wird dafür der mächtigste 
Faktor; denn was sie erstrebt und mit allen Mitteln aufrecht 
erhält, ist die Uniformität aller von ihr Umschlossenen in 
Lehre und Leben. Wie immer schlägt die Idee, wenn sie 
sich verwirklicht, in ihr Gegenteil um (§ 103): die religiöse Be­
wegung, die die freie Hijigabe des Einzelnen fordert und an 
sein Gewissen appelliert, führt zu einem neuen, durch die 
Zufälle der Geburt und der Gewöhnung gebildeten sozialen 
Verbände, der durch den furchtbarsten inneren und äußeren 
Gewissenszwang zusammengehalten wird. An Stelle der freien 
Bewegung, der spontanen religiösen Empfindung t r i t t die 
Tradition, die aufs neue systematisiert wird und alles Han­
deln und Denken einer festen Regel unterwirft. Wenn die 
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neue Religion ausgegangen ist von einzelnen gewaltigen Per­
sönlichkeiten, und oft in hartem Kampf mit der Priesterschaft, 
oder wenigstens, wie bei der Begründung des Judentums und 
bei jeder neuen Entwicklung innerhalb der christlichen Kirchen, 
nur gegen das heftigste Widerstreben dieser offiziellen Vertreter 
der Religion sich durchgesetzt hat, so fällt diesen doch der ganze 
materielle Gewinn der Bewegung zu, und bald sitzen sie wieder 
fester als je im Sattel. Wenn sie aber nicht mehr ausreichen, 
wenn in Konkurrenz mit ihnen aus spontanen Antrieben von 
unten herauf eine neue Gruppe von Trägern der religiösen Idee 
erwächst, wie die Schriftgelehrten (Rabbiner) des Judentums, 
die Mönche des Buddhismus und Christentums, die Prediger 
der Reformkirchen, so wachsen diese alsbald aufs neue zu 
einem geschlossenen Stande zusammen, der die spontane re­
ligiöse Bewegung ebenso zu regeln und die Religion für sich 
zu monopolisieren sucht, wie vorher die Priesterschaft. 

88. Dasselbe ständige Eindringen der traditionellen Ten­
denzen zeigt sich auf dem Gebiet der kirchlichen Lehre. Die 
ältesten religiösen Vorstellungen tauchen wieder auf, mögen 
sie von den Begründern der Lehre auch noch so energisch 
bekämpft sein und zeitweilig für völlig überwunden gegolten 
haben; denn sie erwachsen aus einem natürlichen Bedürfnis 
der Menschen und aus einer Denkweise, die, wenngleich zu­
rückgedrängt, doch immer wieder als ursprüngliche, nicht 
durch Reflexion geregelte, gewissermaßen instinktive Auf­
fassung der äußeren und inneren Vorgänge hervorbricht und 
daher das Empfindungsleben und die Gestalten der Phantasie 
beherrscht. Gerade diese unmittelbaren Empfindungen aber 
sind für die Religion und die religiöse Strömung von maß­
gebender Bedeutung. So kommt es, daß das Widersinnige 
und Absurde, das logisch Unmögliche in weitem Umfang als 
dennoch wahr und als das eigentliche Charakteristikum einer 
religiösen Lehre gilt . Das ist nur der mythische Ausdruck für 
die Tatsache, daß das Zusammenwirken und die Kreuzung 
der Kausalreihen, welche die Welt der Erscheinungen be­
herrscht und die zufällige Gestalt des realen Einzelvorgangs 
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bestimmt, sich der Erkenntnis entzieht, daß im Leben un­
unterbrochen Faktoren entscheidend wirken, die keine Be­
rechnung zu ermitteln und kein Wille zu beherrschen ver­
mag. Der Verstand verzweifelt, das Welträtsel zu lösen, und 
flüchtet sich ins Übersinnliche, das die Bedürfnisse des Ge­
mütslebens und der Phantasie befriedigt; der Satz credo quia 
absurdum trifft in der Tat das innerste Wesen der religiösen 
Lehre. Dazu kommt dann die Macht der Gewohnheit, der 
altererbten Vorstellungen, von denen der Mensch sich nicht 
loslösen kann. So werden Zauberwesen, Fetischismus, wüster 
Wunderglaube immer aufs neue zu entscheidenden Bestand­
teilen der religösen Vorstellung: eine Religion kann geradezu 
in das Gegenteil dessen umschlagen, was sie ursprünglich ge­
wesen ist und was ihr Stifter gelehrt hat. So ist das Juden­
tum eine der geistlosesten Gestalten des Formelwesens und 
der Werkheiligkeit, welche alle innere Freiheit völlig erstickt, 
im schroffsten Gegensatz zu der Lehre der Propheten, aus 
der es erwachsen ist. Das geschichtliche Christentum ist ein 
ausgebildeter Polytheismus geworden, mit Götterbildern, Zauber­
formeln, wüstem Wunderglauben, reichem Ritual und einer 
voll durchgebildeten Priesterherrschaft. Ähnlich hat sich die 
Lehre Zoroasters und die des Buddhismus umgewandelt, und 
selbst der Islam, in den die alfce Volksi-eligion in Gestalt der 
Heiligenverehrung und im Kultus 'Alis und seiner Nach­
kommen eingedrungen ist. Wenn dann eine Religion von 
anderen Völkern übernommen wird, führt deren Charakter 
weitere tiefgreifende Veränderungen herbei und kann sie 
innerlich völlig umgestalten, auch wenn die Lehre uhgeändert 
geblieben ist. So ist das Christentum etwas ganz anderes 
bei Abessiniern und Griechen, Germanen und Romanen, und 
der starr persönliche Monotheismus des semitischen Islams hat 
sich in dem Sufismus der Perser und Mauren in einen spiri-
tualistischen Pantheismus umgebildet. Sehr anschaulich ist 
die Umwandlung an den Religionsbüchern zu erkennen, mögen 
dieselben nun ein von der Priesterschaft einer früheren Zeit 
aufgestelltes traditionelles theologisches System, mögen sie die 
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Lehren, eventuell auch die in authentischem Wortlaut erhaltenen 
Äußerungen oder Schriften des Religionstifters selbst enthalten. 
Die bestehende Religion beruft sich auf sie, sie erklärt ihren 
Inhalt für ewig und unabänderlich; aber in Wirklichkeit be­
stimmt sie selbst und nicht die Schrift den Inhalt ihrer Lehre. 
Was mit dieser übereinstimmt, wird aus dem Wortlaut des 
heiligen Buchs abgeleitet, alles übrige wird umgedeutet und 
oft genug in sein Gegenteil interpretiert oder einfach beiseite 
geworfen; und wehe dem, der sich darauf berufen und es für 
verbindlich erklären wollte. Nicht das Religionsbuch ist maß­
gebend, sondern die Tradition, welche die Kirche geschaffen 
hat und verkörpert. So enthalten die Hymnen des Veda 
nichts von Brahma, nichts von Siwa, und sehr wenig von 
Vishnu, die Bibel nichts von den Grundlehren der katholi­
schen Kirche, der herrschenden Stellung der Priesterschaft und 
des Papsttums, der Heiligenverehrung, dem Kultus der Hostie 
und den Sakramenten, dem Fegfeuer und der Beichte u. s. w. 
Umgekehrt sind unter den heiligen Schriften Bücher, die nicht 
das mindeste mit der Religion zu tun haben, Geschichts­
bücher, Sagen und Romane, Sammlungen von Liebesliedern 
wie das Hohelied, skeptische philosophische Schriften wie der 
Qohelet, die mit den Kunststücken der kirchlichen Inter­
pretation in Offenbarungen religiöser Geheimnisse umgewan­
delt werden. So paradox es klingt , so kann man doch ge­
radezu behaupten, daß der Inhalt der Religionsbücher für 
eine ausgebildete Religion so gut wie gleichgültig ist, daß 
jedes beliebige Buch durch zufällige Schicksale zu einem Re­
ligionsbuch werden kann. 

89. Und doch brechen nun umgekehrt diesen traditio­
nellen Tendenzen gegenüber immer wieder die individuellen 
Momente, die sittliche Überzeugung des Einzelnen, die tieferen, 
wahrhaft religiösen Gedanken, welche die herrschende Re­
ligion enthält und ihr Stifter verkündet hat, mit Macht her­
vor. Wenn nicht die Kulturbewegung völlig zum Stillstand 
kommt und in festen Formen erstarrt ist, wie das in der 
gegenwärtigen Gestalt des Islams und des Buddhismus fast 
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völlig erreicht ist, vermag die Tradition und die Kirche die 
Individualität und die freie Bewegung nicht zu ersticken, trotz 
aller Zwangsmaßregeln, die ihr zur Verfügung stehen und 
sie die rücksichtslos anwendet. Wenn diese Tendenzen zur 
Macht gelangen, wenn sie von bedeutenden Persönlichkeiten 
ergriffen und zum Siege geführt werden, wie z. B. in der 
Reformation, dann kann aufs neue eine gewaltige Umwälzung 
eintreten; dann kann zugleich, was in Jahrhunderte langer 
Gärung sich herausgebildet, was in immer erneuten Anläufen 
sich durchzusetzen versucht hat und bisher der Macht der 
Tradition erlegen war, zur Herrschaft gelangen und die 
Grundlage einer neuen Kulturepoche werden. Und dann 
wiederholt sich derselbe Prozeß, derselbe Kampf der univer­
sellen und individuellen Tendenzen von neuem: was zersetzt, 
baut auf, und was aufbaut, führt wieder zur Zersetzung. 
Aber niemals verläuft dieser Prozeß in seiner Einzelgestaltung 
in den gleichen Formen, und niemals kehrt die Entwicklung 
einfach auf ihren Ausgangspunkt zurück. Was einmal ein 
Faktor des geschichtlichen Lebens geworden ist, wirkt weiter 
und treibt immer neue Triebe, mag es unter dem Druck der 
entgegenstehenden Gewalten auch noch so sehr verkümmern; 
und wenn manche Ideen sich nicht behaupten können und 
sei es anderen stärkeren Ideen, sei es der Macht des Alten 
gegenüber zurückweichen müssen oder erliegen, so setzen 
andere sich auf die Dauer durch und zwingen das Alte, sich 
nach ihnen von Grund aus umzugestalten. Welchen dieser 
Ideen das gelingt, und in welcher Form sie sich dann be­
haupten können, das hängt von dem allgemeinen Charakter 
der Kultur ab, deren Wesen und Entwicklung sich eben in 
diesen Kämpfen herausbildet; und dieser Charakter wieder von 
der Eigenart all der einzelnen Faktoren, welche das Wesen 
des geschichtlichen Ereignisses bestimmen. 

Meyer, Geschichte des Altertums. 1 ' . 11 
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Philosophie und Wissenschaft 

90. Aber in den fortgeschrittensten Gestaltungen der 
Kultur ist die Religion nicht mehr die Macht, welche alle 
Gebiete des geistigen Lebens allein beherrscht und zu einer 
Einheit zusammenfaßt. Neben ihr beginnt sich ein selbstän­
diges Denken zu bilden, welches ihre Ansprüche nicht mehr 
anerkennt. Dieses wissenschaftliche Denken, die Philosophie, 
ist zum ersten Male in Griechenland in der ionischen Kultur 
des 6. Jahrhunderts entstanden, und hat sich rasch ausge­
bildet und für alle Zeiten seine Unabhängigkeit begründet, 
so oft auGh die Religion versucht und zeitweilig erreicht hat, 
es ihren absoluten, über den Bedingungen menschlicher Er­
kenntnis stehenden Offenbarungen unterzuordnen und die 
Philosophie zur Magd der Theologie zu machen. Beide be­
handeln dieselben Probleme, sie können oft genug auch zu 
den gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen gelangen; der 
Unterschied besteht darin, daß Philosophie und Wissenschaft 
prinzipiell — in der Praxis können oft genug andere Mo­
mente einwirken — lediglich die Denknotwendigkeiten des 
Verstandes anerkennen und mit ihnen die gegebenen Er­
scheinungen der physischen und sittlichen Welt zu begreifen 
suchen, während Religion und Theologie in diesen die W i r ­
kung einer selbständigen Willensmacht sehen, die der Mensch 
aus eigener Kraft nicht erkennen kann, die ihm aber durch 
direkte oder in der Tradition überlieferte Offenbarung einen 
Teil ihres Wesens enthüllt. Im Grunde ist es der alte Gegen­
satz zwischen den spontan und willkürlich wirkenden, in den 
Formen des mythischen Denkens erfaßten Willenskräften und 
der Idee der Gesetzmäßigkeit, der in dem Gottesbegriff selbst 
enthalten ist, ein Gegensatz, der ursprünglich auf religiösem 
Gebiet ausgefochten wuitde, während sich jetzt die Idee der Ge­
setzmäßigkeit von dem Gottesbegriff loslöst und ein eigenes Ge­
biet schafft, auf dem sie unbehindert von Autoritäten, die sie 
nicht anerkennen kann, sich durchzubilden vermag. Diese Idee 
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der Gesetzmäßigkeit, des notwendigen Zusammenhangs aller 
Erscheinungen und Vorgänge der sinnlichen und der intellek­
tuellen Welt , fällt zusammen mit der Freiheit des mensch­
lichen Geistes, seines Denkens und Forschens, während die 
religiöse Auffassung, indem sie hinter der Welt der Erschei­
nungen ein frei waltendes Willenprinzip annimmt, dadurch 
der freien Bewegung des Menschengeistes Schranken setzt und 
ihm eine höhere, außerweltliche, aber in dieser Welt seinem 
Denken die Richtung anweisende Macht überordnet. 

91. Wie sich dieses selbständige Denken des Menschen 
ausgebildet, wie es aus und innerhalb der Einheit der philo­
sophischen Weltanschauung die einzelnen Wissenschaften ent­
wickelt, wie es den Kampf mit den entgegenstehenden rel i­
giösen und theologischen Tendenzen aufgenommen und in 
mannigfachen Schwankungen, bald siegreich, bald unter­
liegend durchgeführt hat, haben wir hier nicht mehr zu ver­
folgen: das gehört der Geschichte an. Nur das äußere Mo­
ment bedarf noch der Erwähnung, daß wie die Entwicklung 
der Wissenschaft von ihrer Entstehung an der der Religion 
parallel läuft, so auch ihre äußere Gestaltung gleichartige 
Züge aufweist. Auch hier sind bedeutende Individualitäten 
die Bahnbrecher und Führer; auch hier aber t r i t t ihre Lehre 
auf in der Form eines geschlossenen Systems, das von ihren 
Nachfolgern immer weiter ins einzelne ausgebaut und oft zu 
sinnlosen Formeln ausgesponnen wi rd ; auch hier t r i t t an Stelle 
der individuellen Freiheit der geistigen Bewegung die ortho­
doxe Lehre, die Unterwerfung unter ihre Sätze fordert und 
sich mit der Autorität des Meisters deckt, so weit sie tatsäch­
lich von seinen Gedanken abweichen und unter das Joch der 
Tradition sich beugen mag; und auch sie ist vertreten durch 
einen Stand, eine Gelehrtenzunft, in der oft genug die prak­
tischen, materiellen Interessen nicht minder mächtig werden, 
als in der Priesterschaft. Auch hier erhebt sich dann aufs 
neue die Spontaneität des menschlichen Denkens und die For­
derung der freien Forschung gegen die traditionelle, brüchig 
und sinnlos gewordene Lehre, um in erbittertem geistigem 



164 Einleitung. I I . Die geistige Entwicklung 

Ringen sich durchzusetzen. Nur den gewältigen Vorteil hat 
die Wissenschaft, daß sie ihrem Wesen nach mit den Mächten 
des Bestehenden und der äußeren Gewalt nicht verbunden sein 
kann; und wenn es ihren Vertretern ja einmal gelingt, diese 
für sich aufzurufen, so ist doch diese widersinnige Verbin­
dung niemals von Dauer und Erfolg. Denn die Wissenschaft 
ist auf das Prinzip der Freiheit der geistigen Bewegung ge­
gründet; wenn sie dieses aufgibt, spricht sie sich damit selbst 
das Urteil und bereitet sich den Untergang. 

Technische Künste und Wissenschaften 

92. Zu dem Bestände der Kultur, der sibh durch Tradi­
tion von einer Generation zur anderen fortpflanzt und inner­
halb derselben weiter ausgebildet w i rd , gehören auch die 
materiellen Güter, die der Mensch gewonnen hat, und die tech­
nischen Handgriffe und Fertigkeiten, mit denen er sie herstellt 
oder, bei Naturobjekten, sich nutzbar macht. So unentbehr­
lich sie den Generationen erscheinen, die sie besitzen und an 
sie gewöhnt sind, so wenig diese sich eine Kultur ohne ihren 
Besitz vorstellen können, so gering ist tatsächlich ihre Be­
deutung für die Erfassung der wahrhaft bedeutsamen Mo­
mente des Kulturlebens und der treibenden Kräfte seiner 
Entwicklung. Nur insofern sie die Möglichkeiten des Han­
delns, der Betätigung des Menschen bestimmen und erweitern, 
kommen sie für dieses in Beträcht. Selbst in der Krieg­
führung ist die Verschiedenheit der Waffen nicht das Ent­
scheidende — wie oft hat ein rohes Volk mit primitiven 
Waffen ein hochkultiviertes, ihm in der militärischen Technik 
weitaus überlegenes besiegt und niedergeworfen, ganz ab­
gesehen davon, daß die technischen Erfindungen, wie z. B. 
die Feuerwaffen, sich rasch überallhin verbreiten und damit 
den äußeren Unterschied aufheben —, sondern der Kultur­
zustand der kämpfenden Völker, der Geist, der in ihnen lebt 
und die technischen Mittel zu seinen Zwecken verwertet. 
Auch bei den großen technischen Entdeckungen der modernen 
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Naturwissenschaft, welche neuerschlossene Naturkräfte dem 
menschlichen Willen dienstbar machen, ist die Änderung der 
äußeren Formen des Lebens an sich geschichtlich von geringer 
Bedeutung — da gehen sie mit erstaunlicher Schnelligkeit in 
den traditionellen, als selbstverständlich hingenommenen Ku l ­
turbesitz über —, wohl aber die Umwandlung, die manche 
von ihnen in den Bedingungen des geschichtlichen Daseins 
und der Wechselwirkung der Kulturvölker, andere in unserer 
wissenschaftlichen Auffassung der Natur und ihrer Gesetze 
hervorrufen. Dafür aber ist das wesentliche, daß die all­
gemeine Kultur so weit fortgeschritten ist, um solche Ent­
deckungen verwerten und in sich aufnehmen zu können; in 
anderen Zeiten, wo Zufälle oder auch die wissenschaftliche 
Arbeit eines isolierten Forschers auf ähnliche Entdeckungen 
geführt haben, sind sie spurlos vorübergegangen und zu dem 
Inventar toten Wissens gelegt worden. Diese Einwirkung der 
technischen Fortschritte ist aber schon bei der Besprechung 
der staatlichen und religiösen Entwicklung berücksichtigt und 
wir brauchen hier nicht nochmals darauf zurückzukommen. 

93. Von der technischen Entwicklung der älteren Zeiten 
kennen wir am genauesten den Hausrat, die Geräte, Waffen 
und Schmucksachen, die sich in Gräbern und Überresten alter 
Ansiedlungen in großen Massen erhalten haben. Der popu­
lären Auffassung gelten sie daher als das eigentliche Haupt-
objekt der Anthropologie. In Wirklichkeit ist es nicht allzu­
viel, was wir für die allgemeine Entwicklung des Menschen 
aus ihnen lernen. Denn daß die ältesten Werkzeuge aus roh 
behauenen Steinen, Knochen und Holz bestanden, daß man 
dann allmählich gelernt hat, sie sorgfältig zu schleifen und 
zu glätten und die schwierigsten Gefäße und Waffen aus Stein 
herzustellen, daß daneben einerseits die Nachbildung der Stein­
geräte in, Ton, anderseits der Schmuck und für denselben die 
Bearbeitung von kostbaren Steinen, Gold und Silber aufkommt, 
daß dann mit der Entdeckung des Kupfers und vollends mit 
der seiner Verstärkung durch einen Zusatz von Zinn (Bronze) 
eine neue Epoche beginnt, in der die Geräte und Waffen zu-
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nächst in Metall nachgebildet werden und dann eine selb­
ständige, reich entwickelte Metallkultur entsteht, bis schließ­
lich, schon im vollen Licht der Geschichte, das Eisen an seine 
Stelle t r i t t — das alles sind Tatsachen, die durch Funde be­
stätigt zu sehen sehr willkommen ist, die aber an sich nicht 
viel Neues lehren, sondern sich in der Hauptsache schon 
durch Rückschlüsse aus den ältesten uns bekannten Kultur­
stadien der Einzelvölker hätten gewinnen lassen. Viel be­
deutsamer ist die Entwicklung der Ornamentik (§ 96), weil 
sich in ihr ein Stück des geistigen Lebens erkennen läßt. 
Aber der Hauptwert der „prähistorischen" Funde liegt viel 
weniger auf dem Gebiet der Anthropologie, als vielmehr 
darin, daß durch die energische und stets weiter vordringende 
Arbeit bedeutender Forscher es gelungen ist, die einzelnen 
Fundgruppen mit geschichtlich bekannten Kulturen und zum 
Teil auch schon mit einzelnen, individuell greifbaren Völkern 
in Verbindung zu setzen und -so für deren Entwicklung neue 
Aufschlüsse zu gewinnen; so ist die sogenannte Prähistorie 
mehr und mehr für die Geschichte erobert worden, für die sie 
unser Quellenmaterial wesentlich erweitert hat. 

94. Der technischen Entwicklung analog ist die Entwick­
lung derjenigen Künste und Erkenntnisse, durch die der Mensch 
die Bedingungen des physischen und sittlichen Lebens zu 
formulieren, zu ordnen, und seinen Bedürfnissen dienstbar zu 
machen sucht, und aus denen dann die Wissenschaften er­
wachsen sind, die Rechen- und Meßkunst, die Medizin, die 
Himmelskunde, die Anfänge der Naturkunde, die Ethik , die 
Rechtslehre, die Theologie und Spekulation. In ihren A n ­
fangen stehen sie alle unter den Einflüssen des mythischen 
Denkens und der Religion. Auch die Magie gehört zu ihnen 
und gi l t genau so gut als eine ernsthafte Wissenschaft wie 
die Medizin, die Sternkunde und alle anderen. Es ist be­
kannt, wie stark diese alle ursprünglich von mythischen Ideen, 
vom Zauber- und Geisterwesen durchsetzt gewesen sind. Mit 
der Steigerung der Religion und der Entwicklung einer re l i ­
giösen Systematik steigern sich auch diese Einflüsse, in denen 
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der erste Versuch, einen allgemeinen Zusammenhang der Welt­
anschauung zu schaffen, zum Ausdruck kommt. Sie herrschen 
nicht nur in den empirischen, physischen Wissenschaften, son­
dern ebensosehr in der Eth ik , wo das Ritual, die Beobach­
tung von Vorzeichen, die peinliche Rücksicht auf die Götter, 
die Tagewählerei u. ä, eine große Rolle spielen; auch in das 
Recht dringen sie ein (§ 16). Erst ganz allmählich gelingt 
es dem erwachenden wissenschaftlichen Denken, diese E in ­
flüsse zurückzudrängen; nur die fortgeschrittensten Kulturen 
vermögen sich völlig von ihnen zu befreien. — Wie auch auf 
diesen Gebieten und ebenso auf dem der technischen Künste 
die individuellen und die traditionellen Faktoren sich kreuzen 
und in fortwährender Wechselwirkung stehen,'bedarf keiner 
weiteren Ausführung. 

Die Welt der Phantasie. Spiel und Kunst 

95. Das Gebiet der Kultur ist mit denjenigen Betäti­
gungen seines Handelns und Denkens, durch die der Mensch 
zu dem Gegebenen Stellung nimmt und es seinen Zwecken 
dienstbar macht, noch nicht erschöpft. Daneben geht immer 
eine frei schaffende Tätigkeit einher, welche entweder ihre 
Objekte selbst erzeugt oder die ihr äußerlich gegebenen aus 
freiem inneren Antrieb eigenartig gestaltet: ihren Bereich 
bilden das Spiel und die Kunst, die Kraft, die sie schafft und 
ihnen die Erscheinungsform gibt, nennen wir die Phantasie. 
Man hat oft versucht, auch ihre Gebilde aus praktischen 
Anlässen abzuleiten und auf eine äußere Notwendigkeit zu­
rückzuführen. Im Einzelfalle ist das vielfach zutreffend: gar 
manches Spiel ist nicht nur ein Abbild, sondern ein Rudi­
ment einer religiösen oder politischen Handlung, die ehemals 
eine sehr ernsthafte Bedeutung hatte, gar manche Kunstform 
in Tanz, Gesang, Architektur ist aus solchen Bräuchen er­
wachsen, die ursprünglich eine reale Notwendigkeit in sich 
trugen und ein Mittel waren, die Mächte der Außenwelt zu 
beeinflussen und dem Menschen dienstbar zu machen. Aber der 
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Kern der Sache wird dadurch nicht getroffen. In Spiel und 
Kunst betätigt sich vielmehr ein angeborener Trieb des 
Menschen, der schon der Tierseele nicht fremd ist, aber in 
seiner Ausbildung ihn weit über die Tiere hinaushebt und 
ein ganz wesentliches Moment der Individualität ausmacht: 
der Trieb, sein innerstes Wesen in freier Schöpfungskraft zu 
betätigen, sich neben der realen Wel t , an die er gebunden 
ist, aus eigener Kraft eine zweite Welt zu schaffen, in der er 
frei schalten kann. Die reale Welt gibt für diese schöpfe­
rische Tätigkeit das Vorbi ld; ihr Wesen ist die Nachahmung, 
und darauf beruht das Gesetz, die innere Notwendigkeit, 
welche auch die Gestalten der Phantasie beherrscht und ihnen 
die innere Form verleiht. Die mechanische Tätigkeit versucht 
diese innere Form zum Ausdruck zu bringen; wie weit das ge­
lingt, hängt einerseits von der Entwicklung der Technik, der 
äußeren Mittel, andrerseits von der individuellen Gestaltungs­
kraft des ausübenden Künstlers ab. Daher unterstehen alle 
Schöpfungen der Phantasie einer festen Regel, das Spiel so 
gut wie der Tanz oder das Lied oder ein Bau oder eine 
Zeichnung. Mit dem Moment, wo sie geschaffen werden, zu­
nächst im Innern des Menschen, dann in der Darstellung des 
von der Phantasie Geschauten in der Materie, treten sie in 
die reale Welt ein und gewinnen dadurch ein selbständiges 
Dasein. Sie treten dem Schaffenden als Wesen mit eigenem 
Leben entgegen und zwingen ihn unter ihre Gesetze: aber 
dabei bleiben sie doch seine Geschöpfe, von seiner Wil lkür 
abhängig, und jederzeit kann er ihrem Dasein ein Ende 
machen, sie in ihr Nichts zurückwerfen, oder auch ihr inneres 
Gesetz durch einen Willkürakt durchbrechen. Aber dann 
wird sein Erzeugnis eine Mißgeburt, die keine Daseinsberech­
tigung, keine innere Wahrheit mehr besitzt, weil ihr die 
Grundbedingung der Nachahmung, die Übereinstimmung mit 
den Gesetzen des Wirklichen fehlt. Diese Gesetze sind frei­
lich nicht die, welche in buntem Durcheinander die reale 
Welt tatsächlich beherrschen, sondern diejenigen, welche die 
Phantasie unter dem Einfluß der jeweiligen Weltanschauung 
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erschaut, nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie sie der Idee 
nach sein soll: ihr Gesetz, die Übereinstimmung mit der 
idealen Wirklichkeit ist das Gesetz der Schönheit. 

96. Wenn der Mensch einen Steinkrug, ein Gefäß von 
Ton oder Erz bildet, so wird seine Gestalt zunächst von den 
praktischen Zwecken, denen es dienen soll, und von den 
durch die Technik gegebenen materiellen Bedingungen be­
stimmt. Aber eben daraus erwächst die innere Form des 
Topfes, eine ideale Gestalt, die all diesen Anforderungen ge­
ntigt, und die der Bildner mehr oder minder vollkommen zu 
verwirklichen sucht. Aber zugleich reizt diese schöpferische 
Tätigkeit die Phantasie zur Betätigung. Sie mag die ver­
schiedene Färbung, welche der Ton durch das Brennen er­
hält, zur Erzeugung lebhafter Farben oder eines Farbenspiels 
verwenden, sie mag diese Technik vielleicht benutzen, um 
ein buntes Steingefäß in Ton nachzuahmen. Oder sie mag 
die großen kahlen Flächen benutzen, um Zeichnungen darauf 
einzuritzen oder mit Farbe darauf zu malen, vielleicht be­
liebige Striche, Kreuze, Reihen von Dreiecken oder Vierecken, 
oder Zeichnungen von Bäumen, Tieren, Menschen, die mit 
dem Topf in gar keiner Beziehung stehen: da ist er ihm 
nur ein Objekt wie eine Felswand oder ein Knochenstück, 
das er zu spielender Betätigung seines Gestaltungstriebes be­
nutzt. Aber meist führt die Idee des Kunstwerks die Phan­
tasie in bestimmte Bahnen: die Gestalt des Gefäßes gibt den 
Anlaß, statt willkürlicher Striche vielmehr Kreise und Wellen­
linien zu zeichnen, welche seiner Rundung folgen, die Drei­
ecke ihr entsprechend anzuordnen, die Fläche nach Mustern 
zu gliedern» Zugleich wirkt die Analogie anderer ähnlicher 
Gebilde ein, Kürbisflaschen geflochtener Körbe und Matten; ihre 
Gestalt sucht man an dem Gefäß nachzubilden. Aber der Topf 
erinnert auch an Wesen der Sinnenwelt: er hat einen Hals, 
einen Bauch, vielleicht auch einen Fuß, einen Ausguß, der 
dem Mund, einen Deckel, der dem Kopf, Henkel, die den 
Armen entsprechen: so läßt man in der Ornamentik diese 
Gliederung scharf hervortreten und verstärkt dadurch die 
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Analogie, man bildet in den Ornamenten den Schmuck nach, 
mit dem die Frauen sich behängen, man gibt dem Krug viel­
leicht Brüste und ein Geschlechtsglied, Augen und Ohren, oder 
man bildet ihn in Gestalt eines Tieres. Alle diese Momente 
wirken in der primitiven Ornamentik zusammen und erzeugen 
die bunte Formenfülle, die uns bei allen Völkern in den 
älteren Fundschichten entgegentritt. Bald diese, bald jene 
Idee bemächtigt sich der Phantasie, und wird bis ins Extrem 
verfolgt: so entstehen die vielen bizarren Gebilde, welche diese 
Kunst charakterisieren und bei denen oft der praktische Zweck 
des Gefäßes vollständig aus den Augen verloren und (z. B. 
bei seltsamen Verkoppelungen u. a.) geradezu geschädigt wird. 
Aber der Topf bleibt immer ein Topf, und seiner inneren 
Form entspricht immer nur ein Gebilde, bei dem seine Idee 
die dominierende Stellung behauptet und das Ornament und 
die Analogie mit anderen Objekten ihr untergeordnet bleibt. 
Wo dieser Gesichtspunkt festgehalten wird , sei es nun, daß 
lediglich die Form des Gefäßes in vollendeter Weise geschaffen 
wird, ohne äußeren Schmuck, sei es, daß dieser, im geometri­
schen Stil oder im Pflanzenornament, die Flächen gliedert 
oder belebt, sei es, daß in diesen Flächen Räume ausgespart 
werden, die selbständige Gemälde aufnehmen können, ohne 
daß die innere Einheit des Ganzen dadurch gestört wi rd , da 
ist, wenn Technik und künstlerisches Vermögen den Anforde­
rungen genügen, etwas Vollendetes geschaffen, das den Ge­
setzen der Schönheit entspricht. Bei einem Volk, das diese 
Stufe erreicht hat, wie bei den Aegyptern und den Griechen, 
ist der künstlerische Sinn erwacht und zu einer selbständigen 
Macht geworden, welche die unschönen, weil innerlich un­
wahren, Schöpfungen der gestaltenden Phantasie unterdrückt 
und eine fortschreitende, höheren Idealen zustrebende Ent­
wicklung ermöglicht. 

97. Was hier an einem Beispiel erläutert ist (vgl. auch 
§ 121), gil t von allen Betätigungen der Phantasie in Spiel 
und Kunst, vom Tanz, von der Musik, von Gesang und Dicht­
kunst, von der Nachahmung wirklicher Vorgänge in drama-
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tischen Darstellungen, den ernsthaften (die sich früh im A n ­
schluß an religiöse Feste entwickeln) wie den Possen. Das 
Gleiche gi l t auch von der Schmückung des menschlichen 
Körpers, sei es durch Bemalung und Tätowierung, sei es 
durch äußeren Schmuck, der vor allem von den Frauen seit 
den ältesten Zeiten getragen wird ; aber auch von der Namen-
gebung, die, so sehr sie in der weiteren Entwicklung zu einem 
äußerlichen A k t wird, bei dem jede innere Beziehung zwischen 
dem Namen und seinem Träger verschwindet, ursprünglich 
immer eine bedeutungsvolle Betätigung der schaffenden Phan­
tasie ist, ferner von der Gestaltung des Stammabzeichens 
(Totems) und vielem anderen. Aber wenn die Phantasie 
spontan schafft, so wird sie doch immer durch einen außer 
ihrem Bereich liegenden Anlaß zur Wirksamkeit aufgerufen, 
sei es die Geburt eines Kindes oder seine Einführung in den 
Kreis der Erwachsenen, sei es die Aufgabe, ein Werkzeug 
oder einen Bau auszuführen, sei es ein Gottesfest, sei es das 
Hervorbrechen einer Stimmung des Gemüts in Tanz und Lied, 
sei es auch nur das Bedürfnis nach Beschäftigung im Spiel. 
Und was sie schafft, gewinnt dadurch nicht nur innerlich ein 
selbständiges Leben, das seinen eigenen Gesetzen folgt, son­
dern auch äußerlich ein selbständiges Dasein: von dem Mo­
ment an, wo es geschaffen ist, untersteht es zugleich den Ge­
setzen der Erscheinungswelt. Das gi l t schon vom Spiel, oft 
genug mit verhängnisvollster Wirkung, noch mehr aber von 
den Schöpfungen der Kunst, mögen sie nun der materiellen 
Welt angehören, oder lediglich als geistige Mächte fortleben, 
wie die Dichtung oder der Name. Fortan wirken sie auf den 
Menschen ein wie jedes von der Natur geschaffene Wesen; er 
kann sie vernichten wie diese, aber bis dahin muß er mit 
ihnen ebenso rechnen wie mit diesen. Daher gelten alle Vor­
stellungen des Menschen von den Außenwesen und den in 
ihnen wirksamen Mächten auch für diese seine eigenen Ge­
schöpfe. Der Name und das Lied, der Tanz und die Musik 
gewinnen magische Kraft und können Zauberzwecken dienen, 
das Stammeszeichen (Totem), die Skulptur und die Zeichnung, 
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ja gelegentlich selbst das Gefäß und die Waffe, besitzen ein 
selbständiges Leben; auch sie können der Sitz eines Geistes 
oder eines Gottes werden, dem der Mensch nur mit Scheu nahen 
darf. Aber auch umgekehrt gestaltet sich diese ganze Welt 
nach den Eingebungen der Phantasie: sie gibt den Geistern und 
den Göttern die Gestalt, in der sie erscheinen, sie gestaltet 
die Mythen aus und erhebt zufällige Gebilde zu individuellen 
Wesen, die dauernd im Liede oder in der dichterisch gestalteten 
Erzählung fortleben, sie gibt dem Zauber und dem Ritual 
die Form, in der sie wirken und in die Tradition eingehen. 
Fortwährend fließen die beiden Gebiete in einander; bald gibt 
die Phantasie, bald der reale Vorgang den ersten Anlaß, in 
der Kegel wirken beide zusammen. So treten alle Schöpfungen 
der Phantasie in die innigste Verbindung mit dem religiösen 
Moment, welches Weltanschauung und Kultur beherrscht; wie 
sie dessen Gestaltung bestimmen, so stehen sie auch in ihren 
spontanen Schöpfungen unter seinem Einfluß und ordnen sich 
dem von ihm gebildeten System unter. 

98. Auch hier kann es nicht unsere Aufgabe sein, die 
Entwicklung der Kunst ins einzelne zu verfolgen oder auch 
nur ihre Hauptformen übersichtlich vorzuführen: das würde 
nicht weniger bedeuten als ein vollständiges System der 
Ästhetik auf geschichtlicher Grundlage. In dem allgemeinen 
Gang der Geschichte der Literatur und der bildenden Kurist 
herrschen dieselben Faktoren, welche den Gang der Kultur­
entwicklung überhaupt bestimmen. Auch in ihnen bildet sich 
eine Tradition, die zur Ausbildung technischer Regeln und 
normativer Anschauungen führt; auch hier wird, was einmal 
geschaffen ist, das Vorbild und Muster, dessen Bann sich alle 
folgenden Generationen fügen sollen. Auch hier erhebt sich 
dagegen die individuelle Auffassung und der Rechtsanspruch 
auf freie Gestaltung, auf Verkörperung der persönlichen A n ­
schauungen und Empfindungen; und auch hier erwächst aus 
diesen Tendenzen, sowie sie sich durchzusetzen beginnen, eine 
neue Schule und ein neuer-Regelzwang, der allgemeine A n ­
erkennung fordert und jede abweichende Bestrebung zu unter-
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drücken sucht. Auf diesem Gegensatz und diesem Ringen, 
das, wenn es etwas leisten soll, jederzeit die volle Hingabe 
der Einzelpersönlichkeit fordert, beruht auch hier der innere 
Wert der Schöpfungen und der Fortschritt künstlerischer 
Entwicklung. Über ihnen steht nur ein Moment, die innere 
Form des Kunstwerks, deren Gestalt durch das Grundgesetz 
der inneren Wahrheit der Nachahmung, das Prinzip der 
Schönheit, bestimmt ist. Durch die gestaltende Tätigkeit des 
Künstlers soll sie sich aus der Idee, der geistigen Konzeption, 
in ein Gebilde der realen Welt umsetzen. Die Einzelgestal­
tung ist unendlich mannigfach und nicht in feste Regeln zu 
zwängen; aber wenn sich der Trieb der Individualität über 
dies Grundprinzip hinwegsetzt, hebt er die Kunst selbst, trotz 
aller äußeren Technik, ebenso auf, wie wenn er auf wissen­
schaftlichem Gebiet die Unterordnung unter die Gesetze des 
Denkens aufgeben und die Übereinstimmung der Erkenntnis 
mit den Gegenständen der wirklichen Welt als nicht erforder­
lich betrachten sollte. 

Rückblick. Individuelle und allgemeine Faktoren als 
Grundmächte des geschichtlichen Lebens. Die Ideen 

09. Blicken wir noch einmal auf den Gang aller mensch­
lichen Entwicklung, der äußeren wie der inneren, zurück, um 
die maßgebenden Momente schärfer ins Auge zu fassen, die uns 
auf allen Gebieten gleichmäßig entgegengetreten sind. Drei 
große Gruppen von Gegensätzen sind es, die immer wieder­
kehren: äußere Vorgänge und Einwirkungen und innere Be­
dingungen und Motive; Tradition, Stillstand und Gebunden­
heit an das Überkommene und Fortschritt, freie, das Alte be­
kämpfende und Neues schaffende Bewegung; universelle, von 
der homogenen Masse getragene und individuelle, von einzelnen 
Persönlichkeiten ausgehende Tendenzen. Die drei Gruppen 
fallen keineswegs zusammen; aber ihnen allen gemeinsam ist 
der Gegensatz zwischen der aus der inneren Eigenart sei es 
einer Gruppe sei es einzelner Persönlichkeiten hervorgehenden 
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Wirkung und den als selbständige Gewalten über ihnen stehen­
den Faktoren der physischen wie der geistigen Wel t , die 
jenen das Gesetz auflegen wollen. So können wir sie doch 
alle, auch die Einwirkung äußerer Gewalten, auf den Gegen­
satz des Allgemeinen und des Individuellen zurückführen. 
Jene Tendenzen erstreben eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, 
die sie erreichen würden, wenn sie allmächtig wären, wenn 
wie beim Tiere so auch beim Menschen außer den äußeren 
Vorgängen lediglich angeborene Triebe und Instinkte in ewig 
gleicher, der ganzen Gattung gemeinsamer Gestalt einwirkten; 
der Widerstand der individuellen Tendenzen, der ihre Wirkung 
in jedem Momente durchbricht und eine ständige Veränderung 
nicht nur der äußeren Bedingungen, sondern vor allem der 
inneren Gestaltung des Lebens bewirkt, schafft die Sonder­
art des einzelnen Ereignisses, ihr Zusammenwirken das ge­
schichtliche Leben und die geschichtliche Entwicklung. Eben 
darum ist diese in jedem Einzelfalle andersartig gestaltet und 
kennt keine Gesetze und kann keine kennen, so oft auch 
eine auf Irrwege geratene Theorie sie gefordert hat und auch 
in der Gegenwart fordert, ja sich einbildet, sie entdeckt zu 
haben; sondern sie kennt nur Möglichkeiten und Analogien, die 
aber immer durch die Sonderart des geschichtlichen Einzelfalls 
modifiziert und abweichend von jedem anderen gestaltet werden. 

Die theoretischen Grundprobleme des geschichtlichen Lebens habe 
ich in meiner Schrift: Zur Theorie und Methodik der Geschichte, 1902, 
eingehender behandelt (jetzt mit Zusätzen wieder abgedruckt in meinen 
Kleinen Schriften, 1910); vgl. auch meinen in der Vereinigung der Freunde 
des humanistischen Gymnasiums in Berlin 1906 gehaltenen Vortrag: Hu­
manistische und geschichtliche Bildung; ferner meine Untersuchungen über 
Thukydides und seine Prinzipien und Darstellungsmittel im zweiten Bande 
meiner Forschungen. — Auch bei äußeren Vorgängen, z. B. einer Epidemie 
wie der Pest von 429 in Athen oder der Pest unter Kaiser Marcus oder 
dem schwarzen Tod, einem Erdbeben wie dem von 464 in Sparta, oder 
dem Ausgang einer Schlacht, der Vernichtung eines Staats oder Volks durah 
ein anderes, bilden die von außen wirkenden Momente, wie im Kriege die 
Überlegenheit anZahl, Bewaffnung u. a., oder die Einwirkung einer Lokalität 
oder etwa eines Sturms in der Seeschlacht, nur die eine Seite der wirkenden 
Momente; dazu tritt immer als das entscheidende die innere Eigenart der 
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von dem Ereignis Betroffenen, die dessen Verlauf und Wirkung erst zu 
einem geschichtlichen Ereignis macht; und so dürfen wir auch diese Vor­
gänge dem dominierenden Gegensatz der allgemeinen und der individuellen 
Paktoren unterordnen. 

100. Der Spielraum, auf dem die Individualität, sowohl 
die von Gruppen und Völkern, wie die der Einzelpersonen, zur 
Wirkung gelangen kann, ist bei den einzelnen Völkern und 
weiter bei den einzelnen Epochen ihrer Entwicklung sowohl 
extensiv wie intensiv sehr verschieden. Voraussetzung ist, wie 
bei aller geschichtlichen Wirkung, daß überhaupt ein selb­
ständiger Wirkungskreis gegeben ist, in dem geschichtliche 
Ereignisse sich abspielen können: daß dabei die räumliche 
Ausdehnung sehr unwesentlich ist und große politische Vor­
gänge, Kriege u. a. ebensowenig erfordert werden — wenn 
dadurch auch die Bedeutung der Individualität gewaltig ge­
steigert werden kann —, zeigt die Geschichte der Israeliten, 
der griechischen Kleinstaaten u. a., und ebenso z. B. die Ge­
schichte der Religionsstifter. Die Wirksamkeit der Indivi­
dualität hängt vielmehr wesentlich ab vom Stande der Kultur, 
d. h. der Gesamtheit der in einander greifenden und zu einer 
Einheit verwachsenden Errungenschaften, welche in den Ge­
meinbesitz einer größeren oder kleineren Gruppe übergegangen 
sind und durch die Tradition vertreten werden. Diese Tradi­
tion strebt Denken und Handeln der gesamten, firuppe und 
jedes Einzelnen zu bestimmen und in feste Bahnen zu lenken; 
sie ruft ihn aber zugleich zu eigener Betätigung auf und er­
zeugt dadurch die Gegenwirkung, in der seine Individualität 
zum Ausdruck gelangt und, unter Benutzung der äußeren Fak­
toren des Moments, die Tradition zu beherrschen und nach 
seiner inneren Eigenart umzugestalten versucht. Diese Wechsel­
wirkung trägt in den einzelnen Epochen einen sehr verschie­
denen Charakter. Man kann oft der Auffassung begegnen, 
daß die „wilden" und überhaupt alle in der Kultur zurück­
stehenden Völker der Individualität entbehrten, daß bei ihnen 
der Einzelne keine Sonderart habe, sondern denke und handle 
wie jeder andere auch, daß er daher nur ein Typus sei. Dem­
gegenüber ist von scharfen Beobachtern oft genug hervor-
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gehoben worden, daß gerade hier (z. B. bei den Arabern oder 
den Indianern) die Eigenart und dementsprechend die Bedeu­
tung der Persönlichkeit viel ausgeprägter sei, als in unserer 
homogenen Kultur, daß in jedem Moment alles auf die Gel­
tendmachung der eigenen Persönlichkeit gestellt sei und von 
ihr allein Erfolg und Gestaltung des Lebens abhänge, nicht 
von den allgemeinen Faktoren, die mit dem Fortschritt der 
Kultur viel stärker hervorträten und die Menschen in homo­
gene Typen umwandelten. Weiter hat vor allem JAKOB BURCK-

IIARÜT die Auffassung begründet, daß die Individualität erst 
mit der Renaissance erwacht sei, während z. B. D. SCHÄFER 

(Weltgeschichte der Neuzeit I, 13) dieser Auffassung den Satz 
gegenüberstellt: „Wenn es irgend eine Zeit gegeben hat, in 
der die Einzelpersönlichkeit entwickelt war, so war es das 
Mittelalter, und gerade von der Renaissance kann man sagen, 
daß sie einen starken Anstoß gab, der Individualität der Tat 
Schranken zu setzen. . . . Wer näher hinsieht, erkennt [im 
Mittelalter] alsbald die unendliche Mannigfaltigkeit der Her­
gänge und Verhältnisse und die Fülle starker Persönlichkeiten, 
die ihre Umgebung zu formen vermochten/ In derselben 
Weise wird man entgegengesetzte Auffassungen über die Be­
deutung der Persönlichkeit in der Geschichte des Orients oder 
in der homerischen Welt im Gegensatz zu der späteren Ent­
wicklung Griechenlands vertreten können. In Wirklichkeit 
sind immer beide Auffassungen berechtigt. Denn Gebunden­
heit und Freiheit, allgemeine und individuelle Faktoren be­
herrschen alles menschliche Leben und alle Wirklichkeit über­
haupt: erst durch ihr Zusammenwirken entsteht jede Einzel­
erscheinung, jedes Objekt der realen Welt. Aber eben daraus 
erhellt, daß diese entgegengesetzten Auffassungen den Kern 
der Frage nicht treffen: dieser liegt vielmehr darin, daß in 
den älteren Epochen der Einzelne, mag er noch so selbständig 
handeln, doch in allen entscheidenden Momenten feste Formen 
und Anschauungen als etwas außer ihm Stehendes schlecht­
hin von der Tradition Gegebenes voraussetzt, die sein wie 
aller Anderen Tun bestimmen und an denen er nichts ändern 
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kann, ja von denen es ihm gar nicht einmal in den Sinn kommt, 
daß er sie ändern könnte. Wenn es im Mittelalter „kaum 
ein Gesetz gibt, das nicht Ausnahmen hätte dulden müssen, 
kaum eine Ordnung, die nicht durchbrochen worden wäre", 
wenn der Einzelne sich eine gewaltige Macht schaffen, die 
bestehenden Staaten umstürzen und durch neue ersetzen kann, 
so ist doch die historisch entwickelte Form, in der der mittel­
alterliche Staat sich gestaltet, die soziale Gliederung, die Ge­
bundenheit der Stände, für ihn etwas Gegebenes und Selbst­
verständliches1); und wenn er doch etwa versucht, sie zu 
durchbrechen, so treten ihm die Kräfte, die sich in diesen 
verkörpern, übermächtig entgegen und zwingen selbst Neu­
bildungen wie die Städte in diese festen Formen. Und wenn 
auf religiösem Gebiet die mannigfachsten Tendenzen sich gel­
tend machen und in der Kirche nichts weniger als volle Uni-
formität besteht, so bleibt doch bei allen ßeformbestrebungen 
die Anerkennung des Christentums oder des Islams als un­
umstößlicher, außerhalb des individuellen Willens bestehender 
Wahrheit die selbstverständliche Voraussetzung: wer dagegen 
sich auflehnt, geht unfehlbar zu Grunde und vermag keine 
Wirkung auszuüben, es sei denn, daß unter ganz eigenartigen 
Umständen es ihm gelingt, eine Anzahl von Anhängern für 
eine neue Religion zu gewinnen, wie dem Chalifen Häkim — 
auch dann aber bleibt neben der Anknüpfung an die be­
stehende Religion der Offenbarungscharakter, die Unterordnung 
unter eine überweltliche Autorität gewahrt. Gleichartig sind 
die Schranken, die z. B. der Tätigkeit eines Araberscheichs 
Von noch so starker und selbständig ausgeprägter Persönlich­
keit, oder etwa der eines homerischen Helden gesetzt sind. 
Erst wenn die Kulturentwicklung durch das Zusammenwirken 

1) Sehr hübsch tritt das z. B, bei Wolfram von Eschenbach, einem 
der selbständigsten Denker des Mittelalters, darin hervor, daß der Knabe 
Parzival, sobald er zum erstenmal einen Ritter gesehen und erfahren 
hat, daß es nicht Gott ist, die Frage stellt: wer gibt Ritterschaft? Die 
Institution der Ritterschaft ist für den Dichter etwas Selbstverständliches, 
nicht ein Problem. 

Hey er, Geschichte des Altertums. 11. 12 
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innerer und äußerer Momente eine bestimmte Stufe erreicht 
hat, ist es möglich, diese Schranken zu durchbrechen und die 
volle Freiheit der Individualität zu erringen* Diese besteht 
eben darin, daß sie keine äußere Autorität mehr anerkennt, 
daß sie da, wo diese eine Regel aufstellt, ein Problem sieht, 
daß ihr das Gesetz nicht etwas von außen Auferlegtes ist, son­
dern daß sie es in sich selbst trägt —• mag sie es auch, etwa im 
GottesbegrifF, in die Außenwelt projizieren —, daß sie daher 
versucht, die äußere und die innere Welt nach ihrer Erkenntnis 
und Überzeugung zu gestalten, und daß die Verhältnisse ihr 
die Möglichkeit zu einer derartigen freien Betätigung ihrer 
Eigenart gewähren. Das Ergebnis, zu dem sie gelangt, mag 
dabei mit dem Inhalt der Tradition teilweise oder selbst voll­
ständig übereinstimmen; das ist für diese Frage irrelevant: in 
den inneren Momenten liegt der entscheidende Gesichtspunkt. 

101. Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, daß die wirk­
same Individualität eine an sich durch ihre geistigen Eigen­
schaften bedeutende Persönlichkeit sein müsse — darauf be­
ruht der Heroenkult CARLYLES. Allerdings gibt es Persön­
lichkeiten, die alle anderen Menschen an innerem Wert, an 
Begabung und Schöpfungskraft unendlich überragen, und von 
denen daher die gewaltigste Wirkung durch Jahrhunderte und 
Jahrtausende ausgehen kann. Aber auch bei ihnen kommt es 
immer darauf an, einmal ob die allgemeine Entwicklung so 
gestaltet ist, daß sie solchen Persönlichkeiten Raum zu um­
fassender Wirkung gewährt, oder ob diese umgekehrt durch die 
entgegenstehenden Mächte der Tradition und Homogenität er­
stickt werden, sodann aber, ob die individuellen Umstände ihres 
Lebens ihnen einen Anlaß zu solcher Betätigung gewähren. 
Denn wo diese von außen gegebene Möglichkeit fehlt, verzehrt 
sich ihre Kraft in sich selbst, möge sie nun den inneren Trieb 
zum Handeln in großen Verhältnissen besitzen oder nicht; es 
kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß jede Zeit geniale 
Menschen hervorbringt, die einen solchen Anlaß niemals fin­
den und deren Leben daher in kleinen Verhältnissen dahin­
geht, ohne Spuren zu hinterlassen — es sei hier nur an die 
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absoluten Schranken erinnert, welche der Wirksamkeit der Frau 
bei vielen Völkern und Kulturen gesetzt sind. Umgekehrt 
aber führen die zufälligen Umstände, welche die geschicht­
liche Gestaltung der Vorgänge beherrschen, ununterbrochen 
Persönlichkeiten in maßgebende Stellungen, welche in keiner 
Weise über den Durchschnitt emporragen, oft sogar weit 
hinter ihm zurückbleiben, oder weisen ihnen wenigstens in 
einem Moment eine große Entscheidung zu; und doch kann 
ihr Verhalten und ihre Willensentschlüsse für die weitere Ent­
wicklung von ausschlaggebender Bedeutung sein, weit mehr 
als die Taten und Gedanken überragender Persönlichkeiten. 
Dann wird ihre Individualität, so untergeordnet sie an sich 
erscheint, zu einem mächtigen Faktor der geschichtlichen Ent­
wicklung und bestimmt den weiteren Gang im Guten oder im 
Bösen. Das Wesentlichste ist immer die Frage, ob der Konflikt 
der geschichtlich wirksamen Kräfte sich so gesteigert hat, daß 
verschiedene Möglichkeiten sich die Wage halten und die Ent­
scheidung sich in den Willensakt eines einzelnen Menschen zu­
sammenfaßt und dadurch ihr Gepräge erhält, oder ob der Ein­
zelne (wie so oft bei Massenbewegungen) nur der ephemere 
Träger einer allgemeinen Bewegung ist, an dessen Stelle jeder 
andere ebenso handeln würde wie er. In diesem Falle ist 
seine Individualität geschichtlich gleichgültig, weil es tatsäch­
lich auch im Moment des Werdens nur eine Möglichkeit gab, 
die durch den persönlichen Faktor nicht modifiziert wird. 

102. Der Unterschied der Zeiten in der Wirksamkeit des 
individuellen Moments ist immer nur relativ, nicht absolut; 
es handelt sich um ein mehr oder minder, nicht um ein völ­
liges Zurücktreten der einen der beiden grundlegenden Ten­
denzen. Denn wenn die Individualität nach Alleinherrschaft 
strebt, wenn sie die Welt ausschließlich nach ihren Bestre­
bungen — sei es nach persönlichem Interesse, sei es etwa 
nach den Grundsätzen des Verstandes oder ihrer eigenen Welt­
anschauung — gestalten will und die allgemeinen Faktoren 
als nicht berechtigt zu vernichten sucht oder gar als nicht vor­
handen betrachtet, so erheben sie sich nur zu um so mäch-
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tigerer Gegenwirkung, noch weit mehr, als wenn umgekehrt 
die allgemeinen Faktoren die Individualität niederhalten. Denn 
die Macht der Tradition ist allerdings im stände, die Einzel­
persönlichkeit völlig in Bande zu schlagen und ihr Selbst­
gefühl zu ersticken, äußerlich indem sie z. B. ein Volk oder 
einen Stand so vollkommen knechtet, daß jeder Gedanke des 
Widerstands in ihm erlischt, innerlich, indem sie eine solche 
Allgewalt über das Denken gewinnt, daß jeder Ansatz zu selb­
ständigem Denken schwindet — Zustände, die bei vielen 
Völkern durch die Bande des Zauberwesens und unwandel­
barer religiöser Anschauungen erreicht sind, die jedes kirch­
liche System erstrebt, und die, in höherer Gestalt, dem Alter­
tum in Aegypten, der Neuzeit in China verwirklicht scheinen, 
und nicht selten sehr bedeutenden Geistern, wie Plato und 
manchen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, als ein bewunde­
rungswertes Ideal erschienen sind. Jede Kulturentwicklung 
zeigt diese Doppelheit der Wirkungen. Sie wird getragen 
von Einzelpersönlichkeiten, sie verschafft ihnen, indem sie 
fortschreitet, weiten Raum zu freier Entfaltung ihrer Kräfte; 
aber zugleich setzt sie diese individuellen Errungenschaften, 
indem sie sie zum Gemeingut zu machen sucht, in feste 
Regeln, in Traditionen um, denen sie die Individuen zu unter­
werfen strebt. So wirkt sie eben durch die Entfesselung der 
Individualität selbst darauf hin, ihr aufs neue Schranken zu 
setzen, sie in Fesseln zu schlagen, eine neue, vielfach ge­
steigerte Homogenität zu erzeugen. Wie weit gerade bei 
scheinbar aufs höchste gesteigerter Individualität in einer 
hochentwickelten Kultur diese Erstickung der Selbständigkeit 
und inneren Freiheit der Persönlichkeit gehen kann, können 
wir in unserer Zeit in erschreckendem Umfang wahrnehmen, 
oft genug eben bei denen, welche das Prinzip des schranken­
losen Individualismus auf ihre Fahnen schreiben, wie die An­
hänger NIETZSCHES. SO führt jeder Kulturfortschritt eben durch 
die Individualität aufs neue zur Erstarrung, und damit ent­
weder zu einer Ertötung des Kulturlebens, zu einem stag­
nierenden Dasein in ewig gleichen Verhältnissen, oder zu einer 
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inneren Zersetzung, zu einem tiefgreifenden Konflikt, aus dem 
dann, nach Überwindung der leblos gewordenen Elemente, 
eine neue höhere Kultur erwachsen kann. Welche dieser Ten­
denzen den Sieg davonträgt, ist im voraus niemals zu ent­
scheiden, sondern hängt von der Gesamtwirkung der geschicht­
lichen Faktoren ab. Es hat Völker genug gegeben, welche, 
nachdem sie die höchsten Höhen der Kultur erreicht hatten, 
von ihnen unaufhaltsam in Erstarrung, in geistige und daher 
auch in politische und materielle Stagnation hinabgesunken 
sind, aus denen sie, trotz einzelner Versuche, ein neues selb­
ständiges Leben zu erwecken, sich niemals wiederhaben heraus­
arbeiten können — es sei hier nur an die Aegypter, an die 
Griechen, an die islamischen Völker, und vor allem an den 
Untergang der antiken Kultur erinnert. Auch bei allen mo­
dernen Kulturvölkern sind diese Tendenzen ständig am Werk, 
und kein einziges, das einmal eine führende Stellung errungen 
hat, hat sich dauernd in dieser zu behaupten vermocht. Was 
unsere Kultur aufrecht erhält, was auch die einzelnen Völker 
immer von neuem aufgerüttelt hat — nur Spanien hat sich 
aus der Stagnation noch nicht wieder zu erheben vermocht —, 
ist das politische Moment, die Bildung eines auf der Basis 
der Nationalität ruhenden Staatensystems, welches die ein­
zelnen Völker, um ihre selbständige Existenz zu behaupten, 
immer von neuem zu energischer Betätigung und zur An­
spannung aller Kräfte zwingt und damit die Entwicklung der 
allgemeinen Kultur des ganzen Kulturkreises ständig steigert. 
Aber der Glaube, daß das so sein müsse, daß die Kultur der 
Menschheit ständig fortschreite, beruht nicht auf geschicht­
licher Erfahrung. Allerdings haben sich bisher, wenn eine 
Kultur zu Grunde gegangen ist, einzelne Kulturelemente in 
dem Ruin behauptet und auf neue Völker befruchtend weiter 
gewirkt. Aber die Möglichkeit, daß nicht nur eine Kultur, 
sondern die Kultur überhaupt einmal wieder dauernd zu Grunde 
ginge, ist dadurch nicht ausgeschlossen; und ebensowenig ist 
es notwendig, daß die neuentstehende Kultur höher stehen 
müsse als die alte, aus deren Trümmern sie erwächst. Der 
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Glaube an ein stetiges Fortschreiten menschlicher Kultur ist 
ein Postulat des Gemütslebens, nicht eine Lehre der Geschichte. 

Der Versuch, die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Kultur­
völker unter ein bestimmtes Schema zu zwängen, in ihr die Verwirk­
lichung einer bestimmten transzendenten Idee zu suchen, in der dann 
die einzelnen Völker sich ablösen sollen, wie ihn HEGEL unternommen 
hat (in unserer Zeit fehlt es nicht an Repristinationsversuchen), ist not­
wendig verfehlt und hat in den geschichtlichen Tatsachen keine Grund­
lage; er vergewaltigt diese vielmehr ununterbrochen. Eben so verkehrt 
ist es, eine derartige Betrachtung der geschichtlichen Vorgänge als 
„Geschiehtsphilosophie" zu bezeichnen; sie ist vielmehr bestenfalls, so­
weit ihr nämlich die Tatsachen entsprechen, eine Geschichte einiger 
allgemeiner Ideen und der Versuche, sie zu verwirklichen. Geschichts­
philosophie kann nur etwas total anderes genannt werden, nämlich die 
theoretische Erörterung der grundlegenden Probleme der Geschichts­
wissenschaft. 

103. Das höchste, was die Individualität zu schaffen ver­
mag, ist die Idee. Sie ist die Schöpfung eines Einzelnen; aber 
sie gewinnt ihre geschichtliche Gestalt durch das Zusammen­
wirken Mehrerer, die sie modifizieren und voll ausbilden. Dann 
gewinnt sie Scharen von Anhängern und sucht sich durchzusetzen 
und damit zum Allgemeingut und zu der die Gesamtheit be­
herrschenden Norm zu werden. Aber auch wenn es ihr ge­
lingt, die entgegengesetzten Ideen und die hinter diesen 
stehenden Mächte niederzukämpfen und — innerhalb der 
Grenzen, die jeder Tendenz durch den ewigen Kampf des ge­
schichtlichen Lebens gesetzt sind — die volle Herrschaft zu 
gewinnen, so fällt sie eben damit der Gewalt der universellen 
Faktoren anheim: sie ist aus der Welt der Gedanken in die 
reale Welt der Erscheinungen eingetreten und untersteht da­
mit den Bedingungen, welche diese beherrschen. Darauf be­
ruht es, daß jede Idee, sobald sie sich verwirklicht, in ihr 
Gegenteil umschlägt: denn kein Gedanke vermag die Wirk­
lichkeit in ihrer Totalität zu umfassen. Dieser Umschlag der 
Ideen tritt in allem geschichtlichen Leben hervor: auf ihm 
beruht die Tragik der Geschichte, die oft genug, eben bei 
den Schöpfern der höchsten Ideen, auch zu einer Tragik des 
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Einzellebens geworden ist. So ist aus der Religion der Pro­
pheten das Judentum, aus der Lehre Jesu die katholische 
Kirche und weiter die Religionsverfolgung entstanden, die 
dann aus der Forderung der Gewissensfreiheit durch die Re­
formation noch einmal als notwendige geschichtliche Kon­
sequenz hervorgegangen ist — während der in der Theorie viel 
exklusivere Islam eben darum in der Praxis immer viel tole­
ranter gewesen ist —; ebenso führt die freiheitliche Erhebung 
der englischen Revolution gegen die Übergriffe des König­
tums zur Zwangsherrschaft des Parlaments und dann der 
Armee, der Reformversuch Piatos und Dios in Sjrakus zur 
Usurpation der Staatsgewalt und zur Zersetzung des Staats, 
den man retten will, die Proklamierung der individuellen 
Freiheit jedes Staatsbürgers in der französischen Revolution 
zur Schreckensherrschaft, in der modernen sozialen Entwick­
lung zum Despotismus des sozialdemokratischen Systems. Die 
Beispiele ließen sich beliebig vermehren — so sei daran er­
innert, daß die Beseitigung des Opferwesens in dem späteren 
Judentum, im Christentum und im Islam durch die gewaltige 
Steigerung seiner Bedeutung im jüdischen Gesetz herbeige­
führt ist —; wir haben schon gesehen, wie alle Geschichte der 
Religion, der Kunst und Wissenschaft, der Kultur überhaupt, 
von diesem Umschlag der Idee beherrscht ist, bei der sich das 
Prinzip der Freiheit in das des Zwanges und. dadurch die 
Idee, unter der Herrschaft der allgemeinen Faktoren, in all 
ihren Ausgestaltungen in ihr Gegenteil umwandelt. Eben da­
durch wird dann die Reaktion, die Entstehung einer neuen 
Idee hervorgerufen, welche die alte der Herrschaft beraubt 
und eben dadurch wieder dem gleichen Schicksal anheimfallt. 
So wiederholt sich der Kampf und damit der Kreislauf der 
historischen Erscheinungen immer von neuem; aber in jedem 
Einzelfalle ist die individuelle Gestaltung der wirkenden Mo­
mente und darum auch das Ergebnis ein anderes. Darauf 
beruht ebensowohl die innere Einheit wie die unendliche 
Mannigfaltigkeit der Geschichte. 
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Inneres Wesen der Geschichte 

104. Während die Anthropologie das Wesen des Men­
schen und den allgemeinen Gang seiner Entwicklung zu er­
kennen sucht und daher die Zustände der einzelnen Völker, 
welche die Völkerkunde (Ethnologie) darstellt, und die ge­
schichtlichen Ereignisse nur als ein empirisches Material von 
Tatsachen zur Ableitung und Illustration ihrer Sätze ver­
wertet, ist die Aufgabe der Geschichtswissenschaft eben die 
wissenschaftliche Erkenntnis dieser Ereignisse und die Dar­
stellung ihres äußeren Verlaufs und inneren Zusammenhangs. 
Sie geht aus von einzelnen Tatsachen der Wirklichkeit, und 
endet mit eben diesen einzelnen Tatsachen; ihr Geschäft be­
steht in der Läuterung des von der Empirie in unreiner, durch 
Beimischungen und Entstellungen getrübter Gestalt gegebenen 
Materials durch den Denkprozeß, den wir wissenschaftliche 
Methode nennen. Jede Einzelerscheinung der realen Welt 
und so auch jedes geschichtliche Ereignis entsteht durch das 
Zusammenwirken unendlich vieler Faktoren in einem Zeit­
punkt; diese zeitliche Coincidenz und Durchkreuzung von 
Kausalreihen nennen wir Zufall; der Zufall ist daher das 
Moment, welches alles empirisch Gegebene beherrscht und 
jedem Einzelwesen und Einzelvorgang seine individuelle, von 
allen anderen ähnlichen Erscheinungen spezifisch abweichende 
Gestaltung gibt. Zu dem Zufall tritt bei allen geistigen Vor­
gängen des Menschenlebens — und, in geminderter Intensität, 
alles animalischen Lebens überhaupt — als ein zweites ebenso 
wesentliches Moment der freie zwecksetzende Wille hinzu. 
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Auch die Willensentschlttsse bilden sich nach den Bedingungen 
einer inneren Gesetzmaßigkeit, deren Darlegung die Aufgabe 
der Psychologie ist; aber sie lassen sich niemals, wie außere 
Vorgange, in Kausalreihen auflosen, sondern treten in die 
Erscheinung als spontane Akte, mit denen eine neue Kausal 
reihe anhebt: die Freiheit des Willens und die Einwirkung 
desselben auf die Außenwelt sind eine unmittelbare Er-
fahrung unseres Bewußtseiris. Der Mensch handelt nicht 
nach Ursachen, die von außen auf ihn einwirken, sondern 
nach Zwecken, die er sich selbst setzt, Allerdings sind 
diese durch Grlinde bestimmt und der Willensentschluß daher 
durch Motive beeinflußt. Diese Grlinde und Motive lassen 
sich darlegen, so gut wie bei einem zufalligen Ereignis, 
etwa dem Ausbruch einer Epidemie oder dem Tode eines 
Mensehen, die medizinischen Gesetze der Krankheit oder 
die mechanischen Gesetze der todbringenden Waffe und die 
außeren Momente sich darlegen lassen, wolche in dem realen 
Einzelfall den Verlauf bestimmt haben; aber so wenig wie 
hier eine innere Notwendigkeit vorliegt, daß die Krankheit 
oder die Kugel gerade diesen oder jenen getroffen und daß sie ihn getotet hat, so wenig ist der Willensentschluß mit 
der Darlegung dieser Motive erklart. Vielmehr tritt immer 
als das Entscheidende ein spontanes Moment hinzu, das wir 
als Außerung det schopferischen Eigenart, der Individualitat 
der wollenden Personlichkeit betrachten. Wenn daher die 
Geschichtswissenschaft die Tatsachen des historischen Ge-
schehens zu ermitteln sucht, wenn sie, nach dem RANKEschen 
Wort, „sagen will wie es eigentlich gewesen ist", und wenn sie 
zugleich alles Sein nur als ein Werden fassen und begreifen 
kann, so liegt ihr doch der Gedanke, das Sein und Werden 
als eine Gesetzm'aßigkeit aufzufassen, vollstandig fern; dieser 
Gedanke wiirde vielmehr einen Widerspruch gegen ihr wahres 
Wesen enthalten (§99). Die allgemeine Gesetzm'aßigkeit der 
Vorgange der Außenwelt wie der Innenwelt und die allge-
meinen Pormen, in denen diese verlaufen, sind fur sie ledig-
lich Voraussetzung; in der Welt, die sie darstellt, herrscht 
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statt dessen die Kausalitat des Zufalls und des freien Willens. 
Sie hat so wenig die Aufgabe, die allgemeinen Formen mensch-
licber Entwicklung, welche die Anthropologie darlegt, auf-
zuweisen und am Einzelvorgang zu exemplifizieren, oder gar 
— auch diese Forderung ist aufgestellt worden — sich in 
eine empirische Psychologie umzuwandeln, daß sie vielmehr 
die Lebren dieser Wissenschaften ebensogut als anerkannt und 
selbstandig begrundet voraussetzt und zur wissenschaftlichen 
Erfassung und Darstellung des Einzelvorgangs benutzt, wie 
die Gesetze der Naturwissenschaften, etwa .der Mecbanik oder 
der Biologie. Wenn die Geschichte den Verlauf einer Schlacbt 
erzahlt, hat sie nicbt die Gesetze der Flugkraft der Gescbosse, 
wenn sie von der Produktion oder dem Import von Nahrungs-
mitteln redet, nicht die Bedurfnisse und Gesetze der Ernah-
rung zu erlautern, ebensowenig aber, wenn sie die Motive 
eines Willensentschlusses aufdeckt, Psychologie zu lehren, oder 
wenn sie die Entstehung und Umbildung einer Religion auf-
hellt, allgemeine antbropologische Satze zu entwickeln: son­
dern diese allgemeinen Satze und Lehren sind fur sie etwas 
Gegebenes, das sie diesen Wissenschaften entnimmt und auf 
den empirischen Einzelfall anwendet. Dieses Einzelne, Sin-
gulare, das sich niemals wiederholt, sondern immer wieder 
anders gestaltet, ist das Gebiet der Geschichtswissenschaft. 
Sie gehdrt daher nicht zu den philosophischen und natur-
wissenschaftlichen Disziplinen, und jeder Versuch, sie mit dem 
Maße jener zu messen, ist unzulassig und verfalscht ihr Wesen. 
Jene Wissenschaften versuchen die allgemeinen Formen der 
Erscheinungen, abstrahiert von ihrer individuellen Gestaltung 
in der realen Welt, zu erkennen und die Einzelerschei-
nungen unter einen Begriff zu subsumieren, der ihr inneres 
Gesetz enthalt, losgelost von den Bedingungen, unter denen 
sich dieser Begriff in jedem Einzelfalle realisiert; die Ge-
schichte dagegen beschaftigt sich eben mit dieser Einzel-
gestaltung, also im Gegensatz zu den beschreibenden Natur-
wissenschaften nicbt mit den typischen Formen, sondern mit 
den Yarietaten oder vielmehr mit den einzelnen Individuen. 
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Fur eine weitere Ausfuhrung und Begrundung der hier kurz zu-
sammengefaßten Satze [in deren Gestaltung ich die Darlegungen in der 
ersten Auflage mehrfach berichtigt und vertieft habe] verweise ich auf 
die § 99 A. angefuhrten Schriften. — Zufall und freier Wille sind voll­
standig klare, von der Erfahrung gegebene Begriffe; und es ist Jediglich 
ein Trugschluß, wenn man glaubt, sie widersprachen den Forderungen 
der Kausalitat, die vielmehr in ihnen ebensogut waitet, wie in den gesetz-
maBigen Vorgangen, nur in anderer Weise. — Die Grenze zwischen Anthro-
pologie und Geschichte ist vollstandig klar. Der Historiker ist so wenig 
Anthropologe, wie er Philosoph ist, oder Naturforscher, wenn er die Ge­
schichte der Naturwissenschaften behandelt oder deren Lehren anwendet, 
um den gesohichtliohen Einzelfall zu begreifen; nur muß er von ihnen so viel 
Kenntnis haben, wie notwendig ist, um sie richtig anwenden zu konnen. 
Allerdings kann er auch durch rein gesohiohtliohe Arbeit indirekt diese 
Wissenschaften fordern; und das gilt namentlich von einer Wissenschaft, 
die noch so wenig selbstandig ausgebildet ist, wie die Anthropologic, 
und die zugleich, da „der Mensch" nur in den konkreten Einzelgestalten 
des historischen Lebens in die Erscheinung tr i t t , das historisohe Material 
in weitestem Umiang verwenden muß, nur zu anderen Zwecken als der 
Historiker: was bei diesem das Ziel ist, ist bei jenem Voraussetzung 
oder Mit te l , und umgekehrt. Das Verhaltnis zwischen Anthropologic 
und Geschichte ist in dieser Beziehung dem zwischen Philologie und 
Geschichte gleichartig. So wenig es Berechtigung hat, diese beiden 
Wissenschaften zu identifizieren, so wenig ist eine Identifizierung von 
Anthropologic und Geschichte berechtigt, so oft auch beides versucht 
worden ist. Die modernen Versuche, das Wesen der Geschichte umzu-
gestalten, ihr andere und „hohere" Aufgaben zu stellen, konnen den Histo­
riker vollig kalt lagsen: gie existiert nun einmal so wie sie ist und wird 
sich in dieser Gestalt immer behaupten, und er hat es nur mit Dingen 
zu tun , die wirklich existieren, nicht mit theoretischen Abstraktionen. 
Wie hoch oder wie niedrig man sie- wertet, kann ihm vollstandig gleich-
giiltig sein. — Die in den letzten Jahren bis zum Uberdruß wiederholte 
AuBerung R A N K E S (in der Vorrede zu den Geschichten der romanischen und 
germanischen Volker, 1824), mit der er die moralisierende Geschichts-
betrachtung ablehnt, ist von modernen Theoretikern in sehr naiver Weise 
miBverstanden worden, wenn sie ihr das Schlagwort entgegenstellen, die 
Geschichte solle vielmehr sagen, „wie es geworden ist"; als ob zwischen 
beiden Formulierungen, wenn sie ernst genommen werden, ein Unter-
schied auch nur denkbar ware! 

105. Die Einzelrorgange des realen Lebens der Menschen 
sind in jedem Moment der Zahl nach unendlich; und ein jeder 
von ihnen gehdrt, sobald er geworden ist, d. h. in die Er-
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scheinung getreten ist, damit zugleich der Geschichte an. Die 
Aufgabe der Geschichtswissenschaft kann niemals eine voll-
standige lleproduktion aller dieser Vorgange sein; denn alsdann 
mußte sie ununterbrochen jede Vergangenheit in ihrer Totalitat 
wiederholen und wurde eben deshalb gar nicht im stande 
sein, sie aufzufassen und einen Abschnitt der Vergangen­
heit als eine Einheit im Gegensatz zu anderen in seiner Eigen-
art zu begreifen. So ist nicht nur die Zusammenfassung einer 
Gruppe von Einzelvorgangen zu komplexen historischen Be-
griffen erforderlich, wie sie schon die Begriffs- und Sprach-
bildung schafft, wenn sie Ausdrticke wie Volksabstimmung, 
Beratung, Prozeß, Verhandlung, Schlacht, Krieg u. a. bildet, 
oder wenn sie von den Bestrebungen einer Partei oder einer 
Generation, von dem Geist eines Zeitalters oder Jahrhunderts 
redet; sondern weiter eine Auswahl unter all den zahllosen 
Vorgangen menschlichen Lebens, die auch alsdann noch bleiben. 
So erhebt sich die Frage: welche dieser Vorgange sind hi­
storisch, welche hat die geschichtliche Darstellung zu berttck-
sichtigen? Die allgemeine Antwort darauf kann nur sein: 
historisch ist derjenige Vorgang der Vergangenheit, dessen 
Wirksamkeit sich nicht in dem Moment seines Eintretens er-
schdpft, sondern auf die folgende Zeit erkennbar weiter wirkt 
und in dieser neue Vorgange erzeugt. Die Wirkungen erkennen 
wir unmittelbar, zunachst in der Gegenwart, dann in einer 
Vergangenheit, in die wir uns hineinversetzen und die wir fur 
die geschichtliche Darstellung als Gegenwart betrachten: die 
Aufgabe der geschichtlichen Forschung ist, das Entstehen 
dieser Gegenwart, dieser Wirkungen zu begreifen, indem sie 
ihre Ursachen zu erkennen sucht, die Faktoren, welche sie 
herbeigefuhrt haben, und dann von diesen weiter aufsteigt zu 
den Momenten, welche die Bildung dieser Faktoren bestimmt 
haben. Die Wirkungen, die in jeder Gegenwart vorliegen, 
sind der Zahl nach immer noch unendlich; aber sie sind ihrer 
Bedeutung nach verschieden an Wert, sie stufen sich ab nach 
Umfang und Intensitat: und so ist ein Vorgang in um so 
hoherem Maße historisch, je intensiver und umfassender seine 
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Wirkung ist oder gewesen ist. Daraus erhellt zugleich, daß 
auch die Auswahl immer nur relativ sein kann und notwendig 
stets ein subjektives Element enthalt: sie richtet sich nach 
dem Urteil des Forschers, und dieses wird durch das End-
ziel bestimmt, das seine Darstellung erstrebt; von diesem aus 
bestimmt sich der Umfang des Stoffs, d. h. der wirkenden 
Tatsachen, die er berucksichtigt. Daher kann das historische 
Material, mag es fur eine Epoche auch noch so reichhaltig vor-
liegen, doch niemals vollstandig sein. Denn fur die Forschung 
tauchen immer wieder neue Fragen auf, indem sie fortwahrend 
neue Wirkungcn erkennt, zu deren allseitiger Erklarung das 
Material schließlich nicht mehr ausreicht. Umgekehrt aber 
kann aus demselben Grunde auch die eingehendste Behand-
lung niemals das Material, das fur eine Epoche vorliegt, voll­
standig erschopfen, da sie immer je nach ihren Zielen eine 
Auswahl treffen und an irgend einem, von dem historischen 
Takt des Darstellers bestimmten Punkte von der weiteren 
Verfolgung der zusammenwirkenden Momente absehen muß. 

106. Die Geschichte sucht das Sein einer Gegenwart zu 
erfassen, indem sie es als ein Werden aus einer Vergangen-
heit betrachtet. Ihre Aufgabe ist daher nicht die Schilderung 
von Zustanden, sondern die Darstellung einer Entwicklung. 
Sie setzt die Kenntnis der bestehenden Zustande ebenso voraus, 
wie die der allgemeinen Formen menschlichen Lebens fiber-
haupt; und wenn der Historiker etwa die Darstellung eines 
in der Vergangenheit geltenden Rechtssystems (z. B. des 
Staatsrechts) oder eines Kulturzustandes ausfuhrt, oder ein 
Werk der dichtenden oder bildenden Kunst allseitig inter-
pretiert, so ist dies fur ihn nur eine vielleicht unumgangliche 
Hilfsarbeit, so gut wie wenn er eine systematische Darstel­
lung der Anthropologie entwirft. Ftir die Geschichte kommen 
alia diese Gestaltungen des menschlichen Lebens nur insofern 
in Betracht, als sie Voraussetzungen und wirkende Faktoren 
des Werdens und Vergehens sind und in diesem Prozeß sich 
selbst verandern. Ihr Gegenstand ist nicht das Zustandliche 
und Bleibende, sondern die Bewegung und der ununter-
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brochene Wandel, nicht das Allgemeine, sondern das Indivi-
duelle, das Singulare der Einzelerscheinung. Danach bestimmt 
sich denn auch die Auswahl der Objekte der historischen 
Forschung und das historische Interesse. Eine Entwicklung 
nimmt dieses Interesse in um so hdherem Maße in Anspruch, 
je starker ihre Eigenart ausgebildet ist, je mehr die all-
gemeinen Faktoren menschlichen Lebens hinter dem Indivi-
duellen zurticktreten, und je mehr daher in ihr Bewegung 
und Leben herrscht. Wenn in einer Kultur oder dem außeren 
und inneren Leben des Staats, mag es noch so hoch ent-
wickelt sein, das Zustandliche und Dauernde in den Vorder-
grund tritt, wenn sich die gleichen Lebensbedingungen und 
Tendenzen im wesentlichen unverandert behaupten, tritt das 
historische Interesse sofort zurilck; je st'arker der Konflikt, 
je lebhafter die Bewegung ist, je mehr daher die individuellen 
Krafte zur Wirkung gelangen konnen, um so lebendiger wird 
es — z. B. in Zeiten einer grofien geistigen oder politischen 
Krisis, einer Revolution, eines in gewaltigem Ringen ver-
laufenden Krieges, der Entstehung und Durchsetzung einer 
neuen Idee, einer neuen Religion, einer neuen sozialen Ord-
nung. Daher treten denn auch in der historischen Darstel-
lung die allgemeinen Faktoren notwendig zurilck hinter den 
individuellen Motiven. Jene bilden die Voraussetzungen und 
Bedingungen alles menschlichen Handelns, deren Wirksam-
keit in jedem Einzelfalle daher nur angedeutet, aber nicht 
in ihren stets gleichbleibenden Momenten ausgeftihrt werden 
darf. Eine eingehendere Analyse verdienen und erfordern sie 
nur insoweit, als sie bei ihrem Eintreten in die Wirklichkeit 
sich unter der Einwirkung der Sonderbedingungen des Mo­
ments modifizieren und damit eine von der Regel abweifchende 
Gestalt, einen individuellen Charakter annehmen. Das Zu-
stSndliche und Gleichmaßige an sich ist dem geschichtlichen 
Interesse gleichgultig; denn um dies zu erkennen, wttrde es 
nicht erforderlich sein, den gesatnten geschichtlichen Ent-
wicklungsprozefi zu erforschen, sondern genugen, einzelne 
Beispiele zur Feststellung des allgemeinen Satzes heraus-



HistorischeeIntereese. Individuelle Vorgangeu.Maeseneracheinungen 191 

zugreifen, ebenso wie z. B. die Psychologic nicht etwa alle 
einzelnen Gedanken und seeliscben Vorgange eines jeden 
Menscben sammelt, sondern sich mit einer Auswabi passend 
gewablter Beispiele begntigt. Es ist daher eine vollstandige 
Verkennung des Charakters der Geschichte, wenn moderne 
Theoretiker der Geschichtsschreibung die Darstellung von 
Massenerscbeinungen und Massenvorgangen als ibre eigent-
licbe Hauptaufgabe zugewiesen baben; vielmebr bilden die 
Massen nur das Substrat der geschichtlichen Entwicklung, 
wahrend ihr Schwerpunkt durcbaus in den Einzelerscheinungen 
und den individuellen Faktoren liegt und diese daber auch 
allezeit im Mittelpunkt des gescbicbtlicben Interesses stehen. 

107. Objekt der geschichtlichen Forschung und Dar­
stellung kann jede Erscheinung und jede Epoche der mensch-
lichen Entwicklung sein, die sich begrifflich zu einer Einheit 
zusammenfassen laßt, die eines jeden Zweiges der materiellen 
und geistigen Kultur ebensogut wie die der politischen Ent­
wicklung eines Volkes, eines Staatensystems, einer Epoche, 
oder die Geschichte der Menschheit in ihrer Gesamtheit. 
Doch stufen sich diese verschiedenen Geschichten ab nach 
dem Werte, den wir ihnen beilegen. Dieses Werturteil be-
rubt einmal darauf, daß die Gescbichtsbetrachtung immer 
von der Gegenwart ausgeht, und daß daher im Vordergrunde 
des historischen Interesses zunachst die Frage nach dem ge­
schichtlichen Werden dieser Gegenwart steht — daher die 
dominierende Bedeutung der nationalen Geschichte fur jedes 
Volk —, sodann aber die Frage, welche Vorgange und Kultur-
schopfungen der Vergangenheit eines fremden Volkes auch 
fur unsere Gegenwart noch inneren Wert besitzen und in ihr 
als bedeutsame Faktoren weiter wirken und daher geschicht-
lich begriffen werden mllssen, um richtig beurteilt und ge-
wertet zu werden — daher z. B. das Interesse an der ge­
schichtlichen Entwicklung der Griechen und Rdmer, der 
mittelalterlicben Kultur, der Renaissance. Dazu kommt dann 
aber eine innere Abstufung der Objekte der Geschirchts-
forschung nach ihrer Bedeutung. Das entscheidende Moment 
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1st immer die Eigenart und der innere Wert der historischen 
Wirkung. Rein personliche Tatigkeiten ohne außere Wir-
kung, wie z. B. ein Spiel, außerliche Einnchtungen des 
Lebens, wie die Tracht oder eine Sitte, wie z. B. die Form 
des Grußes oder die Bereitung bestimmter Lebensmittel, er-
strecken sich zwar auch uber weite Gebiete, ja dringen weit 
uber die Grenzen eines Volks und selbst eines Kulturkreises 
hinaus, und sind, da sie sich in ihrer Erschemungsform 
indern, Objekte geschichtlicher Forschung. Aber ihr Wert, 
und daher ihr historisches Interesse, ist sehr geringftigig; 
grdflere Bedeutung konnen sie nur insofern gewinnen, als 
sie entweder auf die Gestaltung bedeutsamerer geschicht­
licher Ereignisse einwirken — so die Ernahrung und Be-
waffnung u, a. teils unmittelbar, teils durch das Bedurfnis 
nach Beschaffung ihres Materials in Produktion, Industrie und 
Handel — oder in ihnen, z. B. in den Formen des Grußes, 
eine Manifestation geistiger Vorgange zum Ausdruck gelangt, 
die ehemals eine tiefere Bedeutung gehabt hat und auf die 
Eigenart der geschichtlich wirkenden Momente einen Ruck-
schlufi gestattet. Ahnlich steht es mit der Geschichte un-
entwickelter Volker und Kulturen. Gewiß haben auch sie 
ein Werden und Vergehen, das unter den heftigsten außeren 
und inneren Bewegungen, unter entscheidender Betatigung 
einzelner Persdnlichkeiten sich vollziehen kann; und der Zufall 
kann es fugen, daß wir davon, etwa durch Vermittlung eines 
Volks von hoherer Kultur, eingehende Kunde besitzen: aber 
uber dem alien liegt eine Gleichmaßigkeit, bei der sich monoton 
dieselben Vorgange immer von neuem wiederholen und daher 
auch ein neues und individuelles Ergebnis, ein Fortschritt der 
Entwicklung nicht erreicht wird. Die Ereignisse, die sich 
hier abspielen, sind vorwiegend oder fast ausschließlich typisch, 
nicht individuell (vgl. § 100 f.). Daher bezeichnet der Sprach-
gebrauch diese Volker als geschichtslos1). Nicht viel anders 

1) Diese „geschiohtslosen" Volker sind selbstveraiandlich nicht zu 
verwechseln mit denjenigen Volkern, welche eine gesohiohtliche Uber-
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liegt es gar nicht selten im Bereich weit hoher entwickelter 
Kulturen. Niemals kann die Geschichte des alten Orients 
das gleiche Interesse erwecken, wie die Griechenlands oder 
Roms; und dasselbe gil t von der Geschichte zahlreicher 
islamischer Dynastien oder von den ephemeren und in ihrem 
Umfang beschr'ankten Staatenbildungen des Mittelalters und 
der ersten Jahrhunderte der Neuzeit, oder z. B. auch von 
der der Kleinstaaten Griechenlands und Italiens. Nicht nur 
ihr innerer Wert ist gering, sondern auch ihre geschicht-
liche Wirkung. Dabei ist jedoch keineswegs der außere Um­
fang der von ihnen zu einer Einheit zusammengefaflten 
Menschengruppe das Entscheidende. Entwickelt sich in einem 
dieser Gebilde eine hohe Kultur von ausgepragter Eigen-
art, wie etwa bei den lsraeliten oder in Milet oder Florenz, 
so w'achst sofort ihr Wert und sie konnen den hochsten 
Grad des historischen Interesses erreichen. die Intensitat ihrer 
Wirkung gleicht den Mangel an expansiver Wirkung voll-
standig aus, nicht die Quantitat, sondern die Qualitat ist, 
wie bei alien Werturteilen, das Entscheidende. Aber ebenso 
steigert sich das historische Interesse gewaltig, wenn kleine, 
an sich vollig irrelevante Bildungen im weiteren Verlauf 
des geschichtlichen Prozesses der Ausgangspunkt grofier 
Wirkungen werden; dann fuhrt das Bestreben, diese W i r -
kungen historisch zu begreifen, von ihnen aufwiirts zu ein-
gehender Erforschung ihrer Anfange. Darauf beruht es, daß wir der alteren Geschichte von Athen und Sparta, von 
Rom, von Preußen ein ganz anderes Interesse entgegenbringen 
als der zahlreicher anderer Staaten, die damals mit ihnen 
auf gleicher Linie standen, ja vielleicht sie an zeitweiliger Be-
deutung weitaus uberragt haben. Das historische Interesse wird 
eben immer von der Gegenwart bestimmt. Eben darum kann 

lieferung nur in geringem Uinfang bewahrt und eine historische Literatur 
kaum oder gar nicht geschaffen haben, bei denen also der historische 
Sinn nioht entwickelt ist, die aber darum doch eminent historische 
Volker sein konnen, wie z. B. die Arier Indiens und Irans (§131). 

M e y e r , Geschichte des Altertums. 11. 13 
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auch die geschichtliche Wtirdigung einer Personlichkeit und ihrer 
Bedeutung in verschiedenen Zeiten sehr verschieden sein: so 
etwa die des Stifters einer zu universeller Bedeutung gelangten 
Religion im Gegensatz zu zahlreichen Parallelgestalten, die 
nicht etwa infolge ihrer individuellen Eigenart, sondern 
durch die Verkettung der geschichtlichen Faktoren eine der-
artige Wirkung nicht haben ausuben konnen, oder die Be­
deutung des Grunders eines zu machtiger Entwicklung ge­
langten Staats, wie Friedrich Wilhelms I. Ebenso steht es 
z. B. mit dem Interesse, das wir an den oft an sich hochst 
gleichgultigen Mythen und Sagen des Alten Testaments oder 
der griechischen Mythologie nehmen, und mit dem wir ihren 
Ursprung zu erforschen suchen 1), im Gegensatz zu tausend 
oft ihrem Inhalte nach sehr viel hoher stehenden Erz'ahlungen, 
an denen wir gleichgultig vorubergehen. Die geschichtliche 
Wirkung eines Ereignisses ist eben erst im Verlauf der 
weiteren Entwicklung erkennbar, und t r i t t oft erst nach Jahr-
hunderten und Jahrtausenden voll hervor, wie z. B. beim 
Alten Testament. 

108. Inhaltlich stellen sich die einzelnen Objekte der 
Geschichte zu den beiden großen Gruppen der politischen 
und der Kulturgeschichte zusammen. Den Gegenstand der 
ersteren bilden die staatliche Gestaltung und die aufieren Schick-
sale der Menschengruppen (Stamme, Volker, Staaten u. s. w.), 
den der letzteren ihre materielle und geistige Entwicklung 
(Wirtschaft, Religion, Ethik, Literatur, Kunst). Mit dem 
Gegensatz dieser beiden Gruppen kreuzt sich ein Gegensatz 
der Betrachtungsweise: sie kann den Hauptnachdruck auf 
die allgemeinen Faktoren in ihrer Sondererscheinung und 
historischen Einzelgestaltung, oder aber auf die wirkenden 
und schaffenden Personlichkeiten legen. Es ist ein weit-
verbreiteter aber ganzlich unbegrundeter I r r tum, daß diese 

1) Daraus erwachst dann sogar ein sehr lebhaftes Interesse an 
gleichartigen oder dem Ursprung nach verwandten Erzahlungen (z. B. 
der Araber), welche zur Aufhellung ihrer Erstehung und ihres ursprung-
lichen Sinnes dienen konnen. 
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beiden Gegensatze sich deckten, daß die Kulturgeschichte es 
wesentlich mit Massenerscheinungen, die politische mit person-
lichen Wirkungen zu tun habe, und vollends, daß dieser 
Gegensatz wieder identisch sei mit dem fruher erorterten 
zwischen allgemeinen und individuellen Faktoren, typischen 
und singularen Erscheinungen, und daß daher die Kultur­
geschichte die individuellen Wirkungen und singularen Ge-
staltungen zu eliminieren und die Gesetzm'afiigkeit der Ge­
schichte darzulegen vermoge, somit die einzig wissenschaft-
liche Behandlung der Geschichte sei. Auf dieses Phantom, 
das alle Geschichte aufhebt, brauchen wir nicht weiter ein-
zugehen. Aber es ist auch ein Wahn, daß in der Kultur­
geschichte die individuellen und personlichen Momente zurtick-
traten; vielmehr wirken sie oft gerade in ihr noch viel starker 
als in der politischen Geschichte. Das lehrt jeder Blick in 
die Geschichte der Religionen, der Literatur, der Kunst, der 
Wissenschaft, die ohne die Personlichkeiten, welche die in 
ihnen waltenden Ideen schaffen, gestalten und tragen, gar 
nicht denkbar sind. Ebenso ist in der Gestaltung des Rechts 
der Wille des Gesetzgebers das ausschlaggebende Moment. 
Aber auch in der Geschichte der Sitten spielt die Personlich-
keit eine viel großere Rolle, als gewohnlich zum Bewußtsein 
kommt, weil die Vorgange, welche eine neue Sitte (z. B. eine 
Mode oder auch eine rituelle Handlung) schaffen, an sich 
vollig gleichgultig sind und sich daher der historischen Er-
kenntnis entziehen. Dem Wirken des Einzelnen kommt hier 
immer die Stimmung der Massen entgegen, aber wie in allem 
geschichtlichen Leben nur als Substrat, nicht als schopferische 
Kraft: dadurch, daß die von dem Einzelnen ausgehende Idee 
in die Massen eindringt und sie mit. sich fortreißt (oder um-
gekehrt von ihnen bekampft sind), erhalt sie ihre geschicht-
liche Gestalt und der einzelne Vorgang seinen Charakter. 
Das gleiche gil t auch vom Wirtschaftsleben, das nach einer 
modernen Theorie der eigentliche Tr'ager der geschichtlichen 
Erscheinungen sein und nach ewigen ehernen Gesetzen, ohne 
Moglichkeit einer individuellen Wirkung, verlaufen soll. Frei-
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lich strafen die Vertreter dieser Theorie selbst sie durch ihr 
Handeln Lugen. Denn sie verkunden nicht nur ihre W i r t -
schaftslehre und werben fur sie Anhanger, sondern sie or-
ganisieren sich als eine Macht und versuchen, in den Ver-
lauf des Prozesses selbstandig lenkend einzugreifen; und dieser 
Prozeß ist, aller theoretischen Fornmlierung zum Trotz, auch 
fur ihre eigene Anschauung und politisclie Tatigkeit nicht 
em notwendiges Naturereignis, sondern ein vom menschlichen 
Willen gesetzter Zweck, der durch dieselben Mittel verwirk-
licht werden soll , welche bei allem geschichtlichen Handeln 
angewandt werden. Tats'achlich ist denn auch das W i r t -
schaftsleben keineswegs lediglich von naturlichen Bedingungen 
und allgemeinen Faktoren abhangig, sondern es erhalt seine 
Gestaltung durch die Tatigkeit Einzelner, durch den Volks-
charakter, durch die Einwirkung der kulturellen Faktoren 
(z. B. der Fortschritte der technischen Wissenschaften) und 
in allerersten Linie durch die Wirkung der politischen Ver-
haltnisse; und diese Gestaltung wird dann wieder zu der wir-
kenden Ursache seiner weiteren Entwicklung. — Daß aber 
auch umgekehrt in der politischen Geschichte die allgemeinen 
Momente und die Massenerscheinungen eben so stark und oft 
noch viel starker wirken kdnnen, als die Einzelpersonlich-
keiten, ist so offenkundig, daß es einer n'aheren Darlegung 
nicht bedarf. 

109. Der tats'achliche Gegensatz der geschichtlichen Auf-
fassung, der bier allerdings vorliegt, besteht vielrnehr auf 
beiden Gebieten, dem politischen und dem kulturellen, darin, daß man in der Betrachtung des historischen Prozesses ent-
weder die komplexen Erscheinungen (Volker und Kulturen) 
und deren Sondergestaltung oder die einzelnen Personlichkeiten 
in den Vordergrund stellt. Jene Behandlung nahert sich der 
Schilderung des Zust'andlichen, unterscheidet sich aber von 
dieser und wahrt ihren historischen Charakter dadurch, daß sie dieses Zustandliche immer als etwas Wirkendes, und da-
mit zugleich als etwas Werdendes und sich fortwahrend Um-
gestaltendes betrachtet. Fur die gescbichtliche Darstellung 
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haben beide Behandlungsweisen ihre Berechtigung und werden 
sich niemals vollstandig ausgleichen lassen, eben weil jeder 
geschichtliche Prozeß an sich unendlich ist und daher der 
Subjektivitat des Darstellers iramer einen grofien Spielraum 
gewahrt. Klar ist aber, daß das Ideal nur in einer Zusammen-
fassung beider Richtungen liegen kann, da ja.die Darlegung 
aller in einem historischen Ereignis wirksamen Momente immer 
die eigentliche Aufgabe der Forschung ist. Im ubrigen schei-
den sich die einzelnen Epochen nach diesem Gegensatz: in 
raanchen treten die zustandlichen Momente und ihre Wand-
lungen, und darum die Massenerscheinungen, in anderen die 
von Personlichkeiten ausgehenden Wirkungen in den Vorder-
grund. Auf den Hohepunkten der Geschichte greifen beide 
in unaufloslicher Wechselwirkung, im Wirbel gewaltiger sich 
kreuzender Stromungen in einander; denn je zahlreicher und 
komplizierter die Faktoren, desto eigenartiger wird die Ge-
staltung, und desto grofier daher das historische Interesse. 

110. Aber auch die Trennung von Kulturgeschichte und 
politischer Geschichte hat nur relative Berechtigung. Denn 
wie der Mensch und die Menschengruppe eine innere Einheit 
ist, so auch ihr geschichtliches Leben: die wahre und hochste 
Aufgabe der Geschichtswissenschaft kann daher nur die Dar-
stellung dieses Lebens in seiner Totalit'at sein. Da ergibt sich 
dann ohne weiteres, daß von den beiden die politische Ge­
schichte die dominierende Stellung einnimmt. Denn der staat-
liche Verband ist die mafigebende aufiere Organisation, von 
der Dasein und Lebensgestaltung aller seiner Mitglieder ab-
h'angt; seine Schicksale wirken daher unmittelbar nicht nur 
auf jeden Einzelnen, sondern auch auf jede aus ihm hervor-
gehende Lebensaufierung zurOck und sind somit auch fur die 
Kultur und das Wirtschaftsleben yon entscheidender Bedeutung. 
Umgekehrt wirken dann diese wieder in gleicher Weise auf 
die Gestaltung und die Schicksale des Staats ein. Aber erst 
in dieser Einwirkung (die auch eine zersetzende Gegenwirkung 
sein kann) erhalten sie alle ihre historisch mafigebende Be­
deutung: denn wie kerne andere Gestaltung des menschlichen 
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Lebens schließt der Staat alle zu ihm gehorigen Einzelwesen 
zu einer lebendigen Einheit zusammen und erfordert stets die 
voile Entfaltung und hochste Anspannung aller in ihm be-
schlossenen Krafte, weil es sich bei ihm immer in letzter 
Linie um die Behauptung, und dann wieder um die moglichst 
vorteilhafte Gestaltung der Existenz handelt (vgl. Aristoteles' 
Aufierung § 5 A.) . Wenn ein Staat dieser Forderung nicht 
entspricht und seine Aufgaben nicht voll zu erfullen im stande 
ist, so ist das ein negatives historisches Moment, das die 
Giiltigkeit dieses Satzes nicht aufhebt, sondern bestatigt. 
Wenn nun auch der innere Wert und Charakter einer ge-
schichtlichen Entwicklung (auch der der handelnden Person-
lichkeiten) wesentlich auf der Kultur beruht, die sich auch in 
der Gestaltung und Aktion des Staats auspragt, so ist sie doch 
in ihrer außeren Erscheinung wieder von dieser abh'angig, da 
auf dem staatlichen Dasein nicht nur der Umfang dieses 
Wirkungsgebiets, sondern sogar die Existenz ihrer Trager be­
ruht. Daher ist jede Periodisierung nicht nur der politischen, 
sondern auch der Kulturgeschichte und aller Geschichte Uber-
haupt von den politischen Momenten abh'angig, selbst dann, 
wenn sie in einer grofien kulturellen Wendung das Wesent-
liche sieht, wie bei dem Untergang des Altertums. Denn 
dieser Kulturprozefi vollzieht sich ganz allm'ahlich im Lauf 
von Jahrhunderten, wurde aber, fur sich allein genommen, 
noch nicht eine allgemeine Umw'alzung aller Lebensverhalt-
nisse herbeigefuhrt haben, da sich auch uberlebte und inner-
lich abgestorbene Formen noch viele Generationen hindurch 
erhalten konnen. Erst die Zersetzung der staatlichen und 
nationalen Gestaltung und das dadurch herbeigefuhrte Ein-
greifen neuer Volker gibt ihm seine welthistorische Bedeutung, 
wie sie in diesem Falle zugleich den charakteristischsten Aus-
druck der grofien Umwandlung bildet. 

111. Aber der einzelne Staat lebt niemals isoliert, son­
dern steht, auch wenn er das Volkstum als Ganzes umfaßt 
und einen nationalen Charakter tragt, innerhalb eines Staaten-
systems, wo die Vorg'ange in dem einen Staat ununterbrochen 
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m i t denen in alien anderen in Wechse lwi rkung stehen, und 
weiter innerhalb eines Kul turkre ises ; und auch die verschie-
denen Staatensysteme und Kul turkre i se stehen wieder in Be-
r t ih rung m i t einander, in Austausch und Wechse lwi rkung . 
Daher w i r d es eine der wichtigsten Aufgaben der Geschichts-
forschung, die Ents tehung dieser großeren Gruppen darzu-
legen. V o n dem Moment an, wo sie sich gebildet haben und 
in ihren wirksamen Momenten die weitere E n t w i c k l u n g der 
von ihnen umschlossenen kleineren Gruppen beherrschen, lost 
jede Geschiehtsbetrachtung, die sich pr inz ip ie l l auf ein Einze l -
gebiet, einen einzelnen Staat, V o l k , K u l t u r beschrankt, ihre 
Aufgabe nur unvol l s tandig , da sie in diesem Rahmen die 
Tota l i ta t der E n t w i c k l u n g nicht zu unifassen vermag. A l l e 
Geschichte, die w i r k l i c h i h r Z ie l erreichen w i l l , muß ihrer Be-
trachtungsweise und Tendenz nach notwendig universalistiscb 
sein, sei es, daß sie das Gesamtgebiet behandelt, sei es, daß 
sie ein Einzelobjekt m i t dieser inneren Beziehung auf das 
Gauze darstellt. Die n'achste großere Einhei t bi lden die grofien 
Kul tu rkre i se , die sich im V e r l a u f des historischen Prozesses 
gebildet haben. Aber auch von diesen sind der orientalische 
und der hellenische im A l t e r t u m (der dann zu dem hel leni-
stisch-romischen erwiichst) und der christliche und islamische 
in Mi t te la l te r und Neuzeit so eng m i t einander verwachsen 
und stehen die ihnen entsprechenden Staatensysteme ununter-
brochen in so enger W e c h s e l w i r k u n g , daß nur eine beide 
gleichmaß ig berlicksichtigende Gesamtbetrachtung das voile 
Verstiindnis ihrer Geschichte ermoglicht . Der dr i t te große 
Kul tu rk re i s , der ostasiatische (indochinesische), steht zwar m i t 
jenen immer in Beziehungen — Beziehungen, die m i t dem E i n -
bruch der A r i e r in Indien beginnen, im Perserreich und weiter 
im Reich Alexanders und den hellenistischen Staatenbildungen 
sich lebhafter gestalten, in der Sassanidenzeit sich fortsetzen, 
und durch die islamische Eroberung und dann das Mongolen-
reich immer bedeutsamer werden —; aber diese Beziehungen 
sind doch weder intensiv noch umfassend genug , urn seine 
Geschichte m i t der der westlichen Vo lke r zu einer E inhe i t zu -
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sammenfassen zu konnen. Lediglich das Grenzgebiet, das nord-
liche Vorderindien, partizipiert an beiden Entwicklungen und 
erfuhrt abwechselnd Einwirkungen von beiden Seiten, wahrend 
sich seine eigene Wirkung fast ausschliefilich nach Osten und 
Norden bin erstreckt hat; eben darum kann es in der Ge­
schichte der westliclien Kulturkreise und Staatensysteme nicht 
als selbstandiges Glied, sondern nur als Grenzland berlick-
sichtigt werden. Eine Zusammenfassung aller drei Gebiete zu 
einer wirklichen geschichtlichen Einheit mit ununterbrochener 
Wechselwirkung hat sich erst in den letzten Jahrhunderten 
allmahlich vorbereitet und ist in den letzten Jahrzehnten zu 
voller Realit'at geworden. Seitdem gibt es tatsachlich eine Welt-
geschichte, das ist eine allgemeine, die Menschheit des ganzen 
Erdballs zu einer Einheit zusammenfassende Geschichte. Von 
diesem Standpunkt der Gegenwart ruckschauend, kann jetzt 
auch die Entwicklung dieser Weltgeschichte, die Darlegung 
der Momente, welche innerhalb der einzelnen Gruppen auf die 
Bildung dieser Einheit hingewirkt haben, einheitlich dargelegt 
und die Einzelgeschichte ihr untergeordnet werden. Dagegen 
fur die alteren Stadien der Entwicklung bleiben die beiden 
grofien Hauptgebiete, das des vorderasiatisch-europaischen und 
das des ostasiatischen Kulturkreises, nach wie vor gesonderte 
Einheiten mit selbstandiger Geschichte. 

Die historische Methode 

112. Die erste Aufgabe der historischen Forschung ist 
die Ermittlung historischer, d. h. wirkender Vorgange oder 
Tatsachen. Aber indem sie diese selbst als geworden zu be-
greifen strebt, mufi sie die Momente zu erkennen suchen, von 
denen ihr Entstehen bedingt war. Dieser historische Schluß 
geht von der Wirkung auf die Ursache, und ist daher seinem 
Wesen nach notwendig problematisch. Er kann niemals zu 
absoluter, logischer Sicherheit der Erkenntnis fuhren, sondern 
immer nur zu psychologischer Uberzeugung von der Richtig-
keit des kausalen Urteils. Daher fuhrt die geschichtliche 
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Forschung immer wieder zu neuen Problemen, zu immer er-
neuten Versuchen, die entscheidenden Momente der geschicht-
lichen Wirksamkeit richtig zu erfassen. In den Vorgangen, 
in denen ein Forscher die ausschlaggebenden Grllnde und 
Motive des Ereignisses erkannt zu haben glaubt, sieht ein 
anderer nur Begleiterscheinungen, wahrend er die wahren A n -
lasse, die eigentlich wirkenden Faktoren, auf ganz anderem 
Gebiete sucht. Denn immer ist seine Subjektivittit, die Auf-
fassung, mit der er an die Ereignisse herantritt, fur ihn das 
Bestimmende; und diese ist wieder abhangig von den seine 
Gegenwart beherrschenden Tendenzen, welche immer neue 
Momente als wirksam erkennen lassen, und daher das Urteil 
tiber das, was wirksam ist und gewesen ist, standig verschieben. 
Darait "andert sich zugleich die Auffassung der Tatsachen 
selbst, von denen die Forschung ausgeht. Denn erst durch 
die historische Betrachtung wird der Einzelvorgang, den sie 
aus der unendlichen Masse gleichzeitiger Vorg'ange heraus-
hebt, zu einem historischen Ereignis. Seine Gestalt wird aber 
nicfit nur durch den Prozeß der Forschung, die Ermittlung 
neuer und die Berichtigung altbekannter Einzelvorgange, modi-
fiziert, sondern jede Verschiebung in der Auffassung des W i r k -
samen .affiziert das Ereignis selbst: was fur die eine Auf­
fassung ein entscheidender Vorgang ist, wird fur die andere 
irrelevant und verliert jede historische Bedeutung, was fur jene 
eine innere Einheit ist, wird fur diese lediglich eine Gruppe 
gleichzeitiger Vorgange, die sich nicht unter einen Begriff zu-
sammenfassen lassen, und umgekehrt. Im letzten Grunde frei-
lich ist das nichts der Geschichtswissenschaft Eigentumliches; 
sondern in jeder Wissenschaft, die innerlich fortschreitet und 
nicht im Dogmatismus erstarrt ist, vollziehi sich ununter-
brochen derselbe Wandlungsprozeß, den wir hier am histori­
schen Objekt zu verfolgen haben. 

113. Jede Einzelerscheinung und jeder Einzelvorgang ent-
steht durch die Kreuzung unendlich vieler wirkender Faktoren, 
z. B. ein bestimmter Stein, Baum, Tier, cder ein einzelner 
Bl i tz , eine einzelne Welle, die Krankheit eines Individuums. 
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Unter diesen Faktoren sind die allgemeinen, in jedem gleich-
artigen Vorgang oder Wesen gleichm'aßig wirkenden Faktoren 
zu scheiden von denjenigen, welche ihm seine spezifische, sin­
g u l a r Eigenart verleihen. Da die geschichtliche Betrachtung 
eben diese Eigenart, dieses Spezifische der Einzelerscheinung 
menschlichen Daseins zu erkennen sucht, sind diese letzteren 
Faktoren fur sie das Wesentliche, das in dem Einzelvorgange 
Wirksarae, wlihrend die allgemeinen Faktoren nur die gegebene 
Voraussetzung sind, durch die Uberhaupt Vorgange (aber noch 
nicht individuelle Vorgange) zu stande komrnen: die Darlegung 
jener Momente ist daber ihre eigentliche Aufgabe (vgl. § 106). 
Aber auch diese individuellen Faktoren sind in jedem histori-
schen Ereignis immer noch außerst zahlreich und vielgestaltig, 
teils personliche Vorgange (Willensentschliisse), teils außere 
Bedingungen und Einwirkungen, in denen sich die allgemeinen 
Momente in eine historisch wirksarne Sondergestalt umgesetzt 
haben: es ist die Aufgabe des geschichtlichen Urteils, aus 
diesen die entscheidenden herauszuarbeiten, neben denen alle 
anderen nur als Begleiterscheinungen zu betrachten sind, die 
das Ergebnis wohl modifiziert, aber nicht bestimmend ge-
staltet haben. Wie weit dies gelingt, hangt immer von der 
Individualist des Forschers ab, der daran erweist, ob er zu 
seiner Tatigkeit innerlich berufen ist. Denn in aller Wissen-
schaft kann die Methode wohl allgemeine Verstandesregeln, 
Anweisungen, Vorbilder geben, aber ihre Anwendung auf 
den Einzelfall, die sich immer nach den in ihm enthaltenen 
Sonderbedingungen modifiziert, ist nicht lehrbar, und darum 
auch nicht die Gewinnung der Erkenntnis selbst: diese muß 
vielmehr im Innern des Forschers selbst intuitiv geboren 
werden. 

Die Unmoglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnis (die eben nicht in 
einem außeren Lernen, sondern in einem inneren Erzeugen besteht) zu 
lehren, und den lediglich maieutischen Charakter aller Unterweisung hat 
PLATO in glanzender Weise im Theaetet und vielleicht noch tiefer in 
seinem siebenten Briefe dargelegt; die gleichen Gedanken entwickelt in 
kurzerer Fassung K A N T in einem rait Recht beruhmten Abschnitt der 
Kr i t ik der reinen Vernunft (2. Aufl. S. 171 ff.). — Die Aufgabe aller 
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gesohichtlichen Forschung hat ROON einmal (in einem Brief an Perthes, 
Denkwurdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls Grafen v. ROON 
11. 261) vortrefflich formuliert: „Das Parallelogramm der Krafte richtig 
zu konstruieren, und zwar aus der Diagonale, d. h. aus dem Gewordenen, 
was man allein deutlich erkennt, Natur und Maß der wirkenden Krafte 
und Personen zu abstrahieren, auch wo man diese Krafte nicht genau 
kennt: das ist die Arbeit des historischen Genius, der sich im Kom-
binieren allein, nicht im Kompilieren dokumentiert." 

114. Das Mit te l , welches der historische Schluß ver-
wendet, ist die Analogie. Sie beherrscht alle Schltisse uber 
die außeren Krafte, welche die Gestalt des Ereignisses beein-
fluBt haben, bis zu den rein mechanischen Vorgangen hinab, 
vor allem aber alle Urteile auf dem reizvollsten Gebiet der 
Geschichte, dem der inneren Momente oder der psychologi-
schen Faktoren, sei es, daß diese in einem Einzelnen oder in 
den Massen, sei es, daß sie unmittelbar in seelischen Vor­
gangen, sei es, daß sie in Gestalt von Ideen und durch die 
außere Ordnung verwirklichten Grunds'atzen (z. B. Staat, Recht, 
Kirche u. s. w.) zur Wirkung gelangen. Hier handelt es 
sich also urn die Erkenntnis der Motive, Tendenzen, Vor-
stellungen, welche eine Personlichkeit oder eine Gruppe be-
herrschen und ihre Handlungen entscheidend bestimmen. Das 
fuhrt dann weiter zu dem Streben, diese Individuen in ihrer 
Totalitat als eine Einheit zu erfassen. Hier tr i t t uns die 
Tatsache hindernd entgegen, daß die Vorgange in der Seele 
eines anderen sich jeder unmittelbaren Erkenntnis entziehen 
und nur aus seinen Handlungen (einschließlich der Auße-
rungen) durch einen Analogieschluß auf uns selbst erschlossen 
werden konnen (vgl. § 45). Die innere Einheit der psychi-
schen Vorgange in einem Menschen oder einer Menschen-
gruppe laßt sich vollends nur durch Intuition klinstlerisch er­
fassen, aber niemals wissenschaftlich erkennen; und doch ist 
es dem Kausalit'atsbedurfnis unmoglich, in der Erforschung 
der treibenden Krafte unmittelbar vor dem fur die Gestaltung 
des geschichtlichen Ereignisses entscheidenden Momente Halt 
zu machen. W i r verfabren so, daß wir aus dem inneren 
Agens, welches in dem Vorgang in die Erscheinung tri t t , eine 
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allgemeine Tendenz herausnehmen und diese als treibende 
Kraft in die Seele des Handelnden projizieren als Willens-
stiirke, Standhaftigkeit, Leidenschaft, seelischeGroBe, Frommig-
keit, Egoismus, Begabung fur eine bestimmte Tatigkeit u. a., 
daß wir fur diese Konstruktion in anderen Lebensaußerungen 
derselben Personlichkeit (oder Menschengruppe) eine Bestati-
gung suchen, und dann wieder aus dieser erschlosseneu Kraft 
die Gestaltung des Einzelvorgaiigs ableiten. W i r stehen also 
hier hart an der Grenze dessen, was uberhaupt noch selbst 
innerhalb des problematischen Schlusses als wissenschaftlich 
erkennbar bezeichnet werden kann, und uberschreiten diese 
Grenze in der Praxis oft genug. Es kann daher die psycho-
logische Analyse einzelner Personlichkeiten (und Volker), die 
Schilderung ihres Charakters und ihrer Anlagen niemals die 
Hauptaufgabe der Geschichtswissenschaft sein, wie gelegent-
lich auch behauptet ist. Vielmehr bleibt sie nur ein mit Vor-
sicht zu benutzendes Hilfsmittel filr die wahre Aufgabe, die 
Darstellung der geschichtlichen Tatsachen in ihrem Werden 
und Wirken. 

115. Alle Erkenntnis geschichtiicher Tatsachen wird durch 
den beurteilenden, das Ereignis als eine Einheit erfassenden 
Verstand geformt und durch Mitteilung weiter uberliefert. 
Daher ist die wichtigste Aufgabe des Forschungsprozesses, 
diese Formulierung von alien Beimischungen zu befreien, die 
sich dabei teils mit Notwendigkeit durch die in dem urteilen-
den Verstande liegenden Bedingungen, die allgemeinen A n -
schauungen, unter deren Herrschaft er stent, teils durch un-
richtige Auffassung und durch außere Einflusse, vor allem 
durch die selbstandige Entwicklung der Uberlieferung, ein-
geschlichen haben konnen. Diese Tatigkeit ist die historische 
Kri t ik . Ihre Vorbedingung ist die Kr i t ik der außeren, vor-
wiegend literarischen Uberlieferung (Quellenkritik), die Dar-
legung ihrer Entwicklung und alsdann der im einzelnen sehr 
verwickelte und schwierige Prozeß, das Uberlieferte in seinem 
wahren Sinn und seiner wahren Tragweite ohne vorgefaßte 
Meinungen und hineingetragene Auffassuhgen zu verstehen — 
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hier ist die Philologie die wichtigste aller historischen Hilfs-
wissenschaften. Damit ist das Material vorbereitet fur die 
Haupttatigkeit der Kr i t ik , die Kr i t ik der uberlieferten Ereig-
nisse selbst, die allein eine Erkenntnis ihres inneren Zusammen-
hangs und der in ihnen wirkenden Faktoren ermoglicht. Alle 
Kr i t ik erfordert einen Mafistab, der ein objektives Kriterium 
gewahrt. Dies Kriterium liegt einmal in den allgemeinen, 
immer sich gleich bleibenden Bedingungen des realen Lebens, 
den physischen. wie den psyckischen, der Vorstellung dessen, 
was ttberhaupt moglich und unmoglich ist, und deshalb wirk-
lich gewesen sein kann, oder aber, mag die Uberlieferung und 
der Glaube der Zeitgenossen scheinbar den Vorgang noch so 
sehr bestatigen, objektiv unmoglich ist — dieses Kriterium 
liegt aufierhalb der Geschichte und wird der Geschichtsforschung 
von anderen Wissenschaften geboten, von ihr nur auf das 
Einzelobjekt angewandt. Das zweite, dem Bereich der Ge­
schichte selbst angehorige Kriterium liegt in dem, was in einer 
bestimmten, individuell gestalteten Zeit moglich gewesen ist, 
was sich unter den von ihr gegebenen psychischen und physi-
schen Bedingungen verwirklichen konnte, sei es im allgemeinen, 
sei es in einem bestimmten Moment. Die Anwendung dieses 
Kriteriums unterscheidet die kritische Geschichtsforschung von 
der naiven Erz'ahlung sowohl wie von der rationalistischen 
und der skeptischen Behandlung. Alle Geschichtsauffassung 
und Darstellung geht von der Gegenwart aus und steht unter 
deren Bedingungen und Anschauungen; die historische Kr i t ik 
hat die Aufgabe, sich von dieser zu emanzipieren, die Ver-
gangenheit aus ihren eigenen Bedingungen. Anschauungen, 
raateriellen Zustanden zu begreifen; der Historiker muß sich 
daher mit seinem ganzen Denken in die Vergangenheit ver-
setzen, sich ihr anfuhlen, in ihr leben. Alsdann wird sie ihm 
zu einer Realitat, und dann kann er den Versuch machen, die 
Ereignisse, die sich in ihr abgespielt haben, rein und unmittel-
bar zu erfassen, als ob er sie selbst erlebte/wahrend der Uber-
blick der weiteren Entwicklung, der Ergebnisse des Prozesses, 
den er anschauend durchlebt, ihm zugleich ermoglicht, den histo-
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rischen Charakter der Ereignisse, der ja immer erst in ibrer 
W i r k u n g zu Tage t r i t t , wei t r icht iger zu erfassen, als es den 
Mitlebenden selbst mogl ich war. Denn eben auf diesem Cha­
rakter der Geschichte beruht es, daß das Werdende sich der 
unmit telbaren Erkenntnis (und damit der F ix ie rung in der 
Dberlieferung) entzieht, daß es erst fafibar w i r d , wenn es 
geworden i s t : erst wenn die W i r k u n g vorl iegt , beginnen w i r 
nach ihren Ursachen zu forschen. Fur das Verstandnis eines 
geschichtlichen Prozesses ist es von wesentlicher Bedeutung, 
neben den positiven Tatsachen auch diejenigen Momente 
r i c h t i g zu erkennen und zu beurtei len, die man als negative 
Erscheinungen bezeichnen kann , d. h. die Tatsache, daß ein 
Ereignis oder eine W i r k u n g , die innerhalb der allgemeinen 
Bedingungen und der Analogien l i e g t , in dem gegebenen 
Fal le nicht eingetreten ist. Die Grunde einer solchen nega-
t iven Erscheinung konnen zum T e i l rein aufierlicher A r t sein, 
z. B. das Fehlen eines bedeutenden Staatsmannes im ent-
scheidenden Moment , die Unfruchtbarkei t einer furstlichen 
Ehe u. i i . , und darum doch die weitgreifendste geschichtliche 
W i r k u n g iiben, wie z. B. die Tatsache, daß Alexander d. Gr. 
keinen Erben hinterl iefi , fur den ganzen weiteren Ver l au f der 
Weltgeschichte von entscheidender Bedeutung gewesen ist. 
Vielfach aber fuhren sie in die tiefsten Probleme des ge­
schichtlichen Lebens uberhaupt und lehren uns den Charakter 
einer K u l t u r , einer Epoche, eines Volks erfassen, wenn eine 
politische, soziale, literarische, kiinstlerische E n t w i c k l u n g , die 
man nach alien Analogien erwarten wi i rde , nicht eingetreten 
i s t , oder eine Zeit eine fuhrende Personlichkeit , fur die der 
Boden vorbereitet schien, n icht hervorgebracht hat — cha-
rakteristische Beispiele bietet die E n t w i c k l u n g der lutherischen 
Staaten und ihrer K u l t u r in der zweiten Half te des 16. Jahr-
hunderts im Gegensatz zu den Calvinisten, oder das vol l ige 
Versagen der romischen Demokrat ie seit dem Tode des Gaius 
Gracchus. Al lerdings ist diese Versenkung in vergangene 
Zeiten immer nur r e l a t iv , w e i l der Betrachtende aus seiner 
eigenen Gegenwart und zugleich aus seiner eigenen Indivi-
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dualitat niemals heraus kann, sondern deren Bedingungen, 
mogen sie durch Kr i t ik noch so sehr unter Kontrolle ge-
halten werden, doch immer in sich tnigt. Insofern trifft das 
Goethesche Wort vom Geist der Zeiten die Geschichtsschrei-
bung mit Recht; aber es ist , seiner ironischen Fassung ent-
kleidet, fur sie kein Vorwurf, sondern eine notwendige Be-
dingung ihrer Existenz, die sie im ubrigen mit alien anderen 
Wissenschaften teilt. 

116. Das Gebiet der historischen Forschung ist der Idee 
nach unendlich; aber tatsachlich findet es uberall seine Schran­
ken, die durch den Bestand des historischen Materials ge-
geben sind. Auch wo dies noch so reichlich fliefit, t r i t t 
schliefilich immer ein Fall ein, wo es versagt, und wo daher 
He Moglichkeit geschichtlicher Erkenntnis, das Fortschreiten 
von den Wirkungen zu den gestaltenden Momenten not-
wendig ein Ende finden muß. Die Forschung muß sich als-
dann begniigen, die Zustande zu beschreiben, die sie an diesem 
Grenzpunkte vorfindet, und von ihnen aus die weitere Ent-
wicklung zu verfolgen. Sie kann auch noch, mittels Ana-
logieschliissen, versuchen, diese fernsten ihr erreichbaren Zu-
stlinde (sei es zeitlich, sei es urstlchlich, von dem Objekt der 
Darstellung aus gemessen) genetisch zu erfassen, ihr Werden 
zu rekonstruieren: aber daruber hinaus verliert sich der Pfad 
in eine undurchdringliche Wiiste. In diese Lage kommt jede 
geschichtliche Untersuchung, was auch ihr Objekt sei und 
wie reichlich auch immer zunachst die Quellen fließen mogen: 
aber sie t r i t t immer starker hervor, je ferner die Zeiten 
und je durftiger und luckenhafter das Quellenmaterial wird. 
Dessen Bestand ist immer variabel und lediglich vom Zufall 
abhangig (§ 119), und kann durch neue Funde jederzeit ein 
anderer werden; einen absolnten Anfang der Geschichte gibt 
es uberhaupt nicht, weil er mit der Entstehung des Menschen-
geschlechts zusammenfallen oder vielmehr noch uber diese 
hinaufragen wiirde. Je weiter wir hier vordringen, desto 
mehr treten daher die allgemeinen Momente und das Zustand-
liche in den Vordergrund, da dies eher Spuren hinterlafit, 
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als das Individuelle und der Einzelvorgang; desto mehr ver-
liert aber auch die Geschichte ihren historischen Charakter, 
bis dieser schließlich ganz entschwindet und nur noch die 
Anthropologic iibrig bleibt. 

Die geschichtliche Darstellung 

117. Wenn alle Geschichtsforschung prinzipiell von der 
Gegenwart ausgeht und von den in ihr erkennbaren Wi r -
kungen zu deren Ursachen aufsteigt, also in einem un'end-
lichen, zuletzt nur tats'achlich, nicht theoretisch begrenzten 
Prozefi des Ruckwiirfcsschreitens verlauft, so verfuhrt die Ge-
schichtsschreibung gerade umgekehrt: sie geht aus von den 
wirkenden Moraenten und entwickelt aus ihnen die geschichfc-
lichen Ereignisse, die sie daher in absfceigender Folge, dem 
Verlauf der Begebenheiten entsprecliend, vorfuhrt. Was bei 
jener die Voraussetzung ist und die Untersucliung Uberhaupt 
erst ernioglicht, erscheint in ihr als Folgeerscheinung. Die 
Darstellung bildet das Ergebnis und zugleich die Kontrolle 
der Forschung; sie braucht aber niit dieser nicht notwendig 
verbunden zu sein, weil die beiden Aufgaben verschiedene 
Tatigkeiten des menschlichen Geistes in Anspruch nehmen. 
Dagegen kann es keine wahrhaft historische Darstellung 
geben, die nicht auf eigene Forschung basiert ist (wenn sie 
daneben selbstverstandlich auch die Ergebnisse fremder For­
schung, nachdem sie sie kontrolliert hat, benutzen kann); wo 
sie doch versucht wi rd , fuhrt sie notwendig zu phantasti-
schen, weil wissenschaftlich nicht begriindeten, Ergebnissen, 
so viel Geist auch darauf verwendet werden mag. Auf der 
Darstellung beruht die Wirkung der Geschichtswissenschaft 
und die Verbreitung ihrer Ergebnisse in dem historischen 
Bewufitsein weiterer Kreise; dagegen kann die Forschung 
niemals popular werden, weil sie eben wissenschaftliche Dis-
ziplinierung des Geistes und ununterbrochene kritische Tatig-
keit erfordert, der jedes Einzelobjekt unterzogen werden muß, 
ehe es verwertet werden kann. Wissenschaftliche Kr i t ik kann 
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aber niemals Gemeingut werden; im Gegenteil glaubt die 
naive, wissenschaftlich nicht erzogene Auffassung jederzeit 
ihr Meinen, ihre momentane, von subjektiven Stimmungen be-
herrschte Auffassung an ihre Stelle setzen zu diirfen. Gerade 
der Geschichtsforschung gegenuber herrscht diese Tendenz 
urn so starker, weil ihr Objekt allgemein zugiinglich ist und 
allgemeines Interesse erregt, und man daher glaubt, histori-
sche Fragen ohne weitere wissenschaftliche Vorbereitung ledig-
lich auf Grund des gesunden Menschenverstandes und der 
jedem zu Gebote stehenden Lebenserfahrung beurteilen zu 
konnen. Darauf beruht es, daß die Ergebnisse der geschicht-
lichen Kr i t ik so haufig mit allgemeinem Kopfschiitteln auf-
genommen, und daß gerade ihre sichersten Kesultate oft von 
der allgemeinen Meinung vollstandig abgelehnt werden; und 
iramer wieder finden sich Leute, oft von hervorragender 
geistiger Bedeutung, die sich fUr berechtigt halten, einen ge-
schichtlichen Stoff zu behandeln, ohne sich um die Kr i t ik und 
die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Vorganger zu ktirn-
mern. Sogar selbst'andige und ergebnisreiche wissenschaft-
liche Arbeit auf einem Gebiete der Geschichte gewahrt hier 
noch keine Sicherheit und keinen Schutz auf jedem anderen; 
es wird selbst unter den grofiten Historikern kaum einen 
geben, der sich in dieser Richtung nicht Mißgriffe hatte zu 
Schulden kommen lassen. 

118. Im ilbrigen sind Aufgabe und Bedingungen der ge-
schichtlichen Darstellung schon hinlanglich besprochen, ebenso 
der subjektive und individuelle Charakter, der ihr notwendig 
anhaftet. Je hoher ein Geschichtswerk steht und je voll-
kommener es seine Aufgabe erfiill t , desto entschiedener t r i t t 
derselbe hervor. Denn Geschichtschreibung ist Erfassung der 
wirksamen Vorgange einer Vergangenheit und ihre Zusammen-
fassung zu einer inneren Einheit; diese Vorgange und diese 
Einheit werden von dem darstellenden Historiker auf Grund 
der Ergebnisse der kritischen Forschung intuitiv erschaut, und 
seine Darstellung soil dieses Bi ld in Worte umsetzen und da-
durch auch in dem Horer oder Leser hervorrufen. Dazu gehort 

Meyer, Geschichte dcs Altertums. 11. 14 
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nicht nur die Beherrschung und richtige, d. h. dem Objekt an-
gemessene, Verwendung aller Kunstmittel der Darstellung, 
sondern vor allem die Tatigkeit der schopferischen Phantasie. 
Darauf beruht es, daß alle Gescliichtsdarstellung nicht nur 
Wissenschaft ist, • sondern zugleich Kunst, und zwar nicht nur 
der außeren Form nach, wie bei jedem Literaturwerk, sondern 
auch inhaltlich in der Gestaltung des Objekts. Nur darf die 
Phantasie des Historikers nicht frei schaffen wie die des Dichters, 
der sein Objekt selbst erst erzeugt; sondern sie ist gebunden 
an die geschichtlichen Tatsachen. Sie darf daher nur naeh-
schaffen: sie soil die Vergangenheit aufs neue zu einera Leben 
in der Vorstellung erwecken so wie sie wirklich gewesen ist. 
Die klinstlerische Phantasie des Dichters ist lediglich an die 
Bedingungen der Moglichkeit gebunden, die des Historikers 
dagegen an die, wenn auch entschwundenen, Tatsachen der 
Wirklichkeit; die Phantasie ist fur ihn nur ein Hilfsmittel der 
historischen Gestaltung. Aber sie erganzt die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Forschung, wo diese eine Grenze findet, die 
sie mjt ihrem Rtistzeug nicht zu uberschreiten vermag: wo 
sie den psychologischen Problemen gegenuber versagt (§ 114), 
vermag die historische Phantasie den Charakter und die gei-
stige Eigenart eines Menschen zu erfassen und von ihr aus 
seine Handlungen aus einer inneren Einheit zu entwickeln; wo 
jene nur einzelne Ereignisse ermittelt, deren Kausalverbindung 
und Wechselwirkung sich der sicheren Erkenntnis entziebt, 
erschaut sie die inneren Zusammenbiinge, durch die diese 
Einzelvorgange zu einer Einheit verwachsen. Die einzelnen 
Tatsachen bilden wie den Ausgangspunkt ihrer Tatigkeit, 
so auch die Kontrolle: die innere Wahrheit der Rekonstruk-
tion, welche alle Einzelvorgange als begreiflich und aus dem 
inneren Zwange des Moments entstanden erscheinen laßt, 
bietet die Gewahr fur ihre Riehtigkeit. Dalier steht die auf 
der Einzelpersonlichkeit des Historikers beruhende Individua-
lit'at der Darstellung keineswegs im Gegensatz zu der For-
derung historischer Objektivitiit, d. h. innerer, von keinen 
iiuBoren Einflussen und dem Gegenstande fremden Tendenzen 
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getrlibter Wahrheit der historischen Darstellung. Wenn ein 
Historiker wie THUKYDIDES oder RANKE die Realitat der Dinge 
erschaut und durch die Mittel seiner Darstellung dieses Bild 
in der Seele des Lesers zu reproduzieren vermag, so hat er 
eben damit die hflchste Objektivitat erreicht. 

Das historische Material. Allgemeine Geschichte der 
Schrift. Denkm&ler und Urkunden 

119. Alle Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 
ist auBerlich bedingt durch Existenz und Beschaffenheit des 
historischen Materials, d. h. von Zeugnissen irgendwelcher Ar t , 
die uns von einer Vergangenheit Kunde geben. Ob solche 
Zeugnisse vorhanden sind und welcher Ar t sie sind, hangt 
ausschlieBlich vom Zufall ab; denn wenn es auch auf der 
Gestaltung der Kultur und den in ihr wirksamen Tendenzen 
beruht, ob ein Volk in einer bestimmten Epoche seiner Ent-
wicklung groBere Monumente oder eine Lifceratur und inner-
halb dieser wieder eine Geschichtsliteratur schafft, so ist es 
von dem Zusammentreffen unz'ahliger aufierer Umstande, die 
mit dem Charakter dieser Kultur selbst in gar keinem Zu-
samraenhang stehen, abhiingig, ob diese Denkmaler sich er-
halten haben oder spurlos zu Grunde gegangen sind; und 
ebenso z. B. ob ein Volk, das die Schrift nicht selbst erfunden 
hat, sie schon in fruhem Zustande von einem anderen erhalten 
hat, oder ob tiber dasselbe aus einer Zeit, in der es selbst 
wenig oder gar keine dauernden Zeugnisse schaffen und hinter-
lassen konnte, andere weiter fortgeschrittene Volker Nach-
richten tiberliefert haben u. a. m. So ruht das ganze Funda­
ment aller Geschichtsforschung auf einem Grunde, der aus­
schlieBlich von individuellen Bedingungen beherrscht ist, die 
sich jeder Gesetzmafligkeifc*) entziehen. Daher andert sich 

') Aber naturlich nicht der Kausalitat, wie mir infolge der weit-
verbreiteten Verwechslung der beiden Begriffe gelegentlich entgegen-
gehalten worden ist. 
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denn auch der Bestand der Uberlieferung fortwahrend, und 
zwar teils durch Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis 
schon vorhandenen Materials (z. B. die Entzifferung einer Schrift 
und das fortschreitende Verst'andnis einer Sprache), teils durch 
zufallige Funde und Entdeckungen — denn auch, wenn das 
Suclien methodisch unternommen wird, ist docb, ob etwas und 
was eventuell gefunden wird, davon vollig unabhangig. Auf 
diese Weise ist seit andertbalb Jahrhunderten unsere Kennt-
nis der alteren Geschichte der orientalischen Volker und der 
Griecben gewaltig vermekrfc, ja zura groBen Teil ilberhaupt erst 
geschaffen worden, und dad'urch der Zeitraum, in dem wir die 
gescbicbtlicbe Entwicklung (wenn auch nicht die gesamte Welt-
geschichte, so doch die der wichtigsten Kulturvolker) wenig-
stens in den Grundzugen Ubersehen konnen, nahezu verdoppelt 
worden. Eine gleichwertige Erweiterung unserer geschicht-
lichen Erkenntnisse konnen wir niemals wieder erwarten: aber 
gerade bei ihr haben wir auf Schritt und Tr i t t empfunden, 
sowohl bei den Begebenheiten und Zustanden, ilber die wir 
ungeahnte Aufschlusse erhalten haben, wie bei den groBen, 
oft gerade durch diese Entdeckungen nur urn so empfindlicher 
werdenden Liicken unseres Wissens, wie dominierend auf 
diesem Gebiete trotz aller systematischen Bemuhungen der 
Forschung die Macht des Zufalls ist. Ware uns z. B. der 
Turiner Konigspapyrus nicht in dttrftigen Fetzen, sondern vol l -
st'andig erhalten, wie so viele oft sehr geringwertige andere 
aegyptische Texte, oder wttrde einmal ein Duplikat desselben 
auftauchen, so wiirde sich sofort unsere Kenntnis der aegypti-
schen Geschichte ganz anders gestalten. Das gleiche gil t von 
den babylonischen und assyrischen Geschichtsquellen, von dem 
gesamten Iiberlieferten oder wiederentdeckten Bestande der 
griechischen Literatur, und (iberhaupt ausnahmslos von allem 
historischen Material. 

120. Eine Aufzahlung und eingehendere Betrachtung der 
Hauptgruppen dieses Materials gehort nicht hierher und wtirde 
sich tlberhaupt ohne Eingehen auf die Einzelgebiete, das der 
Quellenkunde zu diesen tiberlassen bleibt, uber Selbstverstand-
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liches und vage Trivialitaten nicht erheben konnen. Es gibt 
Gebiete geschichtlichen Lebens, auf denen lediglich schrift-
lose Denkmaler, wenn sie in grofier Fulle vorliegen, schon 
einigen Einblick in Gestaltung und Verlauf der Entwicklung 
gewahren, weil sie vor allem in der kunstlerischen Gestaltung 
eine starke individuelle Eigenart zeigen und zugleich etwa 
durch die Anlage von Stadten und Straßen, von Palasten 
und Grabern auf die politischen und kulturellen Verhaltnisse 
manche sichere Ruckschltisse gestatten, wie z. B. die Denk­
maler der kretisch-mykenischen Epoche; das gleiche gilt, 
wenn auch in geringerem Maße, von den Uberresten der so-
genannten „prahistorischen'' Epochen (§ 93). Auch fur alle 
diejenigen Z'eiten, welche schriftliche und literarische Uber-
lieferung hinterlassen haben, bleiben derartige Denkm'aler eine 
iiuBerst wichtige geschichtliche Quelle. Aber dies Material ist 
seiner Natur nach immer außerst luckenhaft; eine wesentliche 
Vermehrung t r i t t erst da ein, und der Versuch, die Aufgaben 
der Forschung und Darstellung wenigstens einigermafien zu er-
ftillen, kann erst da unternommen werden, wo die Schrift ein 
Bestandteil der Kultur eines Volkes geworden ist und schrift­
liche Denkmaler desselben bis auf uns gekommen sind. 

121. Alle Schrift ist hervorgegangen aus der bildlichen 
Darstellung von Gegenstanden und Vorgangen, und ist daher 
ursprUnglich immer Hieroglyphenschrift. Jedes Bild wi l l in 
der Seele des Beschauers einen bestimmten Eindruck hervor-
rufen, der sich in Worte fassen lafit; was das Bild zur Schrift 
macht, ist die Festlegung dieses Eindrucks auf gtnau be-
stimmte Vorstellungen und die diesen entsprechenden Worte, 
die schlieBlich dazu filhrt , daß auch der lautliche Ausdruck 
durch das Bild genau fixiert wird. Dadurch wird das Bild 
zum Symbol, zum Zeichen ftlr eine Vorstellung und einen 
Laut oder Lautkomplex. Den Ausgangspunkt bildet die Zu-
sammenfassung eines fortschreitenden Vorgangs, z. B. eines 
Kriegszugs, eines Festes, einer Weihung (Opfer) an die Gott-
heit, in einer einzigen Zeichnung, wie sie gerade der naiven 
Phantasie durchaus natiirlich ist. Denn diese w i l l nicht, wie 
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die entwickelte Kunst, ein Augenblicksbild darstellen, das 
immer eine Abstraktion enthält; sondern was in ihrem Be­
wußtsein lebt, ist entweder lediglich ein Einzelobjekt, oder 
ein Vorgang als Ganzes, den sie nachbilden w i l l : daß dieser 
sich aus einer unendlichen Reihe wechselnder Bilder zusam­
mensetzt, von denen die Reproduktion immer nur einen ein­
zelnen Moment zur Darstellung bringen kann, kommt ihr erst 
sehr spät, bei hochgesteigerter Entwicklung der künstlerischen 
Empfindung, zum Bewußtsein. Daher entspricht keine der­
artige Zeichnung dem wirklich Angeschauten, sondern ver­
langt zu ihrem Verständnis der (völlig unbewußten) Nachhilfe 
der Phantasie und daher der Umsetzung in Worte. Darauf 
beruht es, daß jede Zeichnung einer primitiven Kunst, und 
selbst einer so weit fortgeschrittenen wie die aegyptische 
oder die ältere griechische, unserem Empfinden durchaus un­
natürlich und selbst unverständlich erscheint, während um­
gekehrt diese Völker ein modernes Gemälde gar nicht würden 
begreifen können, da es ihnen nichts sagen würde. Von den­
selben Tendenzen ist die Zeichnung eines Einzelgegenstandes 
beherrscht: sie w i l l ihn auf der Fläche darstellen nicht wie 
er dem Auge erscheint — das ist vielmehr eine Abstraktion, 
zu der erst eine sehr fortgeschrittene Kunst gelangt —, son­
dern wie er in seiner Totalität im Räume tatsächlich ist. 
Diese A r t der naturwüchsigen Kunst führt notwendig zur 
Verwendung von Andeutungen und Symbolen, die von realen 
Erscheinungen entlehnt sind, und auch im praktischen Leben 
verwandt werden; so haben z. B. bestimmte Kronen und 
Scepter des Fürsten oder bestimmte Zeremonien des Königs, 
des Priesters, des Opfernden (wie das Begießen von in einen 
Topf gesetzten Zweigen, Blüten, Früchten in Babylonien) 
eine feststehende Bedeutung, bestimmte Symbole, wie die 
Verschlingung von zwei Pflanzen als Darstellung der Herr­
schaft über die beiden aegyptischen Reiche, werden am 
Thron angebracht u. ä. Diese Symbole haben an sich, als 
Naturobjekte, gar keinen Sinn, sondern nur als Andeu­
tungen bestimmter Begriffe, die man in dem Beschauer er-
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zeugen w i l l , und die sich dann auch zu geistigen (dämoni­
schen) Mächten verdichten können. Analog ist es, wenn 
Knoten und Striche zur Bezeichnung von Zahlen verwendet 
werden u. ä. 

122. Mi t diesen Symbolen ist bereits die Vorstufe der 
Schrift erreicht. Die weitere Entwicklung besteht in der syste­
matischen Ausbildung dieser Elemente. Einerseits werden die 
Symbole vermehrt und in ihrer Bedeutung konventionell fest­
gelegt, so daß z. B. das Bild eines Sterns den Himmel oder 
die Gottheit, das der Sonne oder die Kombination von Sonne 
und Mond den Glanz, das Bild eines schlagenden Mannes den 
Begriff des Schiagens oder der Gewalt überhaupt reprodu­
ziert; andrerseits wird die Zeichnung von Gegenständen zur 
Bezeichnung nicht nur der diesen entsprechenden Worte, son­
dern lediglich ihres Lautwertes verwendet, so daß es diese 
Laute tiberall bezeichnet, wo sie in der Sprache vorkommen, 
ohne Rücksicht auf die sinnliche Bedeutung des Bildes. Der 
letzte und entscheidende Schritt besteht darin, daß man diese 
einzelnen Symbole ohne jede Rücksicht auf ein Gesamtbild 
aneinander reiht, um dadurch die menschliche Rede in ihrem 
Wortlaut wiederzugeben: damit sind sie zu wirklichen Schrift­
zeichen geworden. Dieser Schritt, der ein gewaltig gesteigertes 
Abstraktionsvermögen verrät, kann, auch wenn er sich in 
mehreren Stufen vollzogen und wiederholte Verbesserungen 
und Ergänzungen erfahren hat, immer nur der bewußte A k t 
einzelner schöpferischer Individuen gewesen sein, so gut wie 
der viel kleinere Schritt vom Holzschnitt zur Erfindung be­
weglicher Typen und damit des Buchdrucks. Er ist, soweit 
unsere Kenntnis reicht, abgesehen von den Ansätzen der 
Mexikaner auf Erden dreimal geschehen, in Aegypten, in 
Babylonien und in China. Zwischen China und den beiden 
westlichen Gebieten ist ein historischer Zusammenhang un­
denkbar, wenn auch die über alle Realitäten des geschicht­
lichen Lebens sich unbedenklich hinwegsetzende Phantasie von 
Träumern mehrfach Vermittlungsversuche aufgestellt hat und 
voraussichtlich immer von neuem wiederholen wird. Aber 
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auch zwischen Aegypten und Babylonien, so viel näher sie 
sich geographisch stehen und so zweifellos Berührungen zwi­
schen beiden Gebieten schon in und vor den ältesten ge­
schichtlich erkennbaren Zeiten bestanden haben, ist ein Zu­
sammenhang der Schrift nicht erwiesen; vielmehr haben sich 
die scheinbaren Übereinstimmungen bisher durchweg entweder 
als neckische Zufälle erwiesen, die sich bei genauerer Unter­
suchung in nichts verflüchtigen, oder es sind Wirkungen des 
aller Schriftbildung zu Grunde liegenden Prinzips, die für 
einen geschichtlichen Zusammenhang nichts beweisen können. 
Zwischen beiden Gebieten treten uns noch mehrere andere 
Schriftsysteme entgegen, die kleinasiatische, die kretischen, die 
chetitische, die cyprische Schrift, die mit Ausnahme der letzten 
noch nicht entziffert sind, und über deren Wesen und Ursprung 
daher ein sicheres Urteil noch nicht möglich ist: aller Wahr­
scheinlichkeit nach sind sie, wenn nicht aus direkter Ent­
lehnung, so doch unter der Einwirkung der aegyptischen und 
der babylonischen Schrift entstanden, d. h. ihren Erfindern war 
der Begriff der Schrift und ihrer Übung bereits bekannt, und 
sie haben nur für ihre eigene Sprache nach diesem fremden 
Muster ein selbständiges Schriftsystem erfunden, ein Vorgang, 
der sich auch später oft wiederholt hat, vor allem bei mon­
golischen Völkern. 

123. Während das Prinzip der Schriftbildung bei allen 
Schriftsystemen das gleiche ist, ist die Einzelgestaltung und 
die Stufe, welche die Entwicklung erreicht hat, bei jedem 
eine andere. Die chinesische Schrift schafft für jedes Wort 
ein bestimmtes Zeichen und hat deren so viel als sie Worte 
besitzt; wenn also auch das Zeichen ein Symbol für einen 
Lautkomplex ist, so ist sie doch keine Lautschrift. Die baby­
lonische Schrift besitzt zwar auch solche Wortzeichen (und 
daneben reine Deutezeichen, Ideogramme), aber fügt ihnen 
reine Lautzeichen bei, die jedoch immer nur Lautkpmplexe, 
einfache und zusammengesetzte Silben, bezeichnen; und je 
weiter sie sich ausbildet, desto mehr wird dieses Element 
dominierend. Am weitesten fortgeschritten ist die älteste von 
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allen, die aegyptische. Sie verwertet zwar auch Ideogramme, 
Wortzeichen, Silbenzeichen; aber daneben ist es ihr gelungen, 
die wenigen einfachen Bestandteile zu entdecken, aus denen 
sich alle Rede zusammensetzt, die Sprachlaute. Für diese hat 
sie besondere Bildzeichen erfunden, die Buchstaben, mit denen 
sie allerdings wenigstens ursprünglich nur die Konsonanten, 
nicht auch die Vokale bezeichnet. Aber sie bringt diese 
Buchstaben in systematischen Zusammenhang mit den übrigen 
Schriftzeichen und hat dadurch ein sehr kompliziertes Schrift­
system geschaffen. Erst sehr viel später, um das Jahr 1000 
v. Chr., hat ein Phoeniker es gewagt, die Schrift allein auf 
diese Buchstaben (Konsonantenzeichen) zu beschränken. Ob 
er die Zeichen, die er dafür verwendete, etwa der aegyptischen, 
babylonischen, chetitischen, cyprischen Schrift entlehnt hat, 
ist nicht zu erkennen und geschichtlich ziemlich irrelevant; das 
Entscheidende ist, daß das Element des Einzellautes und seine 
Bezeichnung durch den Buchstaben bereits seit mehr als zwei 
Jahrtausenden von den Aegyptern entdeckt war und von dem 
Phoeniker für seine Erfindung benutzt wurde. Die phoenikische 
Schrift erschwert allerdings das Verständnis, das Lesen, im 
Gegensatz zu der aegyptischen und babylonischen Schrift ganz 
außerordentlich, zumal das ursprünglich beibehaltene Prinzip 
der Worttrennung alsbald aufgegeben wurde; erst die Hinzu­
fügung von Vokalzeichen in den aus dem phoenikischen ab­
geleiteten Alphabeten hat diesen Übelstand beseitigt. Dafür 
aber gewährt die phoenikische Schrift eine so außerordentliche 
Erleichterung des Lernens und des praktischen Gebrauchs, 
daß sie alsbald ihren Siegeszug von einem Volk zum andern 
angetreten hat; mit Ausnahme des Chinesischen und der daraus 
abgeleiteten Systeme sind alle jetzt auf Erden gebräuchlichen 
Schriften aus ihr hervorgegangen. 

Auf einer ähnlichen wenn auch nicht so konsequent durchgeführten 
Vereinfachung des Schriftsystems, wie die phoenikische Schrift, beruht 
die persische Keilschrift, die aber wegen der Unbeholfenheit ihrer nur 
auf Stein oder Ton verwendbaren Zeichen keine weitere Entwicklung ge­
habt hat, sondern sehr rasch auch bei den Persern selbst durch die ara-
maeische Schrift verdrängt worden ist. 
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124. Mit der Erfindung des Schriftsystems ist die innere 
Entwicklung einer Schrift im wesentlichen vollendet; was hier 
hinzukommt, sind immer nur unwesentliche Modifikationen. 
Wohl aber unterliegt es äußerlich, wie alles Menschliche, 
einem fortwährenden Wandel. Durch die Schrifterfindung ist 
eine einmalige Verknüpfung zwischen Laut und Zeichen ge­
schaffen, in derselben Ar t , wie in der Sprache selbst zwischen 
Laut und Bedeutung; von. diesem Moment an entwickeln sich, 
ebenso wie in der Sprache, die beiden Elemente völlig selb­
ständig, und nur die Verbindung selbst bleibt unauflösbar be­
stehen, solange diese Schrift überhaupt verwendet wird. Die 
äußere Umgestaltung der Schriftformen ist wesentlich von dem 
Material abhängig, mit dem und auf dem geschrieben wird. 
Daraus entsteht, gleich mit der Erfindung der Schrift selbst, 
eine Kursive, welche die Zeichen zum praktischen Gebrauch 
vereinfacht und dann Schritt für Schritt weiter umwandelt, 
bis das ursprüngliche Bild völlig verschwindet und sich in 
eine, scheinbar willkürliche, Kombination von Strichen um­
setzt. Nur die Aegypter haben für die monumentale Schrift 
die ursprünglichen Bilder (Hieroglyphen) um ihres künstleri­
schen Wertes willen neben der Kursive beibehalten, ja sie 
unter besonderen Umständen selbst für literarische Zwecke, 
beim Schreiben auf Papier, verwendet. 

125. Mit dem Momente, wo die Schrift erfunden ist, 
beginnt ihre Verwendung für alle Zwecke des praktischen 
Lebens, die sofort außerordentlich große Dimensionen an­
nimmt. Sie schafft einen Berufsstand der Gelehrten, der 
Schreiber, deren Hilfe bei aller über die rein mechanischen 
Beschäftigungen hinausreichenden Tätigkeit unentbehrlich wird 
und die daher auf die Gestaltung des Lebens, vor allem des 
Staats, des Rechts und der Religion, entscheidend einwirken. 
Die Schrift ermöglicht, einen momentanen Vorgang dauernd 
festzuhalten und für die Zukunft zu fixieren: sie wird daher 
bei jedem Rechtsgeschäft und bei jeder staatlichen Aktion an­
gewandt, aber auch im privaten Leben, sobald es in größeren 
Dimensionen sich bewegt und daher mit größeren Zeiträumen 



Kursive. Verwendung der Schrift. Urkunden 219 

rechnen muß, z. B. bei der Ermitt lung der Einkünfte eines 
Guts, der Lieferungen der Arbeiter und Hörigen u. s. w. Dazu 
kommen dann Briefe, schriftliche Anordnungen u. ä. Ferner 
legt man z. B. die Bräuche und Formeln eines Rituals, reli­
giöse Hymnen, Rechtssätze, praktische Regeln der Medizin 
und anderer Künste schriftlich fest — die Anfänge einer 
traditionellen Literatur. Von allen derartigen Aufzeichnungen 
kann sich, je nach den äußeren Umständen, dem verwendeten 
Material, der Beschaffenheit des Bodens, der Geschichte der 
Überlieferung, ein Teil bis auf uns erhalten haben und da­
durch zu einer Geschichtsquelle werden. W i r fassen sie alle 
unter dem Namen von Urkunden zusammen, zu denen im 
Sinne dieser Betrachtung auch die Literatur werke gehören. 
Ihr Wesen besteht darin, daß sie gar nicht die Absicht haben, 
die Nachwelt aus theoretischem Interesse zu belehren, son­
dern daß sie aus praktischen Bedürfnissen des Moments heraus 
einen Vorgang der Gegenwart schriftlich festlegen und da­
durch der Zukunft erkennbar machen. Darauf beruht ihr 
außerordentlicher Wert für die Geschichtsforschung. Ihre 
Angaben können an sich richtig oder falsch sein — das zu 
ermitteln ist Aufgabe der historischen Kr i t ik , so gut wie die 
Prüfung ihrer Echtheit —, aber sie sind, wie die monumen­
talen Denkmäler, Erzeugnisse der Vergangenheit, in denen 
diese noch unmittelbar zu uns redet, ungetrübt durch irgend­
welche späteren Einflüsse. In ihnen faßt sich eine Gruppe 
von Vorgängen in einen A k t zusammen, den wir noch selbst 
greifen können, und der uns wieder die Voraussetzungen er­
kennen läßt, unter denen er entstanden ist, und durch rich­
tige Interpretation über eine Fülle gleichzeitiger Vorgänge 
und Intentionen und vor allem allgemein herrschender Zu­
stände und Anschauungen authentischen Aufschluß gewährt. 
Diese Interpretation, die richtige Erkenntnis der Tragweite 
einer Urkunde, ist wieder die Aufgabe der historischen Kr i t ik 
und des historischen Taktes. Die Gefahr, hier auf Irrwege 
zu geraten und falsche Schlüsse zu ziehen, ist oft sehr groß; 
trotzdem bleiben die Urkunden das wichtigste Mittel zur 
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Kontrolle aller anderen Überlieferung, und vor einer richtig 
interpretierten Urkunde stürzen alle ihr widersprechenden 
Angaben einer Tradition, mochte sie sonst noch so zuver­
lässig erscheinen, rettungslos zusammen. Denn in ihnen 
redet die Vergangenheit unmittelbar, nicht durch Vermittlung 
Fremder, zu uns: die weitere Aufgabe der Kr i t ik ist als­
dann, den Ursprung dieser entstellten Tradition aus den Be­
dingungen und Tendenzen, unter denen sie entstanden ist, 
aufzuhellen. — Eben in diesem Charakter des urkundlichen 
Materials liegt aber auch seine Einseitigkeit und Unzuläng­
lichkeit. Es gibt immer nur Augenblicksbilder, die den be­
stehenden Zustand und höchstens einzelne in ihm festgehaltene 
Momente des Werdens reflektieren; zu einer Erkenntnis dieses 
Werdens in seinem Zusammenhang, der Entwicklung als einer 
großen Einheit, reicht es daher niemals aus, selbst wenn die 
Urkunden noch so zahlreich sind. W i r können daher auf sie 
niemals eine vollständige Darstellung aufbauen, welche die 
entscheidenden Momente klar erkennen und verstehen lehrte — 
das zeigt sich am deutlichsten da, wo wir fast ausschließlich 
auf solches Material angewiesen sind, wie in Aegypten und 
Babylonien. Um das historische Leben und Werden wirk­
lich zu erfassen, bedürfen wir vielmehr einer zuverlässigen 
Ueberlieferung, welche eben diese Vorgänge, die sich der 
urkundlichen Festlegung entziehen, beobachtet und festhält, 
und die dann in ihren einzelnen Angaben durch das ur­
kundliche Material kontrolliert und eventuell korrigiert oder 
ergänzt werden kann. 

Die historische Tradition 

126. In jeder Zeit erzählt man sich von den Vorgängen, 
die sie bewegen, vor allem, wenn sie eine umfassendere 
Wirkung ausüben, wie Kriege und Schlachten oder die Maß­
nahmen und das persönliche Verhalten eines Herrschers oder 
Staatsmanns. Neben der unmittelbaren Einwirkung solcher 
Vorgänge gibt häufig das allgemeine Interesse an ihrem I n -
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halt, an außergewöhnlichen und charakteristischen Vorfällen, 
Anlaß zu weiter Verbreitung dieser Erzählungen. Dabei ge­
stalten sie sich innerlich um: die geschichtlich entscheidenden 
Momente werden in der Regel schon von dem ungeschulten 
Beobachter nicht scharf erfaßt, und treten an Interesse weit 
hinter dem Auffallenden zurück, das die Phantasie beschäf­
t ig t ; die persönliche Eigenart des Erzählers bildet die Be­
gebenheit unbewußt und bewußt um: die Motivierung wird 
nach den herrschenden religiösen, sittlichen, intellektuellen A n ­
schauungen gestaltet, vor allem aber nach den Kombinationen 
des mythischen Denkens, das überall übernatürliche Einwir­
kungen zu erkennen glaubt. Regelmäßig werden dann andere 
Vorfälle mit dem Ereignis zu einer Einheit verknüpft, parallele 
Erzählungen aus Geschichte und Mythus mischen sich ein; 
darunter auch Erzählungen, die die Taten und Schicksale einer 
Gruppe, z. B. eines Stammes oder einer Stadt, zu einer Ein­
heit zusammenfassen, die an eine mythische Gestalt, etwa 
den eponymen Ahnherrn, angeknüpft werden kann. Nament­
lich liebt die Phantasie, verschiedene hervorragende Gestalten 
mit einander in Verbindung zu setzen und sich dabei in 
charakteristischen Worten und Taten betätigen zu lassen, 
und dadurch die isolierten Erzählungen zu einem größeren 
Cyklus zu verbinden. So kann ein Ereignis schon unmittelbar 
nach seinem Eintreten von den Beteiligten und Zuschauern 
selbst in einer von seinem wirklichen Verlauf total abweichen­
den Weise erzählt werden; und je weiter sich die Erzählung 
verbreitet, je länger sie sich erhält, desto größer wird diese 
Umgestaltung, bis zuletzt von den Tatsachen selbst kaum 
noch etwas übrig bleibt. 

127. Wenn solche Erzählungen in einer Zeit entstehen, 
wo die dichterische Tätigkeit in epischer Gestalt bei einem 
Volk stark entwickelt ist, oder wo sonst, namentlich auf rel i­
giösem Gebiete, eine Tradition von fester Gestalt sich aus­
bildet, so können sie dauernd erhalten werden. So leben in 
dem griechischen, dem germanischen, dem indischen Epos, 
der im wesentlichen romanischen Sage von Karl d. Gr., den 
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bretonischen Sagenstoffen, und ebenso in den iranischen Sagen, 
die erst sehr viel später epische Gestalt erhalten haben, 
historische Ereignisse einer fernen Vergangenheit durch Jahr­
hunderte und Jahrtausende fort. Aber nur scheinbar, nach 
dem Glauben der Nachwelt, ist es ein historisches Interesse, 
das sie lebendig erhält; tatsächlich beruht ihr Fortleben ge­
rade auf den ungeschichtlichen Bestandteilen, die ihr beige­
mengt sind, seien diese nun vorwiegend mythischer oder rel i­
giöser, seien sie ausschließlich poetischer Natur. Der wahre 
Hergang ist dabei völlig gleichgültig, und ist denn auch oft 
genug bis auf wenige dürftige Überreste, z. B. Namen, ge­
schwunden. Wo uns neben diesen Sagen gleichzeitige ge­
schichtliche Quellen vorliegen, wie beim germanischen Epos, 
ist die Ausscheidung dieser Bestandteile und die Feststellung 
der Ursprünge der Erzählung natürlich sehr leicht; dagegen 
äußerst schwierig und in den Einzelheiten meist so gut wie 
unmöglich, wo alle derartigen Quellen fehlen, wie bei den 
Griechen und den Iraniern. Helfen kann hier nur einmal 
die Analogie, sodann aber die Erkenntnis, daß bestimmte Be­
standteile (etwa die Zerstörung von Troja oder Theben, das 
Königtum von Mykene und Argos u. a.) weder mythischen 
noch religiösen Ursprungs sein können, sondern ein indivi­
duelles Element enthalten, das historisch sein muß. Es ist 
aber ein Irr tutn, anzunehmen, daß es notwendig Ereignisse 
von größerer Bedeutung gewesen sein müßten, die auf diese 
Weise in der Sage fortlebten; vielmehr können es sehr unter­
geordnete Vorfälle sein, die durch irgend einen Zufall zur 
Sagenbildung Anlaß gegeben und sich dadurch erhalten haben. 
Ebenso ist es bekannt, daß in der Sage geschichtliche Stoffe 
zu einer Einheit verbunden sein können, die um Jahrhunderte 
aus einander liegen, wie in die Sage von Att i la und den Bur­
gundern der Ostgothenkönig Theoderich, in die von Karl d. Gr. 
die Kreuzzüge Eingang gefunden haben. Die Geschichte der 
germanischen und bretonischen Sagen zeigt auch, wie weit 
derartige Stoffe wandern und wie sie ihre Ausbildung und 
dichterische Gestaltung in Gebieten finden können, die zeitlich 
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und räumlich weit von ihrem ursprünglichen Schauplatz ent­
fernt sind und mit den historischen Ereignissen selbst in gar 
keiner Beziehung gestanden haben. 

128. Wo eine derartige künstliche Erhaltung einer Tradi­
tion in der Sage nicht eingetreten ist, entschwinden die Er­
zählungen von zeitgenössischen Ereignissen sehr rasch dem 
Gedächtnis, selbst wenn sie eine novellistische oder anekdo­
tische Ausprägung erhalten haben, wie die Geschichten des 
ausgehenden griechischen Mittelalters oder in unserer Zeit 
die von Friedrich d. Gr., Napoleon u. a., die übrigens großen­
teils nur auf literarischem Wege und durch Einwirkung der 
Schule künstlich am Leben erhalten oder, wie die Gestalt 
Friedrich Barbarossas u. s. w., zu neuem Leben erweckt worden 
sind. Vielmehr werden die älteren Begebenheiten und Er­
zählungen durch neue verdrängt, das unmittelbare praktische 
Interesse an ihnen erlischt, die Persönlichkeiten, die an ihnen 
beteiligt sind, kennt man nicht mehr. Im allgemeinen er­
streckt sich, im öffentlichen wie im privaten Leben, die ge­
schichtliche Erinnerung niemals über die Persönlichkeiten hin­
aus, die man selbst noch als lebende kennen gelernt hat, 
höchstens daß man einmal eine besonders charakteristische 
Erzählung, die man etwa vom Großvater gehört hat, noch 
seinen Kindern wiedererzählt, die ihr aber selten ein tieferes 
Interesse zuwenden werden. So umfaßt die geschichtliche 
Erinnerung einer Zeit nicht mehr als zwei bis drei Genera­
tionen. Der Glaube, daß naturwüchsige Völker (z. B. die 
Araber) ein längeres Gedächtnis hätten, war ein aus ver­
kehrter Beurteilung ihrer Traditionen hervorgegangener ver­
hängnisvoller Irrtum, bei dem die auf literarischem Wege ihnen 
zugeführten Erzählungen das Blendwerk alter und fester Über­
lieferung erzeugten, so bei den Arabern die b'blischen, bei 
anderen orientalischen Völkern z. B. die graeco-aegyptische 
Alexandersage; jetzt kann er wohl als vollständig überwunden 
gelten. Nur da, wo ein Ereignis oder eine Persönlichkeit 
mit einem in die Gegenwart hineinragenden Denkmal, etwa 
einem Bauwerk, einem im Volksmunde lebenden Gedicht, 
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einer staatlichen Institution, verknüpft ist, kann auch die Er­
innerung an sie l.ebendig bleiben, wenn sie auch oft kaum 
mehr ist als ihr Name. Erst wenn das historische Leben 
eines Volks an Intensität gewaltig gewachsen ist und große, 
auf Generationen nachwirkende Ereignisse es bewegen, wächst 
die Zeitdauer der geschichtlichen Erinnerung wenigstens etwas 
an, ohne jedoch die Trübung und Umgestaltung durch die 
oben bezeichneten Einwirkungen einzuschränken. So umfaßte 
zu Herodots Zeiten die geschichtliche Erinnerung der Griechen, 
die mit sehr dürftigen Anfangen beginnt, einen Zeitraum von 
etwa zwei Jahrhunderten. Da t r i t t aber auch schon die be­
ginnende historische Literatur hinzu, ohne deren Entwick­
lung alle diese Erzählungen so gut wie spurlos würden ver­
schollen sein. 

129. Mündliche Überlieferung, d. i. Berichte von Augen­
zeugen, die dann auch schriftlich fixiert werden mögen, sei 
es von ihnen selbst, sei es von anderen, bildet neben den Ur­
kunden die Grundlage alles geschichtlichen Materials. Ihre 
Kri t ik , d. h. die Ermittlung des Verhältnisses dieses Berichts 
zu dem Ereignis selbst, und die Ausscheidung der Elemente, 
welche diesem durch die Subjektivität des ursprünglichen Er­
zählers (zu der auch bewußte und unbewußte Verfälschungen 
gehören), die Grenzen seines Erkenntnisvermögens und die Be­
dingungen seiner Information beigemischt sind, ist die letzte, 
äußerlich dem gerichtlichen Zeugenverhör entsprechende, Tätig­
keit der kritischen Forschung. Aber als eigentliche, d. h. 
unmittelbare Quelle kommt die mündliche Tradition für alle 
geschichtlich fortgeschrittenen Zeiten nur noch für die Er­
eignisse der jüngsten Vergangenheit (der Gegenwart in wei­
terem Sinne) in Betracht, da sie sonst überall durch die ge­
schichtliche Literatur ersetzt ist. Die mündliche Überliefe­
rung über die Vergangenheit, die im Volke umläuft, die aber 
bei uns immer durch die Literatur beeinflußt ist, hat für die 
Geschichtsforschung nur noch Bedeutung einmal zur Kr i t ik 
ähnlicher Überlieferungen, sodann aber um ihrer selbst willen, 
insofern in ihr Anschauungen zum Ausdruck gelangen, die 
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zum Verständnis der Volksindividualität dienen, ja die selbst 
als historische Faktoren von großer Bedeutung sein können — 
z. B. die Anschauungen der Deutschen von der Macht ihres 
alten Kaisertums, die der Italiener von der ehemaligen Herr­
lichkeit Roms. Eine selbständige Bedeutung als Quelle für 
die Vergangenheit hat dagegen die mündliche Tradition nur 
in Zeiten, wo die zusammenhängende Geschichtsüberlieferung 
eines Volkes beginnt und seine ältesten Historiker diese Tradi­
tionen aufgezeichnet und zu einem zusammenhängenden Ge­
schichtsbilde verarbeitet haben. Da ist die erste Aufgabe der 
Kr i t ik , aus ihrer Darstellung diese mündlichen Überlieferungen 
in reiner Gestalt herauszuschälen, die weitere, deren Entwick­
lung bis zu ihrem Ursprung hinauf zu verfolgen und so durch 
sie an die Ereignisse selbst heranzukommen. Das typische 
Beispiel für eine derartige Überlieferung bietet das Geschichts­
werk Herodots (vgl. Bd. I I I § 141 ff.). 

Entstehung und Entwicklung der historischen Literatur 

130. Die Entstehung einer geschichtlichen Literatur ist 
ein spätes Produkt der Kulturentwicklung eines Volks. Einem 
unmittelbaren Bedürfnis entspringt wohl das Bestreben, über 
den Ursprung der in der Gegenwart bestehenden Zustände 
und Ordnungen Aufschluß zu gewinnen; aber dies wird zu­
nächst, soweit nicht erhaltene Urkunden, z. B. Friedensver­
träge und Gesetze, über einzelne Tatsachen Auskunft geben, 
durchaus in den Bahnen und Formen des mythischen Denkens 
befriedigt. Dagegen über die Einzelvorgänge einer verschol­
lenen Vergangenheit, die uns nichts mehr angeht, Auskunft 
zu gewinnen, liegt ursprünglich ebensowenig ein Anlaß vor, 
wie der Nachwelt von den Vorgängen der Gegenwart Kunde 
zu übermitteln. Von diesen erzählt man sich, man stellt, 
wenn man selbst an ihnen Anteil genommen hat, die eigenen 
Taten ins hellste Licht, man bekämpft die Erzählungen der 
Gegner und verdächtigt ihre Motive; aber zu den zukünftigen 
Generationen hat man keinerlei inneres Verhältnis. Allerdings 

Meyer, Geschichte des Altertums. 11. 15 
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führt die Steigerung der Individualität zu dem Streben, sich 
ewigen Nachruhm zu erwerben, und in diesem ebenso dauernd 
fortzuleben, wie in dem Grabbau und eventuell dem Toten­
kult, den man sich geschaffen hat. Das führt bei mächtigen 
und erfolgreichen Herrschern (in weit vorgeschrittener Zeit 
auch gelegentlich bei anderen Persönlichkeiten) dazu, selbst 
für diesen Nachruhm Sorge zu tragen und ihre Taten in 
Königsinschriften der Mi t - und Nachwelt zu verkünden, häufig 
in Verbindung mit großen, für die Ewigkeit bestimmten Bau­
werken und Skulpturen. Aber diese Königsdenkmäler dienen 
der Nachwelt nur ganz indirekt, und sind denn auch meist 
von ihr sehr schlecht behandelt worden; erwachsen sind sie 
nicht aus einem historischen Interesse, sondern aus einem 
praktischen, wenn auch der geistigen Sphäre angehörigen 
Bedürfnis der Gegenwart. — Nicht anders steht es mit den 
Aufzeichnungen, welche in den geordneten Monarchien des 
Orients tagtäglich über die Taten, Entscheidungen, Verord­
nungen der Könige am Hofe (und ähnlich in großen Tem­
peln) geführt werden; auch sie dienen durchaus praktischen 
Bedürfnissen, wie die Listen der Jahresnamen und der Folge 
der Könige mit den zugehörigen Regierungsjahren, wenn sie 
auch zu fortlaufenden Annalen zusammengestellt und zu sol­
chem Zweck excerpiert und in kürzerer Fassung überarbeitet 
werden können. Auch andere Staaten, Republiken, können, 
sobald sie zu höherer Kultur fortgeschritten sind, derartige 
Aufzeichnungen nicht entbehren, die in den Archiven des 
Staats oder der Beamten niedergelegt Verden, und zu deren 
Ergänzung dann auch hier Listen der Jahresbeamten geführt 
werden. In diese mögen später einzelne Begebenheiten ein­
getragen werden, wichtige und unwichtige, wie es momen­
tane Zufälle mit sich bringen. Aus der literarischen Über­
arbeitung solcher Aufzeichnungen sind die Jahrbücher der 
griechischen Städte und der Römer entstanden, und ebenso 
z. B. die Königsbücher von Israel und Juda. 

131. Historische Literatur im eigentlichen Sinn des 
Wortes ist das alles noch nicht. Von ihr darf man auch 
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dann noch nicht reden, wenn, wie bei den Aegyptern und 
auch bei den Babyloniern, einzelne geschichtliche Sagen 
aufgezeichnet und literarisch bearbeitet werden, wenn ge­
schichtliche Urkunden gesammelt und wieder abgeschrieben 
werden, wie in der Bibliothek Assurbanipals, und wenn, wie 
bei allen diesen Völkern, fortlaufende Chroniken geführt wer­
den und dadurch ein allgemeiner Überblick der traditionellen 
Geschichte des Volkes Gemeinbesitz wenigstens der höher Ge­
bildeten, der Herrscher und Priester wird. Vielmehr entsteht 
sie erst dann, wenn ein selbständiges Interesse an der ge­
schichtlichen Einzelgestaltung erwacht und einzelne Persön­
lichkeiten die Sammlung und Verarbeitung der Traditionen 
zu einem selbständigen und einheitlichen Geschichtswerk, das 
das Gepräge ihrer Individualität trägt, zu ihrem Lebensberuf 
machen. Dieser historische Sinn hat sich nur bei ganz we­
nigen Völkern selbständig entwickelt; selbst Völker von sehr 
hoher Kultur und eminenter geschichtlicher Bedeutung, wie 
die Arier von Iran und Indien, haben es nicht nur zu keiner 
historischen Literatur (oder doch in Indien nur zu dürftigen 
Ansätzen derselben), sondern nicht einmal zu Chroniken nach 
Art der Aegypter und Babylonier gebracht, weil ihre A n ­
schauung von Dasein und Werden der Menschen ganz von 
Mythen (mit sagenhaften Bestandteilen) und religiösen Vor­
stellungen überwachsen war. Die Araber haben im Islam 
eine große historische Literatur zunächst aus praktischen Be­
dürfnissen des Rechts und der Religion entwickelt. Völ l ig 
selbständig geschaffen ist eine wahre historische Literatur im 
Bereich des vorderasiatisch-europäischen Kulturkreises nur bei 
den Israeliten und den Griechen. Bei den Israeliten, die auch 
darin eine Sonderstellung unter allen Kulturvölkern des Orients 
einnehmen, ist sie in erstaunlich früher Zeit entstanden und 
3etzt mit hochbedeutenden Schöpfungen ein, einmal den rein 
historischen Erzählungen im Richte»*- und Samuelbuch, so­
dann der Bearbeitung der Sage durch den Jahwisten; aber 
ihre Weiterentwicklung ist durch das Überwuchern der re l i ­
giösen Entwicklung, die zum Judentum führt, verkümmert. Bei 
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den Griechen ist sie erst in einem viel späteren Stadium ent­
standen, dann aber unaufhaltsam vorwärts geschritten bis zur 
höchsten Vollendung; und von ihnen aus hat sie sich zu 
allen anderen Kulturvölkern verbreitet, den Lydern, Phoenikern, 
Aegyptern, Babyloniern nicht minder als zu den italischen 
Stämmen, speziell den Römern. So sind die Griechen die 
Schöpfer aller Geschichtsliteratur, und auch auf diesem Ge­
biete die Lehrmeister aller folgenden Zeiten geworden. Nach­
dem die Geschichtsschreibung einmal geschaffen war, ist sie nicht 
wieder untergegangen; und so ist sie auch zu Zeiten und Völ ­
kern gekommen, die aus eigener Kraft niemals eine Geschichts­
überlieferung geschaffen haben würden, wie die des früheren 
christlichen Mittelalters. Hier ist daher die Geschichtsschrei­
bung zu einer Chronikliteratur verkümmert, mit Beimischung 
lebendiger Sagenerzählung, oder von theologischen Spekula­
tionen und Systemen durchsetzt worden; und auf dasselbe 
Stadium sinkt sie auch in Byzanz herab. Wo sich dann 
wieder eine neue, wahrhaft geschichtliche Auffassung und eine 
eigene Individualität in ihr zeigt, wie bei Einhard und N i t -
hard, steht sie unter dem direkten Einfluß der durch Born 
übermittelten Geschichtsschreibung Griechenlands. 

132. Entstanden ist die Geschichtsliteratur nicht aus den 
Königsannalen und Chroniken, sondern aus zwei an sich ent­
gegengesetzten Tendenzen. Das Bedürfnis, die Entstehung 
der Gegenwart zu begreifen, wird ursprünglich, wie schon be­
merkt, durch den Mythus befriedigt. Aber diese Mythen 
stehen isoliert und vielfach sich widersprechend neben ein­
ander ; und so entsteht mit dem Erwachen zusammenhängenden 
Nachdenkens das Bedürfnis, sie auszugleichen und mit dem 
reich entwickelten Sagenstoff (§ 127) zu verbinden, und dadurch 
ein geordnetes Gesamtbild von der Entstehung der Götter und 
der Welt, der Menschen und Völker und ihren Taten zu ge­
winnen, vielleicht auch schon, einzelne ethische oder physische 
Anstöße zu beseitigen. Einen derartigen Versuch hat in 
Griechenland zuerst Hesiod, bei den Israeliten, mehr als ein 
Jahrhundert früher, der Jahwist unternommen; die Wand-
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lungen der Weltanschauung führen zu immer erneuten Wieder­
holungen, bei denen das von einer bewußten Norm ge­
leitete Urtei l immer stärker hervortritt, sei es nun, daß 
diese Norm von einem ausgebildeten theologischen System ge­
geben wird, wie bei den späteren israelitischen und jüdischen 
Bearbeitungen der Sage und in der Orphik, sei es, daß die 
verstandesgemäße Auffassung, der Rationalismus, maßgebend 
wird, wie bei Hekataeos und seinen Nachfolgern. Alle diese 
Arbeiten tragen das individuelle Gepräge ihrer Verfasser, das, 
wenn sie bedeutende, selbständige Persönlichkeiten sind, wie 
Hesiod und der Jahwist, sehr stark hervortritt. Sie sind der 
Tendenz nach wissenschaftlich, historisch (so stark auch noch 
in den älteren Stadien daneben die Phantasie, die poetische 
Gestaltung, von Einfluß ist), d. h. sie erstreben ein Verständnis 
der Gegenwart aus ihren Ursprüngen, ihrem Werden in der 
Vergangenheit; aber nicht dem Inhalt nach, obwohl der­
selbe von den Verfassern und ihrem Publikum als echte Ge­
schichte betrachtet wird. Verbunden ist mit ihnen von A n ­
fang an die Tendenz, der Erweiterung des irdischen Weltbildes 
Rechnung zu tragen — so in der Völkertafel des Jahwisten 
und den entsprechenden Abschnitten der Kataloge Hesiods —, 
die dann bei fortschreitender Entwicklung zu selbständigen 
Werken über Geographie und Völkerkunde führen kann, 
die bereits echt historische Abschnitte enthalten, so bei 
Hekataeos. 

133. Neben dieser Behandlung der Ursprünge, die in 
der Entstehung der Zustände der Gegenwart endet, aber deren 
geschichtliche Gestaltung meist höchstens andeutend berührt, 
steht die Erzählung von Geschichten aus der Tradition über 
gleichzeitige und vergangene Ereignisse (§ 126). Diese Er­
zählungen dienen zunächst meist nur der Unterhaltung, so 
gut wie die von der epischen Dichtung frei gestalteten Sagen; 
erst ganz allmählich erwacht das Bewußtsein, daß sie außer­
dem noch einen selbständigen Wert haben, als Nachrichten 
über tatsächliche Vorfälle der Vergangenheit, die mit ihren 
Wirkungen (z. B. Monumenten) noch in die eigene Gegenwart 
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hineinragen, daß deshalb auch der Jetztlebende ein sachliches 
Interesse an ihnen hat und zu ihnen Stellung nehmen muß, 
weil sie auch sein Leben und seine Bestrebungen noch affi-
zieren. Daraus erwächst dann der Versuch, diese Erzählungen 
in einem Geschichtswerk zu vereinigen und so die Kunde von 
ihnen zugänglich zu machen und zu erhalten. Es ist schon 
hervorgehoben, daß eine derartige Literatur bei den Israeliten 
schon sehr früh, in der ersten Königszeit, entstanden ist; bei 
den Griechen ist, nach einigen Vorläufern wie Charon von 
Lampsakos, Herodot ihr eigentlicher Schöpfer. Bei ihr ist, 
im Gegensatz zu den vorhin besprochenen Werken, der Stoff 
historisch; in der Behandlung dagegen können sie einen voll­
kommen historischen Charakter noch nicht erreichen. Die 
beiden großen Aufgaben der künstlerischen Gestaltung des 
historischen Stoffs, die Erfassung der inneren Einheit und 
damit des Charakters der handelnden Personen und die ein­
heitliche Erkenntnis und Auffassung der wirksamen Momente 
des geschichtlichen Prozesses, sind für sie nur teilweise lösbar, 
weil die historische Kr i t ik noch ganz unentwickelt ist. Das 
erstere ist zweifellos den altisraelitischen Historikern, aus 
deren Werken die Geschichten von Gideon, Saul, David und 
seinen Genossen uns teilweise erhalten sind, besser gelungen, 
das letztere t r i t t bei Herodot trotz aller Gebrechen seines 
historischen Urteils infolge der Größe seines Stoffs weit stärker 
hervor; an Erzählertalent dürften sich beide ziemlich gleich 
stehen. — Mit derartigen Darstellungen kann dann in der 
weiteren Entwicklung eine annalistische Behandlung und die 
Verwertung des von den Annalen gebotenen Materials (§ 130) 
verbunden werden, wie das bei beiden Völkern in der Folge­
zeit geschehen ist. 

134. Den letzten entscheidenden Schritt hat zum ersten 
Male, ausgerüstet mit all den geistigen und materiellen Mi t ­
teln, welche die Kultur Athens geschaffen hat, Thukydides 
getan. Er ist der erste, der die volle Aufgabe der Ge­
schichte in ihrer Totalität erfaßt, und damit zugleich die 
historische Krisik geschaffen hat. Alle Grundsätze und Er-
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kenntnisse der wissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung, die 
wir systematisch zu entwickeln versucht haben, sind in seinem 
Geschichtswerk angewandt1); und so hat er, da die Dar­
stellung dem Inhalt adäquat ist, ein Werk geschaffen, dem 
die folgenden Zeiten wohl Gleichartiges zur Seite stellen, das 
sie aber nicht tibertreffen können. Ja in- einem Punkte ist 
seine Darstellung infolge der Mittel, die ihm zu Gebote stan­
den, zweifellos tiberlegen: er konnte, was dem modernen 
Historiker nicht mehr gestattet ist, die allgemeinen Faktoren, 
die Motive, zum Teil, soweit er es für angemessen hielt, auch 
die Charaktere, in Form von Reden vorführen und so den 
Leser zum unmittelbaren Teilnehmer der Ereignisse machen, 
indem er dabei doch in der Gestaltung dieser Reden immer 
den Standpunkt des Historikers wahrt, der die Entwicklung 
als Ganzes tiberschaut und in jedem Moment im Auge be­
hält. So hat er durch die höchsten Mittel einer subjektiven 
Kunst dem Werk einen Charakter der Objektivität, der 
unmittelbaren Anschauung, verliehen, den kein moderner 
Historiker in gleicher Weise zu erreichen vermag. 

135. Es ist nicht unsere Aufgabe, an dieser Stelle die 
weitere Entwicklung der historischen Literatur zu verfolgen. 
Nur auf eine Erscheinung muß noch kurz hingewiesen wer­
den. Die erste Behandlung eines geschichtlichen Stoffes reizt 
zur Nachahmung; und die Verschiebung der Auffassung, 
welche alle Entwicklung mit sich führt, die Entdeckung 
von angeblichen und wirklichen Mängeln, ferner das Bedürf­
nis, größere Zeiträume, die bisher nur in Einzeldarstellungen 
behandelt waren, oder auch die Gesamtgeschichte zu einer 
Einheit zusammenzufassen, führt zu neuen Bearbeitungen des 
geschichtlichen Stoffs. Daß dabei die Vorgänger als Quellen 
benutzt werden, ist selbstverständlich; ebenso aber auch, daß 
dabei der von diesen überlieferte Stoff absichtlich und unab-

1) Daß man über die Ergebnisse seiner kritischen Behandlung oft 
streiten kann und sie manchmal zweifellos unrichtig sind, kommt dabei 
natürlich nicht in Betracht; denn der Prozeß der wissenschaftlichen Dis­
kussion ist immer unendlich. 
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sichtlich, sei es auch nur durch Kürzungen oder andere stili­
stische Wendungen, getrübt und häufig arg entstellt wird. 
Hat der neue Bearbeiter eine sehr selbständige Auffassung, 
die ihn zu starken Änderungen veranlaßt, ohne daß er dar­
über im einzelnen Rechenschaft gibt, so wird dadurch die 
Verschiebung noch größer; nur in seltenen Fällen wird er, 
wenn ihm nicht neues Material zur Verfügung steht oder 
er mehrere Quellen mit gesunder Kri t ik selbständig verar­
beitet, der historischen Wahrheit näher kommen als seine 
Vorlage. Im allgemeinen wird man daher sagen können, daß, 
wo die Primärquelle uns nicht mehr erhalten ist, ein abge­
leiteter Autor für uns um so größeren Wert hat, je un­
selbständiger er ist und je enger er sich an den Wortlaut 
seiner Vorlage anschließt, je geringer mithin sein literarischer 
Wert und je dürftiger seine eigene Geschichtsauffassung ist. 
Denn insofern wir sein Werk lediglich als Geschichtsquelle be­
nutzen, kommt es uns gar nicht auf ihn selbst an, sondern 
auf die zu Grunde liegende Quelle, die den Ereignissen näher 
stand und authentische Informationen benutzt hat, die wir in 
ihrer ursprünglichen Gestalt herzustellen versuchen müssen, 
um sie benutzen zu können. Der Fall aber, daß in dieser 
Weise eine Quelle so gut wie wörtlich benutzt, abgeschrieben 
wird, ist in der Geschichtsliteratur sehr häufig. Es beruht 
das zum Teil darauf, daß zunächst in den Anfangsstadien, 
dann aber namentlich in Zeiten des kulturellen und literari­
schen Verfalls die Geschichtswerke wie alle anderen Literatur­
erzeugnisse als Produkte eines geschlossenen Berufs oder 
Standes gelten, hinter dem der Einzelne ganz zurücktritt, in 
derselben Art wie das ursprünglich bei der technischen und 
theologischen, aber auch bei der epischen Literatur tatsäch­
lich der Fall ist; und die reine Annalistik trägt ja auch 
wirklich durchaus diesen Charakter. Sodann aber glaubt man, 
daß in dem benutzten Geschichtswerk die geschichtliche Wahr­
heit objektiv enthalten sei; der subjektive Charakter aller Ge­
schichtsschreibung tr i t t für die populäre Empfindung ganz 
zurück. Man hat also nicht nur keinen Anlaß, sondern nicht 
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einmal ein Recht, an der Vorlage irgend etwas Wesentliches 
zu ändern, abgesehen, etwa von Kürzungen; je enger man sich 
an sie anschließt, desto näher bleibt die eigene Darstellung 
der historischen Wahrheit. Man hat behauptet, die Historiker 
des Altertums hätten ganz wesentlich anders gearbeitet als 
die modernen, man hat es geradezu als ein „Gesetz" hinge­
stellt, daß sie, wo sie nicht in der zeitgenössischen Geschichte 
ein Ereignis zum ersten Male behandeln, nur äine Quelle be­
nutzt und diese wörtlich abgeschrieben hätten. Diese Auf­
fassung ist nach beiden Seiten verkehrt. Denn einmal hat es neben 
derartigen Werken im Altertum immer wirkliche Geschichts­
werke gegeben, die unseren Anforderungen an eine selbständige 
wissenschaftliche Arbeit auch da vollständig entsprechen, wo 
sie nicht aus erster Hand schöpfen, sondern auf die Ver­
arbeitung von Vorgängern angewiesen sind, wie Polybios in 
den älteren Teilen seines Werks oder, innerhalb gewisser 
Grenzen, Arrians Geschichte Alexanders — nur sind uns durch 
die Zufälle der Überlieferungsgeschichte von derartigen Werken 
sehr wenige erhalten. Andrerseits aber gibt es auch in der 
modernen Geschichtsliteratur im populären und Schulgebrauch 
zahllose Geschichtswerke, die ganz genau ebenso gearbeitet 
sind; nur sind wir hier nicht in der traurigen Lage, in die 
uns im Altertum der Verlust so zahlreicher echter Quellen 
versetzt, derartige Werke, die einem Diodor oder Appian und 
gar einem Justin oder Eutrop entsprechen, als Quellen be­
nutzen zu müssen. Selbst Schriftsteller wie Plutarch, Arrian, 
Li vi us würden wir als Quellen nicht nachschlagen, wenn wir 
ihre Vorlagen besäßen, und sogar Polybios' Geschichte des 
hannibalischen Kriegs würde alsdann für uns nur um der 
Auffassung, nicht um des Materials willen Wert haben. 

Die Chronologie 

136. Alle Geschichtsschreibung ist Darstellung einer Folge 
von Begebenheiten; sie bedarf daher einer genauen und un­
zweideutigen Bestimmung ihres zeitlichen Verhältnisses zu 
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einander und zur Gegenwart, einer Ordnung durch die Chrono­
logie. Alle Zeitrechnung geht aus von der durch die Um­
drehung der Erde gegebenen Einteilung der unendlichen Zeit 
in stetig wiederkehrende Abschnitte. Der am tiefsten in das 
Leben eingreifende, durch die Erfahrung unmittelbar ge­
gebene Abschnitt ist der Wechsel von Tag und Nacht; ihre 
Zusammenfassung zu der Einheit des bürgerlichen Tages bietet 
uns zugleich den Vorteil , daß, während (außer unter dem 
Äquator) die Länge von Tag und Nacht stetig wechselt, ihre 
Summe nahezu konstant ist. Eine zweite natürliche Ein­
teilung der Zeit ist durch den Wechsel der Jahreszeiten ge­
geben. Daß dieser mit dem Stande der Sonne zusammen­
hängt, lehrt die Erfahrung, ebenso, daß er erkennbar ist 
an der regelmäßigen Verschiebung der Punkte am Hor i ­
zont, hinter denen sie aufgeht und untergeht, und der Ge­
stirne, die in der Dämmerung vor ihrem Aufgang und nach 
ihrem Untergang am Horizont sichtbar werden. Längere Be­
obachtung, wie sie bei Ackerbau Völkern durch die Notwendig­
keit, den Zeitpunkt der Feldarbeiten vorherzuwissen, erfordert 
wi rd , ermöglicht, den Zeitraum von einem Jahrpunkt (der 
nördlichsten oder südlichsten Stellung, d. i. den Solstitien oder 
Wendepunkten, und dann auch der mittleren Stellung der 
Tag- und Nachtgleiche) bis zur Wiederkehr in dieselbe Stel­
lung annähernd genau zu bestimmen: die Erkenntnis, daß das 
Sonnenjahr etwas länger ist als 365 Tage, ist von den ein­
zelnen Kulturvölkern ziemlich früh gewonnen. Die genaue 
Bestimmung seiner Länge dagegen (gegenwärtig 365 Tage 
5 Stunden 48 Minuten 46,43 Sekunden) hat sich erst durch 
sorgfaltige wissenschaftliche Beobachtung vieler Jahrhunderte 
erreichen lassen; und was dabei besonders verhängnisvoll ist, 
sie ist durch die Länge des Tages eben nicht teilbar, sondern 
ergibt einen Überschuß (Bruch). Da nun der Tag die unab­
wendbar gegebene Einheit aller Zeitrechnung ist, läßt sich das 
Sonnenjahr in der Praxis immer nur annähernd verwerten, 
oder, was dasselbe besagt, wenn man nach Jahren rechnen 
wi l l , muß man ein konventionelles Jahr erfinden, das sich 
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mit dem Sonnenjahr annähernd deckt. Das Ergebnis ist 
daher entweder, daß das bürgerliche Jahr, obwohl es mit dem 
Stande der Sonne und dem Wechsel der Jahreszeiten über­
einstimmen und diesen erkennen lassen soll, tatsächlich nicht 
mit ihm übereinstimmt, sondern ein Wandeljahr wird — dies 
System ist am vollendetsten von den Aegyptern durchge­
führt —, oder aber, daß man das bürgerliche Jahr von Zeit 
zu Zeit mit dem wahren Sonnenjahr durch Schaltungen aus­
gleichen muß, daß also das bürgerliche Jahr keine konstante 
Länge hat — so bei den meisten anderen Völkern und in 
unserem Kalender. Dieses System hat aber den weiteren 
schweren Nachteil, daß, so lange die astronomische Wissen­
schaft nicht eine genaue Bestimmung der wahren Länge des 
Sonnenjahres erreicht und zu allgemeiner praktischer An­
erkennung gebracht hat, man auf ein empirisches Tasten an­
gewiesen ist, das mit Notwendigkeit entweder zu einem un­
vollkommenen Schaltsystem führt, das seinen Zweck nicht 
erfüllen kann und daher schließlich doch nur ein Wandeljahr 
schafft — so z. B. die achtjährige Schaltperiode (Ennagteris) 
und dann die verbesserte, von Meton begründete neunzehn­
jährige Schaltperiode, oder die vierjährige Tagesschaltung des 
julianischen Kalenders —, oder daß man bei einer rohen 
Empirie stehen bleibt, wie z. B. die Römer, und dadurch 
erst recht in volle Unsicherheit und Kalenderverwirrung gerät. 

Das klassische Werk über die Chronologie ist L . IDELER, Handbuch 
der mathematischen und technischen Chronologie, 1825, 2 Bde. In der 
technischen Chronologie der einzelnen Völker ist es natürlich durch 
die Fortschritte der Wissenschaft und die bedeutende Erweiterung des 
Materials vielfach überholt; aber die Grundlagen sind überall mit be­
wunderungswürdiger Klarheit und Akribie dargelegt, und auch im ein­
zelnen bietet es durch sein gesundes. Urteil noch immer einen zuver­
lässigen Wegweiser, dessen Angaben sich durch Einfügung der neuge­
wonnenen Kenntnisse leicht ergänzen und berichtigen lassen. Durch das 
von GINZBL unter dem gleichen Titel (Handbuch der mathematischen 
und technischen Chronologie, 1906, Bd. I) begonnene Werk wird es 
keineswegs ersetzt. — Zur Orientierung über die technischen Fragen ist 
WisucENtrs, Astronomische Chronologie, 1895, recht nützlich. Einzelne 
Hauptfragen habe ich in meiner aegyptisohen Chronologie (Abh. Berl. 
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Ak. 1904) behandelt; über die Prinzipien der Rechnung nach Königs­
jahren u. a. vgl. Forschungen II 437 ff. — Der Unterschied in der Länge 
der wahren Sonnentage, der durch den auf der „Zeitgleichung" beruhenden 
„mittleren Tag" ausgeglichen wird, kommt für die historische Chronologie 
kaum irgendwie in Betracht. — Im übrigen bemerke ich gleich hier, daß 
ÖS ein angebliches Urjahr von «360 Tagen niemals gegeben hat; wo ein 
Jahr von 360 Tagen vorkommt, ist es lediglich eine zu bequemerer 
Rechnung eingeführte Rechnungseinheit, welche, unbekümmert um die 
wrahre Länge der einzelnen Monate und des ganzen Jahres, das Jahr 
gleich \2 Monaten zu je 30 Tagen setzt. In diesem Sinne wird danach 
auch bei uns noch gerechnet, z. B. bei der Löhnung der Truppen. Analog 
ist es, wenn das römische Recht die Existenz de» Schalttags prinzipiell 
ignoriert, und den dies sextus und bis sextus a. K. Mart . fiktiv als einen 
einzigen Tag behandelt. Aus dem gleichen Grunde sind mehrfach zehn­
monatliche Jahre als Rechnungseinheit entstanden. — Für die Aegypter 
besteht das bürgerliche Jahr aus dem eigentlichen „Jahr" von 12 Monaten 
KU 30 Tagen — 360 Tagen p l u s den „daraufgesetzten" 5 Zusatz tagen, 
üe außerhalb der Monate und darum außerhalb des eigentlichen Jahres 
jtehen. 

137. Diese Schwierigkeiten sind nun bei allen Völkern noch 
weiter ganz wesentlich vermehrt worden durch die Erschei­
nungsformen des Mondes. Der Mondlauf mit seinen wech­
selnden Phasen faßt eine kleinere und daher leichter zu über­
sehende Gruppe von Tagen zu einer Einheit zusammen, und 
ier Mond erscheint daher als ein natürlicher „Zeitmesser**. 
Zugleich aber erregt er die Aufmerksamkeit in so hohem 
(Jrade und gibt dem mythischen Denken so reichen Stoff, 
laß er ein wichtiges Objekt des Kultus und des Zauber-
nresens wird und daher tief in das Leben des Menschen 
singreift. Man begleitet sein erstes Erscheinen, sein A n ­
wachsen und die volle Erscheinung und sein Dahinsiechen 
mit Festen und Opfern (ebenso natürlich die Verfinsterungen 
iron Sonne und Mond). So entsteht der Monat als eine von 
ler Religion gegebene chronologische Einheit, die man von 
ier ersten Erscheinung der Mondsichel am Abendhimmel, 
ler Neumond, an rechnet — der sogenannte astro-
aomische Neumond, d. h. der Moment der unsichtbaren Kon­
junktion von Sonne und Mond, hat für die praktische histo-
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rische Chronologie keine Bedeutung. Aber auch hier wieder­
holen sich alle die Übelstände, welche beim Sonnenjahre 
hervortreten. Denn die Länge des Mondmonats (29 Tage 
12 Stunden 44 Minuten 2,98 Sekunden) ist gleichfalls durch 
die Einheit des Tages nicht teilbar, und auch hier ist man 
daher auf einen Ausgleich durch Schaltungen angewiesen. 
Konventionell rechnet man den Monat zu 30 Tagen; tatsäch­
lich ist er bald 29 bald 30 Tage lang. Am besten zum 
Ziel führt hier die einfache Empirie, d. h. die Bestimmung 
des Anfangs des Monats nach der Beobachtung seines Wieder-
erscheinens am Abendhimmel, wie sie noch jetzt im Islam 
geübt wi rd ; das hat aber den Nachteil, daß man dann nicht 
vorher weiß, ob der nächste Tag der letzte des alten oder 
der erste des neuen Monats sein wird. Jede Systematik 
dagegen führt, ehe die wissenschaftliche Astronomie ihre 
Vollendung erreicht hat, was immer erst nach vielhundert­
jähriger Beobachtung möglich war, notwendig zu Abweichungen 
von dem Naturphänoraen und damit zur Konfusion — even­
tuell , wenn dann noch abergläubische Vorstellungen hinzu­
kommen, wie bei den Römern der Glaube, daß die gerade 
Zahl Unheil bringe, und die Festsetzung des Monats abwech­
selnd auf 29 oder 31 Tage, zu innerlich absurden Systemen, 
die äußerst unbequem sind und doch jeden Zusammenhang 
mit den Erscheinungen verlieren, die in der Theorie ihre 
Grundlage bilden. 

138. Dazu kommt nun weiter, daß der Mondlauf und der 
Sonnenlauf inkommensurabel sind, daß also ein voller Aus­
gleich zwischen einer Anzahl von Mondmonaten und einem 
auf den -Wechsel der Jahreszeiten basierten Jahr niemals zu 
erreichen ist. Hier sind nur zwei Auswege möglich. Ent­
weder man hält (aus religiösen Gründen, wie bei den Baby-
loniern, Israeliten, Griechen u. a., oder lediglich aus Kon­
vention, wie bei den Römern) an dem Monat fest: dann ist 
die notwendige Folge eine ununterbrochene, sei es rein 
empirische, sei es durch ein System geregelte Schaltung, und 
daher ein Jahr, dessen Länge fortwährend zwischen 354 und 
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384 Tagen hin und her schwankt, in dem weder der A n ­
fangstermin noch die Lage der einzelnen Monate festliegt, 
sondern sich voa jedem Jahr zum andern um 10 bis 19 Tage 
verschiebt. Ein solcher Kalender, wie z. B. der griechische 
(ebenso der babylonische und jüdische; bei uns ist er im 
Oster- und Pfingstfest erhalten), kann wohl, trotz seiner 
großen Unbequemlichkeiten, dem bürgerlichen Leben und der 
Staatsverwaltung zu Grunde gelegt werden, die sich dann 
damit abhelfen müssen, so gut es gehen mag. Gänzlich un­
brauchbar ist er dagegen für alle Tätigkeiten, die an die von 
den Jahreszeiten gegebenen Bedingungen gebunden sind, wie 
Ackerbau, Schiffahrt, Kriegführung, und daher auch für die 
Geschichtsschreibung. Hier bedarf man notwendig fester 
Daten; und so entsteht ein „Bauernkalender", der seine Zeit­
punkte den Naturvorgängen und den astronomischen Er­
scheinungen entlehnt — eben der Kalender, den Thukydides 
seiner Geschichtserzählung zu Grunde gelegt hat. — Der 
andere Ausweg ist, daß man sich entschließt, den Monat für 
den Kalender und die Jahrform gänzlich aufzugeben (für die 
Festfeiern, die an den Mond anknüpfen, mag er natürlich 
daneben bestehen bleiben). Diesen Schritt haben, bereits im 
Jahre 4241 v. Chr., die Aegypter getan, und darin liegt ihre 
grundlegende, alle anderen Völker überragende Bedeutung 
für die Geschichte der Zeitrechnung und des Kalenders. Sie 
haben versucht, das wahre Sonnenjahr zu erreichen; aber i n ­
dem sie es auf genau 365 Tage festsetzten, haben sie aller­
dings doch nur ein Wandeljahr geschaffen. Seine Ver­
schiebung gegen den Stand der Jahreszeiten t r i t t freilich so 
langsam ein (erst in 1461 bürgerlichen Jahren durchläuft sein 
Anfangstag den ganzen Kreis des wahren Sonnenjahres), daß 
man sich der Gefahr, durch Schaltungen aufs neue in Kalender­
verwirrung zu geraten, um dessenwillen nicht aussetzen wollte, 
sondern es Jahrtausende lang beibehalten hat. Eine Einteilung 
in kleinere Abschnitte erfordert das Jahr allerdings schon 
zur Tagesbezeichnung, da man unmöglich alle Tage von 1 bis 
365 durchzählen kann; für diese Unterabteilungen (bei den 
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Aegyptern zu 30 Tagen, bei uns infolge der Einwirkung 
des altrömischen Kalenders von sehr unpraktischer ungleicher 
Länge) wird der Name Monat beibehalten, hat aber mit dem 
Monde und seinem Lauf nichts mehr zu tun. — Als Hilfs­
mittel zur Korrektur und Ergänzung der Sonnenbeobachtungen 
sind in der Chronologie auch andere Sterne verwendet worden, 
Planeten (so in Mexiko die Venus) wie Fixsterne. Für uns 
ist davon nur die theoretische Festlegung des Jahresanfangs 
auf den Frühaufgang (d. h. das erste Wiedererscheinen in 
der Morgendämmerung) des Sirius bei den Aegyptern von 
Bedeutung. Auf den absurden Gedanken, die Länge des 
Jahres lediglich nach dem Monde zu bestimmen, d. h. eine 
bestimmte Zahl (12) von wahren Monaten als Jahr zusammen­
zufassen, ohne jede Berücksichtigung des Sonnenlaufs, ist 
kein Volk verfallen; nur Mohammed hat, als er den Arabi­
schen Kalender regulierte, infolge seiner Unwissenheit diesen 
Ausweg gegriffen und so die Ungeheuerlichkeit des islami­
schen reinen Mondjahrs von abwechselnd 354 und 355 Tagen 
geschaffen. 

Weitere, zunächst an den Monat anknüpfende Unterabteilungen 
wie die Woche von 7, 8 oder 10 Tagen, die dann gleichfalls eine selb­
ständige, von ihrer Grundlage losgelöste Entwicklung durchmachen, 
kommen für die antike Chronologie praktisch nicht weiter in Betracht. 
Ebensowenig ist es nötig, an dieser Stelle auf die verschiedene Fest­
setzung des Jahresanfangs, des Tagesanfangs u. ä. einzugehen. 

139. Das Jahr, wie es auch im einzelnen gestaltet sein 
möge, bildet die große Einheit für alle Zeitrechnung. Um 
den Zeitabstand einzelner Ereignisse von einander bestimmen 
zu können — zunächst für die Bedürfnisse des praktischen 
Lebens, dann auch in der Geschichtsüberlieferung —, ist es 
daher erforderlich, die einzelnen Jahre bestimmt zu be­
zeichnen, ihnen wie den Menschen einen Eigennamen zu 
geben, der sie von allen anderen individuell unterscheidet. 
Die Lösung dieser Aufgabe ist allen Völkern ungeheuer 
schwer gefallen. Wie naiv man in primitiven Verhältnissen 
darüber denkt, t r i t t vielleicht nirgends deutlicher hervor als in 
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einer alten elischen Urkunde, dem Vertrag zwischen Eliern und 
Heraeern über eine Waffenbrüderschaft auf 100 Jahre. Hier 
heißt es einfach: „den Anfang soll das laufende Jahr machen" 

IGA. 11), ohne jeglichen Zusatz, eine Bestim­
mung, die den Vertragschließenden selbst völlig klar war, mit 
der aber schon nach wenigen Jahren kein Mensch mehr etwas 
anfangen konnte. In den alten Kulturstaaten Aegypten und 
Babylonien ist man in der Tat dazu geschritten, jedem Jahre 
offiziell einen Eigennamen zu geben, nach einem Götterfest, 
Krieg u. ä., wo dann eventuell die folgenden Jahre eine 
Zeitlang von diesem aus weitergezahlt werden (im 2., 3. Jahr 
nach dem betreffenden Ereignis), bis dann wieder ein neuer 
Jahrname verkündet wird. Ähnliches findet sich auch sonst; 
und auf denselben Ausweg sind die griechischen Chrono­
graphen (z. B. Eratosthenes) mit ihren Epochenjahren (z. B. 
Zug des Xerxes oder Übergang Alexanders nach Asien) 
gekommen, von denen aus sie dann weiterzählen. Allmäh­
lich ist in den meisten monarchischen Staaten des Orients 
(in Aegypten ziemlich früh, in Babylonien erst unter den 
Kossaeern) die Zählung nach Königsjahren aufgekommen, 
die sich in den modernen Kulturstaaten in den beiden kon­
servativsten, England und der päpstlichen Kurie, bis auf den 
heutigen Tag erhalten hat. Diese Datierung bietet für die 
Gegenwart feste Daten, hat aber die große Unbequemlichkeit, 
daß der Anfangstag ihrer Jahre, der Tag der Thronbesteigung, 
mit dem bürgerlichen Neujahr nicht zusammenfällt und unter 
jeder Regierung ein anderer ist. W i l l man daher einen 
längeren Zeitraum übersehen, so muß man die genaue Länge 
der einzelnen Regierungen in Jahren, Monaten und Tagen 
kennen und diese Zahlen zusammenaddieren. Das führt zu 
Schwierigkeiten und Verwirrung, die, zumal wenn Doppel­
regierungen, Usurpationen und Bürgerkriege eintreten, einen 
sehr hohen Grad erreichen kann. Wenigstens den Übelstand 
des schwankenden Anfangstages hat man in Babylonien da­
durch beseitigt, daß man das erste Jahr eines Königs erst 
von dem nächsten bürgerlichen Neujahr nach seiner Thron-
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besteigung an zählte, während man zeitweilig in Aegypten 
und gelegentlich auch sonst von diesem Neujahrstage an sein 
zweites Jahr rechnete, mithin zu seinem ersten Kalender­
jahre die überschüssigen letzten Monate und Tage seines 
Vorgängers hinzuschlug. Nach demselben System verfahren 
in der Regel auch die Chronographen (z. B. Eusebius), ohne 
es indessen voll durchführen zu können. Es führt vor allem 
zu dem Übelstand, daß ein Herrscher, der nur wenige Monate 
innerhalb eines einzigen Kalenderjahres regiert hat, dann 
überhaupt ganz ausfallt; aber auch sonst sind bei derartiger 
Rechnung Irrtümer und Verwirrungen kaum vermeidlich. — 
Bei anderen Völkern, in Monarchien (so bei den Assyrern, 
Spartanern, Sabaeern) wie vor allem in Republiken, hat man 
die Jahre nach hohen, jährlich wechselnden „eponymen" Be­
amten benannt. Das gibt eine sehr sichere Bezeichnung, 
macht es aber nötig, lange Listen von an sich völlig gleich­
gültigen Namen aufzuzeichnen und bei jedem Versuch, ein 
früheres Ereignis zeitlich zu bestimmen, abzuzählen, sei es, 
daß man sie im Gedächtnis hat, sei es, daß man sie mühselig 
nachschlagen muß. 

140. Auf den scheinbar so nahe liegenden Gedanken, die 
Jahre von irgend einem beliebigen, wenn auch durch äußere 
Anlässe bestimmten Vorfall aus fortlaufend in alle Zukunft 
weiter zu zählen, ist man tiberall erst sehr spät gekommen. 
Als König Seleukos I. im Jahre 281 ermordet wurde, hat man 
in seinem Reich nicht eine neue Zählung nach Jahren seines 
Sohnes begonnen (wohl einfach aus dem äußerlichen Grunde, 
daß clieser schon seit langem Mitregent seines Vaters gewesen 
war), sondern die Jahre des Seleukos weiter gezählt. So ist 
die erste Aera, die Seleukidenaera, entstanden, die mit dem 
Jahre 312/311 v. Chr. (je nach der Jahrform der Einzel­
gebiete, in der sie gebraucht wird) beginnt. Später sind ihr 
dann, namentlich in Republiken und in römischen Provinzen, 
vereinzelt auch in Monarchien, zahlreiche gleichartige Aeren, 
Zählungen von einem bestimmten Ereignis an, zur Seite ge­
treten. Die sogenannte Olympiadenaera dagegen ist keine 

Meyer. Geschichte des Altertums. 11. 16 
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wirkliche Aera und im praktischen Leben niemals im Ge­
brauch gewesen, sondern nur ein Notbehelf der Historiker, 
die, um die mühselige Jahrbezeichnung nach Archonten, 
Ephoren, Strategen u. ä. zu vermeiden, auf den allerdings sehr 
unbeholfenen Ausweg kamen, je vier solcher Jahre zu einer 
chronologischen Einheit zusammenzufassen und nach der F§ier 
der olympischen Spiele zu bezeichnen. Noch weniger ist die 
Zählung nach Jahren der Stadt Rom eine wirkliche Aera; 
sie hat nicht einmal einen festen Ausgangspunkt, und wird 
von den Schriftstellern nur ganz gelegentlich zu rascher 
Orientierung als Ergänzung der korrekten Jahresbezeichnung 
nach Consuln verwandt. Es ist widersinnig, wenn moderne 
philologische Historiker sich noch immer einbilden, daß die 
Datierung nach diesen Pseudoaeren, die als Notbehelf bei 
chronologischen Untersuchungen manchmal nicht zu vermeiden 
ist, ihren Werken einen wissenschaftlichen Charakter wahre, 
während sie doch lediglich dazu dient, dem Benutzer das 
Verständnis unmöglich zu machen. Andere derartige in der 
Literatur entstandene Aeren sind z. B. die Rechnung nach 
Jahren Abrahams bei Eusebius oder die julianische Periode 
Scaligers, sodann die Aeren nach Jahren der Welt (mit 
verschiedenen Ausgangspunkten) und nach Christi Geburt, von 
denen die beiden letzteren dann schließlich auch im prak­
tischen Leben zur Herrschaft gelangt sind. Erst seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts ist dann der äußerst praktische Ge­
danke durchgedrungen, die christliche Aera mit Rückwärts­
zählung auch für die vorchristliche Zeit zu verwenden und 
so den Zeitabstand jedes Datums von der Gegenwart unmittel­
bar ins Bewußtsein zu führen. Der Ausgangspunkt ist dabei 
ein an sich völlig gleichgültiger Zeitmoment, bei Zugrunde­
legung unseres Kalenders die Mitternacht vom 31. Dezember 1 
v. Chr. zum 1. Januar 1 n. Chr.; von diesem Zeitpunkt aus 
werden dann die Jahre vorwärts und rückwärts bezeichnet. 
Die Astronomen haben statt dessen, um der Bequemlichkeit 
der Rechnung willen, ein ganzes Jahr zum Ausgang ge­
nommen, das Jahr 1 v. Chr., das sie als Jahr 0 bezeichnen; 
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daher wird von ihnen z. B. das Jahr 323 v. Chr. durch 
— 322 bezeichnet. 

141. Die Aufgabe der historischen Chronologie ist die 
Prüfung aller überlieferten Daten und ihre Reduktion auf 
einen bestimmte Kalender und eine bestimmten Aera, in der 
womöglich jedes Ereignis der Vergangenheit seinen Platz er­
hält. Als Kalender und Jahrform verwendet jeder Historiker, 
wenn nicht besondere Anlässe zur Abweichung vorliegen (wie 
sie bei den Griechen sowohl durch die große Zahl, wie durch 
die praktische Unbrauchbarkeit der lokalen Kalender gegeben 
waren), den ihm und seiner Zeit geläufigen. Bei uns aber herr­
schen in der Geschichte zwei verschiedene Kalender. Die Grund­
lage bildet der von Caesar im Jahre 46 v. Chr. im Anschluß 
an den aegyptischen eingeführte julianische Kalender mit 
einem Jahr von 365 ¼ Tagen, d. h. einem Schalttag in jedem 
vierten Jahr. Da dieses aber größer ist als das wahre 
Sonnenjahr, hat man bekanntlich seit dem 16. Jahrhundert 
den verbesserten gregorianischen Kalender eingeführt, der 
gegen den julianischen in vier Jahrhunderten um nahezu 
drei Tage (genauer in 128 Jahren nahezu einen Tag) zurück­
bleibt. Aus religiösen Gründen wurde zugleich das Ver­
hältnis der Monate und des Neujahrstages zu den Jahreszeiten 
auf den Stand des Konzils von Nicaea, 325 n. Chr., zurück­
geführt. Von diesem Zeitpunkt an liegen also die gregorianischen 
Daten den julianischen voran (z. B. der 1. März 1907 n. Chr. 
julianisch ist = 14. März 1907 gregorianisch), vorher dagegen 
bleiben sie umgekehrt hinter ihnen zurück (z. B. der 19. Juli 1321 
v. Chr. julianisch ist = 7. Juli 1321 gregorianisch). Für 
die letzten Jahrhunderte wird fast immer nach gregoriani­
schem Kalender gerechnet, für die ältere Zeit, und so für 
das gesamte Altertum, dagegen ausnahmslos julianisch, ein­
mal weil die Umrechnung sich nicht lohnt, vor allem aber weil 

die Rechnung mit dem julianischen Jahre von — r — Tagen 

sehr viel bequemer ist als die mit dem gregorianischen Jahr; 
daher werden alle Daten, vor allem die astronomischen, zunächst 
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julianisch berechnet und dann eventuell in gregorianische um­
gerechnet. Man darf nie außer Acht lassen, daß infolgedessen 
alle in modernen Geschichtswerken für das Altertum gegebenen 
Kalenderdaten einen Stand der Jahreszeiten voraussetzen, der 
von dem uns geläufigen mehr oder minder abweicht. Für die 
am genauesten bekannten Zeiten des Altertums ist diese Ab­
weichung allerdings gering; doch beträgt sie für die Zeit des 
peloponnesischen Kriegs schon sechs, für die Hesiods schon 
acht Tage, und in den ältesten Zeiten der aegyptischen Ge­
schichte wächst sie allmählich bis zum Betrage eines vollen 
Monats. 

142. Die Untersuchung und Reduktion der einzelnen 
Daten und die Ausgleichung der Chronologien der verschie­
denen Völker in einem einheitlichen System ist Aufgabe der 
Einzelforschung. In vielen Fällen reicht unser Material zu 
genaueren Bestimmungen nicht aus. W i r kennen vielleicht 
das relative Verhältnis der einzelnen Ereignisse einer Epoche 
hinlänglich, ja vermögen innerhalb derselben ihren Abstand oft 
ganz genau zu fixieren; aber ihre absolute Chronologie, d. h. ihr 
Verhältnis zu anderen Epochen und zu unserer Aera ist nicht 
mit Sicherheit zu ermitteln. Vielfach müssen wir uns da­
her, namentlich in der älteren Zeit, mit aproximativen Ab­
schätzungen begnügen, die manchmal einen Spielraum von 
Jahrhunderten lassen können. Doch ist es gerade in den 
letzten Jahren gelungen, sowohl in der aegyptischen wie 
in der babylonischen Chronologie diese Unsicherheit ganz 
wesentlich zu vermindern. — Ein unschätzbares Hilfsmittel 
besitzen wir, wenn die Überlieferung ein Ereignis oder Datum 
mit einem astronomischen Vorgang in Verbindung setzt, der 
sich mit völliger Exaktheit berechnen läßt. Derartige Nach­
richten, vor allem Angaben über Finsternisse, ferner die 
aegyptischen Angaben über den Aufgang des Sirius, geben 
uns absolute Daten, die ganz unabhängig von aller Geschichte 
durch die Astronomie festgelegt sind, und von denen aus 
wir die übrigen, relativen Daten kontrollieren und dem fest­
stehenden Gerippe sicherer Daten einordnen können. 
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Die Haupthilfsmittel für die astronomischen Daten des Altertums 
sind: J. Z E C H , Astronomische Untersuchungen über die wichtigeren 
Finsternisse, welche von den Schriftstellern des klassischen Altertums 
erwähnt werden, in den Preisschriften der Jablonowskischen Gesellschaft 
1853 (derselbe ebenda 1851 über die Mondfinsternisse des Almagest) 
uriH vor allem F. K. GINZBL, Spezieller Kanon der Sonnen- und Mond­
finsternisse für den Zeitraum von 900 v. Chr. bis 600 n. Chr., 1899. 

Die Geschichte des Altertums 

143. Eine höhere Kultur, wie sie die Voraussetzung aller 
Geschichtserkenntnis bildet, ist auf Erden zuerst und selb­
ständig an eben den drei Stellen entstanden, an denen die Schrift 
geschaffen ist, in Aegypten, Babylonien und China. Die äußeren 
Bedingungen, die dabei mitwirken, sind in allen drei Gebieten 
sehr ähnlich: ebene, durch regelmäßige Überschwemmungen zu 
gewaltiger Fruchtbarkeit erhobene Flußtäler in der Nähe des 
Meeres, die zu intensiver Bebauung zugleich anlocken und 
zwingen und eine Durchbildung politischer Organisation er­
fordern ; auch der Zeitpunkt der Entstehung der Kultur ist in 
allen dreien ungefähr der gleiche. Die aegyptische Kultur ragt 
am weitesten hinauf; Babylonien steht durchweg um mehrere 
Jahrhunderte hinter ihr zurück; China folgt noch später; aber 
im Verhältnis zu dem Zeitraum, den wir für die Entwicklung 
des Menschen überhaupt in Anspruch nehmen müssen, schwindet 
dieser Unterschied auf eine geringfügige Differenz zusammen. 
Diese Koinzidenz ist um so bemerkenswerter, da um die­
selbe Zeit oder doch nur wenig später auch andere Völker, 
die damals von diesen entwickelten Kulturen noch nicht be­
einflußt waren, in die Bahnen einer höheren Entwicklung mit 
individuellem Charakter einzutreten beginnen, sowohl die 
Völkerstärame des westlichen Kleinasiens und Europas, und 
unter letzteren vor allem die Indogermanen, wie die von diesen 
ausgegangenen Arier , die dann von Ostiran aus nach Indien 
und nach dem westlichen Iran vordringen. Dem steht aller­
dings gegenüber, daß die Anfänge einer analogen Entwick­
lung in Amerika erst sehr viel später eingetreten sind; trotzdem 
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scheint diese Tatsache darauf hinzuweisen, daß die Entwick­
lung der geschichtlich gewordenen Volksstämme auch vorher 
schon eine kontinuierlich fortschreitende gewesen ist. Sie 
kann auf die Vermutung führen, daß die Zeiträume, welche 
von naturwissenschaftlicher Seite für die Entwicklung des 
Menschengeschlechts in Anspruch genommen werden, und die 
meist nur auf recht unsicheren Abschätzungen zu beruhen schei­
nen — die Geschichtswissenschaft stellt in dieser Beziehung, 
wenn auch das populäre Vorurteil umgekehrt urteilt, sehr viel 
exaktere Anforderungen als die, mit denen die Naturwissen­
schaft sich begnügt —, wesentlich zu hoch geschätzt werden. 
Dem könnte der verhältnismäßig geringe Umfang der „ prä­
historischen" Funde, die wirklich über das vierte Jahrtausend 
v. Chr. hinaufragen, zur Bestätigung dienen. Doch ist die 
Zeit noch nicht gekommen, wo derartige Fragen eine gesicherte 
Lösung erhoffen lassen; vgl. weiter § 591 ff. 

Das schwierigste Problem der Urgeschichte des Menschen bildet 
die Kultur der jüngeren palaeolithischen Zeit, welche uns in den fran­
zösischen Höhlenfunden von Brassempouy, la Madelaine, Font de Gaume, 
Combarelles, Brunique], in Altamira bei Santander in Asturien, dem 
Keßlerloch bei Schaffhausen u. a. so überraschend entgegengetreten ist. 
Die geschichtliche Beurteilung wird wesentlich dadurch erschwert, daß 
die meisten und namentlich die zusammenfassenden Bearbeitungen des 
Materials auf historischem, archaeologischem und kulturgeschichtlichem 
Gebiet einen so naiven Dilettantismus zeigen (als ein besonders drastisches 
Beispiel desselben sei das neueste mir bekannte derartige Werk genannt: 
L. REINHARDT, Der Mensch zur Eiszeit in Europa und seine Kulturentwick­
lung bis zum Ende der Steinzeit, 1906), daß der Historiker auch gegen ihre 
geologischen Angaben und die daraus gezogenen Folgerungen, die er selb­
ständig nicht zu beurteilen vermag, vom äußersten Mißtrauen erfüllt wird. 
Gegenüber den freigebig mit vielen Jahrtausenden operierenden Ansätzen, 
die uns hier geboten werden, würde die von SOPHUS MÜLLER (Urgeschichte 
Europas, deutsche Ausgabe 1905) vertretene Reaktion, welche die Made-
lainezeit ins 6. Jahrtausend v. Chr. setzt, sehr willkommen sein; aber 
dem steht die Geologie und Palaeontologie entgegen, die ein weit höheres 
Alter dieser ersten Kulturansätze erweist. Doch kann ich mich dem 
Eindruck nicht verschließen,daß die Kombinationen und Konstruktionen 
der Geologen und Palaeontologen oft noch äußerst problematisch sind 
und sich vielfach in Zukunft noch ganz anders gestalten werden, so 
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daß die zur Zeit herrschende Ansicht noch keineswegs von der Geschichte 
als feststehendes Ergebnis der Wissenschaft übernommen werden darf. 
Wie dem aber auch sei, jedenfalls tritt uns hier eine Kultur entgegen, die 
ihrem geistigen Inhalt nach der der folgenden Epoche, der neolithischen 
Zeit, weitaus überlegen ist. Denn für die Beurteilung einer Kultur 
kommt es nicht auf die äußeren technischen Errungenschaften an, in 
denen der neolithische Mensch durch die Erfindung der geschliffenen 
Beile und der Tongefäße, durch die Verarbeitung anderer harter Gesteine 
neben dem Feuerstein dem palaeolithischen überlegen war, sondern auf 
die geistigen Fähigkeiten und Leistungen. Und hier zeigen die Schnitze­
reien aus Renntierhorn und Mammutzahn und die Zeichnungen und 
Malereien an den Wänden der Höhlen und auf den Waffen und Stäben 
aus Hörn, Knochen und Stein (vor allein Darstellungen des Mammut, des 
Renntiers, des Wisent, des Wildochsen, des zweihufigen Wildpferdes, des 
Steinbocks u. a., aber auch von Menschen und Zelten) eine Höhe der Kunst, 
der scharfen Beobachtung und realistischen Wiedergabe der Natur, und 
eine Entwicklung der Technik, der die neolithische Zeit nirgends auch 
nur Ähnliches an die Seite zu setzen hat [von heutigen Naturvölkern 
kommen als vielfach herangezogene Parallele in erster Linie die Zeich­
nungen und Malereien an Felswänden von Buschmännern in Betracht, 
die v. LUSCHAN, Z. f. Ethnologie 40, 1908, 665 ff. in neuen Nachbildungen 
publiziert hat; zum Teil liegt hier aber doch wohl schon europäische 
Einwirkung vor]; erst die Schöpfungen der Aegyptcr kurz vor der ersten 
Dynastie, die der Babylonier etwa seit Sargon und Naramsin, oder 
auch die der Kreter auf der Höhe ihrer Kultur lassen sich an künst­
lerischem Empfinden diesen Erzeugnissen vergleichen, ja bei manchen 
Tierzeichnungen wird man in Aegypten bis zur fünften Dynastie hinab­
gehen müssen, um gleichwertige Parallelen zu finden. So scheint die An­
nahme unabweislich, daß wir es hier mit einer auf französischem Boden 
sich abspielenden Kulturentwicklung des primitiven Menschen zu tun 
haben, die mit ganz beschränkten äußeren Mitteln eine erstaunliche Höhe 
erreicht hat, die dann aber durch eine große Katastrophe vernichtet 
worden ist und eine Nachwirkung auf die folgende Zeit nicht ausgeübt 
hat. Zwischen dieser palaeolithischen Kultur und den Anfängen der 
neolithischen Zeit gibt es geschichtlich keine Verbindung, wenn auch 
einige wenige technische Errungenschaften in der Bearbeitung des Feuer­
steins durch die Katastrophe hinduroh gerettet sein mögen. S. weiter 
§ 597. 600. 

144. Wie die einzelnen höher entwickelten Kulturen 
mit einander in Beziehungen treten und ihre Wirkungen aus­
strahlen, wie Kulturkreise entstehen, ist im allgemeinen schon 
früher erörtert worden und im einzelnen in der geschieht-
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liehen Darstellung auszuführen. Auch die großen Kultur­
kreise, welche sich im Bereich der östlichen Erdhalbkugel 
gebildet haben, den orientalischen, den griechisch-europäischen 
und den ostasiatischen, haben wir bereits kennen gelernt (§ 111). 
Der letztere ist bis an die Gegenwart heran im wesentlichen seine 
eigenen Wege gegangen; die beiden anderen sind zu einer histo­
rischen Einheit verschmolzen, die wir mit einem wenigstens 
annähernd zutreffenden Ausdruck als den Kulturkreis der 
Mittelmeervölker bezeichnen können. Die Geschichte dieses 
Kulturkreises gliedert sich in zwei große Hauptabschnitte, 
deren Grenze durch den Untergang der antiken Kultur und 
ihres Trägers, des römischen Staats, bezeichnet wird. Die 
vorhergehende Epoche fassen wir als Geschichte des Alter­
tums, die folgende als die der Neuzeit (im weitesten Sinne, 
mit Einschluß des christlich-germanischen Mittelalters) zu­
sammen. Plötzliche Übergänge, jähe und unvermittelte E in ­
schnitte kennt die Geschichte allerdings nicht: auch wenn 
ein Staat oder ein Volk durch ein anderes in einem Zeit­
raum von wenigen Jahren überwältigt wird (vgl. den Ein­
bruch der Kelten in Italien und dann in die griechische Welt, 
oder die Eroberung des Perserreichs durch Alexander, oder 
das Auftreten der Hunnen, der Araber, der Mongolen), hat 
sich doch diese jähe Umwälzung immer schon vorher vor­
bereitet, und die alten Verhältnisse wirken nachher noch 
geraume Zeit nach. Je größer in seinen Wirkungen, je 
welthistorischer im eminenten Sinn ein solcher Vorgang ist, 
desto länger ist auch diese Übergangsepoche. Die antike 
Kultur und der antike Staat sind im wesentlichen zu Ende, 
als aus dem Chaos des 3. Jahrhunderts Diocletian das römische 
Reich in die Form der absoluten Monarchie umbildet und 
kurz darauf der Sieg des Christentums die innere Umwand­
lung vollendet, während in derselben Zeit der Orient gleich­
falls auf religiös-kirchlicher Basis sich in dem Reich der 
Sassaniden zusammengeschlossen hat; das Eindringen der Ger­
manen ist nur die Folge dieser tiefgreifenden Umgestaltung. 
Aber andrerseits reicht die unmittelbare Nachwirkung des alten 



Geschichte des Altertums 249 

Staats und seiner Kultur noch Jahrhunderte weiter; die Über­
gangszeit ist erst vorbei, als im Westen die germanischen 
Staaten in der karolingischen Monarchie zusammengefaßt 
werden, während im Osten das einheitliche islamische Reich 
sich aufrichtet, und zwischen beiden der Rest des alten 
Römerreichs als byzantinisches Reich sich behauptet. Wenn 
wir daher die Geschichte des Altertums mit Diocletian ab­
schließen können, so reicht die Übergangszeit (die man je 
nach den Aufgaben, die der Historiker sich gestellt hat, unter 
Umständen auch ebensowohl der einen wie der anderen Haupt­
epoche zurechnen kann) von ihm bis etwa auf die Zeit Karls 
des Großen. 

145. Wie jede Sondergeschichte zwar für sich dargestellt 
werden kann, aber im Grunde doch immer nur einen Teil eines 
umfassenden Ganzen bildet (§ 111), so ist die Geschichte des 
Altertums eine große innere Einheit. Sie beginnt zwar mit 
einzelnen Staaten und Kulturen; aber diese verwachsen mit 
einander und beeinflussen sich immer intensiver, bis schließ­
lich wenigstens die meisten von ihnen vollständig in die Ein­
heit äines großen Staates und einer großen Kultur aufgehen. 
Diese Entwicklung darzulegen, ist die größte, die eigentliche 
Hauptaufgabe der Geschichte des Altertums. Wenn irgend­
wo, ist daher hier eine zusammenfassende, einheitliche Dar­
stellung geboten, welche die Einzelgeschichten als unterge­
ordnete Teile diesem großen Zusammenhang einfügt. Eine 
derartige Behandlung kann nur synchronistisch sein, aller­
dings nicht etwa mechanisch in der Art Diodors, daß Jahr 
für Jahr die Vorgänge bei den einzelnen Völkern äußerlich 
in ein Jahrschema eingereiht werden, sondern so, daß die 
zeitliche Folge der einzelnen Epochen die Grundlage gibt 
und dadurch die universellen Zusammenhänge und gegen­
seitigen Einwirkungen in ihrer Bedeutung klar hervortreten. 
Nach diesem Grundgedanken ist das vorliegende Werk an­
geordnet. 

146. Im Altertum selbst hat diese Auffassung vielfache, 
ja sogar vorwiegende Vertretung gefunden. Schon der An-
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Ordnung Herodots liegt sie zu Grunde; systematischer t r i t t 
sie dann vor allem bei Ephoros, Polybios, Posidonios hervor. 
In ein mechanisches Schema umgesetzt beherrscht sie die 
chronographischen Systeme und z. B. Diodors Weltgeschichte; 
durch die christlichen Chronographen, vor allem den von 
echt historischem Geist beseelten Eusebios, hat sie durch 
Hereinziehung der biblischen und der mit ihr verbundenen 
altorientalischen Geschichte eine wesentliche Erweiterung er­
fahren. Ebenso hat es in der Neuzeit, auch nachdem das 
überlieferte Schema der Chroniken und der vier Weltreiche 
Daniels abgestreift war, an derartigen Versuchen nicht ge­
fehlt: das Bedeutendste hat HEEREN geleistet, dessen Hand­
buch der Geschichte der Staaten des Altertums (zweite, sehr 
verbesserte Auflage 1810) die Folgezeit nichts Gleichwertiges 
an die Seite zu setzen vermocht hat. Auch NIEBUHR hat 
in seinen Vorlesungen diese Aufgabe wenigstens zum Teil 
durchgeführt. Dann aber ist sie ganz hinter die Bearbeitung 
der Einzelgeschichten zurückgetreten; diese dominieren so sehr, 
daß der allgemeine Überblick und die Erkenntnis der Zu­
sammenhänge oft selbst recht gelehrten Forschern ganz verloren 
gegangen ist. Zum Teil trägt die gewaltige Vermehrung so­
wohl des Materials wie der Intensität der Forschung daran 
Schuld; daneben hat sich die Wirkung des einseitigen Klassi­
zismus sehr stark geltend gemacht. Wo noch wieder der 
Versuch einer zusammenfassenden Bearbeitung unternommen 
worden ist, hat er nicht zum Ziele geführt. M A X DÜNCKERS 

Geschichte des Altertums ist nicht über die Anfänge des 
peloponnesischen Kriegs hinaus gelangt, und hat die tie­
feren Zusammenhänge nur ungenügend herauszuarbeiten ver­
mocht; größere Bedeutung hat sein Werk nur für die 
Geschichte des Orients besessen (§ 147). Als dann, im 
höchsten Alter , RANKE daran ging, eine Weltgeschichte zu 
schreiben, wagte er sich an ein Gebiet, für das ihm alle 
eingehendere Vorarbeit fehlte: er hatte sich mit der Ge­
schichte des Altertums nur in jungen Jahren nebenbei be­
schäftigt, und hielt sich für berechtigt, die ergebnisreiche 
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wissenschaftliche Arbeit eines halben Jahrhunderts so gut 
wie völlig zu ignorieren; so konnte der Versuch nur vol l ­
ständig mißglücken. 

147. Die Geschichte des alten Orients ist erst im Lauf 
des 19. Jahrhunderts durch die stetig fortschreitende Er­
schließung seiner Denkmäler und seiner Sprachen und Litera­
turen der historischen Forschung und Darstellung zugänglich 
gemacht worden. Dabei hat sich gezeigt, daß die dürftigen 
Nachrichten, die man bis dahin in griechischem Gewände über 
die Jahrtausende bis auf die Begründung des Perserreichs 
besaß, ganz unzulänglich waren; auch die aus Manetho und 
Berossos erhaltenen Fragmente waren, obwohl sie brauchbare 
Nachrichten enthielten, doch für eine erfolgreiche Rekon­
struktion der Geschichte viel zu dürftig. Die einzige originale 
Quelle aber, die bis dahin zugänglich war, das Alte Testa­
ment, war nicht nur, wie sich jetzt gezeigt hat, sogar für 
die Erkenntnis der entscheidenden Momente der politischen 
Geschichte der Israeliten selbst viel zu lückenhaft, sondern 
auch nur in sehr geringem Maße dem geschichtlichen Ver­
ständnis erschlossen; erst allmählich ist durch die fortschrei­
tende literarische und sachliche Kr i t ik möglich geworden, es 
wirklich als Geschichtsquelle zu begreifen und zu verwerten. 
Als dann die Entdeckungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
immer größeren Umfang annahmen, sind den Einzelunter­
suchungen und den Geschichten der Einzelvölker alsbald auch 
Darstellungen gefolgt, die das neuerschlossene Material zu­
sammenzufassen versuchten. Darin, daß er, obwohl ihm 
eigene Kenntnis der Sprachen fehlte, das in umsichtiger 
Weise vermocht hat, besteht die Bedeutung der Geschichte 
des Altertums von M A X DÜNCKER; jede der fünf, jedesmal 
total umgearbeiteten Auflagen seines Werks gibt einen treff­
lichen Überblick der jeweiligen Ergebnisse der Forschung. 
Volle Kenntnis des Materials, begründet auf rastloser und 
erfolgreicher Arbeit auf aegyptologischem Gebiet, besitzt 
G. MASPERO, der früher in einem kürzeren Abriß (Geschichte 
der morgenländischen Völker im Altertum, übersetzt von 
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PIETSCHMANN 1877) , neuerdings in einem ausführlichen, reich 
illustrierten We (Histoire ancienne des peuples de FOrient 
classique, 3 vol. 1895 ff.) eine Darstellung der gesamten Ge­
schichte des alten Orients gegeben hat. 

Von älteren seinerzeit recht nützlichen Werken wären etwa noch 
G. RAWLINSON, The five great Monarchies of the Ancient Eastern World, 
und seine History of Herodotus zu nennen. — Systematische Darstellung 
der Quellenkunde: C. WAOHSMUTH, Einleitung in das Studium der alten 
Geschichte, 1895. — Das an kühnen Hypothesen und Kombinationen 
überreiche Werk von HOMMEL, Grundriß der Geographie und Geschichte 
des alten Orients, 1. Hälfte 1904, kann ich nur als völlig verfehlt be­
zeichnen. 
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Mit 1 Tafel und 3 Faksimilebeilagen. Siebente Auflage 
Geheftet M. 6.50, in Ganzleinen M. 9.50 

* 

F e r d i n a n d G r e g o r o v i u s 
der Geschichtschreiber der Stadt Rom 

M i t Briefen an Cotta, Franz Rühl und andere 
Herausgegeben von Johannes Honig 

Mit Bildnis. Geheftet M. 8.—, in Halbleinen M. 10.50 



KURT BREYSIG 

Vom 
geschichtlichen Werden 

Umrisse einer zukünftigen Geschichtslehre 

E r s t e r B a n d : 

P e r s ö n l i c h k e i t und E n t w i c k l u n g 
Geheftet M. 8.—, in Ganzleinen M. 10.50 

Z w e i t e r B a n d : 

D i e Macht des Gedankens in der Geschichte 
(Unter der Presse) 

Der Verfasser, Professor der Geschichte an der Universität 
Berlin, wil l einen Zwiespalt überbrücken, der unser gesamtes 
öffentliches und inneres Leben lähmt, den zwischen dem Ge­
danken der Persönlichkeit und der Entwicklung. Nietzsche 
hat die Botschaft von der Übermacht des Einzelnen verkündet; 
unser Geist erhob sich an der neuen Losung; aber das Herz 
verlangte nach Sozialismus, nach Altruismus, und es ist heute 
noch so. Breysig versucht es, Persönlichkeit und Entwicklung 
zu versöhnen; er kommt zu dem Ergebnis, daß kein innerster 
Gegensatz zwischen jden großen schaffenden Geistern und 
der Entwicklung besteht; die schöpferischen Einzelnen sind 
die Entwicklung. I h r Voran schreiten weist und bahnt der 
Menschheit den W e g ; das Schwergewicht der Wege verhin­
dert aber einen allzu häufigen Richtungswechsel, einen Zick­
zack-Kurs im Ablauf der Zeiten. Es hält, stählt und stärkt den 
Führer, der alle seine Kraft zusammenhalten muß, um sich 
und seine Stunde durchzusetzen; es stellt die Beharrung her 
im Nacheinander der Zeiten. Der schöpferische Einzelne reißt 
uns vorwärts; die Gemeinschaft gibt dem Leben Sinn und 

Statur, sie gibt ihm Gleichmaß und Sicherheit. 

S c h w ä b i s c h e r M e r k u r , S t u t t g a r t 










